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0. Einleitung

Hinweise zur Benutzung der RechtsSammlung

In dieser auf die Bedürfnisse von Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertretern 
abgestellten Rechtssammlung sind sowohl staatliche als auch kirchliche Gesetze und 
Verordnungen gesammelt, die die Beziehungen von Arbeitgeber und Arbeitnehmern 
einerseits, aber auch die Rechtsstellung von Mitarbeitervertretungen berühren.

Zur Erleichterung der Orientierung sind die Gesetze und Verordnungen nicht in 
alphabetischer Reihenfolge abgedruckt, sondern in Sachgruppen zusammengefasst. 
Die Sachgruppen tragen jeweils eine Ordnungsziffer:

2. Kirchenrecht evangelisch
3. Kirchenrecht katholisch

Innerhalb der Sachgruppen sind die einzelnen Gesetze und Verordnungen durchnum-
meriert:

3.Kirchenrecht katholisch
3.1 Mitarbeitervertretungsordnung
3.2 Grundordnung des kirchlichen Dienstes

Die einzelnen Sachgruppen kann man schnell finden, indem man auf die Schnittsei-
te schaut und die entsprechende Griffmarke am Papierrand auswählt. Innerhalb einer 
Sachgruppe lässt sich ein Gesetz leicht finden, indem man die Seiten wie bei einem 
Daumenkino durch die Finger gleiten lässt und oben rechts die entsprechende Num-
mer sucht: 

Diese Kennzeichnung über Ordnungsziffern wird auch in zukünftigen Ausgaben bei-
behalten werden. Für den Leser bietet es sich daher an, sich die Ordnungsziffer der 
wichtigsten Gesetze zu merken, nicht aber die Seitenzahlen.

Gesetze werden üblicherweise in Paragrafen und Absätze gegliedert. Wenn eine 
weitere Aufgliederung erforderlich ist, kann eine weitere Aufzählung durch Nummern 
oder Buchstaben gekennzeichnet werden:
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4.3

Kirchengerichtsgesetze der Landeskirchen – 4.3

3.  1Ist die Übernahme des Vorsitzes in einem Schlichtungsfall durch die auf der 
regionalen Liste geführten Personen nicht möglich, übernimmt den Vorsitz eine 
Person der anderen regionalen Liste. 2Nr. 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) 1Die Beisitzer werden für jeden einzelnen Fall von den Parteien aus der jeweiligen re-
gionalen Beisitzerliste ausgewählt. 2Verzichtet ein Beteiligter auf sein Wahlrecht, benennt 
er innerhalb einer von der Geschäftsstelle gesetzten Frist keinen Beisitzer oder ist der 
gewählte Beisitzer verhindert oder vom Verfahren ausgeschlossen worden, so benennt 
die Geschäftsstelle für dieses Schlichtungsverfahren einen Beisitzer von der jeweiligen 
regionalen Beisitzerliste in entsprechender Anwendung des Absatz 3 Nr. 1 bis 3.

(5) 1Über den Ausschluss eines Mitgliedes der Schlichtungsstelle von einem Verfahren 
entscheidet die bzw. der Vorsitzende, soweit diese bzw. dieser selbst betroffen ist, die 
Person, welche nach der Geschäftsverteilung an nächster Stelle steht. 2Wird die bzw. 
der Vorsitzende der Schlichtungsstelle von einem Verfahren ausgeschlossen, so tritt an 
dessen Stelle die Person, welche nach der Geschäftsverteilung an nächster Stelle steht.

§ 6 Rechtsstellung der Mitglieder der Schlichtungsstelle
(1) 1Die Mitglieder der Schlichtungsstelle sind an Weisungen nicht gebunden und üben 
ihr Amt nach bestem Wissen und Gewissen aus. 2Sie haben über Angelegenheiten und 
Tatsachen, die ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Schlichtungsstelle bekannt ge-
worden sind, Stillschweigen zu bewahren.

(2) 1Hinsichtlich des Ausschlusses von Mitgliedern der Schlichtungsstelle muss ein 
wichtiger Grund vorliegen. 2Wichtige Gründe sind insbesondere die in § 41 ZPO ge-
nannten. 3Darüber hinaus liegt ein wichtiger Grund vor, wenn ein Mitglied der Schlich-
tungsstelle eine Partei vor Beginn des Verfahrens im Zusammenhang mit dessen Streit-
gegenstand beraten oder vertreten hat. 

(3) 1Wird eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter des Diakonischen Werks oder ei-
ner der diesem angeschlossenen Einrichtungen als Beisitzerin bzw. Beisitzer für ein 
Schlichtungsverfahren benannt, entscheidet die Person frei darüber, ob sie das Amt 
annimmt. 2Nimmt die Person das Amt an, so hat ihr der Dienstgeber die zur Teilnahme 
an der mündlichen Verhandlung einschließlich der angemessenen Reisezeit erforder-
liche Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Vergütung zu gewähren. 

§ 7 Grundsätze des Verfahrens
(1) 1Auf Antrag einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters oder eines Arbeitgebers 
wird die Schlichtungsstelle tätig. 2Der Antrag muss der Geschäftsstelle schriftlich oder 
elektronisch zugehen. 3Der Antrag muss den Antragsteller, den Antragsgegner, die  
sonstigen Beteiligten sowie den Streitgegenstand bezeichnen und soll den gewünschten 
Beisitzer und ein bestimmtes Begehren enthalten. 

(2) 1Die Geschäftsstelle übersendet den Antrag an den Antragsgegner und bestimmt 
eine Frist von zwei Wochen zur schriftlichen Stellungnahme. 2Die Frist kann im Ein-
zelfall durch die bzw. den Vorsitzenden verkürzt oder verlängert werden. 3Ausschlag-
gebend für die Wahrung der Frist ist der Eingang bei der Geschäftsstelle. 4Die Stellung-
nahme des Antragsgegners soll den gewünschten Beisitzer enthalten. 
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2.1

MVG-EKD Synopse – 2.1

d) Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Fort- und Weiterbildungsver-
anstaltungen,

e) Einführung sowie Grundsätze der Durchführung von Mitarbeiter-Jahresgesprächen.

§ 40 Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen und sozialen Angelegenheiten
Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Fällen ein Mitbestimmungsrecht:
a) Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und Betriebsärzten und -ärztinnen 

sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit,
b) Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und gesundheitlichen Gefahren,
c) Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht 

auf ihre Rechtsform,
d) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen, Verteilung der  

Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage sowie Festlegung der Grundsätze  
für die Aufstellung von Dienstplänen,

e) Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubsplan,
f) Aufstellung von Sozialplänen (insbesondere bei Auflösung, Einschränkung, Verle-

gung und Zusammenlegung von Dienststellen oder erheblichen Teilen von ihnen) 
einschließlich Plänen für Umschulung zum Ausgleich oder zur Milderung von 
wirtschaftlichen Nachteilen und für die Folgen von Rationalisierungsmaßnahmen, 
wobei Sozialpläne Regelungen weder einschränken noch ausschließen dürfen, die 
auf Rechtsvorschriften oder allgemein verbindlichen Richtlinien beruhen,

g) Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung,
h) Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden,
i) Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur Erleichterung des  

Arbeitsablaufs,
j) Einführung und Anwendung von Maßnahmen oder technischen Einrichtungen, 

die dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiter und  
Mitarbeiterinnen zu überwachen,

k) Regelung der Ordnung in der Dienststelle (Haus- und Betriebsordnungen)  
und des Verhaltens der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Dienst,

l) Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Mitarbeiterschaft,
m) Grundsätze für die Gewährung von Unterstützungen oder sonstigen  

Zuwendungen, auf die kein Rechtsanspruch besteht,
n) Zuweisung von Mietwohnungen oder Pachtland an Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen, wenn die Dienststelle darüber verfügt, sowie allgemeine Festsetzung  
der Nutzungsbedingungen und die Kündigung des Nutzungsverhältnisses,

o) Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen.

Ev. Landeskirche in Baden 
n) – gestrichen –

§ 41 Eingeschränkte Mitbestimmung
(1) Die Mitarbeitervertretung darf in den Fällen der eingeschränkten Mitbestimmung 
(§§ 42 und 43) mit Ausnahme des Falles gemäß § 42 Buchstabe b (ordentliche Kündi-
gung nach Ablauf der Probezeit) ihre Zustimmung nur verweigern, wenn



Einleitung – 0.

In den einzelnen Vorschriften sind jeweils die Sätze durch eine vorangestellte  
Hochziffer durchnummeriert:

Auf diese Weise kann genau auf Teile einer Vorschrift verwiesen werden: § 38 Abs. 3 Satz 2.
Das Mitarbeitervertretungsrecht sowohl in der evangelischen als auch in der ka-

tholischen Kirche ist in den einzelnen Landeskirchen bzw. Diözesen unterschiedlich 
ausgestaltet. Für das katholische Mitarbeitervertretungsrecht ist die sogenannte Rah-
men-Mitarbeitervertretungsordnung die prägende Grundlage. Im evangelischen Be-
reich orientieren sich die meisten landeskirchlichen Mitarbeitervertretungsgesetze an 
dem 2. Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD. In dieser Sammlung finden Sie das Mit-
arbeitervertretungsrecht für die evangelische und katholische Kirche jeweils sowohl 
in der amtlichen Fassung als auch in synoptischer Darstellung. Die landeskirchlichen 
Abweichungen sind jeweils ausgewiesen.

2. Kirchenrecht evangelisch

156

2

(2) Die Mitarbeitervertretung hat ihre Beteiligungsrechte im Rahmen der Zuständig-
keit der Dienststelle und der geltenden Bestimmungen wahrzunehmen.

§ 38 Mitbestimmung
(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung unterliegt, 
darf sie erst vollzogen werden, wenn die Zustimmung der Mitarbeitervertretung vor-
liegt oder kirchengerichtlich ersetzt worden ist oder die Einigungsstelle gemäß § 36a 
entschieden hat.

(2) 1Die Dienststellenleitung unterrichtet die Mitarbeitervertretung von der beabsich- 
tigten Maßnahme und beantragt deren Zustimmung. 2Auf Verlangen der Mitarbeiter-
vertretung ist die beabsichtigte Maßnahme mit ihr zu erörtern.

(3) 1Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn die Mitarbeitervertretung nicht innerhalb von 
zwei Wochen schriftlich die Zustimmung verweigert oder eine mündliche Erörterung 
beantragt. 2Die Dienststellenleitung kann die Frist in dringenden Fällen bis auf drei Ar-
beitstage abkürzen. 3Die Frist beginnt mit dem Zugang der Mitteilung an den Vorsitzenden 
oder die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung. 4Die Dienststellenleitung kann im Einzel-
fall die Frist auf Antrag der Mitarbeitervertretung verlängern. 5Die Mitarbeitervertretung 
hat eine Verweigerung der Zustimmung gegenüber der Dienststellenleitung schriftlich zu 
begründen. ⁶Im Fall der Erörterung gilt die Zustimmung als erteilt, wenn die Mitarbeiter-
vertretung die Zustimmung nicht innerhalb von zwei Wochen nach dem Abschluss der 
Erörterung schriftlich verweigert. ⁷Die Erörterung ist abgeschlossen, wenn dies durch die 
Mitarbeitervertretung oder die Dienststellenleitung schriftlich mitgeteilt wird.

(4) 1Kommt in den Fällen der Mitbestimmung keine Einigung zu Stande, kann die 
Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der schriftlichen Wei-
gerung das Kirchengericht anrufen. 2Die Anrufung des Kirchengerichts ist für Rege-
lungsstreitigkeiten bei Angelegenheiten nach §  40 ausgeschlossen, wenn eine Eini-
gungsstelle gemäß § 36a besteht. 3In diesen Fällen entscheidet die Einigungsstelle auf 
Antrag eines der Beteiligten. 4In Regelungsstreitigkeiten nach § 36a Absatz 1 können 
Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach fest-
gestellter Nichteinigung die Einigungsstelle anrufen.

(5) 1Die Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen, die keinen Aufschub dulden, bis 
zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. 2Vorläufige Regelungen 
dürfen die Durchführung einer anderen endgültigen Entscheidung nicht hindern. 3Die 
Dienststellenleitung hat der Mitarbeitervertretung eine beabsichtigte vorläufige Maß-
nahme mitzuteilen, zu begründen und unverzüglich das Verfahren der Absätze 1 und 
2 einzuleiten oder fortzusetzen.

§ 39 Fälle der Mitbestimmung bei allgemeinen personellen Angelegenheiten
Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen ein Mitbestimmungsrecht:
a) Inhalt und Verwendung von Personalfragebogen und sonstigen Fragebogen zur 

Erhebung personenbezogener Daten, soweit nicht eine gesetzliche Regelung besteht,
b) Aufstellung von Beurteilungsgrundsätzen für die Dienststelle,
c) Aufstellung von Grundsätzen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung  

sowie die Teilnehmerauswahl,
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Einleitung zum Grundgesetz (GG)

A) Regelungsinhalt und grundsätzliche Bedeutung des Grundgesetzes 
Das am 24. Mai 1949 in Kraft getretene Grundgesetz ist die Verfassung für die Bun-
desrepublik Deutschland. Das Grundgesetz enthält zunächst in den Artikeln 1-19 die 
sogenannten Grundrechte. Diese Rechte bestehen insbesondere als Abwehrrechte ge-
genüber staatlichem Handeln, wirken aber auch im Hinblick auf das Verhältnis von 
Personen und/oder juristischen Personen untereinander. Die drei Staatsgewalten der 
Exekutive (Verwaltung), der Judikative (Rechtsprechung) und der Legislative (Ge-
setzgebung) sind unmittelbar dazu verpflichtet die Grundrechte jederzeit zu sichern. 
Neben den Grundrechten enthält das Grundgesetz sogenannte grundrechtsgleiche 
Rechte sowie Regelungen für den Staatsaufbau und das Verhältnis staatlicher Organe 
untereinander. Das Grundgesetz beinhaltet also gewissermaßen die Spielregeln für das 
Verhältnis zwischen Staat und Bürgern sowie den Staatsaufbau.

B) Kurzer geschichtlicher Hintergrund 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und den Erfahrungen mit dem faschistischen 
System des Dritten Reichs veranlassten die drei westlichen Besatzungsmächte für das 
Staatsgebiet der späteren Bundesrepublik Deutschland die Erarbeitung einer vorläu-
figen Verfassung durch den parlamentarischen Rat in Bonn.

Das Grundgesetz galt zunächst vor der sogenannten Wiedervereinigung mit der 
Deutschen Demokratischen Republik (DDR) auf dem damaligen Gebiet der Bundes-
republik Deutschland. Das Grundgesetz wurde ausdrücklich nicht mit dem Begriff der 
Verfassung versehen, weil aufgrund der damaligen Trennung Deutschlands in zwei 
Staaten nach der erhofften Wiedervereinigung eine neue, gemeinsame Verfassung er-
lassen werden sollte. Mit der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 er-
folgte dann aber die Geltung des Grundgesetzes für den gesamtdeutschen Staat.

C) Bezüge zur Arbeit in der Mitarbeitervertretung 
Insbesondere die in den Artikeln 1–19 enthaltenen Grundrechte haben starke Aus-
wirkungen auf die Arbeit kirchlicher und diakonischer Unternehmen sowie derer 
Beschäftigten und der betrieblichen Interessenvertretungen. Die in Art. 1 verankerte 
Unantastbarkeit der Menschenwürde ist immer und von jedem Menschen zu beach-
ten. Gerade in den Bereichen der Kranken-, Alten- und Behindertenpflege kommt der 
Achtsamkeit auf Würdeverletzungen großer Raum zu.

Auch die Regelungen des Art. 2 zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, dem Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung sowie auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit spielen sowohl in den Arbeitsbereichen von Kirche und Diakonie, als auch im 
Handeln der Mitarbeitenden eine große Rolle. 

Aufgrund der kirchlichen Sonderrechtsposition aus Art. 140 des Grundgesetzes in 
Verbindung mit Art. 137,138 der Weimarer Reichsverfassung ergeben sich Fragestel-
lungen im Hinblick auf die Reichweite und möglicherweise Beschränkung von Grund-
rechten aufgrund dieser Sonderstellung.
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Art. 3 Abs. 3, der vor Benachteiligungen aufgrund von Glauben und Religion schüt-
zen soll, wird beispielsweise immer dann betroffen sein, wenn ein Stellenbewerber keine 
Berücksichtigung findet, weil ihm die geforderte Kirchenmitgliedschaft fehlt. Dasselbe 
gilt für die sogenannte Koalitionsfreiheit, die sich aus Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes 
ableitet und unter anderem das Recht begründet, Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bände zu bilden und diesen beizutreten. Auch das Arbeitskampfrecht und hier insbe-
sondere das Streikrecht werden aus Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes abgeleitet. Auch 
durch das sogenannte Streikurteil des Bundesarbeitsgerichts vom 20.11.2012 werden 
den Gewerkschaften Streikaufrufe in Kirche und Diakonie nicht verboten. Die Kirchen 
versuchen allerdings insbesondere durch das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz 
(ARGG) Regelungen zu schaffen, die durch eine Einbindung der Gewerkschaften in die 
Schaffung kirchlicher Arbeitsrechtsregelungen insbesondere des sogenannten Dritten 
Weges zu einem ›Streikverbot‹ führen könnten. Bislang ist nicht ersichtlich, dass diese 
Regelungen ausreichend sein könnten, das verfassungsrechtlich garantierte Streikrecht 
zu suspendieren.

Immer wieder spielen auch Fragen der freien Meinungsäußerung, die durch Art. 5 
geschützt ist, im Rahmen betrieblicher Auseinandersetzungen eine Rolle.

Im Rahmen der Verweigerung von Nebentätigkeiten ist die durch Art. 12 geschützte 
Berufs-und Berufsausübungsfreiheit betroffen. Die sogenannte freie unternehmerische 
Entscheidung, also das Recht, über das Unternehmen Entscheidungen gleich welcher Art 
zu treffen, leitet sich aus der Eigentumsgarantie des Art. 14 Grundgesetz ab.

Eine Vielzahl von Bundesgesetzen regelt die im Grundgesetz nur überschriftartig 
vorhandenen Rechte näher. So konkretisiert beispielsweise das allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) die Regelungen des Art. 3 Grundgesetz. Weitere Regelungen 
zur Vermeidung von Gleichheitsverstößen sind im Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) enthalten. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Vom 23. Mai 1949, zuletzt geändert durch Artikel 1  
des Gesetzes vom 13. Juli 2017 (BGBl.  I S. 2347)

Artikel 1
(1) 1Die Würde des Menschen ist unantastbar. 2Sie zu achten und zu schützen ist  
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und 
der Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 2
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.

(2) 1Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 2Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. 3In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegrif-
fen werden.

(…)

Artikel 4
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und welt- 
anschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.

(3) 1Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen 
werden. 2Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(…)

Artikel 9
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.

(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen 
oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung richten, sind verboten.

(3) 1Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. 2Abre-
den, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf  
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gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. 3Maßnahmen nach den Artikeln  12a, 35 
Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe 
richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.

(…)

Artikel 14
(1) 1Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. 2Inhalt und Schranken  
werden durch die Gesetze bestimmt.

(2) 1Eigentum verpflichtet. 2Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 
dienen.

(3) 1Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. 2Sie darf nur durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädi-
gung regelt. 3Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der All-
gemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. 4Wegen der Höhe der Entschädigung 
steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.

(…)

Artikel 140
Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung 
vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.

Die aufgeführten Artikel der deutschen Verfassung vom 11.8.1919 lauten wie folgt: 

Artikel 136
(1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die 
Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt.

(2) Der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu 
öffentlichen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis.

(3) 1Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. 2Die Behör-
den haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft 
zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete 
statistische Erhebung dies erfordert.

(4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnah-
me an religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen 
werden. 

Artikel 137
(1) Es besteht keine Staatskirche.

(2) 1Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. 2Der 
Zusammenschluss von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt 
keinen Beschränkungen.
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(3) 1Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbst-
ständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. 2Sie verleiht ihre 
Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.

(4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vor-
schriften des bürgerlichen Rechtes.

(5) 1Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit 
sie solche bisher waren. 2Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche 
Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder 
die Gewähr der Dauer bieten. 3Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine 
öffentlich-rechtliche Körperschaft.

(6) Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, 
sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landes-
rechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben.

(7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die 
gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen.

(8) Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfordert, 
liegt diese der Landesgesetzgebung ob. 

Artikel 138
(1) 1Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen 
an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. 2Die 
Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.

(2) Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Ver-
eine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten An-
stalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet. 

Artikel 139
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe 
und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. 

Artikel 141
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, 
Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesell-
schaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzu-
halten ist.
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Einleitung zum Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

A) Regelungsinhalt und grundsätzliche Bedeutung des BetrVG
Das Betriebsverfassungsgesetz ist Kernstück der betrieblichen Mitbestimmung von Ar-
beiternehmerInnen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber. Der Betriebsrat vertritt 
die Interessen der Arbeitnehmerschaft gegenüber dem Arbeitgeber. Das Betriebsver-
fassungsgesetz regelt im Wesentlichen Zulässigkeit, Errichtung, Wahl, Organisation, 
Größe, Aufgaben sowie Rechte und Pflichten des Betriebsrates. 

Zulässig sind Betriebsräte dann, wenn in der Regel mindestens 5 Mitarbeiter in 
einem Betrieb beschäftigt werden, von denen drei wählbar sein müssen (§ 1 BetrVG). 
Die Anzahl der Betriebsratsmitglieder hängt von der Größe des Betriebs ab – ermittelt 
nach der Zahl der Beschäftigten. Danach richten sich auch die Freistellungen für die 
hauptamtliche Betriebsratsarbeit.

Über den Betriebsrat hinaus regelt das BetrVG auch die Errichtung von Interessens-
vertretungen für Jugendliche und Auszubildende sowie schwerbehinderte Menschen.

Der Betriebsrat wirkt bei sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegen-
heiten mit. Die Mitwirkungsrechte und Einwirkungsmöglichkeiten sind allerdings un-
terschiedlich stark: von einem bloßen Informationsrecht, über Beratungsrecht, dem 
Widerspruchsrecht zu einem Zustimmungsverweigerungsrecht bis hin zum echten 
Mitbestimmungsrecht.

In wirtschaftlichen Angelegenheiten ist der Betriebsrat in einem Betrieb mit mehr 
als 100 ArbeitnehmerInnen in einem einzurichtenden Wirtschaftsausschuss vom Ar-
beitgeber über solche Angelegenheiten zu unterrichten und kann diese mit ihm erör-
tern (§ 106 BetrVG).

B) Kurzer geschichtlicher Hintergrund
Erste Bestrebungen zur Regelung der Mitbestimmung von Arbeitnehmern in den Be-
trieben und Fabriken sind schon während der Diskussion einer ›Fabrikordnung‹ in 
den Beratungen um die Paulskirchenverfassung 1848 zu erkennen. Der Eilenburger 
Unternehmer und Mitglied der Nationalversammlung, Carl Degenkolb, führte nach 
der erfolglosen Diskussion um die Fabrikordnung diese in Eilenburger Fabriken und 
Betrieben zusammen mit anderen Unternehmern ein.

Die erste gesetzliche Regelung der Arbeitnehmer-Mitbestimmung ließ allerdings 
noch ca. 40 Jahre auf sich warten. Mit dem Arbeitsschutzgesetz von 1891 wurden erst-
mals Arbeiterausschüsse und die Verpflichtung zum Erlass von Arbeitsordnungen in Be-
trieben mit mehr als 20 Arbeitnehmern gesetzlich verbindlich eingeführt (§§ 134a–134h  
der Gewerbeordnung vom 1. Juni 1891, RGBl. 261 ff.).

Mit dem ›Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst‹ werden 1916 in kriegswich-
tigen Betrieben mit mehr als 50 Arbeitnehmern Arbeiter- und Angestelltenausschüsse 
u. a. zur Förderung des ›guten Einvernehmens zwischen der Arbeiterschaft und dem 
Arbeitgeber‹ festgeschrieben (§§ 11 und 12). Zum ersten Mal fixiert das Gesetz, dass Ar-
beitgeber und Arbeiterschaft Regelungen über Lohn- oder Arbeitsbedingungen durch 
Einigung herbeizuführen haben, was als frühe Form der Betriebsvereinbarung gesehen 
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werden kann. Kamen diese Einigungen nicht zustande, so sah das Gesetz schon die An-
rufung von Schiedsgerichten oder Schlichtungsstellen vor (§ 13). Dieses Gesetz galt aller-
dings nur für Arbeitnehmer, die sich im Hilfsdienst befanden und somit nicht tauglich 
für den Militärdienst waren. 1918 wurde die Untergrenze auf 20 Arbeitnehmer gesenkt.

Angetrieben durch den Charakter der Räteidee während der Revolution von 
1918 fand in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 die erste konstitutionelle Ga-
rantie der Arbeitnehmer-Mitbestimmung ihre Fixierung. Mit Artikel 165 Weimarer 
Reichsverfassung wurde ein dreistufiges System von aufeinander aufbauenden Räten 
geschaffen: Betriebsräte, Bezirksarbeiterräte sowie der Reichsarbeiterrat. Für die un-
terste Stufe, die Betriebsräte, wurde 1920 das Betriebsrätegesetz beschlossen, welches 
die Grundlage für die kollektive Mitbestimmung auf der Ebene des Betriebs verbind-
lich einführt. Die Betriebsräte bekamen zum ersten Mal gesetzliche Beteiligungsrechte 
bei sozialen und personellen Angelegenheiten. In den Zeiten des Nationalsozialismus 
wurde die Mitbestimmung in privaten Betrieben abgeschafft und das Rätesystem durch 
das ›Führerprinzip‹ gleichgeschaltet (›Gesetz zur Ordnung der Nationalen Arbeit‹ von 
1934). Der Vorgesetzte hatte damit die absolute Befehlsgewalt über die ihm unterstell-
ten Arbeitnehmer als ›Gefolgschaft‹ inne.

Nach Ende des zweiten Weltkrieges wurde durch das ›Kontrollratsgesetz Nr. 22 – 
Betriebsräte‹ die betriebliche Mitbestimmung wieder eingeführt und eine Grundlage 
für die Beteiligung der Arbeitnehmer geschaffen.

Erheblich erweitert wurden die Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte erst 1952 mit 
dem Beschluss und Inkrafttreten des ›ersten‹ Betriebsverfassungsgesetzes. Eingeführt 
wurden die Beteiligungsrechte in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Belangen. 
Durch die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer in Aufsichtsräten wurden die Beteili-
gungsrechte auch auf die unternehmerische Mitbestimmung ausgeweitet.

Das Betriebsverfassungsgesetz in seiner heutigen Form wurde 1972 geschaffen, in 
dem das Gesetz von 1952 neu kodifiziert wurde, d. h. es wurde unter anderer Gliederung 
neu zusammengefasst. Dabei wurden u. a. die Beteiligungs- und Informationsrechte 
erweitert sowie erstmals Individualrechte der Arbeitnehmer aufgenommen (§§ 81 ff. –  
Beispielsweise die Einsicht in die Personalakte, § 83).

C) Größere Änderungen
Seit der Einführung 1972 ist das Betriebsverfassungsgesetz häufig geändert worden. 
Die beiden größten Änderungen erfuhr das Gesetz 1988 und 2001.

Die größte Änderung ergab sich 1988 u. a. in der Einführung einer Sondervertre-
tung für leitende Angestellte, einem besseren Minderheitenschutz bei der Betriebsrats-
wahl, sowie der Verlängerung der Amtsperiode des Betriebsrates von 3 auf 4 Jahre.

2001 wurde die Trennung zwischen Arbeitern und Angestellten aufgehoben, das 
Wahlverfahren für Kleinbetriebe erleichtert, sowie eine repräsentative Geschlech-
ter-Quotenregelung eingeführt. Darüber hinaus wurde die Zahl der Freistellung leicht 
nach oben geändert.

D) Bezug zur Arbeit der Mitarbeitervertretung
Das Betriebsverfassungsgesetz gilt für kirchliche Einrichtungen nicht, § 118 Abs. 2 Be-
trVG. Hier gelten die speziellen kirchlichen Regelungen, die der Kirchengesetzgeber 
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aufgrund von Art. 140 GG i. V. m. Art 137 WRV erlassen darf. Die Religionsgemein-
schaften und ihre karitativen Einrichtungen wurden 1952 aus dem Geltungsbereich des 
BetrVG ausdrücklich ausgenommen.

Dieses ›Privileg‹ hatten die Kirchen jedoch nicht schon immer inne. Das Betriebs-
rätegesetz von 1920 galt auch für kirchliche Einrichtungen. Auch in dem Kontrollrats-
gesetz der Alliierten von 1946 waren keine Ausnahmen für die Kirchen und ihre Ein-
richtungen vorgesehen. 

In den Mitarbeitervertretungsgesetzen sind zum Teil ansatzweise ähnliche Rege-
lungen vorhanden wie im BetrVG, die es erlauben, die Rechtsprechung der staatlichen 
Arbeitsgerichtsbarkeit, insbesondere des Bundesarbeitsgerichts, heranzuziehen und 
für das MVG fruchtbar zu machen.

Betriebsräten ist insbesondere über die im BetrVG verankerte und teilweise ver-
pflichtende Einigungsstelle eine echte Mitbestimmung und somit stärkere Position als 
der MAV innerhalb des betrieblichen Gefüges eingeräumt. In diesem Zusammenhang 
sind auch die Bestrebungen der ArbeitnehmerInnenseite zu verstehen, Regelungen aus 
dem BetrVG, insbesondere zur Einigungsstelle, in das MVG einzuführen bis hin zur 
Forderung, die kirchliche Sonderstellung im Arbeitsrecht gänzlich abzuschaffen.
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Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

›Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom  
25. September 2001 (BGBl. I S. 2518), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes  

vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2509) geändert worden ist‹

Erster Teil   Allgemeine Vorschriften

§ 1 Errichtung von Betriebsräten
(1) 1In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeit-
nehmern, von denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt. 2Dies gilt auch 
für gemeinsame Betriebe mehrerer Unternehmen.

(2) Ein gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen wird vermutet, wenn 
1. 	 zur Verfolgung arbeitstechnischer Zwecke die Betriebsmittel sowie die Arbeit- 

nehmer von den Unternehmen gemeinsam eingesetzt werden oder
2. 	 die Spaltung eines Unternehmens zur Folge hat, dass von einem Betrieb ein oder 

mehrere Betriebsteile einem an der Spaltung beteiligten anderen Unternehmen 
zugeordnet werden, ohne dass sich dabei die Organisation des betroffenen  
Betriebs wesentlich ändert.

§ 2 Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber
(1) Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifverträge ver-
trauensvoll und im Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und 
Arbeitgebervereinigungen zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen.

(2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befugnisse der 
im Betrieb vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten nach Unterrichtung 
des Arbeitgebers oder seines Vertreters Zugang zum Betrieb zu gewähren, soweit dem 
nicht unumgängliche Notwendigkeiten des Betriebsablaufs, zwingende Sicherheitsvor-
schriften oder der Schutz von Betriebsgeheimnissen entgegenstehen.

(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber, ins-
besondere die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden durch dieses  
Gesetz nicht berührt.

§ 3 Abweichende Regelungen
(1) Durch Tarifvertrag können bestimmt werden: 
1. 	 für Unternehmen mit mehreren Betrieben

a) 	 die Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats oder
b) 	 die Zusammenfassung von Betrieben, wenn dies die Bildung von Betriebs-

räten erleichtert oder einer sachgerechten Wahrnehmung der Interessen der 
Arbeitnehmer dient;

2. 	 für Unternehmen und Konzerne, soweit sie nach produkt- oder projektbezogenen 
Geschäftsbereichen (Sparten) organisiert sind und die Leitung der Sparte auch 
Entscheidungen in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten trifft, die Bildung von 



21

1.2Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) – 1.2

Betriebsräten in den Sparten (Spartenbetriebsräte), wenn dies der sachgerechten 
Wahrnehmung der Aufgaben des Betriebsrats dient;

3. 	 andere Arbeitnehmervertretungsstrukturen, soweit dies insbesondere aufgrund 
der Betriebs-, Unternehmens- oder Konzernorganisation oder aufgrund anderer 
Formen der Zusammenarbeit von Unternehmen einer wirksamen und zweck- 
mäßigen Interessenvertretung der Arbeitnehmer dient;

4. 	 zusätzliche betriebsverfassungsrechtliche Gremien (Arbeitsgemeinschaften),  
die der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit von Arbeitnehmer- 
vertretungen dienen;

5. 	 zusätzliche betriebsverfassungsrechtliche Vertretungen der Arbeitnehmer, die  
die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Arbeitnehmern erleichtern.

(2) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 4 oder 5 keine tarifliche Regelung und 
gilt auch kein anderer Tarifvertrag, kann die Regelung durch Betriebsvereinbarung  
getroffen werden.

(3) 1Besteht im Fall des Absatzes  1 Nr.  1 Buchstabe  a keine tarifliche Regelung und 
besteht in dem Unternehmen kein Betriebsrat, können die Arbeitnehmer mit Stim-
menmehrheit die Wahl eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats beschließen. 
2Die Abstimmung kann von mindestens drei wahlberechtigten Arbeitnehmern des Un-
ternehmens oder einer im Unternehmen vertretenen Gewerkschaft veranlasst werden.

(4) 1Sofern der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung nichts anderes bestimmt, 
sind Regelungen nach Absatz  1 Nr.  1 bis 3 erstmals bei der nächsten regelmäßigen 
Betriebsratswahl anzuwenden, es sei denn, es besteht kein Betriebsrat oder es ist aus 
anderen Gründen eine Neuwahl des Betriebsrats erforderlich. 2Sieht der Tarifvertrag 
oder die Betriebsvereinbarung einen anderen Wahlzeitpunkt vor, endet die Amtszeit 
bestehender Betriebsräte, die durch die Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 entfallen, 
mit Bekanntgabe des Wahlergebnisses.

(5) 1Die aufgrund eines Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung nach Absatz 1 
Nr. 1 bis 3 gebildeten betriebsverfassungsrechtlichen Organisationseinheiten gelten als 
Betriebe im Sinne dieses Gesetzes. 2Auf die in ihnen gebildeten Arbeitnehmervertre-
tungen finden die Vorschriften über die Rechte und Pflichten des Betriebsrats und die 
Rechtsstellung seiner Mitglieder Anwendung.

§ 4 Betriebsteile, Kleinstbetriebe
(1) 1Betriebsteile gelten als selbstständige Betriebe, wenn sie die Voraussetzungen des 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 erfüllen und 
1. 	 räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt oder
2. 	 durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig sind.
2Die Arbeitnehmer eines Betriebsteils, in dem kein eigener Betriebsrat besteht, können 
mit Stimmenmehrheit formlos beschließen, an der Wahl des Betriebsrats im Hauptbe-
trieb teilzunehmen; § 3 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 3Die Abstimmung kann auch 
vom Betriebsrat des Hauptbetriebs veranlasst werden. 4Der Beschluss ist dem Betriebs-
rat des Hauptbetriebs spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit mitzuteilen. 
5Für den Widerruf des Beschlusses gelten die Sätze 2 bis 4 entsprechend.
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(2) Betriebe, die die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfüllen, sind dem 
Hauptbetrieb zuzuordnen.

§ 5 Arbeitnehmer
(1) 1Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) im Sinne dieses Gesetzes 
sind Arbeiter und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäf-
tigten, unabhängig davon, ob sie im Betrieb, im Außendienst oder mit Telearbeit be-
schäftigt werden. 2Als Arbeitnehmer gelten auch die in Heimarbeit Beschäftigten, die 
in der Hauptsache für den Betrieb arbeiten. 3Als Arbeitnehmer gelten ferner Beamte 
(Beamtinnen und Beamte), Soldaten (Soldatinnen und Soldaten) sowie Arbeitnehmer 
des öffentlichen Dienstes einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, 
die in Betrieben privatrechtlich organisierter Unternehmen tätig sind.

(2) Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht 
1. 	 in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das zur  

gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist;
2. 	 die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft oder die Mitglieder einer 

anderen Personengesamtheit, soweit sie durch Gesetz, Satzung oder Gesell-
schaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit oder zur Geschäftsführung 
berufen sind, in deren Betrieben;

3. 	 Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern 
vorwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist;

4. 	 Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die 
vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlichen Besserung oder 
Erziehung beschäftigt werden;

5. 	 der Ehegatte, der Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte ersten Grades,  
die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber leben.

(3) 1Dieses Gesetz findet, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
ist, keine Anwendung auf leitende Angestellte. 2Leitender Angestellter ist, wer nach 
Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder im Betrieb 
1. 	 zur selbstständigen Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder in der  

Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt ist oder
2. 	 Generalvollmacht oder Prokura hat und die Prokura auch im Verhältnis zum 

Arbeitgeber nicht unbedeutend ist oder
3. 	 regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den Bestand und die Ent-

wicklung des Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeutung sind und deren 
Erfüllung besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn er dabei 
entweder die Entscheidungen im Wesentlichen frei von Weisungen trifft oder 
sie maßgeblich beeinflusst; dies kann auch bei Vorgaben insbesondere aufgrund 
von Rechtsvorschriften, Plänen oder Richtlinien sowie bei Zusammenarbeit mit 
anderen leitenden Angestellten gegeben sein.

4Für die in Absatz 1 Satz 3 genannten Beamten und Soldaten gelten die Sätze 1 und 2 
entsprechend.

(4) Leitender Angestellter nach Absatz 3 Nr. 3 ist im Zweifel, wer 



23

1.2Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) – 1.2

1. 	 aus Anlass der letzten Wahl des Betriebsrats, des Sprecherausschusses oder von 
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer oder durch rechtskräftige gerichtliche 
Entscheidung den leitenden Angestellten zugeordnet worden ist oder

2. 	 einer Leitungsebene angehört, auf der in dem Unternehmen überwiegend leitende 
Angestellte vertreten sind, oder

3. 	 ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das für leitende Angestellte in dem 
Unternehmen üblich ist, oder,

4. 	 falls auch bei der Anwendung der Nummer 3 noch Zweifel bleiben, ein regelmä-
ßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das das Dreifache der Bezugsgröße nach § 18 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch überschreitet.

§ 6 (weggefallen)

Zweiter Teil   Betriebsrat, Betriebsversammlung,  
Gesamt- und Konzernbetriebsrat

Erster Abschnitt   Zusammensetzung und Wahl des Betriebsrats
§ 7 Wahlberechtigung
1Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. 2Werden Arbeitnehmer eines anderen Arbeitgebers zur Arbeitsleistung überlas-
sen, so sind diese wahlberechtigt, wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt 
werden.

§ 8 Wählbarkeit
(1) 1Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die sechs Monate dem Betrieb angehören 
oder als in Heimarbeit Beschäftigte in der Hauptsache für den Betrieb gearbeitet ha-
ben. 2Auf diese sechsmonatige Betriebszugehörigkeit werden Zeiten angerechnet, in 
denen der Arbeitnehmer unmittelbar vorher einem anderen Betrieb desselben Unter-
nehmens oder Konzerns (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) angehört hat. 3Nicht wählbar 
ist, wer infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen 
Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.

(2) Besteht der Betrieb weniger als sechs Monate, so sind abweichend von der Vor-
schrift in Absatz 1 über die sechsmonatige Betriebszugehörigkeit diejenigen Arbeit-
nehmer wählbar, die bei der Einleitung der Betriebsratswahl im Betrieb beschäftigt 
sind und die übrigen Voraussetzungen für die Wählbarkeit erfüllen.

§ 9 Zahl der Betriebsratsmitglieder 
1Der Betriebsrat besteht in Betrieben mit in der Regel
5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus einer Person,
21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 Mitgliedern,
51 wahlberechtigten Arbeitnehmern
bis 100 Arbeitnehmern aus 5 Mitgliedern,
101 bis 200 Arbeitnehmern aus 7 Mitgliedern,
201 bis 400 Arbeitnehmern aus 9 Mitgliedern,
401 bis 700 Arbeitnehmern aus 11 Mitgliedern,
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701 bis 1.000 Arbeitnehmern aus 13 Mitgliedern,
1.001 bis 1.500 Arbeitnehmern aus 15 Mitgliedern,
1.501 bis 2.000 Arbeitnehmern aus 17 Mitgliedern,
2.001 bis 2.500 Arbeitnehmern aus 19 Mitgliedern,
2.501 bis 3.000 Arbeitnehmern aus 21 Mitgliedern,
3.001 bis 3.500 Arbeitnehmern aus 23 Mitgliedern,
3.501 bis 4.000 Arbeitnehmern aus 25 Mitgliedern,
4.001 bis 4.500 Arbeitnehmern aus 27 Mitgliedern,
4.501 bis 5.000 Arbeitnehmern aus 29 Mitgliedern,
5.001 bis 6.000 Arbeitnehmern aus 31 Mitgliedern,
6.001 bis 7.000 Arbeitnehmern aus 33 Mitgliedern,
7.001 bis 9.000 Arbeitnehmern aus 35 Mitgliedern.
2In Betrieben mit mehr als 9.000 Arbeitnehmern erhöht sich die Zahl der Mitglieder 
des Betriebsrats für je angefangene weitere 3.000 Arbeitnehmer um 2 Mitglieder. 

§ 10 (weggefallen)

§ 11 Ermäßigte Zahl der Betriebsratsmitglieder
Hat ein Betrieb nicht die ausreichende Zahl von wählbaren Arbeitnehmern, so ist die 
Zahl der Betriebsratsmitglieder der nächstniedrigeren Betriebsgröße zugrunde zu legen.

§ 12 (weggefallen)

§ 13 Zeitpunkt der Betriebsratswahlen
(1) 1Die regelmäßigen Betriebsratswahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. März 
bis 31. Mai statt. 2Sie sind zeitgleich mit den regelmäßigen Wahlen nach § 5 Abs. 1 des 
Sprecherausschussgesetzes einzuleiten.

(2) Außerhalb dieser Zeit ist der Betriebsrat zu wählen, wenn 
1. 	 mit Ablauf von 24 Monaten, vom Tage der Wahl an gerechnet, die Zahl der regel-

mäßig beschäftigten Arbeitnehmer um die Hälfte, mindestens aber um fünfzig, 
gestiegen oder gesunken ist,

2. 	 die Gesamtzahl der Betriebsratsmitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmit-
glieder unter die vorgeschriebene Zahl der Betriebsratsmitglieder gesunken ist,

3. 	 der Betriebsrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen Rücktritt beschlossen 
hat,

4. 	 die Betriebsratswahl mit Erfolg angefochten worden ist,
5. 	 der Betriebsrat durch eine gerichtliche Entscheidung aufgelöst ist oder
6. 	 im Betrieb ein Betriebsrat nicht besteht.

(3) 1Hat außerhalb des für die regelmäßigen Betriebsratswahlen festgelegten Zeitraums 
eine Betriebsratswahl stattgefunden, so ist der Betriebsrat in dem auf die Wahl fol-
genden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Betriebsratswahlen neu zu wählen. 2Hat 
die Amtszeit des Betriebsrats zu Beginn des für die regelmäßigen Betriebsratswahlen 
festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen, so ist der Betriebsrat in dem über-
nächsten Zeitraum der regelmäßigen Betriebsratswahlen neu zu wählen.
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§ 14 Wahlvorschriften
(1) Der Betriebsrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.

(2) 1Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. 2Sie erfolgt nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl, wenn nur ein Wahlvorschlag eingereicht wird oder 
wenn der Betriebsrat im vereinfachten Wahlverfahren nach § 14a zu wählen ist.

(3) Zur Wahl des Betriebsrats können die wahlberechtigten Arbeitnehmer und die im 
Betrieb vertretenen Gewerkschaften Wahlvorschläge machen.

(4) 1Jeder Wahlvorschlag der Arbeitnehmer muss von mindestens einem Zwanzigstel 
der wahlberechtigten Arbeitnehmer, mindestens jedoch von drei Wahlberechtigten 
unterzeichnet sein; in Betrieben mit in der Regel bis zu zwanzig wahlberechtigten Ar-
beitnehmern genügt die Unterzeichnung durch zwei Wahlberechtigte. 2In jedem Fall 
genügt die Unterzeichnung durch fünfzig wahlberechtigte Arbeitnehmer.

(5) Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muss von zwei Beauftragten unterzeichnet sein.

§ 14a Vereinfachtes Wahlverfahren für Kleinbetriebe
(1) 1In Betrieben mit in der Regel fünf bis fünfzig wahlberechtigten Arbeitnehmern 
wird der Betriebsrat in einem zweistufigen Verfahren gewählt. 2Auf einer ersten Wahl-
versammlung wird der Wahlvorstand nach §  17a Nr.  3 gewählt. 3Auf einer zweiten 
Wahlversammlung wird der Betriebsrat in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. 
4Diese Wahlversammlung findet eine Woche nach der Wahlversammlung zur Wahl des 
Wahlvorstands statt.

(2) Wahlvorschläge können bis zum Ende der Wahlversammlung zur Wahl des Wahl-
vorstands nach § 17a Nr. 3 gemacht werden; für Wahlvorschläge der Arbeitnehmer gilt 
§ 14 Abs. 4 mit der Maßgabe, dass für Wahlvorschläge, die erst auf dieser Wahlver-
sammlung gemacht werden, keine Schriftform erforderlich ist.

(3) 1Ist der Wahlvorstand in Betrieben mit in der Regel fünf bis fünfzig wahlberech-
tigten Arbeitnehmern nach § 17a Nr. 1 in Verbindung mit § 16 vom Betriebsrat, Ge-
samtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat oder nach §  17a Nr.  4 vom Arbeitsgericht 
bestellt, wird der Betriebsrat abweichend von Absatz 1 Satz 1 und 2 auf nur einer Wahl-
versammlung in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. 2Wahlvorschläge können 
bis eine Woche vor der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats gemacht werden; 
§ 14 Abs. 4 gilt unverändert.

(4) Wahlberechtigten Arbeitnehmern, die an der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebs-
rats nicht teilnehmen können, ist Gelegenheit zur schriftlichen Stimmabgabe zu geben.

(5) In Betrieben mit in der Regel 51 bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern können 
der Wahlvorstand und der Arbeitgeber die Anwendung des vereinfachten Wahlverfah-
rens vereinbaren.

§ 15 Zusammensetzung nach Beschäftigungsarten und Geschlechter 
(1) Der Betriebsrat soll sich möglichst aus Arbeitnehmern der einzelnen Organisati-
onsbereiche und der verschiedenen Beschäftigungsarten der im Betrieb tätigen Arbeit-
nehmer zusammensetzen.
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(2) Das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist, muss mindestens ent-
sprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat vertreten sein, wenn die-
ser aus mindestens drei Mitgliedern besteht. 

§ 16 Bestellung des Wahlvorstands
(1) 1Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt der Betriebsrat ei-
nen aus drei Wahlberechtigten bestehenden Wahlvorstand und einen von ihnen als 
Vorsitzenden. 2Der Betriebsrat kann die Zahl der Wahlvorstandsmitglieder erhöhen, 
wenn dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl erforderlich ist. 3Der Wahl-
vorstand muss in jedem Fall aus einer ungeraden Zahl von Mitgliedern bestehen. 4Für 
jedes Mitglied des Wahlvorstands kann für den Fall seiner Verhinderung ein Ersatz-
mitglied bestellt werden. 5In Betrieben mit weiblichen und männlichen Arbeitneh-
mern sollen dem Wahlvorstand Frauen und Männer angehören. 6Jede im Betrieb ver-
tretene Gewerkschaft kann zusätzlich einen dem Betrieb angehörenden Beauftragten 
als nicht stimmberechtigtes Mitglied in den Wahlvorstand entsenden, sofern ihr nicht 
ein stimmberechtigtes Wahlvorstandsmitglied angehört.

(2) 1Besteht acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Betriebsrats kein Wahlvorstand, 
so bestellt ihn das Arbeitsgericht auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten 
oder einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft; Absatz 1 gilt entsprechend. 2In dem 
Antrag können Vorschläge für die Zusammensetzung des Wahlvorstands gemacht 
werden. 3Das Arbeitsgericht kann für Betriebe mit in der Regel mehr als zwanzig wahl-
berechtigten Arbeitnehmern auch Mitglieder einer im Betrieb vertretenen Gewerk-
schaft, die nicht Arbeitnehmer des Betriebs sind, zu Mitgliedern des Wahlvorstands 
bestellen, wenn dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl erforderlich ist.

(3) 1Besteht acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Betriebsrats kein Wahlvorstand, 
kann auch der Gesamtbetriebsrat oder, falls ein solcher nicht besteht, der Konzernbe-
triebsrat den Wahlvorstand bestellen. 2Absatz 1 gilt entsprechend.

§ 17 Bestellung des Wahlvorstands in Betrieben ohne Betriebsrat
(1) 1Besteht in einem Betrieb, der die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 erfüllt, kein 
Betriebsrat, so bestellt der Gesamtbetriebsrat oder, falls ein solcher nicht besteht, der 
Konzernbetriebsrat einen Wahlvorstand. 2§ 16 Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) 1Besteht weder ein Gesamtbetriebsrat noch ein Konzernbetriebsrat, so wird in einer 
Betriebsversammlung von der Mehrheit der anwesenden Arbeitnehmer ein Wahlvor-
stand gewählt; § 16 Abs. 1 gilt entsprechend. 2Gleiches gilt, wenn der Gesamtbetriebsrat 
oder Konzernbetriebsrat die Bestellung des Wahlvorstands nach Absatz 1 unterlässt.

(3) Zu dieser Betriebsversammlung können drei wahlberechtigte Arbeitnehmer des 
Betriebs oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft einladen und Vorschläge für die 
Zusammensetzung des Wahlvorstands machen.

(4) 1Findet trotz Einladung keine Betriebsversammlung statt oder wählt die Betriebs-
versammlung keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn das Arbeitsgericht auf Antrag von 
mindestens drei wahlberechtigten Arbeitnehmern oder einer im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaft. 2§ 16 Abs. 2 gilt entsprechend.
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§ 17a Bestellung des Wahlvorstands im vereinfachten Wahlverfahren
Im Fall des § 14a finden die §§ 16 und 17 mit folgender Maßgabe Anwendung: 
1. 	 Die Frist des § 16 Abs. 1 Satz 1 wird auf vier Wochen und die des § 16 Abs. 2 

Satz 1, Abs. 3 Satz 1 auf drei Wochen verkürzt.
2. 	 § 16 Abs. 1 Satz 2 und 3 findet keine Anwendung.
3. 	 1In den Fällen des § 17 Abs. 2 wird der Wahlvorstand in einer Wahlversammlung 

von der Mehrheit der anwesenden Arbeitnehmer gewählt. 2Für die Einladung zu 
der Wahlversammlung gilt § 17 Abs. 3 entsprechend.

4. 	 § 17 Abs. 4 gilt entsprechend, wenn trotz Einladung keine Wahlversammlung 
stattfindet oder auf der Wahlversammlung kein Wahlvorstand gewählt wird.

§ 18 Vorbereitung und Durchführung der Wahl
(1) 1Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten, sie durchzuführen und 
das Wahlergebnis festzustellen. 2Kommt der Wahlvorstand dieser Verpflichtung nicht 
nach, so ersetzt ihn das Arbeitsgericht auf Antrag des Betriebsrats, von mindestens 
drei wahlberechtigten Arbeitnehmern oder einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft. 
3§ 16 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Ist zweifelhaft, ob eine betriebsratsfähige Organisationseinheit vorliegt, so können 
der Arbeitgeber, jeder beteiligte Betriebsrat, jeder beteiligte Wahlvorstand oder eine 
im Betrieb vertretene Gewerkschaft eine Entscheidung des Arbeitsgerichts beantragen.

(3) 1Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahlvorstand öffentlich die 
Auszählung der Stimmen vor, stellt deren Ergebnis in einer Niederschrift fest und gibt 
es den Arbeitnehmern des Betriebs bekannt. 2Dem Arbeitgeber und den im Betrieb 
vertretenen Gewerkschaften ist eine Abschrift der Wahlniederschrift zu übersenden.

§ 18a Zuordnung der leitenden Angestellten bei Wahlen
(1) 1Sind die Wahlen nach § 13 Abs. 1 und nach § 5 Abs. 1 des Sprecherausschussge-
setzes zeitgleich einzuleiten, so haben sich die Wahlvorstände unverzüglich nach Auf-
stellung der Wählerlisten, spätestens jedoch zwei Wochen vor Einleitung der Wahlen, 
gegenseitig darüber zu unterrichten, welche Angestellten sie den leitenden Angestellten 
zugeordnet haben; dies gilt auch, wenn die Wahlen ohne Bestehen einer gesetzlichen 
Verpflichtung zeitgleich eingeleitet werden. 2Soweit zwischen den Wahlvorständen 
kein Einvernehmen über die Zuordnung besteht, haben sie in gemeinsamer Sitzung 
eine Einigung zu versuchen. 3Soweit eine Einigung zustande kommt, sind die Ange-
stellten entsprechend ihrer Zuordnung in die jeweilige Wählerliste einzutragen.

(2) 1Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, hat ein Vermittler spätestens eine Woche 
vor Einleitung der Wahlen erneut eine Verständigung der Wahlvorstände über die Zuord-
nung zu versuchen. 2Der Arbeitgeber hat den Vermittler auf dessen Verlangen zu unterstüt-
zen, insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen. 3Bleibt der Verständigungsversuch erfolglos, so entscheidet 
der Vermittler nach Beratung mit dem Arbeitgeber. 4Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) 1Auf die Person des Vermittlers müssen sich die Wahlvorstände einigen. 2Zum Ver-
mittler kann nur ein Beschäftigter des Betriebs oder eines anderen Betriebs des Unter-
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nehmens oder Konzerns oder der Arbeitgeber bestellt werden. 3Kommt eine Einigung 
nicht zustande, so schlagen die Wahlvorstände je eine Person als Vermittler vor; durch 
Los wird entschieden, wer als Vermittler tätig wird.

(4) 1Wird mit der Wahl nach § 13 Abs. 1 oder 2 nicht zeitgleich eine Wahl nach dem Spre-
cherausschussgesetz eingeleitet, so hat der Wahlvorstand den Sprecherausschuss entspre-
chend Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz zu unterrichten. 2Soweit kein Einvernehmen über 
die Zuordnung besteht, hat der Sprecherausschuss Mitglieder zu benennen, die anstelle 
des Wahlvorstands an dem Zuordnungsverfahren teilnehmen. 3Wird mit der Wahl nach 
§ 5 Abs. 1 oder 2 des Sprecherausschussgesetzes nicht zeitgleich eine Wahl nach diesem 
Gesetz eingeleitet, so gelten die Sätze 1 und 2 für den Betriebsrat entsprechend.

(5) 1Durch die Zuordnung wird der Rechtsweg nicht ausgeschlossen. 2Die Anfechtung 
der Betriebsratswahl oder der Wahl nach dem Sprecherausschussgesetz ist ausge-
schlossen, soweit sie darauf gestützt wird, die Zuordnung sei fehlerhaft erfolgt. 3Satz 2 
gilt nicht, soweit die Zuordnung offensichtlich fehlerhaft ist.

§ 19 Wahlanfechtung
(1) Die Wahl kann beim Arbeitsgericht angefochten werden, wenn gegen wesentliche 
Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen 
worden ist und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß 
das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden konnte.

(2) 1Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei Wahlberechtigte, eine im Betrieb ver-
tretene Gewerkschaft oder der Arbeitgeber. 2Die Wahlanfechtung ist nur binnen einer Frist 
von zwei Wochen, vom Tage der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, zulässig.

§ 20 Wahlschutz und Wahlkosten
(1) 1Niemand darf die Wahl des Betriebsrats behindern. 2Insbesondere darf kein Ar-
beitnehmer in der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts beschränkt werden.

(2) Niemand darf die Wahl des Betriebsrats durch Zufügung oder Androhung von 
Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen.

(3) 1Die Kosten der Wahl trägt der Arbeitgeber. 2Versäumnis von Arbeitszeit, die zur 
Ausübung des Wahlrechts, zur Betätigung im Wahlvorstand oder zur Tätigkeit als Ver-
mittler (§ 18a) erforderlich ist, berechtigt den Arbeitgeber nicht zur Minderung des 
Arbeitsentgelts.

Zweiter Abschnitt   Amtszeit des Betriebsrats
§ 21 Amtszeit
1Die regelmäßige Amtszeit des Betriebsrats beträgt vier Jahre. 2Die Amtszeit beginnt mit 
der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein Betriebs-
rat besteht, mit Ablauf von dessen Amtszeit. 3Die Amtszeit endet spätestens am 31. Mai 
des Jahres, in dem nach § 13 Abs. 1 die regelmäßigen Betriebsratswahlen stattfinden. 4In 
dem Fall des § 13 Abs. 3 Satz 2 endet die Amtszeit spätestens am 31. Mai des Jahres, in 
dem der Betriebsrat neu zu wählen ist. 5In den Fällen des § 13 Abs. 2 Nr. 1 und 2 endet 
die Amtszeit mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses des neu gewählten Betriebsrats.
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§ 21a Übergangsmandat
(1) 1Wird ein Betrieb gespalten, so bleibt dessen Betriebsrat im Amt und führt die Ge-
schäfte für die ihm bislang zugeordneten Betriebsteile weiter, soweit sie die Vorausset-
zungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 erfüllen und nicht in einen Betrieb eingegliedert werden, 
in dem ein Betriebsrat besteht (Übergangsmandat). 2Der Betriebsrat hat insbesondere 
unverzüglich Wahlvorstände zu bestellen. 3Das Übergangsmandat endet, sobald in den 
Betriebsteilen ein neuer Betriebsrat gewählt und das Wahlergebnis bekannt gegeben 
ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Wirksamwerden der Spaltung. 4Durch Tarif-
vertrag oder Betriebsvereinbarung kann das Übergangsmandat um weitere sechs Mo-
nate verlängert werden.

(2) 1Werden Betriebe oder Betriebsteile zu einem Betrieb zusammengefasst, so nimmt 
der Betriebsrat des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Betriebs 
oder Betriebsteils das Übergangsmandat wahr. 2Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Spaltung oder Zusammenlegung von 
Betrieben und Betriebsteilen im Zusammenhang mit einer Betriebsveräußerung oder 
einer Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz erfolgt. 

§ 21b Restmandat
Geht ein Betrieb durch Stilllegung, Spaltung oder Zusammenlegung unter, so bleibt 
dessen Betriebsrat so lange im Amt, wie dies zur Wahrnehmung der damit im Zusam-
menhang stehenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte erforderlich ist.

§ 22 Weiterführung der Geschäfte des Betriebsrats
In den Fällen des § 13 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 führt der Betriebsrat die Geschäfte weiter, bis 
der neue Betriebsrat gewählt und das Wahlergebnis bekanntgegeben ist.

§ 23 Verletzung gesetzlicher Pflichten
(1) 1Mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer, der Arbeitgeber oder 
eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft können beim Arbeitsgericht den Ausschluss 
eines Mitglieds aus dem Betriebsrat oder die Auflösung des Betriebsrats wegen grober 
Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten beantragen. 2Der Ausschluss eines Mitglieds 
kann auch vom Betriebsrat beantragt werden.

(2) 1Wird der Betriebsrat aufgelöst, so setzt das Arbeitsgericht unverzüglich einen 
Wahlvorstand für die Neuwahl ein. 2§ 16 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) 1Der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft können bei gro-
ben Verstößen des Arbeitgebers gegen seine Verpflichtungen aus diesem Gesetz 
beim Arbeitsgericht beantragen, dem Arbeitgeber aufzugeben, eine Handlung zu 
unterlassen, die Vornahme einer Handlung zu dulden oder eine Handlung vorzu-
nehmen. 2Handelt der Arbeitgeber der ihm durch rechtskräftige gerichtliche Ent-
scheidung auferlegten Verpflichtung zuwider, eine Handlung zu unterlassen oder 
die Vornahme einer Handlung zu dulden, so ist er auf Antrag vom Arbeitsgericht 
wegen einer jeden Zuwiderhandlung nach vorheriger Androhung zu einem Ord-
nungsgeld zu verurteilen. 3Führt der Arbeitgeber die ihm durch eine rechtskräftige 
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gerichtliche Entscheidung auferlegte Handlung nicht durch, so ist auf Antrag vom 
Arbeitsgericht zu erkennen, dass er zur Vornahme der Handlung durch Zwangsgeld 
anzuhalten sei. 4Antragsberechtigt sind der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertre-
tene Gewerkschaft. 5Das Höchstmaß des Ordnungsgeldes und Zwangsgeldes beträgt 
10.000 Euro.

§ 24 Erlöschen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft im Betriebsrat erlischt durch 
1. 	 Ablauf der Amtszeit,
2. 	 Niederlegung des Betriebsratsamtes,
3. 	 Beendigung des Arbeitsverhältnisses,
4. 	 Verlust der Wählbarkeit,
5. 	 Ausschluss aus dem Betriebsrat oder Auflösung des Betriebsrats aufgrund einer 

gerichtlichen Entscheidung,
6. 	 gerichtliche Entscheidung über die Feststellung der Nichtwählbarkeit nach Ablauf 

der in § 19 Abs. 2 bezeichneten Frist, es sei denn, der Mangel liegt nicht mehr vor.

§ 25 Ersatzmitglieder
(1) 1Scheidet ein Mitglied des Betriebsrats aus, so rückt ein Ersatzmitglied nach. 2Dies 
gilt entsprechend für die Stellvertretung eines zeitweilig verhinderten Mitglieds des Be-
triebsrats.

(2) 1Die Ersatzmitglieder werden unter Berücksichtigung des §  15 Abs.  2 der Reihe 
nach aus den nichtgewählten Arbeitnehmern derjenigen Vorschlagslisten entnommen, 
denen die zu ersetzenden Mitglieder angehören. 2Ist eine Vorschlagsliste erschöpft, 
so ist das Ersatzmitglied derjenigen Vorschlagsliste zu entnehmen, auf die nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl der nächste Sitz entfallen würde. 3Ist das ausgeschie-
dene oder verhinderte Mitglied nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt, so 
bestimmt sich die Reihenfolge der Ersatzmitglieder unter Berücksichtigung des § 15 
Abs. 2 nach der Höhe der erreichten Stimmenzahlen.

Dritter Abschnitt   Geschäftsführung des Betriebsrats

§ 26 Vorsitzender
(1) Der Betriebsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

(2) 1Der Vorsitzende des Betriebsrats oder im Fall seiner Verhinderung sein Stell-
vertreter vertritt den Betriebsrat im Rahmen der von ihm gefassten Beschlüsse. 2Zur 
Entgegennahme von Erklärungen, die dem Betriebsrat gegenüber abzugeben sind, ist 
der Vorsitzende des Betriebsrats oder im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter 
berechtigt.

§ 27 Betriebsausschuss
(1) 1Hat ein Betriebsrat neun oder mehr Mitglieder, so bildet er einen Betriebsaus-
schuss. 2Der Betriebsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Betriebsrats, dessen 
Stellvertreter und bei Betriebsräten mit 
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9 bis 15 Mitgliedern 	      aus 3 weiteren Ausschussmitgliedern, 
17 bis 23 Mitgliedern 	      aus 5 weiteren Ausschussmitgliedern, 
25 bis 35 Mitgliedern 	      aus 7 weiteren Ausschussmitgliedern, 
37 oder mehr Mitgliedern   aus 9 weiteren Ausschussmitgliedern

2Die weiteren Ausschussmitglieder werden vom Betriebsrat aus seiner Mitte in ge-
heimer Wahl und nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. 3Wird nur ein 
Wahlvorschlag gemacht, so erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl. 
4Sind die weiteren Ausschussmitglieder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl ge-
wählt, so erfolgt die Abberufung durch Beschluss des Betriebsrats, der in geheimer 
Abstimmung gefasst wird und einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der Mit-
glieder des Betriebsrats bedarf.

(2) 1Der Betriebsausschuss führt die laufenden Geschäfte des Betriebsrats. 2Der Be-
triebsrat kann dem Betriebsausschuss mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mit-
glieder Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen; dies gilt nicht für den 
Abschluss von Betriebsvereinbarungen. 3Die Übertragung bedarf der Schriftform. 
4Die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für den Widerruf der Übertragung von Auf-
gaben.

(3) Betriebsräte mit weniger als neun Mitgliedern können die laufenden Geschäfte auf 
den Vorsitzenden des Betriebsrats oder andere Betriebsratsmitglieder übertragen.

§ 28 Übertragung von Aufgaben auf Ausschüsse
(1) 1Der Betriebsrat kann in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern Ausschüsse 
bilden und ihnen bestimmte Aufgaben übertragen. 2Für die Wahl und Abberufung der 
Ausschussmitglieder gilt § 27 Abs. 1 Satz 3 bis 5 entsprechend. 3Ist ein Betriebsaus-
schuss gebildet, kann der Betriebsrat den Ausschüssen Aufgaben zur selbstständigen 
Erledigung übertragen; § 27 Abs. 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Übertragung von Aufgaben zur selbstständigen 
Entscheidung auf Mitglieder des Betriebsrats in Ausschüssen, deren Mitglieder vom 
Betriebsrat und vom Arbeitgeber benannt werden.

§ 28a Übertragung von Aufgaben auf Arbeitsgruppen
(1) 1In Betrieben mit mehr als 100  Arbeitnehmern kann der Betriebsrat mit der 
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder bestimmte Aufgaben auf Arbeitsgruppen 
übertragen; dies erfolgt nach Maßgabe einer mit dem Arbeitgeber abzuschließenden 
Rahmenvereinbarung. 2Die Aufgaben müssen im Zusammenhang mit den von der Ar-
beitsgruppe zu erledigenden Tätigkeiten stehen. 3Die Übertragung bedarf der Schrift-
form. 4Für den Widerruf der Übertragung gelten Satz 1 erster Halbsatz und Satz 3 ent-
sprechend.

(2) 1Die Arbeitsgruppe kann im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben mit dem 
Arbeitgeber Vereinbarungen schließen; eine Vereinbarung bedarf der Mehrheit der 
Stimmen der Gruppenmitglieder. 2§ 77 gilt entsprechend. 3Können sich Arbeitgeber 
und Arbeitsgruppe in einer Angelegenheit nicht einigen, nimmt der Betriebsrat das 
Beteiligungsrecht wahr.
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§ 29 Einberufung der Sitzungen
(1) 1Vor Ablauf einer Woche nach dem Wahltag hat der Wahlvorstand die Mitglieder 
des Betriebsrats zu der nach § 26 Abs. 1 vorgeschriebenen Wahl einzuberufen. 2Der 
Vorsitzende des Wahlvorstands leitet die Sitzung, bis der Betriebsrat aus seiner Mitte 
einen Wahlleiter bestellt hat.

(2) 1Die weiteren Sitzungen beruft der Vorsitzende des Betriebsrats ein. 2Er setzt die Tages-
ordnung fest und leitet die Verhandlung. 3Der Vorsitzende hat die Mitglieder des Betriebs-
rats zu den Sitzungen rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden. 4Dies gilt 
auch für die Schwerbehindertenvertretung sowie für die Jugend- und Auszubildenden-
vertreter, soweit sie ein Recht auf Teilnahme an der Betriebsratssitzung haben. 5Kann ein 
Mitglied des Betriebsrats oder der Jugend- und Auszubildendenvertretung an der Sitzung 
nicht teilnehmen, so soll es dies unter Angabe der Gründe unverzüglich dem Vorsitzen-
den mitteilen. 6Der Vorsitzende hat für ein verhindertes Betriebsratsmitglied oder für ei-
nen verhinderten Jugend- und Auszubildendenvertreter das Ersatzmitglied zu laden.

(3) Der Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen und den Gegenstand, dessen Bera-
tung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen, wenn dies ein Viertel der Mitglieder 
des Betriebsrats oder der Arbeitgeber beantragt.

(4) 1Der Arbeitgeber nimmt an den Sitzungen, die auf sein Verlangen anberaumt sind, 
und an den Sitzungen, zu denen er ausdrücklich eingeladen ist, teil. 2Er kann einen 
Vertreter der Vereinigung der Arbeitgeber, der er angehört, hinzuziehen.

§ 30 Betriebsratssitzungen
1Die Sitzungen des Betriebsrats finden in der Regel während der Arbeitszeit statt. 2Der 
Betriebsrat hat bei der Ansetzung von Betriebsratssitzungen auf die betrieblichen Not-
wendigkeiten Rücksicht zu nehmen. 3Der Arbeitgeber ist vom Zeitpunkt der Sitzung 
vorher zu verständigen. 4Die Sitzungen des Betriebsrats sind nicht öffentlich.

§ 31 Teilnahme der Gewerkschaften
Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder des Betriebsrats kann ein Beauftragter 
einer im Betriebsrat vertretenen Gewerkschaft an den Sitzungen beratend teilnehmen; 
in diesem Fall sind der Zeitpunkt der Sitzung und die Tagesordnung der Gewerkschaft 
rechtzeitig mitzuteilen.

§ 32 Teilnahme der Schwerbehindertenvertretung
Die Schwerbehindertenvertretung (§ 177 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) kann 
an allen Sitzungen des Betriebsrats beratend teilnehmen.

§ 33 Beschlüsse des Betriebsrats
(1) 1Die Beschlüsse des Betriebsrats werden, soweit in diesem Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist, mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. 2Bei 
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

(2) Der Betriebsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Betriebs-
ratsmitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt; Stellvertretung durch Ersatzmit-
glieder ist zulässig.
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(3) Nimmt die Jugend- und Auszubildendenvertretung an der Beschlussfassung teil, so 
werden die Stimmen der Jugend- und Auszubildendenvertreter bei der Feststellung der 
Stimmenmehrheit mitgezählt.

§ 34 Sitzungsniederschrift
(1) 1Über jede Verhandlung des Betriebsrats ist eine Niederschrift aufzunehmen, die 
mindestens den Wortlaut der Beschlüsse und die Stimmenmehrheit, mit der sie gefasst 
sind, enthält. 2Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und einem weiteren Mit-
glied zu unterzeichnen. 3Der Niederschrift ist eine Anwesenheitsliste beizufügen, in die 
sich jeder Teilnehmer eigenhändig einzutragen hat.

(2) 1Hat der Arbeitgeber oder ein Beauftragter einer Gewerkschaft an der Sitzung teil-
genommen, so ist ihm der entsprechende Teil der Niederschrift abschriftlich auszu-
händigen. 2Einwendungen gegen die Niederschrift sind unverzüglich schriftlich zu 
erheben; sie sind der Niederschrift beizufügen.

(3) Die Mitglieder des Betriebsrats haben das Recht, die Unterlagen des Betriebsrats 
und seiner Ausschüsse jederzeit einzusehen.

§ 35 Aussetzung von Beschlüssen
(1) Erachtet die Mehrheit der Jugend- und Auszubildendenvertretung oder die Schwer-
behindertenvertretung einen Beschluss des Betriebsrats als eine erhebliche Beeinträch-
tigung wichtiger Interessen der durch sie vertretenen Arbeitnehmer, so ist auf ihren 
Antrag der Beschluss auf die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung an auszusetzen, damit in dieser Frist eine Verständigung, gegebenenfalls mit Hilfe 
der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften, versucht werden kann.

(2) 1Nach Ablauf der Frist ist über die Angelegenheit neu zu beschließen. 2Wird der 
erste Beschluss bestätigt, so kann der Antrag auf Aussetzung nicht wiederholt werden; 
dies gilt auch, wenn der erste Beschluss nur unerheblich geändert wird.

§ 36 Geschäftsordnung
Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung sollen in einer schriftlichen Ge-
schäftsordnung getroffen werden, die der Betriebsrat mit der Mehrheit der Stimmen 
seiner Mitglieder beschließt.

§ 37 Ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeitsversäumnis
(1) Die Mitglieder des Betriebsrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) Mitglieder des Betriebsrats sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung 
des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und soweit es nach Umfang und Art des Betriebs 
zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(3) 1Zum Ausgleich für Betriebsratstätigkeit, die aus betriebsbedingten Gründen außer-
halb der Arbeitszeit durchzuführen ist, hat das Betriebsratsmitglied Anspruch auf entspre-
chende Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts. 2Betriebsbedingte Gründe 
liegen auch vor, wenn die Betriebsratstätigkeit wegen der unterschiedlichen Arbeitszeiten 
der Betriebsratsmitglieder nicht innerhalb der persönlichen Arbeitszeit erfolgen kann. 3Die 
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Arbeitsbefreiung ist vor Ablauf eines Monats zu gewähren; ist dies aus betriebsbedingten 
Gründen nicht möglich, so ist die aufgewendete Zeit wie Mehrarbeit zu vergüten.

(4) 1Das Arbeitsentgelt von Mitgliedern des Betriebsrats darf einschließlich eines Zeit-
raums von einem Jahr nach Beendigung der Amtszeit nicht geringer bemessen werden 
als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher 
Entwicklung. 2Dies gilt auch für allgemeine Zuwendungen des Arbeitgebers.

(5) Soweit nicht zwingende betriebliche Notwendigkeiten entgegenstehen, dürfen Mit-
glieder des Betriebsrats einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendi-
gung der Amtszeit nur mit Tätigkeiten beschäftigt werden, die den Tätigkeiten der in 
Absatz 4 genannten Arbeitnehmer gleichwertig sind.

(6) 1Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des 
Betriebsrats erforderlich sind. 2Betriebsbedingte Gründe im Sinne des Absatzes 3 lie-
gen auch vor, wenn wegen Besonderheiten der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung die 
Schulung des Betriebsratsmitglieds außerhalb seiner Arbeitszeit erfolgt; in diesem Fall 
ist der Umfang des Ausgleichsanspruchs unter Einbeziehung der Arbeitsbefreiung 
nach Absatz 2 pro Schulungstag begrenzt auf die Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmers. 3Der Betriebsrat hat bei der Festlegung der zeitlichen Lage der Teilnah-
me an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen die betrieblichen Notwendigkeiten zu 
berücksichtigen. 4Er hat dem Arbeitgeber die Teilnahme und die zeitliche Lage der 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen rechtzeitig bekannt zu geben. 5Hält der Ar-
beitgeber die betrieblichen Notwendigkeiten für nicht ausreichend berücksichtigt, so 
kann er die Einigungsstelle anrufen. 6Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Eini-
gung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

(7) 1Unbeschadet der Vorschrift des Absatzes 6 hat jedes Mitglied des Betriebsrats wäh-
rend seiner regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf bezahlte Freistellung für insgesamt 
drei Wochen zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, die von der 
zuständigen obersten Arbeitsbehörde des Landes nach Beratung mit den Spitzenorga-
nisationen der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände als geeignet anerkannt 
sind. 2Der Anspruch nach Satz 1 erhöht sich für Arbeitnehmer, die erstmals das Amt 
eines Betriebsratsmitglieds übernehmen und auch nicht zuvor Jugend- und Auszubil-
dendenvertreter waren, auf vier Wochen. 2Absatz 6 Satz 2 bis 6 findet Anwendung.

§ 38 Freistellungen
(1) 1Von ihrer beruflichen Tätigkeit sind mindestens freizustellen in Betrieben mit in 
der Regel 
	 501 	 bis 	 900 	 Arbeitnehmern 2 Betriebsratsmitglieder,
	 901 	 bis 	 1.500 	 Arbeitnehmern 3 Betriebsratsmitglieder, 
	 1.501 	 bis 	 2.000 	 Arbeitnehmern 4 Betriebsratsmitglieder,
	 2.001 	 bis 	 3.000 	 Arbeitnehmern 5 Betriebsratsmitglieder,
	 3.001 	 bis 	 4.000 	 Arbeitnehmern 6 Betriebsratsmitglieder,
	 4.001 	 bis 	 5.000 	 Arbeitnehmern 7 Betriebsratsmitglieder,
	 5.001 	 bis 	 6.000 	 Arbeitnehmern 8 Betriebsratsmitglieder,
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	 6.001 	 bis 	 7.000 	 Arbeitnehmern 9 Betriebsratsmitglieder,
	 7.001 	 bis 	 8.000 	 Arbeitnehmern 10 Betriebsratsmitglieder, 
	 8.001 	 bis 	 9.000 	 Arbeitnehmern 11 Betriebsratsmitglieder, 
	 9.001 	 bis 	 10.000 	 Arbeitnehmern 12 Betriebsratsmitglieder. 
2In Betrieben mit über 10.000 Arbeitnehmern ist für je angefangene weitere 2.000 Ar-
beitnehmer ein weiteres Betriebsratsmitglied freizustellen. 3Freistellungen können auch 
in Form von Teilfreistellungen erfolgen. 4Diese dürfen zusammengenommen nicht den 
Umfang der Freistellungen nach den Sätzen 1 und 2 überschreiten. 5Durch Tarifvertrag 
oder Betriebsvereinbarung können anderweitige Regelungen über die Freistellung ver-
einbart werden.

(2) 1Die freizustellenden Betriebsratsmitglieder werden nach Beratung mit dem Ar-
beitgeber vom Betriebsrat aus seiner Mitte in geheimer Wahl und nach den Grund-
sätzen der Verhältniswahl gewählt. 2Wird nur ein Wahlvorschlag gemacht, so erfolgt 
die Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl; ist nur ein Betriebsratsmitglied 
freizustellen, so wird dieses mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. 3Der Betriebsrat 
hat die Namen der Freizustellenden dem Arbeitgeber bekannt zu geben. 4Hält der Ar-
beitgeber eine Freistellung für sachlich nicht vertretbar, so kann er innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen nach der Bekanntgabe die Einigungsstelle anrufen. 5Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 6Bestätigt 
die Einigungsstelle die Bedenken des Arbeitgebers, so hat sie bei der Bestimmung eines 
anderen freizustellenden Betriebsratsmitglieds auch den Minderheitenschutz im Sinne 
des Satzes 1 zu beachten. 7Ruft der Arbeitgeber die Einigungsstelle nicht an, so gilt sein 
Einverständnis mit den Freistellungen nach Ablauf der zweiwöchigen Frist als erteilt. 
8Für die Abberufung gilt § 27 Abs. 1 Satz 5 entsprechend.

(3) Der Zeitraum für die Weiterzahlung des nach §  37 Abs.  4 zu bemessenden Ar-
beitsentgelts und für die Beschäftigung nach § 37 Abs. 5 erhöht sich für Mitglieder des 
Betriebsrats, die drei volle aufeinanderfolgende Amtszeiten freigestellt waren, auf zwei 
Jahre nach Ablauf der Amtszeit.

(4) 1Freigestellte Betriebsratsmitglieder dürfen von inner- und außerbetrieblichen 
Maßnahmen der Berufsbildung nicht ausgeschlossen werden. 2Innerhalb eines Jahres 
nach Beendigung der Freistellung eines Betriebsratsmitglieds ist diesem im Rahmen 
der Möglichkeiten des Betriebs Gelegenheit zu geben, eine wegen der Freistellung un-
terbliebene betriebsübliche berufliche Entwicklung nachzuholen. 3Für Mitglieder des 
Betriebsrats, die drei volle aufeinanderfolgende Amtszeiten freigestellt waren, erhöht 
sich der Zeitraum nach Satz 2 auf zwei Jahre.

§ 39 Sprechstunden
(1) 1Der Betriebsrat kann während der Arbeitszeit Sprechstunden einrichten. 2Zeit und 
Ort sind mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren. 3Kommt eine Einigung nicht zustande, 
so entscheidet die Einigungsstelle. 4Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

(2) Führt die Jugend- und Auszubildendenvertretung keine eigenen Sprechstunden 
durch, so kann an den Sprechstunden des Betriebsrats ein Mitglied der Jugend- und 
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Auszubildendenvertretung zur Beratung der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer 
teilnehmen.

(3) Versäumnis von Arbeitszeit, die zum Besuch der Sprechstunden oder durch son-
stige Inanspruchnahme des Betriebsrats erforderlich ist, berechtigt den Arbeitgeber 
nicht zur Minderung des Arbeitsentgelts des Arbeitnehmers.

§ 40 Kosten und Sachaufwand des Betriebsrats
(1) Die durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden Kosten trägt der Arbeitgeber.

(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung hat der 
Arbeitgeber in erforderlichem Umfang Räume, sachliche Mittel, Informations- und 
Kommunikationstechnik sowie Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

§ 41 Umlageverbot
Die Erhebung und Leistung von Beiträgen der Arbeitnehmer für Zwecke des Betriebs-
rats ist unzulässig.

Vierter Abschnitt   Betriebsversammlung

§ 42 Zusammensetzung, Teilversammlung, Abteilungsversammlung
(1) 1Die Betriebsversammlung besteht aus den Arbeitnehmern des Betriebs; sie wird 
von dem Vorsitzenden des Betriebsrats geleitet. 2Sie ist nicht öffentlich. 3Kann wegen 
der Eigenart des Betriebs eine Versammlung aller Arbeitnehmer zum gleichen Zeit-
punkt nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen durchzuführen.

(2) 1Arbeitnehmer organisatorisch oder räumlich abgegrenzter Betriebsteile sind vom 
Betriebsrat zu Abteilungsversammlungen zusammenzufassen, wenn dies für die Erör-
terung der besonderen Belange der Arbeitnehmer erforderlich ist. 2Die Abteilungsver-
sammlung wird von einem Mitglied des Betriebsrats geleitet, das möglichst einem betei-
ligten Betriebsteil als Arbeitnehmer angehört. 3Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 43 Regelmäßige Betriebs- und Abteilungsversammlungen
(1) 1Der Betriebsrat hat einmal in jedem Kalendervierteljahr eine Betriebsversamm-
lung einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu erstatten. 2Liegen die Voraus-
setzungen des § 42 Abs. 2 Satz 1 vor, so hat der Betriebsrat in jedem Kalenderjahr zwei 
der in Satz 1 genannten Betriebsversammlungen als Abteilungsversammlungen durch-
zuführen. 3Die Abteilungsversammlungen sollen möglichst gleichzeitig stattfinden. 
4Der Betriebsrat kann in jedem Kalenderhalbjahr eine weitere Betriebsversammlung 
oder, wenn die Voraussetzungen des § 42 Abs. 2 Satz 1 vorliegen, einmal weitere Abtei-
lungsversammlungen durchführen, wenn dies aus besonderen Gründen zweckmäßig 
erscheint.

(2) 1Der Arbeitgeber ist zu den Betriebs- und Abteilungsversammlungen unter Mittei-
lung der Tagesordnung einzuladen. 2Er ist berechtigt, in den Versammlungen zu spre-
chen. 3Der Arbeitgeber oder sein Vertreter hat mindestens einmal in jedem Kalender-
jahr in einer Betriebsversammlung über das Personal- und Sozialwesen einschließlich 
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des Stands der Gleichstellung von Frauen und Männern im Betrieb sowie der Integra-
tion der im Betrieb beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer, über die wirtschaftliche 
Lage und Entwicklung des Betriebs sowie über den betrieblichen Umweltschutz zu be-
richten, soweit dadurch nicht Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden.

(3) 1Der Betriebsrat ist berechtigt und auf Wunsch des Arbeitgebers oder von mindes- 
tens einem Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer verpflichtet, eine Betriebsver-
sammlung einzuberufen und den beantragten Beratungsgegenstand auf die Tagesord-
nung zu setzen. 2Vom Zeitpunkt der Versammlungen, die auf Wunsch des Arbeitgebers 
stattfinden, ist dieser rechtzeitig zu verständigen.

(4) Auf Antrag einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft muss der Betriebsrat vor 
Ablauf von zwei Wochen nach Eingang des Antrags eine Betriebsversammlung nach 
Absatz 1 Satz 1 einberufen, wenn im vorhergegangenen Kalenderhalbjahr keine Be-
triebsversammlung und keine Abteilungsversammlungen durchgeführt worden sind.

§ 44 Zeitpunkt und Verdienstausfall
(1) 1Die in den §§ 14a, 17 und 43 Abs. 1 bezeichneten und die auf Wunsch des Ar-
beitgebers einberufenen Versammlungen finden während der Arbeitszeit statt, soweit 
nicht die Eigenart des Betriebs eine andere Regelung zwingend erfordert. 2Die Zeit der 
Teilnahme an diesen Versammlungen einschließlich der zusätzlichen Wegezeiten ist 
den Arbeitnehmern wie Arbeitszeit zu vergüten. 3Dies gilt auch dann, wenn die Ver-
sammlungen wegen der Eigenart des Betriebs außerhalb der Arbeitszeit stattfinden; 
Fahrkosten, die den Arbeitnehmern durch die Teilnahme an diesen Versammlungen 
entstehen, sind vom Arbeitgeber zu erstatten.

(2) 1Sonstige Betriebs- oder Abteilungsversammlungen finden außerhalb der Arbeits-
zeit statt. 2Hiervon kann im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber abgewichen werden; 
im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber während der Arbeitszeit durchgeführte Ver-
sammlungen berechtigen den Arbeitgeber nicht, das Arbeitsentgelt der Arbeitnehmer 
zu mindern.

§ 45 Themen der Betriebs- und Abteilungsversammlungen
1Die Betriebs- und Abteilungsversammlungen können Angelegenheiten einschließ-
lich solcher tarifpolitischer, sozialpolitischer, umweltpolitischer und wirtschaftlicher 
Art sowie Fragen der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und der 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit sowie der Integration der im Betrieb 
beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer behandeln, die den Betrieb oder seine Ar-
beitnehmer unmittelbar betreffen; die Grundsätze des § 74 Abs. 2 finden Anwendung. 
2Die Betriebs- und Abteilungsversammlungen können dem Betriebsrat Anträge unter-
breiten und zu seinen Beschlüssen Stellung nehmen.

§ 46 Beauftragte der Verbände
(1) 1An den Betriebs- oder Abteilungsversammlungen können Beauftragte der im Be-
trieb vertretenen Gewerkschaften beratend teilnehmen. 2Nimmt der Arbeitgeber an 
Betriebs- oder Abteilungsversammlungen teil, so kann er einen Beauftragten der Ver-
einigung der Arbeitgeber, der er angehört, hinzuziehen.
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(2) Der Zeitpunkt und die Tagesordnung der Betriebs- oder Abteilungsversammlungen 
sind den im Betriebsrat vertretenen Gewerkschaften rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.

Fünfter Abschnitt   Gesamtbetriebsrat

§ 47 Voraussetzungen der Errichtung, Mitgliederzahl, Stimmengewicht 
(1) Bestehen in einem Unternehmen mehrere Betriebsräte, so ist ein Gesamtbetriebsrat 
zu errichten.

(2) 1In den Gesamtbetriebsrat entsendet jeder Betriebsrat mit bis zu drei Mitgliedern 
eines seiner Mitglieder; jeder Betriebsrat mit mehr als drei Mitgliedern entsendet zwei 
seiner Mitglieder. 2Die Geschlechter sollen angemessen berücksichtigt werden.

(3) Der Betriebsrat hat für jedes Mitglied des Gesamtbetriebsrats mindestens ein Er-
satzmitglied zu bestellen und die Reihenfolge des Nachrückens festzulegen.

(4) Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung kann die Mitgliederzahl des Ge-
samtbetriebsrats abweichend von Absatz 2 Satz 1 geregelt werden.

(5) Gehören nach Absatz 2 Satz 1 dem Gesamtbetriebsrat mehr als vierzig Mitglieder 
an und besteht keine tarifliche Regelung nach Absatz  4, so ist zwischen Gesamtbe-
triebsrat und Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung über die Mitgliederzahl des 
Gesamtbetriebsrats abzuschließen, in der bestimmt wird, dass Betriebsräte mehrerer 
Betriebe eines Unternehmens, die regional oder durch gleichartige Interessen mitei-
nander verbunden sind, gemeinsam Mitglieder in den Gesamtbetriebsrat entsenden.

(6) 1Kommt im Fall des Absatzes 5 eine Einigung nicht zustande, so entscheidet eine 
für das Gesamtunternehmen zu bildende Einigungsstelle. 2Der Spruch der Einigungs-
stelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Gesamtbetriebsrat.

(7) 1Jedes Mitglied des Gesamtbetriebsrats hat so viele Stimmen, wie in dem Betrieb, in 
dem es gewählt wurde, wahlberechtigte Arbeitnehmer in der Wählerliste eingetragen 
sind. 2Entsendet der Betriebsrat mehrere Mitglieder, so stehen ihnen die Stimmen nach 
Satz 1 anteilig zu.

(8) Ist ein Mitglied des Gesamtbetriebsrats für mehrere Betriebe entsandt worden, so 
hat es so viele Stimmen, wie in den Betrieben, für die es entsandt ist, wahlberechtigte 
Arbeitnehmer in den Wählerlisten eingetragen sind; sind mehrere Mitglieder entsandt 
worden, gilt Absatz 7 Satz 2 entsprechend.

(9) Für Mitglieder des Gesamtbetriebsrats, die aus einem gemeinsamen Betrieb meh-
rerer Unternehmen entsandt worden sind, können durch Tarifvertrag oder Betriebs-
vereinbarung von den Absätzen 7 und 8 abweichende Regelungen getroffen werden. 

§ 48 Ausschluss von Gesamtbetriebsratsmitgliedern
Mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer des Unternehmens, der 
Arbeitgeber, der Gesamtbetriebsrat oder eine im Unternehmen vertretene Gewerk-
schaft können beim Arbeitsgericht den Ausschluss eines Mitglieds aus dem Gesamtbe-
triebsrat wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten beantragen.



39

1.2Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) – 1.2

§ 49 Erlöschen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft im Gesamtbetriebsrat endet mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft 
im Betriebsrat, durch Amtsniederlegung, durch Ausschluss aus dem Gesamtbetriebsrat 
auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung oder Abberufung durch den Betriebsrat.

§ 50 Zuständigkeit
(1) Der Gesamtbetriebsrat ist zuständig für die Behandlung von Angelegenheiten, die 
das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe betreffen und nicht durch die einzel-
nen Betriebsräte innerhalb ihrer Betriebe geregelt werden können; seine Zuständigkeit 
erstreckt sich insoweit auch auf Betriebe ohne Betriebsrat. Er ist den einzelnen Be-
triebsräten nicht übergeordnet.

(2) 1Der Betriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder den Ge-
samtbetriebsrat beauftragen, eine Angelegenheit für ihn zu behandeln. 2Der Betriebsrat 
kann sich dabei die Entscheidungsbefugnis vorbehalten. 3§ 27 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend.

§ 51 Geschäftsführung
(1) 1Für den Gesamtbetriebsrat gelten § 25 Abs. 1, die §§ 26, 27 Abs. 2 und 3, § 28 Abs. 1 
Satz 1 und 3, Abs. 2, die §§ 30, 31, 34, 35, 36, 37 Abs. 1 bis 3 sowie die §§ 40 und 41 
entsprechend. 2§ 27 Abs. 1 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass der Gesamtbetrieb-
sausschuss aus dem Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats, dessen Stellvertreter und bei 
Gesamtbetriebsräten mit 
	 9 bis 16 Mitgliedern 	 aus 	 3 weiteren Ausschussmitgliedern, 
	 17 bis 24 Mitgliedern 	 aus 	 5 weiteren Ausschussmitgliedern, 
	 25 bis 36 Mitgliedern 	 aus 	 7 weiteren Ausschussmitgliedern, 
	 mehr als 36 Mitgliedern 	aus 	 9 weiteren Ausschussmitgliedern besteht.

(2) 1Ist ein Gesamtbetriebsrat zu errichten, so hat der Betriebsrat der Hauptverwaltung 
des Unternehmens oder, soweit ein solcher Betriebsrat nicht besteht, der Betriebsrat 
des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Betriebs zu der Wahl 
des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats ein-
zuladen. 2Der Vorsitzende des einladenden Betriebsrats hat die Sitzung zu leiten, bis 
der Gesamtbetriebsrat aus seiner Mitte einen Wahlleiter bestellt hat. 3§ 29 Abs. 2 bis 4 
gilt entsprechend.

(3) 1Die Beschlüsse des Gesamtbetriebsrats werden, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
mit Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. 2Bei Stimmengleichheit 
ist ein Antrag abgelehnt. 3Der Gesamtbetriebsrat ist nur beschlussfähig, wenn minde-
stens die Hälfte seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt und die Teilneh-
menden mindestens die Hälfte aller Stimmen vertreten; Stellvertretung durch Ersatz-
mitglieder ist zulässig. 4§ 33 Abs. 3 gilt entsprechend.

(4) Auf die Beschlussfassung des Gesamtbetriebsausschusses und weiterer Ausschüsse 
des Gesamtbetriebsrats ist § 33 Abs. 1 und 2 anzuwenden.

(5) Die Vorschriften über die Rechte und Pflichten des Betriebsrats gelten entsprechend 
für den Gesamtbetriebsrat, soweit dieses Gesetz keine besonderen Vorschriften enthält.
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§ 52 Teilnahme der Gesamtschwerbehindertenvertretung
Die Gesamtschwerbehindertenvertretung (§ 180 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch) kann an allen Sitzungen des Gesamtbetriebsrats beratend teilnehmen.

§ 53 Betriebsräteversammlung
(1) 1Mindestens einmal in jedem Kalenderjahr hat der Gesamtbetriebsrat die Vorsit-
zenden und die stellvertretenden Vorsitzenden der Betriebsräte sowie die weiteren 
Mitglieder der Betriebsausschüsse zu einer Versammlung einzuberufen. 2Zu dieser 
Versammlung kann der Betriebsrat abweichend von Satz  1 aus seiner Mitte andere 
Mitglieder entsenden, soweit dadurch die Gesamtzahl der sich für ihn nach Satz 1 er-
gebenden Teilnehmer nicht überschritten wird.

(2) In der Betriebsräteversammlung hat 
1. 	 der Gesamtbetriebsrat einen Tätigkeitsbericht,
2. 	 der Unternehmer einen Bericht über das Personal- und Sozialwesen einschließlich 

des Stands der Gleichstellung von Frauen und Männern im Unternehmen, der 
Integration der im Unternehmen beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer, über 
die wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Unternehmens sowie über Fragen 
des Umweltschutzes in Unternehmen, soweit dadurch nicht Betriebs- und  
Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden,

zu erstatten.

(3) 1Der Gesamtbetriebsrat kann die Betriebsräteversammlung in Form von Teilver-
sammlungen durchführen. 2Im Übrigen gelten § 42 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz und 
Satz 2, § 43 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie die §§ 45 und 46 entsprechend.

Sechster Abschnitt   Konzernbetriebsrat

§ 54 Errichtung des Konzernbetriebsrats
(1) 1Für einen Konzern (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) kann durch Beschlüsse der 
einzelnen Gesamtbetriebsräte ein Konzernbetriebsrat errichtet werden. 2Die Errich-
tung erfordert die Zustimmung der Gesamtbetriebsräte der Konzernunternehmen, in 
denen insgesamt mehr als 50 vom Hundert der Arbeitnehmer der Konzernunterneh-
men beschäftigt sind.

(2) Besteht in einem Konzernunternehmen nur ein Betriebsrat, so nimmt dieser die 
Aufgaben eines Gesamtbetriebsrats nach den Vorschriften dieses Abschnitts wahr.

§ 55 Zusammensetzung des Konzernbetriebsrats, Stimmengewicht
(1) 1In den Konzernbetriebsrat entsendet jeder Gesamtbetriebsrat zwei seiner Mit-
glieder. 2Die Geschlechter sollen angemessen berücksichtigt werden.

(2) Der Gesamtbetriebsrat hat für jedes Mitglied des Konzernbetriebsrats mindestens 
ein Ersatzmitglied zu bestellen und die Reihenfolge des Nachrückens festzulegen.

(3) Jedem Mitglied des Konzernbetriebsrats stehen die Stimmen der Mitglieder des 
entsendenden Gesamtbetriebsrats je zur Hälfte zu.
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(4) 1Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung kann die Mitgliederzahl des Kon-
zernbetriebsrats abweichend von Absatz 1 Satz 1 geregelt werden. 2§ 47 Abs. 5 bis 9 gilt 
entsprechend.

§ 56 Ausschluss von Konzernbetriebsratsmitgliedern
Mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer der Konzernunterneh-
men, der Arbeitgeber, der Konzernbetriebsrat oder eine im Konzern vertretene 
Gewerkschaft können beim Arbeitsgericht den Ausschluss eines Mitglieds aus dem 
Konzernbetriebsrat wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten beantra-
gen.

§ 57 Erlöschen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft im Konzernbetriebsrat endet mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft 
im Gesamtbetriebsrat, durch Amtsniederlegung, durch Ausschluss aus dem Konzern-
betriebsrat aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung oder Abberufung durch den 
Gesamtbetriebsrat.

§ 58 Zuständigkeit
(1) 1Der Konzernbetriebsrat ist zuständig für die Behandlung von Angelegenheiten, 
die den Konzern oder mehrere Konzernunternehmen betreffen und nicht durch die 
einzelnen Gesamtbetriebsräte innerhalb ihrer Unternehmen geregelt werden können; 
seine Zuständigkeit erstreckt sich insoweit auch auf Unternehmen, die einen Gesamt-
betriebsrat nicht gebildet haben, sowie auf Betriebe der Konzernunternehmen ohne 
Betriebsrat. 2Er ist den einzelnen Gesamtbetriebsräten nicht übergeordnet.

(2) 1Der Gesamtbetriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder den 
Konzernbetriebsrat beauftragen, eine Angelegenheit für ihn zu behandeln. 2Der Ge-
samtbetriebsrat kann sich dabei die Entscheidungsbefugnis vorbehalten. 3§ 27 Abs. 2 
Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

§ 59 Geschäftsführung
(1) Für den Konzernbetriebsrat gelten § 25 Abs. 1, die §§ 26, 27 Abs. 2 und 3, § 28 
Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 2, die §§ 30, 31, 34, 35, 36, 37 Abs. 1 bis 3 sowie die §§ 40, 41 
und 51 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 bis 5 entsprechend.

(2) 1Ist ein Konzernbetriebsrat zu errichten, so hat der Gesamtbetriebsrat des herr-
schenden Unternehmens oder, soweit ein solcher Gesamtbetriebsrat nicht besteht, 
der Gesamtbetriebsrat des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten 
Konzernunternehmens zu der Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vor-
sitzenden des Konzernbetriebsrats einzuladen. 2Der Vorsitzende des einladenden Ge-
samtbetriebsrats hat die Sitzung zu leiten, bis der Konzernbetriebsrat aus seiner Mitte 
einen Wahlleiter bestellt hat. 3§ 29 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 59a Teilnahme der Konzernschwerbehindertenvertretung
Die Konzernschwerbehindertenvertretung (§ 180 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch) kann an allen Sitzungen des Konzernbetriebsrats beratend teilnehmen.
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Dritter Teil   Jugend- und Auszubildendenvertretung

Erster Abschnitt   Betriebliche Jugend- und Auszubildendenvertretung

§ 60 Errichtung und Aufgabe
(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf Arbeitnehmern, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Arbeitnehmer) oder die zu ihrer Berufs-
ausbildung beschäftigt sind und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wer-
den Jugend- und Auszubildendenvertretungen gewählt.

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung nimmt nach Maßgabe der folgenden 
Vorschriften die besonderen Belange der in Absatz 1 genannten Arbeitnehmer wahr.

§ 61 Wahlberechtigung und Wählbarkeit
(1) Wahlberechtigt sind alle in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer des Betriebs.

(2) 1Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben; § 8 Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung. 2Mitglieder des Betriebsrats kön-
nen nicht zu Jugend- und Auszubildendenvertretern gewählt werden.

§ 62 Zahl der Jugend- und Auszubildendenvertreter,  
Zusammensetzung der Jugend- und Auszubildendenvertretung
(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht in Betrieben mit in der Regel  

5 bis 20 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus einer Person,  
21 bis 50 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 3 Mitgliedern,  
51 bis 150 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 5 Mitgliedern,  
151 bis 300 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 7 Mitgliedern,  
301 bis 500 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 9 Mitgliedern,  
501 bis 700 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 11 Mitgliedern,  
701 bis 1.000 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 13 Mitgliedern,  
mehr als 1.000 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 15 Mitgliedern.

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung soll sich möglichst aus Vertretern der 
verschiedenen Beschäftigungsarten und Ausbildungsberufe der im Betrieb tätigen in 
§ 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer zusammensetzen.

(3) Das Geschlecht, das unter den in §  60 Abs.  1 genannten Arbeitnehmern in der 
Minderheit ist, muss mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis in 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung vertreten sein, wenn diese aus mindestens 
drei Mitgliedern besteht.

§ 63 Wahlvorschriften
(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung wird in geheimer und unmittelbarer 
Wahl gewählt.

(2) 1Spätestens acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung bestellt der Betriebsrat den Wahlvorstand und seinen Vorsitzenden. 2Für 
die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertreter gelten § 14 Abs. 2 bis 5, § 16 Abs. 1 
Satz 4 bis 6, § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 sowie die §§ 19 und 20 entsprechend.
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(3) Bestellt der Betriebsrat den Wahlvorstand nicht oder nicht spätestens sechs Wochen 
vor Ablauf der Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung oder kommt der 
Wahlvorstand seiner Verpflichtung nach § 18 Abs. 1 Satz 1 nicht nach, so gelten § 16 
Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und § 18 Abs. 1 Satz 2 entsprechend; der Antrag beim 
Arbeitsgericht kann auch von jugendlichen Arbeitnehmern gestellt werden.

(4) 1In Betrieben mit in der Regel fünf bis fünfzig der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeit-
nehmer gilt auch § 14a entsprechend. 2Die Frist zur Bestellung des Wahlvorstands wird 
im Fall des Absatzes 2 Satz 1 auf vier Wochen und im Fall des Absatzes 3 Satz 1 auf drei 
Wochen verkürzt.

(5) In Betrieben mit in der Regel 51 bis 100 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer 
gilt § 14a Abs. 5 entsprechend.

§ 64 Zeitpunkt der Wahlen und Amtszeit
(1) 1Die regelmäßigen Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung finden alle 
zwei Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November statt. 2Für die Wahl der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung außerhalb dieser Zeit gilt § 13 Abs. 2 Nr. 2 bis 6 und 
Abs. 3 entsprechend.

(2) 1Die regelmäßige Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung beträgt zwei 
Jahre. 2Die Amtszeit beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn zu 
diesem Zeitpunkt noch eine Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht, mit Ab-
lauf von deren Amtszeit. 3Die Amtszeit endet spätestens am 30. November des Jahres, 
in dem nach Absatz 1 Satz 1 die regelmäßigen Wahlen stattfinden. 4In dem Fall des § 13 
Abs. 3 Satz 2 endet die Amtszeit spätestens am 30. November des Jahres, in dem die 
Jugend- und Auszubildendenvertretung neu zu wählen ist. 5In dem Fall des § 13 Abs. 2 
Nr. 2 endet die Amtszeit mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses der neu gewählten 
Jugend- und Auszubildendenvertretung.

(3) Ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung, das im Laufe der Amts-
zeit das 25. Lebensjahr vollendet, bleibt bis zum Ende der Amtszeit Mitglied der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung.

§ 65 Geschäftsführung
(1) Für die Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten § 23 Abs. 1, die §§ 24, 25, 26, 
28 Abs. 1 Satz 1 und 2, die §§ 30, 31, 33 Abs. 1 und 2 sowie die §§ 34, 36, 37, 40 und 41 
entsprechend.

(2) 1Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann nach Verständigung des Be-
triebsrats Sitzungen abhalten; § 29 gilt entsprechend. 2An diesen Sitzungen kann der 
Betriebsratsvorsitzende oder ein beauftragtes Betriebsratsmitglied teilnehmen.

§ 66 Aussetzung von Beschlüssen des Betriebsrats
(1) Erachtet die Mehrheit der Jugend- und Auszubildendenvertreter einen Beschluss 
des Betriebsrats als eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der in § 60 
Abs. 1 genannten Arbeitnehmer, so ist auf ihren Antrag der Beschluss auf die Dauer 
von einer Woche auszusetzen, damit in dieser Frist eine Verständigung, gegebenenfalls 
mit Hilfe der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften, versucht werden kann.
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(2) Wird der erste Beschluss bestätigt, so kann der Antrag auf Aussetzung nicht wieder-
holt werden; dies gilt auch, wenn der erste Beschluss nur unerheblich geändert wird.

§ 67 Teilnahme an Betriebsratssitzungen
(1) 1Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann zu allen Betriebsratssitzungen 
einen Vertreter entsenden. 2Werden Angelegenheiten behandelt, die besonders die in 
§ 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer betreffen, so hat zu diesen Tagesordnungspunk-
ten die gesamte Jugend- und Auszubildendenvertretung ein Teilnahmerecht.

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertreter haben Stimmrecht, soweit die zu fas-
senden Beschlüsse des Betriebsrats überwiegend die in § 60 Abs. 1 genannten Arbeit-
nehmer betreffen.

(3) 1Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann beim Betriebsrat beantragen, 
Angelegenheiten, die besonders die in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer betreffen 
und über die sie beraten hat, auf die nächste Tagesordnung zu setzen. 2Der Betriebsrat 
soll Angelegenheiten, die besonders die in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer betref-
fen, der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Beratung zuleiten.

§ 68 Teilnahme an gemeinsamen Besprechungen
Der Betriebsrat hat die Jugend- und Auszubildendenvertretung zu Besprechungen zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat beizuziehen, wenn Angelegenheiten behandelt wer-
den, die besonders die in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer betreffen.

§ 69 Sprechstunden
1In Betrieben, die in der Regel mehr als fünfzig der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeit-
nehmer beschäftigen, kann die Jugend- und Auszubildendenvertretung Sprechstunden 
während der Arbeitszeit einrichten. 2Zeit und Ort sind durch Betriebsrat und Arbeit-
geber zu vereinbaren. 3§ 39 Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 3 gilt entsprechend. 4An den 
Sprechstunden der Jugend- und Auszubildendenvertretung kann der Betriebsratsvor-
sitzende oder ein beauftragtes Betriebsratsmitglied beratend teilnehmen.

§ 70 Allgemeine Aufgaben
(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben: 
1. 	 Maßnahmen, die den in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern dienen, insbeson-

dere in Fragen der Berufsbildung und der Übernahme der zu ihrer Berufsausbil-
dung Beschäftigten in ein Arbeitsverhältnis, beim Betriebsrat zu beantragen;

1a.	 Maßnahmen zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung der in § 60 Abs. 1 
genannten Arbeitnehmer entsprechend § 80 Abs. 1 Nr. 2a und 2b beim Betriebsrat 
zu beantragen;

2.	 Darüber zu wachen, dass die zugunsten der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitneh-
mer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträ-
ge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden;

3.	 1Anregungen von in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern, insbesondere in 
Fragen der Berufsbildung, entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, 
beim Betriebsrat auf eine Erledigung hinzuwirken. 2Die Jugend- und Auszubil-
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dendenvertretung hat die betroffenen in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer 
über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu informieren;

4. 	 Die Integration ausländischer, in § 60 Abs. 1 genannter Arbeitnehmer im Betrieb 
zu fördern und entsprechende Maßnahmen beim Betriebsrat zu beantragen.

(2) 1Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
durch den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. 2Die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung kann verlangen, dass ihr der Betriebsrat die zur Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellt.

§ 71 Jugend- und Auszubildendenversammlung
1Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann vor oder nach jeder Betriebsver-
sammlung im Einvernehmen mit dem Betriebsrat eine betriebliche Jugend- und Aus-
zubildendenversammlung einberufen. 2Im Einvernehmen mit Betriebsrat und Arbeit-
geber kann die betriebliche Jugend- und Auszubildendenversammlung auch zu einem 
anderen Zeitpunkt einberufen werden. 3§ 43 Abs. 2 Satz 1 und 2, die §§ 44 bis 46 und 
§ 65 Abs. 2 Satz 2 gelten entsprechend.

Zweiter Abschnitt   Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung

§ 72 Voraussetzungen der Errichtung, Mitgliederzahl, Stimmengewicht
(1) Bestehen in einem Unternehmen mehrere Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen, so ist eine Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung zu errichten.

(2) In die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung entsendet jede Jugend- und 
Auszubildendenvertretung ein Mitglied.

(3) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat für das Mitglied der Gesamt-Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung mindestens ein Ersatzmitglied zu bestellen und 
die Reihenfolge des Nachrückens festzulegen.

(4) Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung kann die Mitgliederzahl der Ge-
samt-Jugend- und Auszubildendenvertretung abweichend von Absatz 2 geregelt werden.

(5) Gehören nach Absatz 2 der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung mehr 
als zwanzig Mitglieder an und besteht keine tarifliche Regelung nach Absatz 4, so ist 
zwischen Gesamtbetriebsrat und Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung über die Mit-
gliederzahl der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung abzuschließen, in der 
bestimmt wird, dass Jugend- und Auszubildendenvertretungen mehrerer Betriebe 
eines Unternehmens, die regional oder durch gleichartige Interessen miteinander ver-
bunden sind, gemeinsam Mitglieder in die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenver-
tretung entsenden.

(6) 1Kommt im Fall des Absatzes 5 eine Einigung nicht zustande, so entscheidet eine 
für das Gesamtunternehmen zu bildende Einigungsstelle. 2Der Spruch der Einigungs-
stelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Gesamtbetriebsrat.

(7) 1Jedes Mitglied der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung hat so viele 
Stimmen, wie in dem Betrieb, in dem es gewählt wurde, in § 60 Abs. 1 genannte Arbeit-
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nehmer in der Wählerliste eingetragen sind. 2Ist ein Mitglied der Gesamt-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung für mehrere Betriebe entsandt worden, so hat es so viele 
Stimmen, wie in den Betrieben, für die es entsandt ist, in § 60 Abs. 1 genannte Arbeit-
nehmer in den Wählerlisten eingetragen sind. 3Sind mehrere Mitglieder der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung entsandt worden, so stehen diesen die Stimmen nach 
Satz 1 anteilig zu.

(8) Für Mitglieder der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, die aus einem 
gemeinsamen Betrieb mehrerer Unternehmen entsandt worden sind, können durch 
Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung von Absatz 7 abweichende Regelungen getrof-
fen werden.

§ 73 Geschäftsführung und Geltung sonstiger Vorschriften
(1) 1Die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung kann nach Verständigung des 
Gesamtbetriebsrats Sitzungen abhalten. 2An den Sitzungen kann der Vorsitzende des 
Gesamtbetriebsrats oder ein beauftragtes Mitglied des Gesamtbetriebsrats teilnehmen.

(2) Für die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten §  25 Abs.  1, die 
§§ 26, 28 Abs. 1 Satz 1, die §§ 30, 31, 34, 36, 37 Abs. 1 bis 3, die §§ 40, 41, 48, 49, 50, 51 
Abs. 2 bis 5 sowie die §§ 66 bis 68 entsprechend.

Dritter Abschnitt   Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung

§ 73a Voraussetzung der Errichtung, Mitgliederzahl, Stimmengewicht
(1) 1Bestehen in einem Konzern (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) mehrere Gesamt-Ju-
gend- und Auszubildendenvertretungen, kann durch Beschlüsse der einzelnen Ge-
samt-Jugend- und Auszubildendenvertretungen eine Konzern-Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung errichtet werden. 2Die Errichtung erfordert die Zustimmung 
der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretungen der Konzernunternehmen, in 
denen insgesamt mindestens 75 vom Hundert der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitneh-
mer beschäftigt sind. 3Besteht in einem Konzernunternehmen nur eine Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, so nimmt diese die Aufgaben einer Gesamt-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung nach den Vorschriften dieses Abschnitts wahr.

(2) 1In die Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung entsendet jede Gesamt-Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung eines ihrer Mitglieder. 2Sie hat für jedes Mitglied 
mindestens ein Ersatzmitglied zu bestellen und die Reihenfolge des Nachrückens fest-
zulegen.

(3) Jedes Mitglied der Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung hat so viele 
Stimmen, wie die Mitglieder der entsendenden Gesamt-Jugend- und Auszubildenden-
vertretung insgesamt Stimmen haben.

(4) § 72 Abs. 4 bis 8 gilt entsprechend.

§ 73b Geschäftsführung und Geltung sonstiger Vorschriften
(1) 1Die Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung kann nach Verständigung 
des Konzernbetriebsrats Sitzungen abhalten. 2An den Sitzungen kann der Vorsitzende 
oder ein beauftragtes Mitglied des Konzernbetriebsrats teilnehmen.
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(2) Für die Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten §  25 Abs.  1, die 
§§ 26, 28 Abs. 1 Satz 1, die §§ 30, 31, 34, 36, 37 Abs. 1 bis 3, die §§ 40, 41, 51 Abs. 3 bis 
5, die §§ 56, 57, 58, 59 Abs. 2 und die §§ 66 bis 68 entsprechend.

Vierter Teil   Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer

Erster Abschnitt   Allgemeines

§ 74 Grundsätze für die Zusammenarbeit
(1) 1Arbeitgeber und Betriebsrat sollen mindestens einmal im Monat zu einer Bespre-
chung zusammentreten. 2Sie haben über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur 
Einigung zu verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von Meinungsverschieden-
heiten zu machen.

(2) 1Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sind un-
zulässig; Arbeitskämpfe tariffähiger Parteien werden hierdurch nicht berührt. 2Arbeit-
geber und Betriebsrat haben Betätigungen zu unterlassen, durch die der Arbeitsablauf 
oder der Frieden des Betriebs beeinträchtigt werden. 3Sie haben jede parteipolitische 
Betätigung im Betrieb zu unterlassen; die Behandlung von Angelegenheiten tarifpoli-
tischer, sozialpolitischer, umweltpolitischer und wirtschaftlicher Art, die den Betrieb 
oder seine Arbeitnehmer unmittelbar betreffen, wird hierdurch nicht berührt.

(3) Arbeitnehmer, die im Rahmen dieses Gesetzes Aufgaben übernehmen, werden 
hierdurch in der Betätigung für ihre Gewerkschaft auch im Betrieb nicht beschränkt.

§ 75 Grundsätze für die Behandlung der Betriebsangehörigen
(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen 
Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, insbe-
sondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen 
ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nati-
onalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer 
politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Ge-
schlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.

(2) 1Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung der Persönlichkeit der im 
Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern. 2Sie haben die Selbst-
ständigkeit und Eigeninitiative der Arbeitnehmer und Arbeitsgruppen zu fördern.

§ 76 Einigungsstelle
(1) 1Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat, Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat ist bei Bedarf eine Einigungsstelle zu bil-
den. 2Durch Betriebsvereinbarung kann eine ständige Einigungsstelle errichtet werden.

(2) 1Die Einigungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern, die vom Ar-
beitgeber und Betriebsrat bestellt werden, und einem unparteiischen Vorsitzenden, 
auf dessen Person sich beide Seiten einigen müssen. 2Kommt eine Einigung über die 
Person des Vorsitzenden nicht zustande, so bestellt ihn das Arbeitsgericht. 3Dieses ent-
scheidet auch, wenn kein Einverständnis über die Zahl der Beisitzer erzielt wird.
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(3) 1Die Einigungsstelle hat unverzüglich tätig zu werden. 2Sie fasst ihre Beschlüsse 
nach mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit. 3Bei der Beschlussfassung hat sich 
der Vorsitzende zunächst der Stimme zu enthalten; kommt eine Stimmenmehrheit 
nicht zustande, so nimmt der Vorsitzende nach weiterer Beratung an der erneuten Be-
schlussfassung teil. 4Die Beschlüsse der Einigungsstelle sind schriftlich niederzulegen, 
vom Vorsitzenden zu unterschreiben und Arbeitgeber und Betriebsrat zuzuleiten.

(4) Durch Betriebsvereinbarung können weitere Einzelheiten des Verfahrens vor der 
Einigungsstelle geregelt werden.

(5) 1In den Fällen, in denen der Spruch der Einigungsstelle die Einigung zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat ersetzt, wird die Einigungsstelle auf Antrag einer Seite tätig. 
2Benennt eine Seite keine Mitglieder oder bleiben die von einer Seite genannten Mit-
glieder trotz rechtzeitiger Einladung der Sitzung fern, so entscheiden der Vorsitzende 
und die erschienenen Mitglieder nach Maßgabe des Absatzes 3 allein. 3Die Einigungs-
stelle fasst ihre Beschlüsse unter angemessener Berücksichtigung der Belange des Be-
triebs und der betroffenen Arbeitnehmer nach billigem Ermessen. 4Die Überschrei-
tung der Grenzen des Ermessens kann durch den Arbeitgeber oder den Betriebsrat 
nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tage der Zuleitung des Beschlusses an 
gerechnet, beim Arbeitsgericht geltend gemacht werden.

(6) 1Im übrigen wird die Einigungsstelle nur tätig, wenn beide Seiten es beantragen 
oder mit ihrem Tätigwerden einverstanden sind. 2In diesen Fällen ersetzt ihr Spruch 
die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nur, wenn beide Seiten sich dem 
Spruch im Voraus unterworfen oder ihn nachträglich angenommen haben.

(7) Soweit nach anderen Vorschriften der Rechtsweg gegeben ist, wird er durch den 
Spruch der Einigungsstelle nicht ausgeschlossen.

(8) Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden, dass an die Stelle der in Absatz  1  
bezeichneten Einigungsstelle eine tarifliche Schlichtungsstelle tritt.

§ 76a Kosten der Einigungsstelle
(1) Die Kosten der Einigungsstelle trägt der Arbeitgeber.

(2) 1Die Beisitzer der Einigungsstelle, die dem Betrieb angehören, erhalten für ihre 
Tätigkeit keine Vergütung; § 37 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 2Ist die Einigungsstelle 
zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Gesamtbe-
triebsrat oder Konzernbetriebsrat zu bilden, so gilt Satz 1 für die einem Betrieb des Un-
ternehmens oder eines Konzernunternehmens angehörenden Beisitzer entsprechend.

(3) 1Der Vorsitzende und die Beisitzer der Einigungsstelle, die nicht zu den in Absatz 2 
genannten Personen zählen, haben gegenüber dem Arbeitgeber Anspruch auf Vergü-
tung ihrer Tätigkeit. 2Die Höhe der Vergütung richtet sich nach den Grundsätzen des 
Absatzes 4 Satz 3 bis 5.

(4) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung die 
Vergütung nach Absatz 3 regeln. 2In der Vergütungsordnung sind Höchstsätze festzu-
setzen. 3Dabei sind insbesondere der erforderliche Zeitaufwand, die Schwierigkeit der 
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Streitigkeit sowie ein Verdienstausfall zu berücksichtigen. 4Die Vergütung der Beisitzer 
ist niedriger zu bemessen als die des Vorsitzenden. 5Bei der Festsetzung der Höchstsät-
ze ist den berechtigten Interessen der Mitglieder der Einigungsstelle und des Arbeitge-
bers Rechnung zu tragen.

(5) Von Absatz 3 und einer Vergütungsordnung nach Absatz 4 kann durch Tarifvertrag 
oder in einer Betriebsvereinbarung, wenn ein Tarifvertrag dies zulässt oder eine tarif-
liche Regelung nicht besteht, abgewichen werden.

§ 77 Durchführung gemeinsamer Beschlüsse, Betriebsvereinbarungen
(1) 1Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, auch soweit sie auf einem 
Spruch der Einigungsstelle beruhen, führt der Arbeitgeber durch, es sei denn, dass 
im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist. 2Der Betriebsrat darf nicht durch einseitige 
Handlungen in die Leitung des Betriebs eingreifen.

(2) 1Betriebsvereinbarungen sind von Betriebsrat und Arbeitgeber gemeinsam zu be-
schließen und schriftlich niederzulegen. 2Sie sind von beiden Seiten zu unterzeichnen; 
dies gilt nicht, soweit Betriebsvereinbarungen auf einem Spruch der Einigungsstelle 
beruhen. 3Der Arbeitgeber hat die Betriebsvereinbarungen an geeigneter Stelle im Be-
trieb auszulegen.

(3) 1Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt 
sind oder üblicherweise geregelt werden, können nicht Gegenstand einer Betriebsver-
einbarung sein. 2Dies gilt nicht, wenn ein Tarifvertrag den Abschluss ergänzender Be-
triebsvereinbarungen ausdrücklich zulässt.

(4) 1Betriebsvereinbarungen gelten unmittelbar und zwingend. 2Werden Arbeitneh-
mern durch die Betriebsvereinbarung Rechte eingeräumt, so ist ein Verzicht auf sie nur 
mit Zustimmung des Betriebsrats zulässig. 3Die Verwirkung dieser Rechte ist ausge-
schlossen. 4Ausschlussfristen für ihre Geltendmachung sind nur insoweit zulässig, als 
sie in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung vereinbart werden; dasselbe 
gilt für die Abkürzung der Verjährungsfristen.

(5) Betriebsvereinbarungen können, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit einer 
Frist von drei Monaten gekündigt werden.

(6) Nach Ablauf einer Betriebsvereinbarung gelten ihre Regelungen in Angelegenheiten, 
in denen ein Spruch der Einigungsstelle die Einigung zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat ersetzen kann, weiter, bis sie durch eine andere Abmachung ersetzt werden.

§ 78 Schutzbestimmungen
1Die Mitglieder des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebsrats, der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und Auszubildenden-
vertretung, der Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung, des Wirtschaftsaus-
schusses, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 genannten Vertre-
tungen der Arbeitnehmer, der Einigungsstelle, einer tariflichen Schlichtungsstelle (§ 76 
Abs. 8) und einer betrieblichen Beschwerdestelle (§ 86) sowie Auskunftspersonen (§ 80 
Absatz 2 Satz 4) dürfen in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht gestört oder behindert 
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werden. 2Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden; 
dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung.

§ 78a Schutz Auszubildender in besonderen Fällen
(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen Auszubildenden, der Mitglied der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, des Betriebsrats, der Bordvertretung oder des Seebetriebs-
rats ist, nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsver-
hältnis auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, so hat er dies drei Monate vor Beendi-
gung des Berufsausbildungsverhältnisses dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen.

(2) 1Verlangt ein in Absatz 1 genannter Auszubildender innerhalb der letzten drei Mo-
nate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich vom Arbeitgeber 
die Weiterbeschäftigung, so gilt zwischen Auszubildendem und Arbeitgeber im An-
schluss an das Berufsausbildungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit 
als begründet. 2Auf dieses Arbeitsverhältnis ist insbesondere § 37 Abs. 4 und 5 entspre-
chend anzuwenden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das Berufsausbildungsverhältnis vor Ablauf 
eines Jahres nach Beendigung der Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung, des Betriebsrats, der Bordvertretung oder des Seebetriebsrats endet.

(4) 1Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Beendi-
gung des Berufsausbildungsverhältnisses beim Arbeitsgericht beantragen, 
1. 	 festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach Absatz 2 oder 3 nicht begründet 

wird, oder
2. 	 das bereits nach Absatz 2 oder 3 begründete Arbeitsverhältnis aufzulösen,
wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Arbeitgeber unter Berücksichtigung al-
ler Umstände die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden kann. 2In dem Verfah-
ren vor dem Arbeitsgericht sind der Betriebsrat, die Bordvertretung, der Seebetriebs-
rat, bei Mitgliedern der Jugend- und Auszubildendenvertretung auch diese Beteiligte.

(5) Die Absätze 2 bis 4 finden unabhängig davon Anwendung, ob der Arbeitgeber sei-
ner Mitteilungspflicht nach Absatz 1 nachgekommen ist.

§ 79 Geheimhaltungspflicht
(1) 1Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Betriebsrats sind verpflichtet, Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen wegen ihrer Zugehörigkeit zum Betriebsrat 
bekannt geworden und vom Arbeitgeber ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig 
bezeichnet worden sind, nicht zu offenbaren und nicht zu verwerten. 2Dies gilt auch 
nach dem Ausscheiden aus dem Betriebsrat. 3Die Verpflichtung gilt nicht gegenüber 
Mitgliedern des Betriebsrats. 4Sie gilt ferner nicht gegenüber dem Gesamtbetriebsrat, 
dem Konzernbetriebsrat, der Bordvertretung, dem Seebetriebsrat und den Arbeitneh-
mervertretern im Aufsichtsrat sowie im Verfahren vor der Einigungsstelle, der tarif-
lichen Schlichtungsstelle (§ 76 Abs. 8) oder einer betrieblichen Beschwerdestelle (§ 86).

(2) Absatz  1 gilt sinngemäß für die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Gesamtbe-
triebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der 
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Konzern-Jugend- und Auszu-
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bildendenvertretung, des Wirtschaftsausschusses, der Bordvertretung, des Seebe-
triebsrats, der gemäß § 3 Abs. 1 gebildeten Vertretungen der Arbeitnehmer, der Ei-
nigungsstelle, der tariflichen Schlichtungsstelle (§ 76 Abs. 8) und einer betrieblichen 
Beschwerdestelle (§ 86) sowie für die Vertreter von Gewerkschaften oder von Arbeit-
gebervereinigungen.

§ 80 Allgemeine Aufgaben
(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben: 
1. 	 Darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, 

Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebs- 
vereinbarungen durchgeführt werden;

2. 	 Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeitgeber zu 
beantragen;

2a.	 Die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern, 
insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung 
und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern;

2b.	Die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern;
3. 	 Anregungen von Arbeitnehmern und der Jugend- und Auszubildendenvertretung 

entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit 
dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat die betreffenden Arbeit-
nehmer über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten;

4. 	 Die Eingliederung schwerbehinderter Menschen einschließlich der Förderung 
des Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen nach § 83 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch und sonstiger besonders schutzbedürftiger Personen zu fördern;

5. 	 Die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten und durch-
zuführen und mit dieser zur Förderung der Belange der in § 60 Abs. 1 genannten 
Arbeitnehmer eng zusammenzuarbeiten; er kann von der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung Vorschläge und Stellungnahmen anfordern;

6. 	 Die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern;
7. 	 Die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Verständnis zwi-

schen ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern, sowie Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu beantragen;

8. 	 Die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu sichern;
9. 	 Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes zu fördern.

(2) 1Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebsrat recht-
zeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unterrichtung erstreckt 
sich auch auf die Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis 
zum Arbeitgeber stehen, und umfasst insbesondere den zeitlichen Umfang des Ein-
satzes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben dieser Personen. 2Dem Betriebsrat sind 
auf Verlangen jederzeit die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen; in diesem Rahmen ist der Betriebsausschuss oder ein 
nach § 28 gebildeter Ausschuss berechtigt, in die Listen über die Bruttolöhne und -ge-
hälter Einblick zu nehmen. 3Zu den erforderlichen Unterlagen gehören auch die Ver-
träge, die der Beschäftigung der in Satz 1 genannten Personen zugrunde liegen. 4Soweit 
es zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich ist, hat 
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der Arbeitgeber ihm sachkundige Arbeitnehmer als Auskunftspersonen zur Verfügung 
zu stellen; er hat hierbei die Vorschläge des Betriebsrats zu berücksichtigen, soweit 
betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen.

(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner Aufgaben nach näherer Verein-
barung mit dem Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, soweit dies zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.

(4) Für die Geheimhaltungspflicht der Auskunftspersonen und der Sachverständigen 
gilt § 79 entsprechend.

Zweiter Abschnitt   Mitwirkungs- und Beschwerderecht des Arbeitnehmers

§ 81 Unterrichtungs- und Erörterungspflicht des Arbeitgebers
(1) 1Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über dessen Aufgabe und Verantwortung so-
wie über die Art seiner Tätigkeit und ihre Einordnung in den Arbeitsablauf des Betriebs 
zu unterrichten. 2Er hat den Arbeitnehmer vor Beginn der Beschäftigung über die Unfall- 
und Gesundheitsgefahren, denen dieser bei der Beschäftigung ausgesetzt ist, sowie über 
die Maßnahmen und Einrichtungen zur Abwendung dieser Gefahren und die nach § 10 
Abs. 2 des Arbeitsschutzgesetzes getroffenen Maßnahmen zu belehren.

(2) 1Über Veränderungen in seinem Arbeitsbereich ist der Arbeitnehmer rechtzeitig zu 
unterrichten. 2Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) In Betrieben, in denen kein Betriebsrat besteht, hat der Arbeitgeber die Arbeitneh-
mer zu allen Maßnahmen zu hören, die Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer haben können.

(4) 1Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die aufgrund einer Planung von tech-
nischen Anlagen, von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen oder der Arbeitsplätze 
vorgesehenen Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf seinen Arbeitsplatz, die Ar-
beitsumgebung sowie auf Inhalt und Art seiner Tätigkeit zu unterrichten. 2Sobald fest-
steht, dass sich die Tätigkeit des Arbeitnehmers ändern wird und seine beruflichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllung seiner Aufgaben nicht ausreichen, hat der 
Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer zu erörtern, wie dessen berufliche Kenntnisse 
und Fähigkeiten im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten den künftigen Anfor-
derungen angepasst werden können. 3Der Arbeitnehmer kann bei der Erörterung ein 
Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen.

§ 82 Anhörungs- und Erörterungsrecht des Arbeitnehmers
(1) 1Der Arbeitnehmer hat das Recht, in betrieblichen Angelegenheiten, die seine Per-
son betreffen, von den nach Maßgabe des organisatorischen Aufbaus des Betriebs hier-
für zuständigen Personen gehört zu werden. 2Er ist berechtigt, zu Maßnahmen des Ar-
beitgebers, die ihn betreffen, Stellung zu nehmen sowie Vorschläge für die Gestaltung 
des Arbeitsplatzes und des Arbeitsablaufs zu machen.

(2) 1Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass ihm die Berechnung und Zusammenset-
zung seines Arbeitsentgelts erläutert und dass mit ihm die Beurteilung seiner Leistun-
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gen sowie die Möglichkeiten seiner beruflichen Entwicklung im Betrieb erörtert wer-
den. 2Er kann ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen. 3Das Mitglied des Betriebsrats 
hat über den Inhalt dieser Verhandlungen Stillschweigen zu bewahren, soweit es vom 
Arbeitnehmer im Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung entbunden wird.

§ 83 Einsicht in die Personalakten
(1) 1Der Arbeitnehmer hat das Recht, in die über ihn geführten Personalakten Einsicht 
zu nehmen. 2Er kann hierzu ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen. 3Das Mitglied des 
Betriebsrats hat über den Inhalt der Personalakte Stillschweigen zu bewahren, soweit es 
vom Arbeitnehmer im Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung entbunden wird.

(2) Erklärungen des Arbeitnehmers zum Inhalt der Personalakte sind dieser auf sein 
Verlangen beizufügen.

§ 84 Beschwerderecht
(1) 1Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebs 
zu beschweren, wenn er sich vom Arbeitgeber oder von Arbeitnehmern des Betriebs 
benachteiligt oder ungerecht behandelt oder in sonstiger Weise beeinträchtigt fühlt. 2Er 
kann ein Mitglied des Betriebsrats zur Unterstützung oder Vermittlung hinzuziehen.

(2) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die Behandlung der Beschwerde zu 
bescheiden und, soweit er die Beschwerde für berechtigt erachtet, ihr abzuhelfen.

(3) Wegen der Erhebung einer Beschwerde dürfen dem Arbeitnehmer keine Nachteile 
entstehen.

§ 85 Behandlung von Beschwerden durch den Betriebsrat
(1) Der Betriebsrat hat Beschwerden von Arbeitnehmern entgegenzunehmen und, falls 
er sie für berechtigt erachtet, beim Arbeitgeber auf Abhilfe hinzuwirken.

(2) 1Bestehen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber Meinungsverschiedenheiten über 
die Berechtigung der Beschwerde, so kann der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. 
2Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat. 3Dies gilt nicht, soweit Gegenstand der Beschwerde ein Rechtsanspruch ist.

(3) 1Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Behandlung der Beschwerde zu un-
terrichten. 2§ 84 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 86 Ergänzende Vereinbarungen
1Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung können die Einzelheiten des Beschwer-
deverfahrens geregelt werden. 2Hierbei kann bestimmt werden, dass in den Fällen des 
§ 85 Abs. 2 an die Stelle der Einigungsstelle eine betriebliche Beschwerdestelle tritt.

§ 86a Vorschlagsrecht der Arbeitnehmer
1Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, dem Betriebsrat Themen zur Beratung vorzu-
schlagen. 2Wird ein Vorschlag von mindestens 5 vom Hundert der Arbeitnehmer des 
Betriebs unterstützt, hat der Betriebsrat diesen innerhalb von zwei Monaten auf die 
Tagesordnung einer Betriebsratssitzung zu setzen.



54

1 1. Allgemein

Dritter Abschnitt   Soziale Angelegenheiten

§ 87 Mitbestimmungsrechte
(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, 
in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen: 
1. 	 Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb;
2. 	 Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie  

Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;
3. 	 vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit;
4. 	 Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte;
5. 	 Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie die Festset-

zung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn zwischen dem 
Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt wird;

6. 	 Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt 
sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen;

7. 	 Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie 
über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der 
Unfallverhütungsvorschriften;

8. 	 Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren Wirkungs-
bereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern beschränkt ist;

9. 	 Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern mit Rück-
sicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet werden,  
sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen;

10.	Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung von  
Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von neuen  
Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung;

11.	Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungs- 
bezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren;

12.	Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen;
13.	Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit im Sinne 

dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen Arbeitsablaufs eine 
Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene Gesamtaufgabe im Wesent-
lichen eigenverantwortlich erledigt.

(2) 1Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1 nicht zustande, so 
entscheidet die Einigungsstelle. 2Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

§ 88 Freiwillige Betriebsvereinbarungen
Durch Betriebsvereinbarung können insbesondere geregelt werden 
1. 	 zusätzliche Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Gesundheits-

schädigungen;
1a.	 Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes;
2.	 die Errichtung von Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf den Betrieb, 

das Unternehmen oder den Konzern beschränkt ist;
3. 	 Maßnahmen zur Förderung der Vermögensbildung;
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4. 	 Maßnahmen zur Integration ausländischer Arbeitnehmer sowie zur Bekämpfung 
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb;

5. 	 Maßnahmen zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen.

§ 89 Arbeits- und betrieblicher Umweltschutz
(1) 1Der Betriebsrat hat sich dafür einzusetzen, dass die Vorschriften über den Arbeits-
schutz und die Unfallverhütung im Betrieb sowie über den betrieblichen Umweltschutz 
durchgeführt werden. 2Er hat bei der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsge-
fahren die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden, die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung und die sonstigen in Betracht kommenden Stellen durch Anre-
gung, Beratung und Auskunft zu unterstützen.

(2) 1Der Arbeitgeber und die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen sind verpflichtet, 
den Betriebsrat oder die von ihm bestimmten Mitglieder des Betriebsrats bei allen im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz oder der Unfallverhütung stehenden Besichti-
gungen und Fragen und bei Unfalluntersuchungen hinzuzuziehen. 2Der Arbeitgeber 
hat den Betriebsrat auch bei allen im Zusammenhang mit dem betrieblichen Umwelt-
schutz stehenden Besichtigungen und Fragen hinzuzuziehen und ihm unverzüglich die 
den Arbeitsschutz, die Unfallverhütung und den betrieblichen Umweltschutz betref-
fenden Auflagen und Anordnungen der zuständigen Stellen mitzuteilen.

(3) Als betrieblicher Umweltschutz im Sinne dieses Gesetzes sind alle personellen und 
organisatorischen Maßnahmen sowie alle die betrieblichen Bauten, Räume, technische 
Anlagen, Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze betreffenden Maßnah-
men zu verstehen, die dem Umweltschutz dienen.

(4) An Besprechungen des Arbeitgebers mit den Sicherheitsbeauftragten im Rahmen 
des § 22 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch nehmen vom Betriebsrat beauf-
tragte Betriebsratsmitglieder teil.

(5) Der Betriebsrat erhält vom Arbeitgeber die Niederschriften über Untersuchungen, 
Besichtigungen und Besprechungen, zu denen er nach den Absätzen 2 und 4 hinzuzu-
ziehen ist.

(6) Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine Durchschrift der nach § 193 Abs. 5 des 
Siebten Buches Sozialgesetzbuch vom Betriebsrat zu unterschreibenden Unfallanzeige 
auszuhändigen.

Vierter Abschnitt   Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung

§ 90 Unterrichtungs- und Beratungsrechte
(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Planung 
1. 	 von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Fabrikations-, Verwaltungs- und 

sonstigen betrieblichen Räumen,
2. 	 von technischen Anlagen,
3. 	 von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen oder
4. 	 der Arbeitsplätze
rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten.
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(2) 1Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat die vorgesehenen Maßnahmen und ihre 
Auswirkungen auf die Arbeitnehmer, insbesondere auf die Art ihrer Arbeit sowie die sich 
daraus ergebenden Anforderungen an die Arbeitnehmer so rechtzeitig zu beraten, dass 
Vorschläge und Bedenken des Betriebsrats bei der Planung berücksichtigt werden kön-
nen. 2Arbeitgeber und Betriebsrat sollen dabei auch die gesicherten arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnisse über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit berücksichtigen.

§ 91 Mitbestimmungsrecht
1Werden die Arbeitnehmer durch Änderungen der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs 
oder der Arbeitsumgebung, die den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnis-
sen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit offensichtlich widersprechen, 
in besonderer Weise belastet, so kann der Betriebsrat angemessene Maßnahmen zur 
Abwendung, Milderung oder zum Ausgleich der Belastung verlangen. 2Kommt eine Ei-
nigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. 3Der Spruch der Einigungs-
stelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

Fünfter Abschnitt   Personelle Angelegenheiten 
Erster Unterabschnitt   Allgemeine personelle Angelegenheiten

§ 92 Personalplanung
(1) 1Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, insbesondere über 
den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf sowie über die sich daraus erge-
benden personellen Maßnahmen einschließlich der geplanten Beschäftigung von Per-
sonen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, und Maßnahmen 
der Berufsbildung anhand von Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. 
2Er hat mit dem Betriebsrat über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen und 
über die Vermeidung von Härten zu beraten.

(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einführung einer Perso-
nalplanung und ihre Durchführung machen.

(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im Sinne des § 80 Abs. 1 
Nr. 2a und 2b, insbesondere für die Aufstellung und Durchführung von Maßnahmen 
zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. 2Gleiches gilt für die Ein-
gliederung schwerbehinderter Menschen nach § 80 Absatz 1 Nummer 4.

§ 92a Beschäftigungssicherung
(1) 1Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur Sicherung und Förderung 
der Beschäftigung machen. 2Diese können insbesondere eine flexible Gestaltung der 
Arbeitszeit, die Förderung von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit, neue Formen der Ar-
beitsorganisation, Änderungen der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe, die Qua-
lifizierung der Arbeitnehmer, Alternativen zur Ausgliederung von Arbeit oder ihrer 
Vergabe an andere Unternehmen sowie zum Produktions- und Investitionsprogramm 
zum Gegenstand haben.

(2) 1Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu beraten. 2Hält der Ar-
beitgeber die Vorschläge des Betriebsrats für ungeeignet, hat er dies zu begründen; in 
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Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern erfolgt die Begründung schriftlich. 3Zu den 
Beratungen kann der Arbeitgeber oder der Betriebsrat einen Vertreter der Bundes- 
agentur für Arbeit hinzuziehen.

§ 93 Ausschreibung von Arbeitsplätzen
Der Betriebsrat kann verlangen, dass Arbeitsplätze, die besetzt werden sollen, allge-
mein oder für bestimmte Arten von Tätigkeiten vor ihrer Besetzung innerhalb des Be-
triebs ausgeschrieben werden.

§ 94 Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze
(1) 1Personalfragebogen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. 2Kommt eine 
Einigung über ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. 3Der 
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für persönliche Angaben in schriftlichen Arbeitsverträ-
gen, die allgemein für den Betrieb verwendet werden sollen, sowie für die Aufstellung 
allgemeiner Beurteilungsgrundsätze.

§ 95 Auswahlrichtlinien
(1) 1Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen, Um-
gruppierungen und Kündigungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. 2Kommt 
eine Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet auf 
Antrag des Arbeitgebers die Einigungsstelle. 3Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt 
die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

(2) 1In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der Betriebsrat die Aufstel-
lung von Richtlinien über die bei Maßnahmen des Absatzes 1 Satz 1 zu beachtenden 
fachlichen und persönlichen Voraussetzungen und sozialen Gesichtspunkte verlangen. 
2Kommt eine Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so ent-
scheidet die Einigungsstelle. 3Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat.

(3) 1Versetzung im Sinne dieses Gesetzes ist die Zuweisung eines anderen Arbeitsbe-
reichs, die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet, oder die mit einer 
erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen die Arbeit zu leisten 
ist. 2Werden Arbeitnehmer nach der Eigenart ihres Arbeitsverhältnisses üblicherweise 
nicht ständig an einem bestimmten Arbeitsplatz beschäftigt, so gilt die Bestimmung 
des jeweiligen Arbeitsplatzes nicht als Versetzung.

Zweiter Unterabschnitt   Berufsbildung

§ 96 Förderung der Berufsbildung
(1) 1Arbeitgeber und Betriebsrat haben im Rahmen der betrieblichen Personalplanung 
und in Zusammenarbeit mit den für die Berufsbildung und den für die Förderung 
der Berufsbildung zuständigen Stellen die Berufsbildung der Arbeitnehmer zu fördern. 
2Der Arbeitgeber hat auf Verlangen des Betriebsrats den Berufsbildungsbedarf zu er-
mitteln und mit ihm Fragen der Berufsbildung der Arbeitnehmer des Betriebs zu bera-
ten. 3Hierzu kann der Betriebsrat Vorschläge machen.
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(2) 1Arbeitgeber und Betriebsrat haben darauf zu achten, dass unter Berücksichtigung 
der betrieblichen Notwendigkeiten den Arbeitnehmern die Teilnahme an betrieb-
lichen oder außerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsbildung ermöglicht wird. 2Sie 
haben dabei auch die Belange älterer Arbeitnehmer, Teilzeitbeschäftigter und von Ar-
beitnehmern mit Familienpflichten zu berücksichtigen.

§ 97 Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung
(1) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat über die Errichtung und Ausstattung 
betrieblicher Einrichtungen zur Berufsbildung, die Einführung betrieblicher Berufs-
bildungsmaßnahmen und die Teilnahme an außerbetrieblichen Berufsbildungsmaß-
nahmen zu beraten.

(2) 1Hat der Arbeitgeber Maßnahmen geplant oder durchgeführt, die dazu führen, dass 
sich die Tätigkeit der betroffenen Arbeitnehmer ändert und ihre beruflichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten zur Erfüllen ihrer Aufgaben nicht mehr ausreichen, so hat der 
Betriebsrat bei der Einführung von Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung mit-
zubestimmen. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungs-
stelle. 3Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat.

§ 98 Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen
(1) Der Betriebsrat hat bei der Durchführung von Maßnahmen der betrieblichen Be-
rufsbildung mitzubestimmen.

(2) Der Betriebsrat kann der Bestellung einer mit der Durchführung der betrieblichen 
Berufsbildung beauftragten Person widersprechen oder ihre Abberufung verlangen, 
wenn diese die persönliche oder fachliche, insbesondere die berufs- und arbeitspäda-
gogische Eignung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes nicht besitzt oder ihre Aufga-
ben vernachlässigt.

(3) Führt der Arbeitgeber betriebliche Maßnahmen der Berufsbildung durch oder stellt 
er für außerbetriebliche Maßnahmen der Berufsbildung Arbeitnehmer frei oder trägt 
er die durch die Teilnahme von Arbeitnehmern an solchen Maßnahmen entstehenden 
Kosten ganz oder teilweise, so kann der Betriebsrat Vorschläge für die Teilnahme von 
Arbeitnehmern oder Gruppen von Arbeitnehmern des Betriebs an diesen Maßnah-
men der beruflichen Bildung machen.

(4) 1Kommt im Fall des Absatzes 1 oder über die nach Absatz 3 vom Betriebsrat vor-
geschlagenen Teilnehmer eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungs-
stelle. 2Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat.

(5) 1Kommt im Fall des Absatzes 2 eine Einigung nicht zustande, so kann der Betriebs-
rat beim Arbeitsgericht beantragen, dem Arbeitgeber aufzugeben, die Bestellung zu 
unterlassen oder die Abberufung durchzuführen. 2Führt der Arbeitgeber die Bestel-
lung einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung zuwider durch, so ist er auf An-
trag des Betriebsrats vom Arbeitsgericht wegen der Bestellung nach vorheriger An-
drohung zu einem Ordnungsgeld zu verurteilen; das Höchstmaß des Ordnungsgeldes 
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beträgt 10.000 Euro. 3Führt der Arbeitgeber die Abberufung einer rechtskräftigen ge-
richtlichen Entscheidung zuwider nicht durch, so ist auf Antrag des Betriebsrats vom 
Arbeitsgericht zu erkennen, dass der Arbeitgeber zur Abberufung durch Zwangsgeld 
anzuhalten sei; das Höchstmaß des Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag der Zuwider-
handlung 250 Euro. 4Die Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes über die Ordnung 
der Berufsbildung bleiben unberührt.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn der Arbeitgeber sonstige Bildungs-
maßnahmen im Betrieb durchführt.

Dritter Unterabschnitt   Personelle Einzelmaßnahmen

§ 99 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen
(1) 1In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeit-
nehmern hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung, Eingruppierung, 
Umgruppierung und Versetzung zu unterrichten, ihm die erforderlichen Bewerbungs-
unterlagen vorzulegen und Auskunft über die Person der Beteiligten zu geben; er hat 
dem Betriebsrat unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen Auskunft über die Aus-
wirkungen der geplanten Maßnahme zu geben und die Zustimmung des Betriebsrats 
zu der geplanten Maßnahme einzuholen. 2Bei Einstellungen und Versetzungen hat der 
Arbeitgeber insbesondere den in Aussicht genommenen Arbeitsplatz und die vorge-
sehene Eingruppierung mitzuteilen. 3Die Mitglieder des Betriebsrats sind verpflichtet, 
über die ihnen im Rahmen der personellen Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 be-
kanntgewordenen persönlichen Verhältnisse und Angelegenheiten der Arbeitnehmer, 
die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, 
Stillschweigen zu bewahren; § 79 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn 
1. 	 die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine Unfallver-

hütungsvorschrift oder gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag oder in 
einer Betriebsvereinbarung oder gegen eine gerichtliche Entscheidung oder eine 
behördliche Anordnung verstoßen würde,

2. 	 die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen würde,
3. 	 die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass infolge der personellen 

Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt werden oder 
sonstige Nachteile erleiden, ohne dass dies aus betrieblichen oder persönlichen 
Gründen gerechtfertigt ist; als Nachteil gilt bei unbefristeter Einstellung auch die 
Nichtberücksichtigung eines gleich geeigneten befristet Beschäftigten,

4. 	 der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benachteiligt wird, 
ohne dass dies aus betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden 
Gründen gerechtfertigt ist,

5. 	 eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist oder
6. 	 die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der für die personelle 

Maßnahme in Aussicht genommene Bewerber oder Arbeitnehmer den Betriebs-
frieden durch gesetzwidriges Verhalten oder durch grobe Verletzung der in § 75 
Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch rassistische oder fremden-
feindliche Betätigung, stören werde.



60

1 1. Allgemein

(3) 1Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so hat er dies unter Angabe von 
Gründen innerhalb einer Woche nach Unterrichtung durch den Arbeitgeber diesem 
schriftlich mitzuteilen. 2Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber die Verweigerung seiner 
Zustimmung nicht innerhalb der Frist schriftlich mit, so gilt die Zustimmung als erteilt.

(4) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann der Arbeitgeber beim Ar-
beitsgericht beantragen, die Zustimmung zu ersetzen.

§ 100 Vorläufige personelle Maßnahmen
(1) 1Der Arbeitgeber kann, wenn dies aus sachlichen Gründen dringend erforderlich 
ist, die personelle Maßnahme im Sinne des § 99 Abs. 1 Satz 1 vorläufig durchführen, 
bevor der Betriebsrat sich geäußert oder wenn er die Zustimmung verweigert hat. 2Der 
Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die Sach- und Rechtslage aufzuklären.

(2) 1Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat unverzüglich von der vorläufigen personellen 
Maßnahme zu unterrichten. 2Bestreitet der Betriebsrat, dass die Maßnahme aus sach-
lichen Gründen dringend erforderlich ist, so hat er dies dem Arbeitgeber unverzüglich 
mitzuteilen. 3In diesem Fall darf der Arbeitgeber die vorläufige personelle Maßnah-
me nur aufrechterhalten, wenn er innerhalb von drei Tagen beim Arbeitsgericht die 
Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrats und die Feststellung beantragt, dass die 
Maßnahme aus sachlichen Gründen dringend erforderlich war.

(3) 1Lehnt das Gericht durch rechtskräftige Entscheidung die Ersetzung der Zustim-
mung des Betriebsrats ab oder stellt es rechtskräftig fest, dass offensichtlich die Maß-
nahme aus sachlichen Gründen nicht dringend erforderlich war, so endet die vorläufige 
personelle Maßnahme mit Ablauf von zwei Wochen nach Rechtskraft der Entschei-
dung. 2Von diesem Zeitpunkt an darf die personelle Maßnahme nicht aufrechterhalten 
werden.

§ 101 Zwangsgeld
1Führt der Arbeitgeber eine personelle Maßnahme im Sinne des §  99 Abs.  1 Satz  1 
ohne Zustimmung des Betriebsrats durch oder hält er eine vorläufige personelle Maß-
nahme entgegen § 100 Abs. 2 Satz 3 oder Abs. 3 aufrecht, so kann der Betriebsrat beim 
Arbeitsgericht beantragen, dem Arbeitgeber aufzugeben, die personelle Maßnahme 
aufzuheben. 2Hebt der Arbeitgeber entgegen einer rechtskräftigen gerichtlichen Ent-
scheidung die personelle Maßnahme nicht auf, so ist auf Antrag des Betriebsrats vom 
Arbeitsgericht zu erkennen, dass der Arbeitgeber zur Aufhebung der Maßnahme durch 
Zwangsgeld anzuhalten sei. 3Das Höchstmaß des Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag 
der Zuwiderhandlung 250 Euro.

§ 102 Mitbestimmung bei Kündigungen
(1) 1Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. 2Der Arbeitgeber hat ihm die 
Gründe für die Kündigung mitzuteilen. 3Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausge-
sprochene Kündigung ist unwirksam.

(2) 1Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kündigung Bedenken, so hat er diese 
unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber spätestens innerhalb einer Woche schrift-
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lich mitzuteilen. 2Äußert er sich innerhalb dieser Frist nicht, gilt seine Zustimmung 
zur Kündigung als erteilt. 3Hat der Betriebsrat gegen eine außerordentliche Kündigung 
Bedenken, so hat er diese unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von drei Tagen, schriftlich mitzuteilen. 4Der Betriebsrat 
soll, soweit dies erforderlich erscheint, vor seiner Stellungnahme den betroffenen Ar-
beitnehmer hören. 5§ 99 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Der Betriebsrat kann innerhalb der Frist des Absatzes 2 Satz 1 der ordentlichen 
Kündigung widersprechen, wenn 
1. 	 der Arbeitgeber bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers soziale 

Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat,
2. 	 die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 verstößt,
3. 	 der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz im selben Betrieb 

oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt werden kann,
4. 	 die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- 

oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist oder
5. 	 eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Vertragsbedin-

gungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt hat.

(4) Kündigt der Arbeitgeber, obwohl der Betriebsrat nach Absatz 3 der Kündigung wi-
dersprochen hat, so hat er dem Arbeitnehmer mit der Kündigung eine Abschrift der 
Stellungnahme des Betriebsrats zuzuleiten.

(5) 1Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist- und ordnungsgemäß wi-
dersprochen, und hat der Arbeitnehmer nach dem Kündigungsschutzgesetz Klage auf 
Feststellung erhoben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst 
ist, so muss der Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers diesen nach Ablauf der 
Kündigungsfrist bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei unveränderten 
Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen. 2Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Ge-
richt ihn durch einstweilige Verfügung von der Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung 
nach Satz 1 entbinden, wenn 
1. 	 die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder 

mutwillig erscheint oder
2. 	 die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer unzumutbaren wirtschaft-

lichen Belastung des Arbeitgebers führen würde oder
3. 	 der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegründet war.

(6) Arbeitgeber und Betriebsrat können vereinbaren, dass Kündigungen der Zustim-
mung des Betriebsrats bedürfen und dass bei Meinungsverschiedenheiten über die Be-
rechtigung der Nichterteilung der Zustimmung die Einigungsstelle entscheidet.

(7) Die Vorschriften über die Beteiligung des Betriebsrats nach dem Kündigungs-
schutzgesetz bleiben unberührt.

§ 103 Außerordentliche Kündigung und Versetzung in besonderen Fällen
(1) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des Betriebsrats, der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung und des Seebetriebsrats, des Wahlvor-
stands sowie von Wahlbewerbern bedarf der Zustimmung des Betriebsrats.
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(2) 1Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann das Arbeitsgericht sie auf 
Antrag des Arbeitgebers ersetzen, wenn die außerordentliche Kündigung unter Be-
rücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt ist. 2In dem Verfahren vor dem Arbeits-
gericht ist der betroffene Arbeitnehmer Beteiligter.

(3) 1Die Versetzung der in Absatz  1 genannten Personen, die zu einem Verlust des 
Amtes oder der Wählbarkeit führen würde, bedarf der Zustimmung des Betriebsrats; 
dies gilt nicht, wenn der betroffene Arbeitnehmer mit der Versetzung einverstanden 
ist. 2Absatz 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass das Arbeitsgericht die Zustim-
mung zu der Versetzung ersetzen kann, wenn diese auch unter Berücksichtigung der 
betriebsverfassungsrechtlichen Stellung des betroffenen Arbeitnehmers aus drin-
genden betrieblichen Gründen notwendig ist.

§ 104 Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer
1Hat ein Arbeitnehmer durch gesetzwidriges Verhalten oder durch grobe Verletzung 
der in § 75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch rassistische oder frem-
denfeindliche Betätigungen, den Betriebsfrieden wiederholt ernstlich gestört, so kann 
der Betriebsrat vom Arbeitgeber die Entlassung oder Versetzung verlangen. 2Gibt das 
Arbeitsgericht einem Antrag des Betriebsrats statt, dem Arbeitgeber aufzugeben, die 
Entlassung oder Versetzung durchzuführen, und führt der Arbeitgeber die Entlassung 
oder Versetzung einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung zuwider nicht durch, 
so ist auf Antrag des Betriebsrats vom Arbeitsgericht zu erkennen, dass er zur Vornah-
me der Entlassung oder Versetzung durch Zwangsgeld anzuhalten sei. 3Das Höchst-
maß des Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag der Zuwiderhandlung 250 Euro.

§ 105 Leitende Angestellte
Eine beabsichtigte Einstellung oder personelle Veränderung eines in § 5 Abs. 3 genann-
ten leitenden Angestellten ist dem Betriebsrat rechtzeitig mitzuteilen.

Sechster Abschnitt   Wirtschaftliche Angelegenheiten 
Erster Unterabschnitt   Unterrichtung in wirtschaftlichen Angelegenheiten

§ 106 Wirtschaftsausschuss
(1) 1In allen Unternehmen mit in der Regel mehr als einhundert ständig beschäftigten 
Arbeitnehmern ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. 2Der Wirtschaftsausschuss hat 
die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Unternehmer zu beraten und 
den Betriebsrat zu unterrichten.

(2) 1Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend über 
die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens unter Vorlage der erforder-
lichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse des Unternehmens gefährdet werden, sowie die sich daraus ergebenden 
Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen. 2Zu den erforderlichen Unter-
lagen gehört in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 9a insbesondere die Angabe über den 
potentiellen Erwerber und dessen Absichten im Hinblick auf die künftige Geschäfts-
tätigkeit des Unternehmens sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die 



63

1.2Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) – 1.2

Arbeitnehmer; Gleiches gilt, wenn im Vorfeld der Übernahme des Unternehmens ein 
Bieterverfahren durchgeführt wird.

(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne dieser Vorschrift gehören ins-
besondere 
1. 	 die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens;
2. 	 die Produktions- und Absatzlage;
3. 	 das Produktions- und Investitionsprogramm;
4. 	 Rationalisierungsvorhaben;
5. 	 Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere die Einführung neuer Arbeitsmethoden;
5a.	 Fragen des betrieblichen Umweltschutzes;
6.	 die Einschränkung oder Stilllegung von Betrieben oder von Betriebsteilen;
7. 	 die Verlegung von Betrieben oder Betriebsteilen;
8. 	 der Zusammenschluss oder die Spaltung von Unternehmen oder Betrieben;
9. 	 die Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks;
9a.	 die Übernahme des Unternehmens, wenn hiermit der Erwerb der Kontrolle  

verbunden ist, sowie
10.	sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der Arbeitnehmer des 

Unternehmens wesentlich berühren können.

§ 107 Bestellung und Zusammensetzung des Wirtschaftsausschusses
(1) 1Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Mit-
gliedern, die dem Unternehmen angehören müssen, darunter mindestens einem Be-
triebsratsmitglied. 2Zu Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses können auch die in § 5 
Abs. 3 genannten Angestellten bestimmt werden. 3Die Mitglieder sollen die zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderliche fachliche und persönliche Eignung besitzen.

(2) 1Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses werden vom Betriebsrat für die Dau-
er seiner Amtszeit bestimmt. 2Besteht ein Gesamtbetriebsrat, so bestimmt dieser die 
Mitglieder des Wirtschaftsausschusses; die Amtszeit der Mitglieder endet in diesem 
Fall in dem Zeitpunkt, in dem die Amtszeit der Mehrheit der Mitglieder des Gesamt-
betriebsrats, die an der Bestimmung mitzuwirken berechtigt waren, abgelaufen ist. 3Die 
Mitglieder des Wirtschaftsausschusses können jederzeit abberufen werden; auf die Ab-
berufung sind die Sätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

(3) 1Der Betriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder beschlie-
ßen, die Aufgaben des Wirtschaftsausschusses einem Ausschuss des Betriebsrats zu 
übertragen. 2Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses darf die Zahl der Mitglieder des 
Betriebsausschusses nicht überschreiten. 3Der Betriebsrat kann jedoch weitere Arbeit-
nehmer einschließlich der in § 5 Abs. 3 genannten leitenden Angestellten bis zur selben 
Zahl, wie der Ausschuss Mitglieder hat, in den Ausschuss berufen; für die Beschluss-
fassung gilt Satz 1. 4Für die Verschwiegenheitspflicht der in Satz 3 bezeichneten weite-
ren Arbeitnehmer gilt § 79 entsprechend. 5Für die Abänderung und den Widerruf der 
Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 sind die gleichen Stimmenmehrheiten erforderlich 
wie für die Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3. 6Ist in einem Unternehmen ein Ge-
samtbetriebsrat errichtet, so beschließt dieser über die anderweitige Wahrnehmung 
der Aufgaben des Wirtschaftsausschusses; die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend.
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§ 108 Sitzungen
(1) Der Wirtschaftsausschuss soll monatlich einmal zusammentreten.

(2) 1An den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses hat der Unternehmer oder sein 
Vertreter teilzunehmen. 2Er kann sachkundige Arbeitnehmer des Unternehmens ein-
schließlich der in § 5 Abs. 3 genannten Angestellten hinzuziehen. 3Für die Hinzuzie-
hung und die Verschwiegenheitspflicht von Sachverständigen gilt § 80 Abs. 3 und 4 
entsprechend.

(3) Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sind berechtigt, in die nach § 106 Abs. 2 
vorzulegenden Unterlagen Einsicht zu nehmen.

(4) Der Wirtschaftsausschuss hat über jede Sitzung dem Betriebsrat unverzüglich und 
vollständig zu berichten.

(5) Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsausschuss unter Beteiligung des Betriebs-
rats zu erläutern.

(6) Hat der Betriebsrat oder der Gesamtbetriebsrat eine anderweitige Wahrnehmung 
der Aufgaben des Wirtschaftsausschusses beschlossen, so gelten die Absätze  1 bis 5 
entsprechend.

§ 109 Beilegung von Meinungsverschiedenheiten
1Wird eine Auskunft über wirtschaftliche Angelegenheiten des Unternehmens im Sinn 
des § 106 entgegen dem Verlangen des Wirtschaftsausschusses nicht, nicht rechtzeitig 
oder nur ungenügend erteilt und kommt hierüber zwischen Unternehmer und Be-
triebsrat eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. 2Der Spruch 
der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 3Die 
Einigungsstelle kann, wenn dies für ihre Entscheidung erforderlich ist, Sachverständige 
anhören; § 80 Abs. 4 gilt entsprechend. 4Hat der Betriebsrat oder der Gesamtbetriebsrat 
eine anderweitige Wahrnehmung der Aufgaben des Wirtschaftsausschusses beschlos-
sen, so gilt Satz 1 entsprechend.

§ 109a Unternehmensübernahme
In Unternehmen, in denen kein Wirtschaftsausschuss besteht, ist im Fall des §  106 
Abs. 3 Nr. 9a der Betriebsrat entsprechend § 106 Abs. 1 und 2 zu beteiligen; § 109 gilt 
entsprechend.

§ 110 Unterrichtung der Arbeitnehmer
(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als 1.000 ständig beschäftigten Arbeitneh-
mern hat der Unternehmer mindestens einmal in jedem Kalendervierteljahr nach vor-
heriger Abstimmung mit dem Wirtschaftsausschuss oder den in § 107 Abs. 3 genann-
ten Stellen und dem Betriebsrat die Arbeitnehmer schriftlich über die wirtschaftliche 
Lage und Entwicklung des Unternehmens zu unterrichten.

(2) 1In Unternehmen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllen, aber in 
der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigte ständige Arbeitnehmer beschäftigen, gilt 
Absatz  1 mit der Maßgabe, dass die Unterrichtung der Arbeitnehmer mündlich er-
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folgen kann. 2Ist in diesen Unternehmen ein Wirtschaftsausschuss nicht zu errichten, 
so erfolgt die Unterrichtung nach vorheriger Abstimmung mit dem Betriebsrat.

Zweiter Unterabschnitt   Betriebsänderungen

§ 111 Betriebsänderungen
1In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern 
hat der Unternehmer den Betriebsrat über geplante Betriebsänderungen, die wesent-
liche Nachteile für die Belegschaft oder erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge ha-
ben können, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und die geplanten Betriebsän-
derungen mit dem Betriebsrat zu beraten. 2Der Betriebsrat kann in Unternehmen mit 
mehr als 300 Arbeitnehmern zu seiner Unterstützung einen Berater hinzuziehen; § 80 
Abs. 4 gilt entsprechend; im Übrigen bleibt § 80 Abs. 3 unberührt. 3Als Betriebsände-
rungen im Sinne des Satzes 1 gelten 
1. 	 Einschränkung und Stilllegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen  

Betriebsteilen,
2. 	 Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen,
3. 	 Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrieben,
4. 	 grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks  

oder der Betriebsanlagen,
5. 	 Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren.

§ 112 Interessenausgleich über die Betriebsänderung, Sozialplan
(1) 1Kommt zwischen Unternehmer und Betriebsrat ein Interessenausgleich über die 
geplante Betriebsänderung zustande, so ist dieser schriftlich niederzulegen und vom 
Unternehmer und Betriebsrat zu unterschreiben. 2Das Gleiche gilt für eine Einigung 
über den Ausgleich oder die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeit-
nehmern infolge der geplanten Betriebsänderung entstehen (Sozialplan). 3Der Sozial-
plan hat die Wirkung einer Betriebsvereinbarung. 4§ 77 Abs. 3 ist auf den Sozialplan 
nicht anzuwenden.

(2) 1Kommt ein Interessenausgleich über die geplante Betriebsänderung oder eine 
Einigung über den Sozialplan nicht zustande, so können der Unternehmer oder der 
Betriebsrat den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit um Vermittlung ersuchen, der 
Vorstand kann die Aufgabe auf andere Bedienstete der Bundesagentur für Arbeit über-
tragen. 2Erfolgt kein Vermittlungsersuchen oder bleibt der Vermittlungsversuch ergeb-
nislos, so können der Unternehmer oder der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. 
3Auf Ersuchen des Vorsitzenden der Einigungsstelle nimmt ein Mitglied des Vorstands 
der Bundesagentur für Arbeit oder ein vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit 
benannter Bediensteter der Bundesagentur für Arbeit an der Verhandlung teil.

(3) 1Unternehmer und Betriebsrat sollen der Einigungsstelle Vorschläge zur Beilegung 
der Meinungsverschiedenheiten über den Interessenausgleich und den Sozialplan ma-
chen. 2Die Einigungsstelle hat eine Einigung der Parteien zu versuchen. 3Kommt eine 
Einigung zustande, so ist sie schriftlich niederzulegen und von den Parteien und vom 
Vorsitzenden zu unterschreiben.
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(4) 1Kommt eine Einigung über den Sozialplan nicht zustande, so entscheidet die Ei-
nigungsstelle über die Aufstellung eines Sozialplans. 2Der Spruch der Einigungsstelle 
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

(5) 1Die Einigungsstelle hat bei ihrer Entscheidung nach Absatz 4 sowohl die sozialen 
Belange der betroffenen Arbeitnehmer zu berücksichtigen als auch auf die wirtschaft-
liche Vertretbarkeit ihrer Entscheidung für das Unternehmen zu achten. 2Dabei hat 
die Einigungsstelle sich im Rahmen billigen Ermessens insbesondere von folgenden 
Grundsätzen leiten zu lassen: 
1. 	 Sie soll beim Ausgleich oder bei der Milderung wirtschaftlicher Nachteile, insbe-

sondere durch Einkommensminderung, Wegfall von Sonderleistungen oder Ver-
lust von Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung, Umzugskosten oder 
erhöhte Fahrtkosten, Leistungen vorsehen, die in der Regel den Gegebenheiten 
des Einzelfalles Rechnung tragen.

2. 	 1Sie hat die Aussichten der betroffenen Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt 
zu berücksichtigen. 2Sie soll Arbeitnehmer von Leistungen ausschließen, die in 
einem zumutbaren Arbeitsverhältnis im selben Betrieb oder in einem anderen 
Betrieb des Unternehmens oder eines zum Konzern gehörenden Unternehmens 
weiterbeschäftigt werden können und die Weiterbeschäftigung ablehnen; die 
mögliche Weiterbeschäftigung an einem anderen Ort begründet für sich allein 
nicht die Unzumutbarkeit.

2a.	 Sie soll insbesondere die im Dritten Buch des Sozialgesetzbuches vorgesehenen 
Förderungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit berücksichtigen.

3. 	 Sie hat bei der Bemessung des Gesamtbetrages der Sozialplanleistungen darauf zu 
achten, dass der Fortbestand des Unternehmens oder die nach Durchführung der 
Betriebsänderung verbleibenden Arbeitsplätze nicht gefährdet werden.

§ 112a Erzwingbarer Sozialplan bei Personalabbau, Neugründungen
(1) 1Besteht eine geplante Betriebsänderung im Sinne des § 111 Satz 3 Nr. 1 allein in der 
Entlassung von Arbeitnehmern, so findet § 112 Abs. 4 und 5 nur Anwendung, wenn 
1. 	 in Betrieben mit in der Regel weniger als 60 Arbeitnehmern 20 vom Hundert der 

regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer, aber mindestens 6 Arbeitnehmer,
2. 	 in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 250 Arbeitnehmern 

20 vom Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer oder mindestens 
37 Arbeitnehmer,

3. 	 in Betrieben mit in der Regel mindestens 250 und weniger als 500 Arbeitnehmern 
15 vom Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer oder mindestens 
60 Arbeitnehmer,

4. 	 in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmern 10 vom Hundert 
der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer, aber mindestens 60 Arbeitnehmer

aus betriebsbedingten Gründen entlassen werden sollen. 2Als Entlassung gilt auch das 
vom Arbeitgeber aus Gründen der Betriebsänderung veranlasste Ausscheiden von Ar-
beitnehmern auf Grund von Aufhebungsverträgen.

(2) 1§ 112 Abs. 4 und 5 findet keine Anwendung auf Betriebe eines Unternehmens in 
den ersten vier Jahren nach seiner Gründung. 2Dies gilt nicht für Neugründungen im 
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Zusammenhang mit der rechtlichen Umstrukturierung von Unternehmen und Kon-
zernen. 3Maßgebend für den Zeitpunkt der Gründung ist die Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit, die nach § 138 der Abgabenordnung dem Finanzamt mitzuteilen ist.

§ 113 Nachteilsausgleich
(1) Weicht der Unternehmer von einem Interessenausgleich über die geplante Betriebs- 
änderung ohne zwingenden Grund ab, so können Arbeitnehmer, die infolge dieser Ab-
weichung entlassen werden, beim Arbeitsgericht Klage erheben mit dem Antrag, den 
Arbeitgeber zur Zahlung von Abfindungen zu verurteilen; § 10 des Kündigungsschutz-
gesetzes gilt entsprechend.

(2) Erleiden Arbeitnehmer infolge einer Abweichung nach Absatz 1 andere wirtschaft-
liche Nachteile, so hat der Unternehmer diese Nachteile bis zu einem Zeitraum von 
zwölf Monaten auszugleichen.

(3) Die Absätze  1 und 2 gelten entsprechend, wenn der Unternehmer eine geplante 
Betriebsänderung nach § 111 durchführt, ohne über sie einen Interessenausgleich mit 
dem Betriebsrat versucht zu haben, und infolge der Maßnahme Arbeitnehmer entlas-
sen werden oder andere wirtschaftliche Nachteile erleiden.

Fünfter Teil   Besondere Vorschriften für einzelne Betriebsarten

Erster Abschnitt   Seeschifffahrt

§ 114 Grundsätze
(1) Auf Seeschifffahrtsunternehmen und ihre Betriebe ist dieses Gesetz anzuwenden, 
soweit sich aus den Vorschriften dieses Abschnitts nichts anderes ergibt.

(2) 1Seeschifffahrtsunternehmen im Sinne dieses Gesetzes ist ein Unternehmen, das 
Handelsschifffahrt betreibt und seinen Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat. 
2Ein Seeschifffahrtsunternehmen im Sinne dieses Abschnitts betreibt auch, wer als 
Korrespondenzreeder, Vertragsreeder, Ausrüster oder aufgrund eines ähnlichen 
Rechtsverhältnisses Schiffe zum Erwerb durch die Seeschifffahrt verwendet, wenn er 
Arbeitgeber des Kapitäns und der Besatzungsmitglieder ist oder überwiegend die Be-
fugnisse des Arbeitgebers ausübt.

(3) Als Seebetrieb im Sinne dieses Gesetzes gilt die Gesamtheit der Schiffe eines See-
schifffahrtsunternehmens einschließlich der in Absatz 2 Satz 2 genannten Schiffe.

(4) 1Schiffe im Sinne dieses Gesetzes sind Kauffahrteischiffe, die nach dem Flaggen-
rechtsgesetz die Bundesflagge führen. 2Schiffe, die in der Regel binnen 24  Stunden 
nach dem Auslaufen an den Sitz eines Landbetriebs zurückkehren, gelten als Teil dieses 
Landbetriebs des Seeschifffahrtsunternehmens.

(5) Jugend- und Auszubildendenvertretungen werden nur für die Landbetriebe von 
Seeschifffahrtsunternehmen gebildet.

(6) 1Besatzungsmitglieder im Sinne dieses Gesetzes sind die in einem Heuer- oder 
Berufsausbildungsverhältnis zu einem Seeschifffahrtsunternehmen stehenden im See-
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betrieb beschäftigten Personen mit Ausnahme des Kapitäns. 2Leitende Angestellte im 
Sinne des § 5 Abs. 3 dieses Gesetzes sind nur die Kapitäne.

§ 115 Bordvertretung
(1) 1Auf Schiffen, die mit in der Regel mindestens fünf wahlberechtigten Besatzungs-
mitgliedern besetzt sind, von denen drei wählbar sind, wird eine Bordvertretung ge-
wählt. 2Auf die Bordvertretung finden, soweit sich aus diesem Gesetz oder aus anderen 
gesetzlichen Vorschriften nicht etwas anderes ergibt, die Vorschriften über die Rechte 
und Pflichten des Betriebsrats und die Rechtsstellung seiner Mitglieder Anwendung.

(2) Die Vorschriften über die Wahl und Zusammensetzung des Betriebsrats finden mit 
folgender Maßgabe Anwendung: 
1. 	 Wahlberechtigt sind alle Besatzungsmitglieder des Schiffes.
2. 	 1Wählbar sind die Besatzungsmitglieder des Schiffes, die am Wahltag das 18. Le-

bensjahr vollendet haben und ein Jahr Besatzungsmitglied eines Schiffes waren, 
das nach dem Flaggenrechtsgesetz die Bundesflagge führt. 2§ 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt 
unberührt.

3. 	 Die Bordvertretung besteht auf Schiffen mit in der Regel
	 5 bis 20 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern aus einer Person,
	 21 bis 75 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern aus drei Mitgliedern
	 über 75 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern aus fünf Mitgliedern.
4. 	 (weggefallen)
5. 1§ 13 Abs. 1 und 3 findet keine Anwendung. 2Die Bordvertretung ist vor Ablauf 

ihrer Amtszeit unter den in § 13 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 genannten Voraussetzungen 
neu zu wählen.

6. 	 Die wahlberechtigten Besatzungsmitglieder können mit der Mehrheit aller Stimmen 
beschließen, die Wahl der Bordvertretung binnen 24 Stunden durchzuführen.

7. 	 Die in § 16 Abs. 1 Satz 1 genannte Frist wird auf zwei Wochen, die in § 16 Abs. 2 
Satz 1 genannte Frist wird auf eine Woche verkürzt.

8. 	 1Bestellt die im Amt befindliche Bordvertretung nicht rechtzeitig einen Wahl-
vorstand oder besteht keine Bordvertretung, wird der Wahlvorstand in einer 
Bordversammlung von der Mehrheit der anwesenden Besatzungsmitglieder 
gewählt; § 17 Abs. 3 gilt entsprechend. 2Kann aus Gründen der Aufrechterhaltung 
des ordnungsgemäßen Schiffsbetriebs eine Bordversammlung nicht stattfinden, 
so kann der Kapitän auf Antrag von drei Wahlberechtigten den Wahlvorstand 
bestellen. 3Bestellt der Kapitän den Wahlvorstand nicht, so ist der Seebetriebsrat 
berechtigt, den Wahlvorstand zu bestellen. 4Die Vorschriften über die Bestellung 
des Wahlvorstands durch das Arbeitsgericht bleiben unberührt.

9. 	 1Die Frist für die Wahlanfechtung beginnt für Besatzungsmitglieder an Bord, 
wenn das Schiff nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses erstmalig einen Hafen im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes oder einen Hafen, in dem ein Seemannsamt sei-
nen Sitz hat, anläuft. 2Die Wahlanfechtung kann auch zu Protokoll des Seemanns- 
amtes erklärt werden. 3Wird die Wahl zur Bordvertretung angefochten, zieht das 
Seemannsamt die an Bord befindlichen Wahlunterlagen ein. 4Die Anfechtungser-
klärung und die eingezogenen Wahlunterlagen sind vom Seemannsamt unverzüg-
lich an das für die Anfechtung zuständige Arbeitsgericht weiterzuleiten.
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(3) Auf die Amtszeit der Bordvertretung finden die §§ 21, 22 bis 25 mit der Maßgabe 
Anwendung, dass 
1. 	 die Amtszeit ein Jahr beträgt,
2. 	 die Mitgliedschaft in der Bordvertretung auch endet, wenn das Besatzungsmit-

glied den Dienst an Bord beendet, es sei denn, dass es den Dienst an Bord vor 
Ablauf der Amtszeit nach Nummer 1 wieder antritt.

(4) 1Für die Geschäftsführung der Bordvertretung gelten die §§ 26 bis 36, § 37 Abs. 1 
bis 3 sowie die §§ 39 bis 41 entsprechend. 2§ 40 Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass die Bordvertretung in dem für ihre Tätigkeit erforderlichen Umfang auch die 
für die Verbindung des Schiffes zur Reederei eingerichteten Mittel zur beschleunigten 
Übermittlung von Nachrichten in Anspruch nehmen kann.

(5) 1Die §§ 42 bis 46 über die Betriebsversammlung finden für die Versammlung der 
Besatzungsmitglieder eines Schiffes (Bordversammlung) entsprechende Anwendung. 
2Auf Verlangen der Bordvertretung hat der Kapitän der Bordversammlung einen Be-
richt über die Schiffsreise und die damit zusammenhängenden Angelegenheiten zu er-
statten. 3Er hat Fragen, die den Schiffsbetrieb, die Schiffsreise und die Schiffssicherheit 
betreffen, zu beantworten.

(6) Die §§ 47 bis 59 über den Gesamtbetriebsrat und den Konzernbetriebsrat finden für 
die Bordvertretung keine Anwendung.

(7) Die §§  74 bis 105 über die Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
finden auf die Bordvertretung mit folgender Maßgabe Anwendung: 
1. 	 Die Bordvertretung ist zuständig für die Behandlung derjenigen nach diesem 

Gesetz der Mitwirkung und Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegenden 
Angelegenheiten, die den Bordbetrieb oder die Besatzungsmitglieder des Schiffes 
betreffen und deren Regelung dem Kapitän auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
oder der ihm von der Reederei übertragenen Befugnisse obliegt.

2. 	 1Kommt es zwischen Kapitän und Bordvertretung in einer der Mitwirkung oder 
Mitbestimmung der Bordvertretung unterliegenden Angelegenheit nicht zu einer 
Einigung, so kann die Angelegenheit von der Bordvertretung an den Seebetriebs-
rat abgegeben werden. 2Der Seebetriebsrat hat die Bordvertretung über die weitere 
Behandlung der Angelegenheit zu unterrichten. 3Bordvertretung und Kapitän 
dürfen die Einigungsstelle oder das Arbeitsgericht nur anrufen, wenn ein Seebe-
triebsrat nicht gewählt ist.

3. 	 1Bordvertretung und Kapitän können im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Bordver-
einbarungen abschließen. 2Die Vorschriften über Betriebsvereinbarungen gelten 
für Bordvereinbarungen entsprechend. 3Bordvereinbarungen sind unzulässig, 
soweit eine Angelegenheit durch eine Betriebsvereinbarung zwischen Seebetriebs-
rat und Arbeitgeber geregelt ist.

4. 	 1In Angelegenheiten, die der Mitbestimmung der Bordvertretung unterliegen, 
kann der Kapitän, auch wenn eine Einigung mit der Bordvertretung noch nicht 
erzielt ist, vorläufige Regelungen treffen, wenn dies zur Aufrechterhaltung des ord-
nungsgemäßen Schiffsbetriebs dringend erforderlich ist. 2Den von der Anordnung 
betroffenen Besatzungsmitgliedern ist die Vorläufigkeit der Regelung bekannt zu 
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geben. 3Soweit die vorläufige Regelung der endgültigen Regelung nicht entspricht, 
hat das Schifffahrtsunternehmen Nachteile auszugleichen, die den Besatzungsmit-
gliedern durch die vorläufige Regelung entstanden sind.

5. 	 1Die Bordvertretung hat das Recht auf regelmäßige und umfassende Unterrich-
tung über den Schiffsbetrieb. 2Die erforderlichen Unterlagen sind der Bordvertre-
tung vorzulegen. 3Zum Schiffsbetrieb gehören insbesondere die Schiffssicherheit, 
die Reiserouten, die voraussichtlichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie die zu 
befördernde Ladung.

6. 	 1Auf Verlangen der Bordvertretung hat der Kapitän ihr Einsicht in die an Bord 
befindlichen Schiffstagebücher zu gewähren. 2In den Fällen, in denen der Kapitän 
eine Eintragung über Angelegenheiten macht, die der Mitwirkung oder Mitbe-
stimmung der Bordvertretung unterliegen, kann diese eine Abschrift der Eintra-
gung verlangen und Erklärungen zum Schiffstagebuch abgeben. 3In den Fällen, 
in denen über eine der Mitwirkung oder Mitbestimmung der Bordvertretung un-
terliegenden Angelegenheit eine Einigung zwischen Kapitän und Bordvertretung 
nicht erzielt wird, kann die Bordvertretung dies zum Schiffstagebuch erklären und 
eine Abschrift dieser Eintragung verlangen.

7. 	 Die Zuständigkeit der Bordvertretung im Rahmen des Arbeitsschutzes bezieht 
sich auch auf die Schiffssicherheit und die Zusammenarbeit mit den insoweit 
zuständigen Behörden und sonstigen in Betracht kommenden Stellen.

§ 116 Seebetriebsrat
(1) 1In Seebetrieben werden Seebetriebsräte gewählt. 2Auf die Seebetriebsräte finden, 
soweit sich aus diesem Gesetz oder aus anderen gesetzlichen Vorschriften nicht etwas 
anderes ergibt, die Vorschriften über die Rechte und Pflichten des Betriebsrats und die 
Rechtsstellung seiner Mitglieder Anwendung.

(2) Die Vorschriften über die Wahl, Zusammensetzung und Amtszeit des Betriebsrats 
finden mit folgender Maßgabe Anwendung: 
1. 	 Wahlberechtigt zum Seebetriebsrat sind alle zum Seeschifffahrtsunternehmen 

gehörenden Besatzungsmitglieder.
2. 	 Für die Wählbarkeit zum Seebetriebsrat gilt § 8 mit der Maßgabe, dass

a) 	 in Seeschifffahrtsunternehmen, zu denen mehr als acht Schiffe gehören oder 
in denen in der Regel mehr als 250 Besatzungsmitglieder beschäftigt sind, nur 
nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 wählbare Besatzungsmitglieder wählbar sind;

b) 	 in den Fällen, in denen die Voraussetzungen des Buchstabens a nicht vor-
liegen, nur Arbeitnehmer wählbar sind, die nach § 8 die Wählbarkeit im 
Landbetrieb des Seeschifffahrtsunternehmens besitzen, es sei denn, dass der 
Arbeitgeber mit der Wahl von Besatzungsmitgliedern einverstanden ist.

3. 	 Der Seebetriebsrat besteht in Seebetrieben mit in der Regel
	 5 bis 400 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern aus einer Person,
	 401 bis 800 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern aus drei Mitgliedern,
	 über 800 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern aus fünf Mitgliedern.
4. 	 Ein Wahlvorschlag ist gültig, wenn er im Fall des § 14 Abs. 4 Satz 1 erster Halbsatz 

und Satz 2 mindestens von drei wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern unter-
schrieben ist.
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5. 	 § 14a findet keine Anwendung.
6. 	 Die in § 16 Abs. 1 Satz 1 genannte Frist wird auf drei Monate, die in § 16 Abs. 2 

Satz 1 genannte Frist auf zwei Monate verlängert.
7. 	 1Zu Mitgliedern des Wahlvorstands können auch im Landbetrieb des Seeschifffahrt-

sunternehmens beschäftigte Arbeitnehmer bestellt werden. 2§ 17 Abs. 2 bis 4 findet 
keine Anwendung. 3Besteht kein Seebetriebsrat, so bestellt der Gesamtbetriebsrat oder, 
falls ein solcher nicht besteht, der Konzernbetriebsrat den Wahlvorstand. 4Besteht 
weder ein Gesamtbetriebsrat noch ein Konzernbetriebsrat wird der Wahlvorstand 
gemeinsam vom Arbeitgeber und den im Seebetrieb vertretenen Gewerkschaften 
bestellt; Gleiches gilt, wenn der Gesamtbetriebsrat oder der Konzernbetriebsrat die 
Bestellung des Wahlvorstands nach Satz 3 unterlässt. 5Einigen sich Arbeitgeber und 
Gewerkschaften nicht, so bestellt ihn das Arbeitsgericht auf Antrag des Arbeitgebers, 
einer im Seebetrieb vertretenen Gewerkschaft oder von mindestens drei wahlberech-
tigten Besatzungsmitgliedern. 6§ 16 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

8. 	 1Die Frist für die Wahlanfechtung nach § 19 Abs. 2 beginnt für Besatzungs-
mitglieder an Bord, wenn das Schiff nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
erstmalig einen Hafen im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder einen Hafen, in 
dem ein Seemannsamt seinen Sitz hat, anläuft. 2Nach Ablauf von drei Monaten 
seit Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist eine Wahlanfechtung unzulässig. 3Die 
Wahlanfechtung kann auch zu Protokoll des Seemannsamtes erklärt werden. 4Die 
Anfechtungserklärung ist vom Seemannsamt unverzüglich an das für die Anfech-
tung zuständige Arbeitsgericht weiterzuleiten.

9. 	 1Die Mitgliedschaft im Seebetriebsrat endet, wenn der Seebetriebsrat aus Besatzungs-
mitgliedern besteht, auch, wenn das Mitglied des Seebetriebsrats nicht mehr Besat-
zungsmitglied ist. 2Die Eigenschaft als Besatzungsmitglied wird durch die Tätigkeit im 
Seebetriebsrat oder durch eine Beschäftigung gemäß Absatz 3 Nr. 2 nicht berührt.

(3) Die §§ 26 bis 41 über die Geschäftsführung des Betriebsrats finden auf den Seebe-
triebsrat mit folgender Maßgabe Anwendung: 
1. 	 In Angelegenheiten, in denen der Seebetriebsrat nach diesem Gesetz innerhalb 

einer bestimmten Frist Stellung zu nehmen hat, kann er, abweichend von § 33 
Abs. 2, ohne Rücksicht auf die Zahl der zur Sitzung erschienenen Mitglieder einen 
Beschluss fassen, wenn die Mitglieder ordnungsgemäß geladen worden sind.

2. 	 1Soweit die Mitglieder des Seebetriebsrats nicht freizustellen sind, sind sie so zu 
beschäftigen, dass sie durch ihre Tätigkeit nicht gehindert sind, die Aufgaben 
des Seebetriebsrats wahrzunehmen. 2Der Arbeitsplatz soll den Fähigkeiten und 
Kenntnissen des Mitglieds des Seebetriebsrats und seiner bisherigen beruf-
lichen Stellung entsprechen. 3Der Arbeitsplatz ist im Einvernehmen mit dem 
Seebetriebsrat zu bestimmen. 4Kommt eine Einigung über die Bestimmung des 
Arbeitsplatzes nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. 5Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Seebetriebsrat.

3. 	 1Den Mitgliedern des Seebetriebsrats, die Besatzungsmitglieder sind, ist die Heuer 
auch dann fortzuzahlen, wenn sie im Landbetrieb beschäftigt werden. 2Sachbezü-
ge sind angemessen abzugelten. 3Ist der neue Arbeitsplatz höherwertig, so ist das 
diesem Arbeitsplatz entsprechende Arbeitsentgelt zu zahlen.



72

1 1. Allgemein

4. 	 1Unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ist über die Unterkunft der in 
den Seebetriebsrat gewählten Besatzungsmitglieder eine Regelung zwischen dem 
Seebetriebsrat und dem Arbeitgeber zu treffen, wenn der Arbeitsplatz sich nicht 
am Wohnort befindet. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die 
Einigungsstelle. 3Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen 
Arbeitgeber und Seebetriebsrat.

5. 	 1Der Seebetriebsrat hat das Recht, jedes zum Seebetrieb gehörende Schiff zu betre-
ten, dort im Rahmen seiner Aufgaben tätig zu werden sowie an den Sitzungen der 
Bordvertretung teilzunehmen. 2§ 115 Abs. 7 Nr. 5 Satz 1 gilt entsprechend.

6. 	 Liegt ein Schiff in einem Hafen innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so 
kann der Seebetriebsrat nach Unterrichtung des Kapitäns Sprechstunden an Bord 
abhalten und Bordversammlungen der Besatzungsmitglieder durchführen.

7. 	 1Läuft ein Schiff innerhalb eines Kalenderjahres keinen Hafen im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes an, so gelten die Nummern 5 und 6 für europäische Häfen. 2Die 
Schleusen des Nordostseekanals gelten nicht als Häfen.

8. 	 1Im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber können Sprechstunden und Bordver-
sammlungen, abweichend von den Nummern 6 und 7, auch in anderen Liege-
häfen des Schiffes durchgeführt werden, wenn ein dringendes Bedürfnis hierfür 
besteht. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. 
3Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Seebetriebsrat.

(4) Die §§ 42 bis 46 über die Betriebsversammlung finden auf den Seebetrieb keine 
Anwendung.

(5) Für den Seebetrieb nimmt der Seebetriebsrat die in den §§ 47 bis 59 dem Betriebs-
rat übertragenen Aufgaben, Befugnisse und Pflichten wahr.

(6) Die §§  74 bis 113 über die Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
finden auf den Seebetriebsrat mit folgender Maßgabe Anwendung: 
1. 	 Der Seebetriebsrat ist zuständig für die Behandlung derjenigen nach diesem 

Gesetz der Mitwirkung oder Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegenden 
Angelegenheiten,
a) 	 die alle oder mehrere Schiffe des Seebetriebs oder die Besatzungsmitglieder 

aller oder mehrerer Schiffe des Seebetriebs betreffen,
b) 	 die nach § 115 Abs. 7 Nr. 2 von der Bordvertretung abgegeben worden sind 

oder
c) 	 für die nicht die Zuständigkeit der Bordvertretung nach § 115 Abs. 7 Nr. 1 

gegeben ist.
2. 	 1Der Seebetriebsrat ist regelmäßig und umfassend über den Schiffsbetrieb des 

Seeschifffahrtsunternehmens zu unterrichten. 2Die erforderlichen Unterlagen sind 
ihm vorzulegen.

Zweiter Abschnitt   Luftfahrt

§ 117 Geltung für die Luftfahrt
(1) Auf Landbetriebe von Luftfahrtunternehmen ist dieses Gesetz anzuwenden.
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(2) 1Für im Flugbetrieb beschäftigte Arbeitnehmer von Luftfahrtunternehmen kann 
durch Tarifvertrag eine Vertretung errichtet werden. 2Über die Zusammenarbeit 
dieser Vertretung mit den nach diesem Gesetz zu errichtenden Vertretungen der 
Arbeitnehmer der Landbetriebe des Luftfahrtunternehmens kann der Tarifvertrag von 
diesem Gesetz abweichende Regelungen vorsehen.

Dritter Abschnitt   Tendenzbetriebe und Religionsgemeinschaften

§ 118 Geltung für Tendenzbetriebe und Religionsgemeinschaften
(1) 1Auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar und überwiegend 
1. 	 politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, 

wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder
2. 	 Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung, auf die Artikel 5 Abs. 1 

Satz 2 des Grundgesetzes Anwendung findet,
dienen, finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung, soweit die Eigenart 
des Unternehmens oder des Betriebs dem entgegensteht. 2Die §§ 106 bis 110 sind nicht, 
die §§ 111 bis 113 nur insoweit anzuwenden, als sie den Ausgleich oder die Milderung 
wirtschaftlicher Nachteile für die Arbeitnehmer infolge von Betriebsänderungen regeln.

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre kari-
tativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform.

Sechster Teil   Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 119 Straftaten gegen Betriebsverfassungsorgane und ihre Mitglieder
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. 	 eine Wahl des Betriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der 

Bordvertretung, des Seebetriebsrats oder der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder 5 
bezeichneten Vertretungen der Arbeitnehmer behindert oder durch Zufügung 
oder Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von 
Vorteilen beeinflusst,

2. 	 die Tätigkeit des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebsrats, 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung, der Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der 
Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 bezeichneten Vertretungen 
der Arbeitnehmer, der Einigungsstelle, der in § 76 Abs. 8 bezeichneten tariflichen 
Schlichtungsstelle, der in § 86 bezeichneten betrieblichen Beschwerdestelle oder 
des Wirtschaftsausschusses behindert oder stört, oder

3. 	 ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des 
Konzernbetriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung, der Konzern-Jugend- und Auszubildenden-
vertretung, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 bezeichneten 
Vertretungen der Arbeitnehmer, der Einigungsstelle, der in § 76 Abs. 8 bezeichneten 
Schlichtungsstelle, der in § 86 bezeichneten betrieblichen Beschwerdestelle oder des 
Wirtschaftsausschusses um seiner Tätigkeit willen oder eine Auskunftsperson nach 
§ 80 Absatz 2 Satz 4 um ihrer Tätigkeit willen benachteiligt oder begünstigt.
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(2) Die Tat wird nur auf Antrag des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des Konzern-
betriebsrats, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, einer der in § 3 Abs. 1 bezeichne-
ten Vertretungen der Arbeitnehmer, des Wahlvorstands, des Unternehmers oder einer 
im Betrieb vertretenen Gewerkschaft verfolgt.

§ 120 Verletzung von Geheimnissen
(1) Wer unbefugt ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm in 
seiner Eigenschaft als 
1. 	 Mitglied oder Ersatzmitglied des Betriebsrats oder einer der in § 79 Abs. 2  

bezeichneten Stellen,
2. 	 Vertreter einer Gewerkschaft oder Arbeitgebervereinigung,
3. 	 Sachverständiger, der vom Betriebsrat nach § 80 Abs. 3 hinzugezogen oder von 

der Einigungsstelle nach § 109 Satz 3 angehört worden ist,
3a.	 Berater, der vom Betriebsrat nach § 111 Satz 2 hinzugezogen worden ist,
3b.	Auskunftsperson, die dem Betriebsrat nach § 80 Absatz 2 Satz 4 zur Verfügung 

gestellt worden ist, oder
4. 	 Arbeitnehmer, der vom Betriebsrat nach § 107 Abs. 3 Satz 3 oder vom  

Wirtschaftsausschuss nach § 108 Abs. 2 Satz 2 hinzugezogen worden ist,
bekannt geworden und das vom Arbeitgeber ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig be-
zeichnet worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis eines Arbeitnehmers, 
namentlich ein zu dessen persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis, offen- 
bart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied oder Ersatzmitglied des Betriebsrats 
oder einer der in § 79 Abs. 2 bezeichneten Stellen bekannt geworden ist und über das 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes Stillschweigen zu bewahren ist.

(3) 1Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe. 2Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, 
namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach 
den Absätzen 1 oder 2 verpflichtet ist, verwertet.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis 
nach dem Tode des Betroffenen unbefugt offenbart oder verwertet.

(5) 1Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten verfolgt. 2Stirbt der Verletzte, so geht 
das Antragsrecht nach §  77 Abs.  2 des Strafgesetzbuches auf die Angehörigen über, 
wenn das Geheimnis zum persönlichen Lebensbereich des Verletzten gehört; in ande-
ren Fällen geht es auf die Erben über. 3Offenbart der Täter das Geheimnis nach dem 
Tode des Betroffenen, so gilt Satz 2 sinngemäß.

§ 121 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in § 90 Abs. 1, 2 Satz 1, § 92 Abs. 1 Satz 1 
auch in Verbindung mit Absatz 3, § 99 Abs. 1, § 106 Abs. 2, § 108 Abs. 5, § 110 oder 
§ 111 bezeichneten Aufklärungs- oder Auskunftspflichten nicht, wahrheitswidrig, un-
vollständig oder verspätet erfüllt.
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahn-
det werden.

Siebenter Teil   Änderung von Gesetzen
§ 122 
(Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs)  
(gegenstandslos)

§ 123 
(Änderung des Kündigungsschutzgesetzes)  
(gegenstandslos)

§ 124 
(Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes)  
(gegenstandslos)

Achter Teil   Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 125 Erstmalige Wahlen nach diesem Gesetz
(1) Die erstmaligen Betriebsratswahlen nach § 13 Abs. 1 finden im Jahre 1972 statt.

(2) 1Die erstmaligen Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung nach §  64 
Abs. 1 Satz 1 finden im Jahre 1988 statt. 2Die Amtszeit der Jugendvertretung endet mit 
der Bekanntgabe des Wahlergebnisses der neu gewählten Jugend- und Auszubilden-
denvertretung, spätestens am 30. November 1988.

(3) Auf Wahlen des Betriebsrats, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats und der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung, die nach dem 28. Juli 2001 eingeleitet werden, 
finden die Erste Verordnung zur Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes vom 
16. Januar 1972 (BGBl. I S. 49), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 16. Janu-
ar  1995 (BGBl.  I S.  43), die Zweite Verordnung zur Durchführung des Betriebsver-
fassungsgesetzes vom 24. Oktober 1972 (BGBl. I S. 2029), zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom 28. September 1989 (BGBl. I S. 1795) und die Verordnung zur Durch-
führung der Betriebsratswahlen bei den Postunternehmen vom 26. Juni 1995 (BGBl. I 
S. 871) bis zu deren Änderung entsprechende Anwendung.

(4) Ergänzend findet für das vereinfachte Wahlverfahren nach § 14a die Erste Verord-
nung zur Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes bis zu deren Änderung mit 
folgenden Maßgaben entsprechende Anwendung: 
1.	 1Die Frist für die Einladung zur Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands 

nach § 14a Abs. 1 des Gesetzes beträgt mindestens sieben Tage. 2Die Einladung 
muss Ort, Tag und Zeit der Wahlversammlung sowie den Hinweis enthalten, dass 
bis zum Ende dieser Wahlversammlung Wahlvorschläge zur Wahl des Betriebsrats 
gemacht werden können (§ 14a Abs. 2 des Gesetzes).

2.	 § 3 findet wie folgt Anwendung:
a) 	 1Im Fall des § 14a Abs. 1 des Gesetzes erlässt der Wahlvorstand auf der Wahl-

versammlung das Wahlausschreiben. 2Die Einspruchsfrist nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 
verkürzt sich auf drei Tage. 3Die Angabe nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 muss die Zahl 
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der Mindestsitze des Geschlechts in der Minderheit (§ 15 Abs. 2 des Gesetzes) 
enthalten. 4Die Wahlvorschläge sind abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 7 bis zum 
Abschluss der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands bei diesem ein-
zureichen. 5Ergänzend zu § 3 Abs. 2 Nr. 10 gibt der Wahlvorstand den Ort, Tag 
und Zeit der nachträglichen Stimmabgabe an (§ 14a Abs. 4 des Gesetzes).

b) 	 Im Fall des § 14a Abs. 3 des Gesetzes erlässt der Wahlvorstand unverzüglich 
das Wahlausschreiben mit den unter Buchstabe a genannten Maßgaben zu 
§ 3 Abs. 2 Nr. 3, 4 und 10. Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 7 sind die Wahlvor-
schläge spätestens eine Woche vor der Wahlversammlung zur Wahl des Be-
triebsrats (§ 14a Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes) beim Wahlvorstand einzureichen.

3. 	 Die Einspruchsfrist des § 4 Abs. 1 verkürzt sich auf drei Tage.
4. 	 1Die §§ 6 bis 8 und § 10 Abs. 2 finden entsprechende Anwendung mit der Maßga-

be, dass die Wahl aufgrund von Wahlvorschlägen erfolgt. 2Im Fall des § 14a Abs. 1 
des Gesetzes sind die Wahlvorschläge bis zum Abschluss der Wahlversammlung 
zur Wahl des Wahlvorstands bei diesem einzureichen; im Fall des § 14a Abs. 3 des 
Gesetzes sind die Wahlvorschläge spätestens eine Woche vor der Wahlversamm-
lung zur Wahl des Betriebsrats (§ 14a Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes) beim Wahlvor-
stand einzureichen.

5. 	 § 9 findet keine Anwendung.
6. 	 1Auf das Wahlverfahren finden die §§ 21 ff. entsprechende Anwendung. 2Auf den 

Stimmzetteln sind die Bewerber in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von 
Familienname, Vorname und Art der Beschäftigung im Betrieb aufzuführen.

7. 	 § 25 Abs. 5 bis 8 findet keine Anwendung.
8. 	 § 26 Abs. 1 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der Wahlberechtigte sein Ver-

langen auf schriftliche Stimmabgabe spätestens drei Tage vor dem Tag der Wahlver-
sammlung zur Wahl des Betriebsrats dem Wahlvorstand mitgeteilt haben muss.

9. 	 § 31 findet entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass die Wahl der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung aufgrund von Wahlvorschlägen erfolgt.

§ 126 Ermächtigung zum Erlass von Wahlordnungen
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Bundesrates Rechtsverordnungen zu erlassen zur Regelung der in den §§ 7 bis 20, 60 
bis 63, 115 und 116 bezeichneten Wahlen über 
1. 	 die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die Aufstellung der Wählerlisten und die 

Errechnung der Vertreterzahl;
2. 	 die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und die Erhebung  

von Einsprüchen gegen sie;
3. 	 die Vorschlagslisten und die Frist für ihre Einreichung;
4. 	 das Wahlausschreiben und die Fristen für seine Bekanntmachung;
5. 	 die Stimmabgabe;
5a.	 die Verteilung der Sitze im Betriebsrat, in der Bordvertretung, im Seebetriebsrat 

sowie in der Jugend- und Auszubildendenvertretung auf die Geschlechter, auch 
soweit die Sitze nicht gemäß § 15 Abs. 2 und § 62 Abs. 3 besetzt werden können;

6. 	 die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine Bekanntmachung;
7. 	 die Aufbewahrung der Wahlakten.
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§ 127 Verweisungen
Soweit in anderen Vorschriften auf Vorschriften verwiesen wird oder Bezeichnungen 
verwendet werden, die durch dieses Gesetz aufgehoben oder geändert werden, treten 
an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften oder Bezeichnungen dieses Gesetzes.

§ 128 Bestehende abweichende Tarifverträge
Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach § 20 Abs. 3 des Betriebsver-
fassungsgesetzes vom 11. Oktober 1952 geltenden Tarifverträge über die Errichtung ei-
ner anderen Vertretung der Arbeitnehmer für Betriebe, in denen wegen ihrer Eigenart 
der Errichtung von Betriebsräten besondere Schwierigkeiten entgegenstehen, werden 
durch dieses Gesetz nicht berührt.

§ 129 
(weggefallen)

§ 130 Öffentlicher Dienst
Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Verwaltungen und Betriebe des Bundes, 
der Länder, der Gemeinden und sonstiger Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts.
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Einleitung zur Konsultationsrichtlinie

A) Regelungsgehalt und grundsätzliche Bedeutung 
Die Richtlinie regelt auf der Ebene der Europäischen Union für die Mitgliedstaaten das 
Mindestmaß der Beteiligung betrieblicher Interessenvertretungen in Unternehmen.

Die Vertragsstaaten und so auch die Bundesrepublik sind verpflichtet, diese Richt-
linien durch ihre Gesetze im Staat umzusetzen.

Die Richtlinie beabsichtigt die Stärkung des Dialogs und die Schaffung eines Kli-
mas des Vertrauens im Unternehmen (Amtsblatt Nr. L 080 vom 23.3.2002, Seite 0029– 
0034 Abs. 7 der Gründe).

Dabei wird die rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer als 
eine Vorbedingung für die erfolgreiche Bewältigung der Umstrukturierungsprozesse 
und für eine erfolgreiche Anpassung der Unternehmen an die im Zuge der Globa-
lisierung der Wirtschaft insbesondere durch die Entstehung neuer Formen der Ar-
beitsorganisation geschaffenen neuen Bedingungen gesehen (Amtsblatt Nr. L 080 vom 
23.3.2002, Seite 0029–0034 Abs. 9 der Begründung). 

Art. 8 der Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten angemessene Sanktionen 
vorsehen, die im Falle eines Verstoßes gegen diese Richtlinie durch den Arbeitgeber 
oder durch die Arbeitnehmervertreter Anwendung finden. Diese Sanktionen müssen 
wirksam, angemessen und abschreckend sein.

B) Kurzer geschichtlicher Hintergrund 
Die Europäische Union hat derzeit 28 Mitgliedstaaten (Stand 12/2018).

In den fünfziger Jahren wurde durch sechs Staaten die Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft, kurz EWG, gegründet. Hintergrund war eine Sicherung des Friedens in 
Europa durch wirtschaftliche Verflechtungen. Seitdem hat sich diese Gemeinschaft ste-
tig weiterentwickelt. Mitte der achtziger Jahre wurde durch das Schengener Überein-
kommen eine Öffnung der Binnengrenzen gewährleistet. 1992 wurde mit dem Vertrag 
von Maastricht die Europäische Union gegründet. 19 Staaten bilden eine Wirtschafts- 
und Währungsunion. 

Beteiligt an den Gesetzgebungsverfahren sind die Europäische Kommission, der 
Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament. 

C) Bezüge zur Arbeit in der Mitarbeitervertretung 
Der praktische Anwendungsbereich der Richtlinie in der täglichen MAV-Arbeit dürfte 
gering sein.

Interessant ist dennoch die Frage, inwieweit die Mitarbeitervertretungsgesetze von 
Kirche und Diakonie mit dieser Richtlinie vereinbar sind.

Art. 3 Abs. 2 bestimmt, dass die Mitgliedstaaten – unter Einhaltung der in die-
ser Richtlinie festgelegten Grundsätze und Ziele – spezifische Bestimmungen für 
Unternehmen oder Betriebe vorsehen können, die unmittelbar und überwiegend po-
litischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder Zwecken der Berichterstattung 
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oder Meinungsäußerung dienen, falls das innerstaatliche Recht Bestimmungen dieser 
Art zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie bereits enthält.

Dies dürfte vor allem die sog. Tendenzbetriebe nach § 118 Abs. 1 BetrVG betreffen, 
aber auch für kirchliche oder diakonische Einrichtungen gelten, für die das BetrVG 
nach § 118 Abs. 2 BetrVG nicht gilt.

Dennoch sieht die Richtlinie explizit eine Sanktion durch den Staat vor, wenn es 
um die Verletzung von Rechten aus der Richtlinie geht.

Staatliche Sanktionen für Arbeitgeber, die z. B. beharrlich die Arbeit der MAV be-
hindern oder unmöglich machen, sind aber nicht existent. Die Strafvorschrift nach  
§ 119 BetrVG gilt im kirchlichen Bereich nicht. Der Kirchengesetzgeber hat keine 
Rechtsetzungskompetenz für den Bereich des Strafrechts. 

Lediglich bei der Nichtbeachtung kirchengerichtlicher Beschlüsse durch den 
Arbeitgeber ist die Geltendmachung eines Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu  
5.000,00 € nach § 63a MVG-EKD über ein weiteres gerichtliches Verfahren möglich. 
Eine Vollstreckbarkeit ist aber nicht gegeben, vgl. § 24 KiGG.

Von einer abschreckenden Sanktion kann keine Rede sein. 
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Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen  
Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur  
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 

in der Europäischen Gemeinschaft –  
Gemeinsame Erklärung des Europäischen  
Parlaments, des Rates und der Kommission  

zur Vertretung der Arbeitnehmer 

Amtsblatt Nr. L 080 vom 23/03/2002 S. 0029 - 0034 
Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. März 2002 
zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung  

und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 137 
Absatz 2,
auf Vorschlag der Kommission(1),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses(2),
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen(3),
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags(4), aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 
23. Januar 2002 gebilligten gemeinsamen Entwurfs,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Gemäß Artikel  136 des Vertrags ist es ein besonderes Ziel der Gemeinschaft und der Mitglied-
staaten, den sozialen Dialog zwischen den Sozialpartnern zu fördern.
(2) Nach Nummer 17 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer müssen 
unter anderem ›Unterrichtung, Anhörung und Mitwirkung der Arbeitnehmer (…) in geeigneter Wei-
se, unter Berücksichtigung der in den verschiedenen Mitgliedstaaten herrschenden Gepflogenheiten, 
weiterentwickelt werden‹.
(3) Die Kommission hat die Sozialpartner auf Gemeinschaftsebene zu der Frage gehört, wie eine Ge-
meinschaftsaktion in den Bereichen Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in den Unterneh-
men der Gemeinschaft gegebenenfalls ausgerichtet werden sollte.
(4) Die Kommission hielt nach dieser Anhörung eine Gemeinschaftsmaßnahme für zweckmäßig und 
hat die Sozialpartner erneut gehört, diesmal zum Inhalt des in Aussicht genommenen Vorschlags. Die 
Sozialpartner haben der Kommission ihre Stellungnahmen übermittelt.
(5) Nach Abschluss der zweiten Anhörungsphase haben die Sozialpartner der Kommission nicht mit-
geteilt, dass sie den Prozess in Gang setzen wollen, der zum Abschluss einer Vereinbarung führen kann.
(6) Der auf Gemeinschaftsebene wie auch auf nationaler Ebene bestehende rechtliche Rahmen, durch 
den eine Einbeziehung der Arbeitnehmer in die Unternehmensabläufe und in Entscheidungen, die die 
Beschäftigten betreffen, sichergestellt werden soll, konnte nicht immer verhindern, dass Arbeitnehmer 
betreffende schwerwiegende Entscheidungen getroffen und bekannt gemacht wurden, ohne dass zuvor 
angemessene Informations- und Anhörungsverfahren durchgeführt worden wären.
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(7) Die Stärkung des Dialogs und die Schaffung eines Klimas des Vertrauens im Unternehmen sind not-
wendig, um Risiken frühzeitig zu erkennen, bei gleichzeitiger Absicherung der Arbeitnehmer die Arbeits-
organisation flexibler zu gestalten und den Zugang der Arbeitnehmer zur Fortbildung im Unternehmen 
zu fördern, die Arbeitnehmer für die Notwendigkeit von Anpassungen zu sensibilisieren, die Bereitschaft 
der Arbeitnehmer zur Teilnahme an Maßnahmen und Aktionen zur Verbesserung ihrer Beschäftigungs-
fähigkeit zu erhöhen, die Arbeitnehmer stärker in die Unternehmensabläufe und in die Gestaltung der 
Zukunft des Unternehmens einzubeziehen und dessen Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
(8) Es ist insbesondere notwendig, die Unterrichtung und Anhörung zu Beschäftigungssituation 
und wahrscheinlicher Beschäftigungsentwicklung im Unternehmen und – für den Fall, dass die vom 
Arbeitgeber vorgenommene Bewertung auf eine potentielle Bedrohung der Beschäftigung im Unterneh-
men schließen lässt – zu etwaigen geplanten antizipativen Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen 
Ausbildung und Qualifizierung der Arbeitnehmer, zu fördern und zu intensivieren, um so mögliche nega-
tive Auswirkungen zu vermeiden oder ihre Konsequenzen abzumildern und die Beschäftigungsfähigkeit 
und Anpassungsfähigkeit der möglicherweise betroffenen Arbeitnehmer zu verbessern.
(9) Eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer ist eine Vorbedingung für die 
erfolgreiche Bewältigung der Umstrukturierungsprozesse und für eine erfolgreiche Anpassung der Un-
ternehmen an die im Zuge der Globalisierung der Wirtschaft – insbesondere durch die Entstehung 
neuer Formen der Arbeitsorganisation – geschaffenen neuen Bedingungen.
(10) Die Gemeinschaft hat eine Beschäftigungsstrategie entwickelt, die sie nun umsetzt und in deren 
Mittelpunkt die Begriffe ›Antizipation‹, ›Prävention‹ und ›Beschäftigungsfähigkeit‹ stehen, wobei diese 
zentralen Konzepte in sämtliche staatlichen Maßnahmen integriert werden sollen, mit denen positive 
Beschäftigungseffekte erzielt werden können, einschließlich der Maßnahmen einzelner Unternehmen; 
dies soll durch einen Ausbau des sozialen Dialogs geschehen, damit bei der Förderung des Wandels das 
übergeordnete Ziel der Beschäftigungssicherung im Auge behalten wird.
(11) Die weitere Entwicklung des Binnenmarktes muss sich harmonisch vollziehen, unter Wahrung 
der grundlegenden Werte, auf denen unsere Gesellschaften basieren, und in einer Art und Weise, die 
sicherstellt, dass die wirtschaftliche Entwicklung allen Bürgern gleichermaßen zugute kommt.
(12) 1Der Eintritt in die dritte Phase der Wirtschafts- und Währungsunion hat europaweit eine Ver-
stärkung und Beschleunigung des Wettbewerbsdrucks bewirkt. 2Dies macht weitergehende begleitende 
Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene erforderlich.
(13) Der auf Gemeinschaftsebene und auf nationaler Ebene bestehende Rechtsrahmen für Unterrich-
tung und Anhörung der Arbeitnehmer ist häufig allzu sehr darauf ausgerichtet, Wandlungsprozesse 
im Nachhinein zu verarbeiten, vernachlässigt dabei die wirtschaftlichen Implikationen von Entschei-
dungen und stellt nicht wirklich auf eine ›Antizipation‹ der Beschäftigungsentwicklung im Unterneh-
men oder auf eine ›Prävention‹ von Risiken ab.
(14) Die Gesamtheit der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Entwicklungen macht 
eine Anpassung des bestehenden Rechtsrahmens erforderlich, der das rechtliche und praktische Instru-
mentarium zur Wahrnehmung des Rechtes auf Unterrichtung und Anhörung vorsieht.
(15) Von dieser Richtlinie unberührt bleiben nationale Regelungen, wonach die konkrete Wahrneh-
mung dieses Rechts eine kollektive Willensbekundung vonseiten der Rechtsinhaber erfordert.
(16) Von dieser Richtlinie unberührt bleiben Regelungen, die Bestimmungen über die direkte Mitwir-
kung der Arbeitnehmer enthalten, solange diese sich in jedem Fall dafür entscheiden können, das Recht 
auf Unterrichtung und Anhörung über ihre Vertreter wahrzunehmen.
(17) 1Da die oben dargelegten Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf der Ebene der Mitglied-
staaten nicht ausreichend erreicht werden können, weil es das Ziel ist, einen Rahmen für die Unterrich-
tung und Anhörung der Arbeitnehmer zu schaffen, der dem oben beschriebenen neuen europäischen 
Kontext gerecht wird, und da die Ziele daher wegen des Umfangs und der Wirkungen der geplanten 
Maßnahmen besser auf Gemeinschaftsebene verwirklicht werden können, kann die Gemeinschaft im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen ergreifen. 
2Im Einklang mit dem in demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtli-
nie nicht über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.
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(18) Dieser allgemeine Rahmen zielt auf die Festlegung von Mindestvorschriften ab, die überall in der 
Gemeinschaft Anwendung finden, und er darf die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, für die Arbeit-
nehmer günstigere Vorschriften vorzusehen.

(19) 1Dieser allgemeine Rahmen muss ferner auf administrative, finanzielle und rechtliche Aufla-
gen verzichten, die die Gründung und Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen behindern 
könnten. 2Daher erscheint es sinnvoll, den Anwendungsbereich dieser Richtlinie je nach Wahl der 
Mitgliedstaaten auf Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten oder auf Betriebe mit mindestens 
20 Beschäftigten zu beschränken.

(20) Dies gilt unter Berücksichtigung und unbeschadet anderer nationaler Maßnahmen und Praktiken 
zur Förderung des sozialen Dialogs in Unternehmen, die nicht unter diese Richtlinie fallen, und in 
öffentlichen Verwaltungen.

(21) Übergangsweise sollten jedoch Mitgliedstaaten, in denen keine gesetzliche Regelung über die Un-
terrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern oder Arbeitnehmervertretungen besteht, die Möglich-
keit haben, den Anwendungsbereich dieser Richtlinie im Hinblick auf die Anzahl der Arbeitnehmer 
weitergehend zu beschränken.

(22) Der gemeinschaftliche Rahmen für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer sollte 
die Belastung der Unternehmen oder Betriebe auf ein Mindestmaß begrenzen, zugleich aber auch die 
wirksame Ausübung der eingeräumten Rechte gewährleisten.

(23) 1Das mit der Richtlinie verfolgte Ziel soll durch Festlegung eines allgemeinen Rahmens erreicht wer-
den, der die Grundsätze, Begriffe und Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung definiert. 2Es obliegt 
den Mitgliedstaaten, diesen Rahmen auszufüllen, an die jeweiligen einzelstaatlichen Gegebenheiten an-
zupassen und dabei gegebenenfalls den Sozialpartnern eine maßgebliche Rolle zuzuweisen, die es diesen 
ermöglicht, ohne jeden Zwang auf dem Wege einer Vereinbarung Modalitäten für die Unterrichtung und 
Anhörung festzulegen, die ihren Bedürfnissen und ihren Wünschen am besten gerecht werden.

(24) Es empfiehlt sich, gewisse Besonderheiten, die in den Rechtsvorschriften einiger Mitgliedstaaten 
im Bereich der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer bestehen, unberührt zu lassen; gedacht 
ist hier an spezielle Regelungen für Unternehmen oder Betriebe, die politischen, koalitionspolitischen, 
konfessionellen, karitativen, erzieherischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen 
oder Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung dienen.

(25) Die Unternehmen oder Betriebe sollten vor der Verbreitung bestimmter besonders sensibler In-
formationen geschützt werden.

(26) Unternehmer sollten das Recht haben, auf eine Unterrichtung und Anhörung zu verzichten, wenn 
dies dem Unternehmen oder Betrieb schwerwiegenden Schaden zufügen würde oder wenn sie unver-
züglich einer Anordnung nachkommen müssen, die von einer Kontroll- oder Aufsichtsbehörde an sie 
gerichtet wurde.

(27) Unterrichtung und Anhörung bringen Rechte und Pflichten für die Sozialpartner auf Unterneh-
mens- oder Betriebsebene mit sich.

(28) Im Falle eines Verstoßes gegen die aus dieser Richtlinie folgenden Verpflichtungen müssen admi-
nistrative oder rechtliche Verfahren sowie Sanktionen, die im Verhältnis zur Schwere des Vergehens 
wirksam, angemessen und abschreckend sind, angewandt werden.

(29) Von dieser Richtlinie unberührt bleiben sollten die spezifischeren Bestimmungen der Richtli-
nie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über Massenentlassungen(5) und der Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitneh-
mer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- oder Betriebsteilen(6).

(30) Sonstige Unterrichtungs- und Anhörungsrechte einschließlich derjenigen, die sich aus der Richt-
linie 94/45/EG des Rates vom 22. September 1994 über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats 
oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemein-
schaftsweit operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen(7) ergeben, sollten von der vorlie-
genden Richtlinie unberührt bleiben.
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(31) Die Durchführung dieser Richtlinie sollte nicht als Rechtfertigung für eine Beeinträchtigung des 
allgemeinen Niveaus des Arbeitnehmerschutzes in dem von ihr abgedeckten Bereich benutzt werden –
HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1 Gegenstand und Grundsätze
(1) Ziel dieser Richtlinie ist die Festlegung eines allgemeinen Rahmens mit Mindest-
vorschriften für das Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer von in 
der Gemeinschaft ansässigen Unternehmen oder Betrieben.

(2) Die Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung werden gemäß den einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften und den in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden Praktiken 
im Bereich der Arbeitsbeziehungen so gestaltet und angewandt, dass ihre Wirksamkeit 
gewährleistet ist.

(3) Die Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung werden vom Arbeitgeber und 
von den Arbeitnehmervertretern im Geiste der Zusammenarbeit und unter gebühren-
der Beachtung ihrer jeweiligen Rechte und gegenseitigen Verpflichtungen festgelegt 
bzw. durchgeführt, wobei sowohl den Interessen des Unternehmens oder Betriebs als 
auch den Interessen der Arbeitnehmer Rechnung zu tragen ist.

Artikel 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
a) 	 ›Unternehmen‹ ein öffentliches oder privates Unternehmen, das eine wirtschaft-

liche Tätigkeit ausübt, unabhängig davon, ob es einen Erwerbszweck verfolgt oder 
nicht, und das im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ansässig ist;

b) 	 ›Betrieb‹ eine gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogen-
heiten definierte Unternehmenseinheit, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
ansässig ist und in der kontinuierlich unter Einsatz personeller und materieller 
Ressourcen eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird;

c) 	 ›Arbeitgeber‹ die natürliche oder juristische Person, die entsprechend den ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Partei der Arbeitsverträge 
oder Arbeitsverhältnisse mit den Arbeitnehmern ist;

d) 	 ›Arbeitnehmer‹ eine Person, die in dem betreffenden Mitgliedstaat als Arbeitneh-
mer aufgrund des einzelstaatlichen Arbeitsrechts und entsprechend den einzel-
staatlichen Gepflogenheiten geschützt ist;

e) 	 ›Arbeitnehmervertreter‹ die nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/
oder Gepflogenheiten vorgesehenen Vertreter der Arbeitnehmer;

f) 	 ›Unterrichtung‹ die Übermittlung von Informationen durch den Arbeitgeber  
an die Arbeitnehmervertreter, um ihnen Gelegenheit zur Kenntnisnahme und 
Prüfung der behandelten Frage zu geben;

g) 	 ›Anhörung‹ die Durchführung eines Meinungsaustauschs und eines Dialogs  
zwischen Arbeitnehmervertretern und Arbeitgeber.

Artikel 3 Anwendungsbereich
(1) 1Diese Richtlinie gilt je nach Entscheidung der Mitgliedstaaten:
a) 	 für Unternehmen mit mindestens 50 Arbeitnehmern in einem Mitgliedstaat oder
b) 	 für Betriebe mit mindestens 20 Arbeitnehmern in einem Mitgliedstaat.
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2Die Mitgliedstaaten bestimmen, nach welcher Methode die Schwellenwerte für die 
Beschäftigtenzahl errechnet werden.

(2) Die Mitgliedstaaten können – unter Einhaltung der in dieser Richtlinie festgelegten 
Grundsätze und Ziele – spezifische Bestimmungen für Unternehmen oder Betriebe 
vorsehen, die unmittelbar und überwiegend politischen, koalitionspolitischen, konfes-
sionellen, karitativen, erzieherischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestim-
mungen oder Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung dienen, falls das 
innerstaatliche Recht Bestimmungen dieser Art zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Richtlinie bereits enthält.

(3) Die Mitgliedstaaten können durch Erlass besonderer Bestimmungen für die Besat-
zung von Hochseeschiffen von dieser Richtlinie abweichen.

Artikel 4 Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung
(1) Im Einklang mit den in Artikel 1 dargelegten Grundsätzen und unbeschadet et-
waiger geltender einzelstaatlicher Bestimmungen und/oder Gepflogenheiten, die für 
die Arbeitnehmer günstiger sind, bestimmen die Mitgliedstaaten entsprechend diesem 
Artikel im Einzelnen, wie das Recht auf Unterrichtung und Anhörung auf der geeig-
neten Ebene wahrgenommen wird.

(2) Unterrichtung und Anhörung umfassen
a) 	 die Unterrichtung über die jüngste Entwicklung und die wahrscheinliche Weiter-

entwicklung der Tätigkeit und der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens 
oder des Betriebs;

b) 	 die Unterrichtung und Anhörung zu Beschäftigungssituation, Beschäftigungs- 
struktur und wahrscheinlicher Beschäftigungsentwicklung im Unternehmen  
oder Betrieb sowie zu gegebenenfalls geplanten antizipativen Maßnahmen,  
insbesondere bei einer Bedrohung für die Beschäftigung;

c) 	 die Unterrichtung und Anhörung zu Entscheidungen, die wesentliche Verände-
rungen der Arbeitsorganisation oder der Arbeitsverträge mit sich bringen kön-
nen, einschließlich solcher, die Gegenstand der in Artikel 9 Absatz 1 genannten 
Gemeinschaftsbestimmungen sind.

(3) Die Unterrichtung erfolgt zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer in-
haltlichen Ausgestaltung, die dem Zweck angemessen sind und es insbesondere den 
Arbeitnehmervertretern ermöglichen, die Informationen angemessen zu prüfen und 
gegebenenfalls die Anhörung vorzubereiten.

(4) Die Anhörung erfolgt
a) 	 zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer inhaltlichen Ausgestaltung, die 

dem Zweck angemessen sind;
b) 	 auf der je nach behandeltem Thema relevanten Leitungs- und Vertretungsebene;
c) 	 auf der Grundlage der vom Arbeitgeber gemäß Artikel 2 Buchstabe f) zu liefernden In-

formationen und der Stellungnahme, zu der die Arbeitnehmervertreter berechtigt sind;
d) 	 in einer Weise, die es den Arbeitnehmervertretern gestattet, mit dem Arbeitgeber 

zusammenzukommen und eine mit Gründen versehene Antwort auf ihre etwaige 
Stellungnahme zu erhalten;
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e) 	 mit dem Ziel, eine Vereinbarung über die in Absatz 2 Buchstabe c) genannten Ent-
scheidungen, die unter die Leitungsbefugnis des Arbeitgebers fallen, zu erreichen.

Artikel 5 Unterrichtung und Anhörung auf der Grundlage einer Vereinbarung
1Die Mitgliedstaaten können es den Sozialpartnern auf geeigneter Ebene, einschließ-
lich Unternehmens- oder Betriebsebene, überlassen, nach freiem Ermessen und zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt im Wege einer ausgehandelten Vereinbarung die Modali-
täten für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer festzulegen. 2Diese Ver-
einbarungen und zu dem in Artikel 11 festgelegten Zeitpunkt bestehende Vereinba-
rungen sowie nachfolgende Verlängerungen derartiger Vereinbarungen können unter 
Wahrung der in Artikel 1 genannten Grundsätze und unter von den Mitgliedstaaten 
festzulegenden Bedingungen und Beschränkungen Bestimmungen vorsehen, die von 
den in Artikel 4 vorgesehenen Bestimmungen abweichen.

Artikel 6 Vertrauliche Informationen
(1) 1Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass es gemäß den in den einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften festgelegten Bedingungen und Beschränkungen den Arbeitnehmervertre-
tern und den etwaigen sie unterstützenden Sachverständigen nicht gestattet ist, ihnen 
im berechtigten Interesse der Unternehmen oder Betriebe ausdrücklich als vertraulich 
mitgeteilte Informationen an Arbeitnehmer oder Dritte weiterzugeben. 2Diese Ver-
pflichtung besteht unabhängig von ihrem Aufenthaltsort und auch noch nach Ablauf 
ihres Mandats. 3Ein Mitgliedstaat kann es Arbeitnehmervertretern oder sie unterstüt-
zenden Personen jedoch gestatten, vertrauliche Informationen an Arbeitnehmer und 
Dritte weiterzugeben, die zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Arbeitgeber in besonderen Fällen und unter 
Beachtung der in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegten Bedingungen 
und Beschränkungen nicht verpflichtet ist, eine Unterrichtung vorzunehmen oder eine 
Anhörung durchzuführen, wenn diese Unterrichtung oder Anhörung nach objektiven 
Kriterien die Tätigkeit des Unternehmens oder Betriebs erheblich beeinträchtigen oder 
dem Unternehmen oder Betrieb schaden könnte.

(3) 1Unbeschadet bestehender einzelstaatlicher Verfahren sehen die Mitgliedstaaten 
Rechtsbehelfsverfahren auf dem Verwaltungsweg oder vor Gericht vor, falls gemäß 
den Absätzen 1 und 2 der Arbeitgeber Vertraulichkeit verlangt oder die Informationen 
verweigert. 2Sie können ferner Verfahren vorsehen, die dazu bestimmt sind, die Ver-
traulichkeit der betreffenden Informationen zu wahren.

Artikel 7 Schutz der Arbeitnehmervertreter
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Arbeitnehmervertreter bei der Aus-
übung ihrer Funktion einen ausreichenden Schutz und ausreichende Sicherheiten ge-
nießen, die es ihnen ermöglichen, die ihnen übertragenen Aufgaben in angemessener 
Weise wahrzunehmen.

Artikel 8 Durchsetzung der Rechte
(1) 1Für den Fall der Nichteinhaltung dieser Richtlinie durch den Arbeitgeber oder 
durch die Arbeitnehmervertreter sehen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen vor. 
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2Sie sorgen insbesondere dafür, dass es geeignete Verwaltungs- und Gerichtsverfahren 
gibt, mit deren Hilfe die Erfüllung der sich aus dieser Richtlinie ergebenden Verpflich-
tungen durchgesetzt werden kann.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen angemessene Sanktionen vor, die im Falle eines Ver-
stoßes gegen diese Richtlinie durch den Arbeitgeber oder durch die Arbeitnehmerver-
treter Anwendung finden; die Sanktionen müssen wirksam, angemessen und abschre-
ckend sein.

Artikel 9 Zusammenhang zwischen dieser Richtlinie und anderen gemeinschaft-
lichen und einzelstaatlichen Bestimmungen
(1) Diese Richtlinie lässt die in Artikel 2 der Richtlinie 98/59/EG und in Artikel 7 der 
Richtlinie  2001/23/EG vorgesehenen spezifischen Informations- und Konsultations-
verfahren unberührt.

(2) Diese Richtlinie lässt die gemäß den Richtlinien  94/45/EG und  97/74/EG erlas-
senen Vorschriften unberührt.

(3) Diese Richtlinie lässt andere im einzelstaatlichen Recht vorgesehene Unterrich-
tungs-, Anhörungs- und Mitbestimmungsrechte unberührt.

(4) Die Durchführung dieser Richtlinie darf nicht als Rechtfertigung für Rückschrit-
te hinter den bereits in den einzelnen Mitgliedstaaten erreichten Stand des allgemei-
nen Niveaus des Arbeitnehmerschutzes in den von ihr abgedeckten Bereichen benutzt  
werden.

Artikel 10 Übergangsbestimmungen
Ungeachtet des Artikels 3 kann ein Mitgliedstaat, in dem zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Richtlinie weder eine allgemeine und unbefristete gesetzliche Regelung 
über die Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern noch eine allgemeine und 
unbefristete gesetzliche Regelung über die Arbeitnehmervertretung am Arbeitsplatz 
besteht, die es den Arbeitnehmern gestattet, sich für diesen Zweck vertreten zu lassen, 
die Anwendung der einzelstaatlichen Bestimmungen zur Umsetzung dieser Richtlinie
a) 	 bis zum 23. März 2007 auf Unternehmen mit mindestens 150 Arbeitnehmern 

oder Betriebe mit mindestens 100 Arbeitnehmern beschränken und
b) 	 während des Jahres nach dem in Buchstabe a) genannten Zeitpunkt auf Unterneh-

men mit mindestens 100 Arbeitnehmern oder Betriebe mit mindestens 50 Arbeit-
nehmern beschränken.

Artikel 11 Umsetzung
(1) 1Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten, um dieser Richtlinie spätestens zum 23. März 2005 nachzukommen, oder stellen 
sicher, dass die Sozialpartner bis zu diesem Zeitpunkt mittels Vereinbarungen die er-
forderlichen Bestimmungen einführen; dabei haben die Mitgliedstaaten alle notwen-
digen Maßnahmen zu treffen, um jederzeit gewährleisten zu können, dass die in dieser 
Richtlinie vorgeschriebenen Ergebnisse erreicht werden. 2Sie setzen die Kommission 
unverzüglich davon in Kenntnis.
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(2) 1Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vor-
schriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese 
Richtlinie Bezug. 2Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 12 Überprüfung durch die Kommission
Spätestens am 23. März 2007 überprüft die Kommission im Benehmen mit den Mit-
gliedstaaten und den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene die Anwendung dieser 
Richtlinie, um erforderlichenfalls entsprechende Änderungen vorzuschlagen.

Artikel 13 Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 14 Adressaten
Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 11. März 2002.
In Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident
P. Cox
In Namen des Rates
Der Präsident
J. Piqué i Camps

(1) ABl. C 2 vom 5.1.1999, S. 3.
(2) ABl. C 258 vom 10.9.1999, S. 24.
(3) ABl. C 144 vom 16.5.2001, S. 58.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. April 1999 (ABl. C 219 vom 30.7.1999, S. 223), 
bestätigt am 16. September 1999 (ABl. C 54 vom 25.2.2000, S. 55), Gemeinsamer Standpunkt des Rates 
vom 27. Juli 2001 (ABl. C 307 vom 31.10.2001, S. 16) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 
23.  Oktober  2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Europäischen Parlaments 
vom 5. Februar 2002 und Beschluss des Rates vom 18. Februar 2002.
(5) ABl. L 225 vom 12.8.1998, S. 16.
(6) ABl. L 82 vom 22.3.2001, S. 16.
(7) ABl. L 254 vom 30.9.1994, S. 64. Richtlinie geändert durch die Richtlinie 97/74/EG (ABl. L 10 vom 
16.1.1998, S. 22).

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zur Vertretung 
der Arbeitnehmer

›Im Hinblick auf die Vertretung der Arbeitnehmer verweisen das Europäische Parlament, der Rat und 
die Kommission auf die Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 8. Juni 1994 
in den Rechtssachen C-382/92 (Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Un-
ternehmen) und C-383/92 (Massenentlassungen).‹ 
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Einleitung zur  
Gleichberechtigungsrahmenrichtlinie

A) Regelungsinhalt und grundsätzliche Bedeutung
Die Richtlinie will Diskriminierung wegen Religion, Weltanschauung, Behinderung, 
des Alters und der sexuellen Ausrichtung vermeiden (Abs. 12 der Gründe Amtsblatt 
Nr. L 303 vom 2.12.2000 Seite 0016–0022). 

In den Gründen unter Abs. 4 wird ausgeführt:
›Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und der Schutz vor Diskriminie-

rung ist ein allgemeines Menschenrecht; dieses Recht wurde in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte im VN-Übereinkommen zur Beseitigung aller Formen der 
Diskriminierung von Frauen, im Internationalen Pakt der VN über bürgerliche und 
politische Rechte, im Internationalen Pakt der VN über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte sowie in der europäischen Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten anerkannt, die von allen Mitgliedstaaten unterzeichnet 
wurden. Das Übereinkommen 111 der Internationalen Arbeitsorganisation untersagt 
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf.‹

B) Kurzer geschichtlicher Hintergrund 
Die Richtlinie ist der Sozialpolitik der Europäischen Union zuzuordnen. 

Am 18.10.1961 wurde in Turin die Europäische Sozialcharta verabschiedet, die für 
die unterzeichnenden Mitgliedstaaten Mindeststandards im Hinblick auf Arbeitneh-
merInnenrechte festlegt.

Seitdem wurden weitere Verträge mit entsprechenden Protokollen mit sozialpo-
litischem Regelungsgehalt abgeschlossen, wie z. B. der Vertrag von Maastricht (1993) 
oder der Vertrag von Lissabon (2007). 

Die Zuständigkeit für sozialpolitische Regelungen liegt gemeinsam bei der EU und 
den einzelnen Mitgliedsstaaten.

Der Rat der EU kann auf diesem Gebiet unter Beteiligung des Europäischen Parla-
ments sowie weiteren Ausschüssen (Wirtschafts- und Sozialausschuss, Ausschuss der 
Regionen) Richtlinien erlassen, die dann Mindeststandards markieren, an die sich die 
Mitgliedsstaaten durch Schaffung eigener gesetzlicher Regelungen halten müssen.

Die konkrete Ausgestaltung der Gesetze bleibt den Mitgliedsstaaten vorbehalten.
(vgl. hierzu: Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/internationa-

les/europa/europaeische-union/42900/grafik-sozialpolitik).

C) Bezüge zur Arbeit der Mitarbeitervertretung
Wird z. B. die Kirchenzugehörigkeit für bestimmte Tätigkeiten oder Ämter gefordert, 
wie bei einer Einstellung oder auch der Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung, ist 
danach zu fragen, ob diese Voraussetzung tatsächlich mit Europäischem Recht verein-
bar ist.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist in Umsetzung auch dieser Richtlinie 
geschaffen worden. Es muss durch die Deutschen Gerichte ausgelegt werden. Bei Aus-
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legungsfragen muss der Europäische Gerichtshof angerufen werden, wie z. B. in der 
Sache ›Vera Egenberger‹, (EuGH, Urteil vom 17.04.2018 – C-414/16, NZA 2018,500):

Das Bundesarbeitsgericht hat dem EuGH die Rechtsfrage vorgelegt, ob die Ableh-
nung einer Bewerberin wegen fehlender Religionszugehörigkeit eine unangemessene, 
ungerechtfertigte Benachteiligung darstelle.

Der EuGH hat hierauf entschieden, dass darauf abzustellen ist, ob es sich um eine 
Anforderung handelt, die notwendig und angesichts des Ethos der betreffenden Kirche 
oder Organisation aufgrund der Art der in Rede stehenden beruflichen Tätigkeit oder 
der Umstände ihrer Ausübung objektiv geboten ist und die keine sachfremden Erwä-
gungen ohne Bezug zu diesem Ethos oder dem Recht dieser Kirche oder Organisation 
auf Autonomie umfassen darf.

Das Bundesarbeitsgericht hat daraufhin geurteilt, dass die Benachteiligung der Klä-
gerin nicht nach § 9 Abs. 1 AGG gerechtfertigt war (BAG, Urteil 25.10.2018 – 8 AZR 
501/14). 

Dies dürfte Auswirkungen auf die Einstellungspraxis kirchlicher Arbeitgeber ha-
ben und insoweit auch Auswirkungen auf die Arbeit der MAV insbesondere bei der 
Einstellung neuer Mitarbeitenden.
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Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom  
27. November 2000 zur Festlegung eines  

allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 
der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 

Amtsblatt Nr. L 303 vom 02/12/2000 S. 0016–0022 
Richtlinie 2000/78/EG des Rates 

vom 27. November 2000 
zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung  

der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 13,
auf Vorschlag der Kommission(1),
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments(2),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses(3),
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen(4),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) 1Nach Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union beruht die Europäische Union auf 
den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam. 2Die Union 
achtet die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen 
der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben.
(2) Der Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen wurde in zahlreichen Rechtsakten 
der Gemeinschaft fest verankert, insbesondere in der Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 9. Febru-
ar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsicht-
lich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug 
auf die Arbeitsbedingungen(5).
(3) Bei der Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ist die Gemeinschaft gemäß Artikel 3 
Absatz 2 des EG-Vertrags bemüht, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern 
und Frauen zu fördern, zumal Frauen häufig Opfer mehrfacher Diskriminierung sind.
(4) 1Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und der Schutz vor Diskriminierung ist ein allge-
meines Menschenrecht; dieses Recht wurde in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, im 
VN-Übereinkommen zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen, im Internati-
onalen Pakt der VN über bürgerliche und politische Rechte, im Internationalen Pakt der VN über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie in der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten anerkannt, die von allen Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden. 
2Das Übereinkommen  111 der Internationalen Arbeitsorganisation untersagt Diskriminierungen in 
Beschäftigung und Beruf.
(5) 1Es ist wichtig, dass diese Grundrechte und Grundfreiheiten geachtet werden. 2Diese Richtlinie be-
rührt nicht die Vereinigungsfreiheit, was das Recht jeder Person umfasst, zum Schutze ihrer Interessen 
Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten.
(6) In der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer wird anerkannt, wie wich-
tig die Bekämpfung jeder Art von Diskriminierung und geeignete Maßnahmen zur sozialen und wirt-
schaftlichen Eingliederung älterer Menschen und von Menschen mit Behinderung sind.
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(7) 1Der EG-Vertrag nennt als eines der Ziele der Gemeinschaft die Förderung der Koordinierung der 
Beschäftigungspolitiken der Mitgliedstaaten. 2Zu diesem Zweck wurde in den EG-Vertrag ein neues 
Beschäftigungskapitel eingefügt, das die Grundlage bildet für die Entwicklung einer koordinierten Be-
schäftigungsstrategie und für die Förderung der Qualifizierung, Ausbildung und Anpassungsfähigkeit 
der Arbeitnehmer.
(8) In den vom Europäischen Rat auf seiner Tagung am 10. und 11. Dezember 1999 in Helsinki ver-
einbarten beschäftigungspolitischen Leitlinien für 2000 wird die Notwendigkeit unterstrichen, einen 
Arbeitsmarkt zu schaffen, der die soziale Eingliederung fördert, indem ein ganzes Bündel aufeinander 
abgestimmter Maßnahmen getroffen wird, die darauf abstellen, die Diskriminierung von benachteili-
gten Gruppen, wie den Menschen mit Behinderung, zu bekämpfen. Ferner wird betont, dass der Un-
terstützung älterer Arbeitnehmer mit dem Ziel der Erhöhung ihres Anteils an der Erwerbsbevölkerung 
besondere Aufmerksamkeit gebührt.
(9) Beschäftigung und Beruf sind Bereiche, die für die Gewährleistung gleicher Chancen für alle und 
für eine volle Teilhabe der Bürger am wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben sowie für die 
individuelle Entfaltung von entscheidender Bedeutung sind.
(10) Der Rat hat am 29. Juni 2000 die Richtlinie 2000/43/EG(6) zur Anwendung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft angenommen, die bereits 
einen Schutz vor solchen Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf gewährleistet.
(11) Diskriminierungen wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung können die Verwirklichung der im EG-Vertrag festgelegten Ziele un-
terminieren, insbesondere die Erreichung eines hohen Beschäftigungsniveaus und eines hohen Maßes 
an sozialem Schutz, die Hebung des Lebensstandards und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt, die Solidarität sowie die Freizügigkeit.
(12) 1Daher sollte jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung wegen der Religion oder der Welt- 
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in den von der Richtlinie 
abgedeckten Bereichen gemeinschaftsweit untersagt werden. 2Dieses Diskriminierungsverbot sollte 
auch für Staatsangehörige dritter Länder gelten, betrifft jedoch nicht die Ungleichbehandlungen aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit und lässt die Vorschriften über die Einreise und den Aufenthalt von 
Staatsangehörigen dritter Länder und ihren Zugang zu Beschäftigung und Beruf unberührt.
(13) Diese Richtlinie findet weder Anwendung auf die Sozialversicherungs- und Sozialschutzsysteme, 
deren Leistungen nicht einem Arbeitsentgelt in dem Sinne gleichgestellt werden, der diesem Begriff 
für die Anwendung des Artikels 141 des EG-Vertrags gegeben wurde, noch auf Vergütungen jeder Art 
seitens des Staates, die den Zugang zu einer Beschäftigung oder die Aufrechterhaltung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses zum Ziel haben.
(14) Diese Richtlinie berührt nicht die einzelstaatlichen Bestimmungen über die Festsetzung der Al-
tersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand.
(15) Die Beurteilung von Tatbeständen, die auf eine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung 
schließen lassen, obliegt den einzelstaatlichen gerichtlichen Instanzen oder anderen zuständigen Stel-
len nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten; in diesen einzelstaatlichen 
Vorschriften kann insbesondere vorgesehen sein, dass mittelbare Diskriminierung mit allen Mitteln, 
einschließlich statistischer Beweise, festzustellen ist.
(16) Maßnahmen, die darauf abstellen, den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung am Arbeits-
platz Rechnung zu tragen, spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Diskriminierungen 
wegen einer Behinderung.
(17) Mit dieser Richtlinie wird unbeschadet der Verpflichtung, für Menschen mit Behinderung ange-
messene Vorkehrungen zu treffen, nicht die Einstellung, der berufliche Aufstieg, die Weiterbeschäfti-
gung oder die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen einer Person vorgeschrieben, wenn 
diese Person für die Erfüllung der wesentlichen Funktionen des Arbeitsplatzes oder zur Absolvierung 
einer bestimmten Ausbildung nicht kompetent, fähig oder verfügbar ist.
(18) Insbesondere darf mit dieser Richtlinie den Streitkräften sowie der Polizei, den Haftanstalten oder 
den Notfalldiensten unter Berücksichtigung des rechtmäßigen Ziels, die Einsatzbereitschaft dieser 
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Dienste zu wahren, nicht zur Auflage gemacht werden, Personen einzustellen oder weiter zu beschäf-
tigen, die nicht den jeweiligen Anforderungen entsprechen, um sämtliche Aufgaben zu erfüllen, die 
ihnen übertragen werden können.
(19) 1Ferner können die Mitgliedstaaten zur Sicherung der Schlagkraft ihrer Streitkräfte sich dafür ent-
scheiden, dass die eine Behinderung und das Alter betreffenden Bestimmungen dieser Richtlinie auf alle 
Streitkräfte oder einen Teil ihrer Streitkräfte keine Anwendung finden. 2Die Mitgliedstaaten, die eine der-
artige Entscheidung treffen, müssen den Anwendungsbereich dieser Ausnahmeregelung festlegen.
(20) Es sollten geeignete Maßnahmen vorgesehen werden, d. h. wirksame und praktikable Maßnah-
men, um den Arbeitsplatz der Behinderung entsprechend einzurichten, z. B. durch eine entsprechende 
Gestaltung der Räumlichkeiten oder eine Anpassung des Arbeitsgeräts, des Arbeitsrhythmus, der Auf-
gabenverteilung oder des Angebots an Ausbildungs- und Einarbeitungsmaßnahmen.
(21) Bei der Prüfung der Frage, ob diese Maßnahmen zu übermäßigen Belastungen führen, sollten 
insbesondere der mit ihnen verbundene finanzielle und sonstige Aufwand sowie die Größe, die finanzi-
ellen Ressourcen und der Gesamtumsatz der Organisation oder des Unternehmens und die Verfügbar-
keit von öffentlichen Mitteln oder anderen Unterstützungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.
(22) Diese Richtlinie lässt die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über den Familienstand und davon 
abhängige Leistungen unberührt.
(23) 1Unter sehr begrenzten Bedingungen kann eine unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt sein, 
wenn ein Merkmal, das mit der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, dem Alter oder der 
sexuellen Ausrichtung zusammenhängt, eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung 
darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt. 
2Diese Bedingungen sollten in die Informationen aufgenommen werden, die die Mitgliedstaaten der 
Kommission übermitteln.
(24) 1Die Europäische Union hat in ihrer der Schlussakte zum Vertrag von Amsterdam beigefügten 
Erklärung Nr.  11 zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften ausdrücklich an-
erkannt, dass sie den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den 
Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, achtet und ihn nicht beeinträchtigt und dass 
dies in gleicher Weise für den Status von weltanschaulichen Gemeinschaften gilt. 2Die Mitgliedstaaten 
können in dieser Hinsicht spezifische Bestimmungen über die wesentlichen, rechtmäßigen und ge-
rechtfertigten beruflichen Anforderungen beibehalten oder vorsehen, die Voraussetzung für die Aus-
übung einer diesbezüglichen beruflichen Tätigkeit sein können.
(25) 1Das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters stellt ein wesentliches Element zur Erreichung 
der Ziele der beschäftigungspolitischen Leitlinien und zur Förderung der Vielfalt im Bereich der Be-
schäftigung dar. 2Ungleichbehandlungen wegen des Alters können unter bestimmten Umständen jedoch 
gerechtfertigt sein und erfordern daher besondere Bestimmungen, die je nach der Situation der Mitglied-
staaten unterschiedlich sein können. 3Es ist daher unbedingt zu unterscheiden zwischen einer Ungleich-
behandlung, die insbesondere durch rechtmäßige Ziele im Bereich der Beschäftigungspolitik, des Arbeits-
marktes und der beruflichen Bildung gerechtfertigt ist, und einer Diskriminierung, die zu verbieten ist.
(26) Das Diskriminierungsverbot sollte nicht der Beibehaltung oder dem Erlass von Maßnahmen 
entgegenstehen, mit denen bezweckt wird, Benachteiligungen von Personen mit einer bestimmten 
Religion oder Weltanschauung, einer bestimmten Behinderung, einem bestimmten Alter oder einer 
bestimmten sexuellen Ausrichtung zu verhindern oder auszugleichen, und diese Maßnahmen können 
die Einrichtung und Beibehaltung von Organisationen von Personen mit einer bestimmten Religion 
oder Weltanschauung, einer bestimmten Behinderung, einem bestimmten Alter oder einer bestimm-
ten sexuellen Ausrichtung zulassen, wenn deren Zweck hauptsächlich darin besteht, die besonderen 
Bedürfnisse dieser Personen zu fördern.
(27) Der Rat hat in seiner Empfehlung 86/379/EWG vom 24. Juli 1986(7) zur Beschäftigung von Behin-
derten in der Gemeinschaft einen Orientierungsrahmen festgelegt, der Beispiele für positive Aktionen 
für die Beschäftigung und Berufsbildung von Menschen mit Behinderung anführt; in seiner Entschlie-
ßung vom 17. Juni 1999 betreffend gleiche Beschäftigungschancen für behinderte Menschen(8) hat er 
bekräftigt, dass es wichtig ist, insbesondere der Einstellung, der Aufrechterhaltung des Beschäftigungs-
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verhältnisses sowie der beruflichen Bildung und dem lebensbegleitenden Lernen von Menschen mit 
Behinderung besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
(28) 1In dieser Richtlinie werden Mindestanforderungen festgelegt; es steht den Mitgliedstaaten somit 
frei, günstigere Vorschriften einzuführen oder beizubehalten. 2Die Umsetzung dieser Richtlinie darf 
nicht eine Absenkung des in den Mitgliedstaaten bereits bestehenden Schutzniveaus rechtfertigen.
(29) 1Opfer von Diskriminierungen wegen der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung sollten über einen angemessenen Rechtsschutz verfügen. 2Um 
einen effektiveren Schutz zu gewährleisten, sollte auch die Möglichkeit bestehen, dass sich Verbände 
oder andere juristische Personen unbeschadet der nationalen Verfahrensordnung bezüglich der Vertre-
tung und Verteidigung vor Gericht bei einem entsprechenden Beschluss der Mitgliedstaaten im Namen 
eines Opfers oder zu seiner Unterstützung an einem Verfahren beteiligen.
(30) Die effektive Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes erfordert einen angemessenen Schutz vor 
Viktimisierung.
(31) 1Eine Änderung der Regeln für die Beweislast ist geboten, wenn ein glaubhafter Anschein einer 
Diskriminierung besteht. 2Zur wirksamen Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist eine Ver-
lagerung der Beweislast auf die beklagte Partei erforderlich, wenn eine solche Diskriminierung nachge-
wiesen ist. 3Allerdings obliegt es dem Beklagten nicht, nachzuweisen, dass der Kläger einer bestimmten 
Religion angehört, eine bestimmte Weltanschauung hat, eine bestimmte Behinderung aufweist, ein 
bestimmtes Alter oder eine bestimmte sexuelle Ausrichtung hat.
(32) 1Die Mitgliedstaaten können davon absehen, die Regeln für die Beweislastverteilung auf Verfahren 
anzuwenden, in denen die Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht oder der zuständigen Stelle obliegt. 
2Dies betrifft Verfahren, in denen die klagende Partei den Beweis des Sachverhalts, dessen Ermittlung 
dem Gericht oder der zuständigen Stelle obliegt, nicht anzutreten braucht.
(33) Die Mitgliedstaaten sollten den Dialog zwischen den Sozialpartnern und im Rahmen der einzel-
staatlichen Gepflogenheiten mit Nichtregierungsorganisationen mit dem Ziel fördern, gegen die ver-
schiedenen Formen von Diskriminierung am Arbeitsplatz anzugehen und diese zu bekämpfen.
(34) In Anbetracht der Notwendigkeit, den Frieden und die Aussöhnung zwischen den wichtigsten 
Gemeinschaften in Nordirland zu fördern, sollten in diese Richtlinie besondere Bestimmungen aufge-
nommen werden.
(35) Die Mitgliedstaaten sollten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für den 
Fall vorsehen, dass gegen die aus dieser Richtlinie erwachsenden Verpflichtungen verstoßen wird.
(36) Die Mitgliedstaaten können den Sozialpartnern auf deren gemeinsamen Antrag die Durchführung 
der Bestimmungen dieser Richtlinie übertragen, die in den Anwendungsbereich von Tarifverträgen 
fallen, sofern sie alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um jederzeit gewährleisten zu können, dass 
die durch diese Richtlinie vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt werden.
(37) 1Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip nach Artikel 5 des EG-Vertrags kann das Ziel dieser 
Richtlinie, nämlich die Schaffung gleicher Ausgangsbedingungen in der Gemeinschaft bezüglich der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden und kann daher wegen des Umfangs und der Wirkung der Maßnahme besser auf Ge-
meinschaftsebene verwirklicht werden. 2Im Einklang mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip nach jenem 
Artikel geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus –
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Kapitel I   Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1 Zweck
Zweck dieser Richtlinie ist die Schaffung eines allgemeinen Rahmens zur Bekämpfung 
der Diskriminierung wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf im Hinblick auf 
die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung in den Mitgliedstaaten.
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Artikel 2 Der Begriff ›Diskriminierung‹
(1) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet ›Gleichbehandlungsgrundsatz‹, dass es keine 
unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung wegen eines der in Artikel 1 genannten 
Gründe geben darf.

(2) Im Sinne des Absatzes 1
a) 	 liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor, wenn eine Person wegen eines der 

in Artikel 1 genannten Gründe in einer vergleichbaren Situation eine weniger 
günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder 
erfahren würde;

b) 	 liegt eine mittelbare Diskriminierung vor, wenn dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen mit einer bestimmten Religion 
oder Weltanschauung, einer bestimmten Behinderung, eines bestimmten Alters 
oder mit einer bestimmten sexuellen Ausrichtung gegenüber anderen Personen in 
besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn:
i) 	 diese Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel 

sachlich gerechtfertigt, und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels ange-
messen und erforderlich, oder

ii) 	 der Arbeitgeber oder jede Person oder Organisation, auf die diese Richtlinie 
Anwendung findet, ist im Falle von Personen mit einer bestimmten Behin-
derung aufgrund des einzelstaatlichen Rechts verpflichtet, geeignete Maß-
nahmen entsprechend den in Artikel 5 enthaltenen Grundsätzen vorzusehen, 
um die sich durch diese Vorschrift, dieses Kriterium oder dieses Verfahren 
ergebenden Nachteile zu beseitigen.

(3) 1Unerwünschte Verhaltensweisen, die mit einem der Gründe nach Artikel 1 in Zu-
sammenhang stehen und bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden 
Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Ent-
würdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird, sind Be-
lästigungen, die als Diskriminierung im Sinne von Absatz 1 gelten. 2In diesem Zusam-
menhang können die Mitgliedstaaten den Begriff ›Belästigung‹ im Einklang mit den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten definieren.

(4) Die Anweisung zur Diskriminierung einer Person wegen eines der Gründe nach 
Artikel 1 gilt als Diskriminierung im Sinne des Absatzes 1.

(5) Diese Richtlinie berührt nicht die im einzelstaatlichen Recht vorgesehenen Maßnah-
men, die in einer demokratischen Gesellschaft für die Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit, die Verteidigung der Ordnung und die Verhütung von Straftaten, zum Schutz 
der Gesundheit und zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind.

Artikel 3 Geltungsbereich
(1) Im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten gilt diese 
Richtlinie für alle Personen in öffentlichen und privaten Bereichen, einschließlich öf-
fentlicher Stellen, in Bezug auf
a) 	 die Bedingungen – einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen 

– für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, 
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unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, einschließlich des beruf-
lichen Aufstiegs;

b) 	 den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufs-
ausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung, einschließlich 
der praktischen Berufserfahrung;

c) 	 die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Entlassungsbe-
dingungen und des Arbeitsentgelts;

d) 	 die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberor-
ganisation oder einer Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten Berufs-
gruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher 
Organisationen.

(2) Diese Richtlinie betrifft nicht unterschiedliche Behandlungen aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit und berührt nicht die Vorschriften und Bedingungen für die Ein-
reise von Staatsangehörigen dritter Länder oder staatenlosen Personen in das Hoheits-
gebiet der Mitgliedstaaten oder deren Aufenthalt in diesem Hoheitsgebiet sowie eine 
Behandlung, die sich aus der Rechtsstellung von Staatsangehörigen dritter Länder oder 
staatenlosen Personen ergibt.

(3) Diese Richtlinie gilt nicht für Leistungen jeder Art seitens der staatlichen Systeme 
oder der damit gleichgestellten Systeme einschließlich der staatlichen Systeme der so-
zialen Sicherheit oder des sozialen Schutzes.

(4) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass diese Richtlinie hinsichtlich von Dis-
kriminierungen wegen einer Behinderung und des Alters nicht für die Streitkräfte gilt.

Artikel 4 Berufliche Anforderungen
(1) Ungeachtet des Artikels 2 Absätze 1 und 2 können die Mitgliedstaaten vorsehen, 
dass eine Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, das im Zusammenhang mit 
einem der in Artikel 1 genannten Diskriminierungsgründe steht, keine Diskriminie-
rung darstellt, wenn das betreffende Merkmal aufgrund der Art einer bestimmten be-
ruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und ent-
scheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen 
Zweck und eine angemessene Anforderung handelt.

(2) 1Die Mitgliedstaaten können in Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von 
Kirchen und anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf re-
ligiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, Bestimmungen in ihren zum 
Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie geltenden Rechtsvorschriften beibehalten 
oder in künftigen Rechtsvorschriften Bestimmungen vorsehen, die zum Zeitpunkt der 
Annahme dieser Richtlinie bestehende einzelstaatliche Gepflogenheiten widerspiegeln 
und wonach eine Ungleichbehandlung wegen der Religion oder Weltanschauung einer 
Person keine Diskriminierung darstellt, wenn die Religion oder die Weltanschauung 
dieser Person nach der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine 
wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des 
Ethos der Organisation darstellt. Eine solche Ungleichbehandlung muss die verfas-
sungsrechtlichen Bestimmungen und Grundsätze der Mitgliedstaaten sowie die allge-
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meinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts beachten und rechtfertigt keine Diskri-
minierung aus einem anderen Grund.
2Sofern die Bestimmungen dieser Richtlinie im Übrigen eingehalten werden, können 
die Kirchen und anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf 
religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, im Einklang mit den einzel-
staatlichen verfassungsrechtlichen Bestimmungen und Rechtsvorschriften von den für 
sie arbeitenden Personen verlangen, dass sie sich loyal und aufrichtig im Sinne des 
Ethos der Organisation verhalten.

Artikel 5 Angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung
1Um die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auf Menschen mit Behin-
derung zu gewährleisten, sind angemessene Vorkehrungen zu treffen. 2Das bedeutet, 
dass der Arbeitgeber die geeigneten und im konkreten Fall erforderlichen Maßnah-
men ergreift, um den Menschen mit Behinderung den Zugang zur Beschäftigung, die 
Ausübung eines Berufes, den beruflichen Aufstieg und die Teilnahme an Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, es sei denn, diese Maßnahmen würden 
den Arbeitgeber unverhältnismäßig belasten. 3Diese Belastung ist nicht unverhältnis-
mäßig, wenn sie durch geltende Maßnahmen im Rahmen der Behindertenpolitik des 
Mitgliedstaates ausreichend kompensiert wird.

Artikel 6 Gerechtfertigte Ungleichbehandlung wegen des Alters
(1) 1Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Un-
gleichbehandlungen wegen des Alters keine Diskriminierung darstellen, sofern sie ob-
jektiv und angemessen sind und im Rahmen des nationalen Rechts durch ein legitimes 
Ziel, worunter insbesondere rechtmäßige Ziele aus den Bereichen Beschäftigungspoli-
tik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung zu verstehen sind, gerechtfertigt sind und die 
Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich sind.
2Derartige Ungleichbehandlungen können insbesondere Folgendes einschließen:
a) 	 die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und 

zur beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedin-
gungen, einschließlich der Bedingungen für Entlassung und Entlohnung, um die 
berufliche Eingliederung von Jugendlichen, älteren Arbeitnehmern und Personen 
mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen;

b) 	 die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder 
das Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der 
Beschäftigung verbundene Vorteile;

c) 	 die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung aufgrund der spezifischen Aus-
bildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder aufgrund der Notwen-
digkeit einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand.

(2) Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass bei 
den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit die Festsetzung von Altersgrenzen 
als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leis-
tungen bei Invalidität einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen 
im Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Gruppen bzw. Kategorien 
von Beschäftigten und die Verwendung im Rahmen dieser Systeme von Alterskriterien 
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für versicherungsmathematische Berechnungen keine Diskriminierung wegen des Al-
ters darstellt, solange dies nicht zu Diskriminierungen wegen des Geschlechts führt.

Artikel 7 Positive und spezifische Maßnahmen
(1) Der Gleichbehandlungsgrundsatz hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Ge-
währleistung der völligen Gleichstellung im Berufsleben spezifische Maßnahmen bei-
zubehalten oder einzuführen, mit denen Benachteiligungen wegen eines in Artikel 1 
genannten Diskriminierungsgrunds verhindert oder ausgeglichen werden.

(2) Im Falle von Menschen mit Behinderung steht der Gleichbehandlungsgrundsatz 
weder dem Recht der Mitgliedstaaten entgegen, Bestimmungen zum Schutz der Ge-
sundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz beizubehalten oder zu erlassen, noch steht 
er Maßnahmen entgegen, mit denen Bestimmungen oder Vorkehrungen eingeführt 
oder beibehalten werden sollen, die einer Eingliederung von Menschen mit Behinde-
rung in die Arbeitswelt dienen oder diese Eingliederung fördern.

Artikel 8 Mindestanforderungen
(1) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften einführen oder beibehalten, die im Hin-
blick auf die Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes günstiger als die in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Vorschriften sind.

(2) Die Umsetzung dieser Richtlinie darf keinesfalls als Rechtfertigung für eine Absenkung 
des von den Mitgliedstaaten bereits garantierten allgemeinen Schutzniveaus in Bezug auf 
Diskriminierungen in den von der Richtlinie abgedeckten Bereichen benutzt werden.

Kapitel II   Rechtsbehelfe und Rechtsdurchsetzung

Artikel 9 Rechtsschutz
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Personen, die sich durch die Nichtan-
wendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes in ihren Rechten für verletzt halten, ihre 
Ansprüche aus dieser Richtlinie auf dem Gerichts- und/oder Verwaltungsweg sowie, 
wenn die Mitgliedstaaten es für angezeigt halten, in Schlichtungsverfahren geltend ma-
chen können, selbst wenn das Verhältnis, während dessen die Diskriminierung vorge-
kommen sein soll, bereits beendet ist.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisationen oder andere ju-
ristische Personen, die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten Kri-
terien ein rechtmäßiges Interesse daran haben, für die Einhaltung der Bestimmungen 
dieser Richtlinie zu sorgen, sich entweder im Namen der beschwerten Person oder 
zu deren Unterstützung und mit deren Einwilligung an den in dieser Richtlinie zur 
Durchsetzung der Ansprüche vorgesehenen Gerichts- und/oder Verwaltungsverfahren 
beteiligen können.

(3) Die Absätze 1 und 2 lassen einzelstaatliche Regelungen über Fristen für die Rechts-
verfolgung betreffend den Gleichbehandlungsgrundsatz unberührt.

Artikel 10 Beweislast
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihrem nationalen Gerichtswesen die 
erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass immer dann, wenn Personen, 
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die sich durch die Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für verletzt 
halten und bei einem Gericht oder einer anderen zuständigen Stelle Tatsachen glaub-
haft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung 
vermuten lassen, es dem Beklagten obliegt zu beweisen, dass keine Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen hat.

(2) Absatz 1 lässt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für den Kläger günstigere Beweis-
lastregelung vorzusehen, unberührt.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Strafverfahren.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten auch für Verfahren gemäß Artikel 9 Absatz 2.

(5) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf Verfahren anzuwenden, in 
denen die Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht oder der zuständigen Stelle obliegt.

Artikel 11 Viktimisierung
Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnung die erforder-
lichen Maßnahmen, um die Arbeitnehmer vor Entlassung oder anderen Benachtei-
ligungen durch den Arbeitgeber zu schützen, die als Reaktion auf eine Beschwerde 
innerhalb des betreffenden Unternehmens oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur 
Durchsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erfolgen.

Artikel 12 Unterrichtung
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die gemäß dieser Richtlinie getroffenen 
Maßnahmen sowie die bereits geltenden einschlägigen Vorschriften allen Betroffenen 
in geeigneter Form, zum Beispiel am Arbeitsplatz, in ihrem Hoheitsgebiet bekannt ge-
macht werden.

Artikel 13 Sozialer Dialog
(1) Die Mitgliedstaaten treffen im Einklang mit den einzelstaatlichen Gepflogenheiten 
und Verfahren geeignete Maßnahmen zur Förderung des sozialen Dialogs zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit dem Ziel, die Verwirklichung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes durch Überwachung der betrieblichen Praxis, durch Tarifver-
träge, Verhaltenskodizes, Forschungsarbeiten oder durch einen Austausch von Erfah-
rungen und bewährten Verfahren voranzubringen.

(2) 1Soweit vereinbar mit den einzelstaatlichen Gepflogenheiten und Verfahren, for-
dern die Mitgliedstaaten Arbeitgeber und Arbeitnehmer ohne Eingriff in deren Auto-
nomie auf, auf geeigneter Ebene Antidiskriminierungsvereinbarungen zu schließen, 
die die in Artikel 3 genannten Bereiche betreffen, soweit diese in den Verantwortungs-
bereich der Tarifparteien fallen. 2Die Vereinbarungen müssen den in dieser Richtlinie 
sowie den in den einschlägigen nationalen Durchführungsbestimmungen festgelegten 
Mindestanforderungen entsprechen.

Artikel 14 Dialog mit Nichtregierungsorganisationen
Die Mitgliedstaaten fördern den Dialog mit den jeweiligen Nichtregierungsorganisa-
tionen, die gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ein 
rechtmäßiges Interesse daran haben, sich an der Bekämpfung von Diskriminierung 
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wegen eines der in Artikel 1 genannten Gründe zu beteiligen, um die Einhaltung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung zu fördern.

Kapitel III   Besondere Bestimmungen

Artikel 15 Nordirland
(1) Angesichts des Problems, dass eine der wichtigsten Religionsgemeinschaften Nord- 
irlands im dortigen Polizeidienst unterrepräsentiert ist, gilt die unterschiedliche Be-
handlung bei der Einstellung der Bediensteten dieses Dienstes – auch von Hilfsperso-
nal – nicht als Diskriminierung, sofern diese unterschiedliche Behandlung gemäß den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ausdrücklich gestattet ist.

(2) Um eine Ausgewogenheit der Beschäftigungsmöglichkeiten für Lehrkräfte in Nord- 
irland zu gewährleisten und zugleich einen Beitrag zur Überwindung der historischen 
Gegensätze zwischen den wichtigsten Religionsgemeinschaften Nordirlands zu leisten, 
finden die Bestimmungen dieser Richtlinie über Religion oder Weltanschauung keine 
Anwendung auf die Einstellung von Lehrkräften in Schulen Nordirlands, sofern dies 
gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ausdrücklich gestattet ist.

Kapitel IV   Schlussbestimmungen

Artikel 16 Einhaltung
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
a) 	 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die dem Gleichbehandlungsgrundsatz 

zuwiderlaufen, aufgehoben werden;
b) 	 die mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht zu vereinbarenden Bestim-

mungen in Arbeits- und Tarifverträgen, Betriebsordnungen und Statuten der 
freien Berufe und der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen für nichtig 
erklärt werden oder erklärt werden können oder geändert werden.

Artikel 17 Sanktionen
1Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem Verstoß gegen die einzel-
staatlichen Vorschriften zur Anwendung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und tref-
fen alle erforderlichen Maßnahmen, um deren Durchführung zu gewährleisten. 2Die 
Sanktionen, die auch Schadenersatzleistungen an die Opfer umfassen können, müssen 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 3Die Mitgliedstaaten teilen diese Be-
stimmungen der Kommission spätestens am 2. Dezember 2003 mit und melden alle sie 
betreffenden späteren Änderungen unverzüglich.

Artikel 18 Umsetzung der Richtlinie
1Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
um dieser Richtlinie spätestens zum 2. Dezember 2003 nachzukommen, oder können 
den Sozialpartnern auf deren gemeinsamen Antrag die Durchführung der Bestim-
mungen dieser Richtlinie übertragen, die in den Anwendungsbereich von Tarifverträ-
gen fallen. 2In diesem Fall gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass die Sozialpartner 
spätestens zum 2. Dezember 2003 im Weg einer Vereinbarung die erforderlichen Maß-
nahmen getroffen haben; dabei haben die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnah-
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men zu treffen, um jederzeit gewährleisten zu können, dass die durch diese Richtlinie 
vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt werden. 3Sie setzen die Kommission unverzüglich 
davon in Kenntnis.
4Um besonderen Bedingungen Rechnung zu tragen, können die Mitgliedstaaten erfor-
derlichenfalls eine Zusatzfrist von drei Jahren ab dem 2. Dezember 2003, d. h. insge-
samt sechs Jahre, in Anspruch nehmen, um die Bestimmungen dieser Richtlinie über 
die Diskriminierung wegen des Alters und einer Behinderung umzusetzen. 5In diesem 
Fall setzen sie die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 6Ein Mitgliedstaat, der 
die Inanspruchnahme dieser Zusatzfrist beschließt, erstattet der Kommission jährlich 
Bericht über die von ihm ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminie-
rung wegen des Alters und einer Behinderung und über die Fortschritte, die bei der 
Umsetzung der Richtlinie erzielt werden konnten. 7Die Kommission erstattet dem Rat 
jährlich Bericht.
8Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vor-
schriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese 
Richtlinie Bezug. 9Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 19 Bericht
(1) Bis zum 2. Dezember 2005 und in der Folge alle fünf Jahre übermitteln die Mit-
gliedstaaten der Kommission sämtliche Informationen, die diese für die Erstellung 
eines dem Europäischen Parlament und dem Rat vorzulegenden Berichts über die An-
wendung dieser Richtlinie benötigt.

(2) 1Die Kommission berücksichtigt in ihrem Bericht in angemessener Weise die 
Standpunkte der Sozialpartner und der einschlägigen Nichtregierungsorganisationen. 
2Im Einklang mit dem Grundsatz der systematischen Berücksichtigung geschlechter-
spezifischer Fragen wird ferner in dem Bericht die Auswirkung der Maßnahmen auf 
Frauen und Männer bewertet. 3Unter Berücksichtigung der übermittelten Informati-
onen enthält der Bericht erforderlichenfalls auch Vorschläge für eine Änderung und 
Aktualisierung dieser Richtlinie.

Artikel 20 Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 21 Adressaten
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 27. November 2000.
Im Namen des Rates
Der Präsident É. Guigou

(1) ABl. C 177 E vom 27.6.2000, S. 42.
(2) Stellungnahme vom 12. Oktober 2000  
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
(3) ABl. C 204 vom 18.7.2000, S. 82.
(4) ABl. C 226 vom 8.8.2000, S. 1.

(5) ABl. L 39 vom 14.2.1976, S. 40.
(6) ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22.
(7) ABl. L 225 vom 12.8.1986, S. 43.
(8) ABl. C 186 vom 2.7.1999, S. 3.
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Einleitung zum Tarifvertragsgesetz (TVG)

A) Regelungsinhalt und grundsätzliche Bedeutung  
des Tarifvertragsgesetzes 
Das Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 
(BGBl. I S. 1323), das zuletzt durch Artikel 4f des Gesetzes vom 18.12.2018 (BGBl. I  
S. 2651) geändert worden ist, enthält Regelungen unter anderem dazu, wer unter wel-
chen Voraussetzungen berechtigt ist, Tarifverträge abzuschließen und wie diese Tarif-
verträge ihre Wirkung entfalten können. 

B) kurzer geschichtlicher Hintergrund 
Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert waren die Arbeitsbedingungen der Ar-
beiter zum Großteil von Ausbeutung geprägt. Daraus folgte, dass die Arbeiter began-
nen, gemeinsam für gerechte Arbeitsbedingungen zu kämpfen.

Bereits vor 1949, als das Tarifvertragsgesetz als Gesetz des vereinigten Wirtschafts-
gebietes verkündet und später als Bundesgesetz übernommen wurde, wurden Tarifver-
träge geschlossen. 

Arbeitgeber ließen sich ohne gesetzliche Grundlage, aber sich des Kampfes/Streiks 
der Arbeiter bewusst, auf Tarifverträge ein, um eine ›faktische Befriedigung‹ zu erreichen. 

Ziel des Tarifvertragsgesetzes und somit der Tarifverträge ist es, die strukturelle 
Unterlegenheit der einzelnen Arbeitnehmer beim Abschluss von Arbeitsverträgen 
durch kollektives Handeln auszugleichen, und damit ein annähernd gleichwertiges 
Aushandeln der Löhne und Arbeitsbedingungen zu ermöglichen (BVerfGE 84, 212). 

Ansonsten herrscht eine gestörte Vertragsparität im Arbeitsleben.
Tarifverträge haben – heute wie damals – eine Schutz- und Friedensfunktion. 
Verfassungsrechtliche Grundlagen des Tarifvertrages fanden bereits in der Weima-

rer Reichsverfassung ihren Niederschlag. 
Heute ist das Tarifvertragsrecht im TVG gesetzlich geregelt, verfassungsrechtlich 

ist das Tarifvertragswesen in Art. 9 Abs. 3 GG geschützt.

Tarifverträge: 
Der Tarifvertrag ist ein Vertrag zwischen einer oder mehreren Gewerkschaften einer-
seits und Arbeitsgeberverband bzw. einem oder mehreren Arbeitgebern andererseits 
(Tarifvertragsparteien).

Nach § 1 TVG regelt ein Tarifvertrag die Rechte und Pflichten der Tarifvertragspar-
teien und enthält Rechtsnormen, die den Inhalt, den Abschluss und die Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen sowie betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen 
ordnen können.

Tarifverträge legen somit die Mindeststandards für alle wesentlichen Arbeits- und 
Einkommensbedingungen fest, wie z. B. Entgelte, Arbeitszeit, Urlaub, Sonderzuwen-
dungen, Kündigungsfristen. 

Tarifverträge können auf drei unterschiedliche Arten zum Inhalt des Arbeitsver-
trages werden und somit die Arbeitsbedingungen dynamisch gestalten:
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Die einzelvertragliche Bezugnahme ist eine gängige Methode. Ein Tarifvertrag kann 
aber auch normative Wirkung entfalten, d. h. er wird automatisch zum Inhalt eines 
Arbeitsvertrages, wenn der Arbeitnehmer in der tarifvertragsschließenden Gewerk-
schaft Mitglied ist und der Arbeitgeber wiederum in dem tarifvertragsschließenden 
Arbeitgeberverband, einer (schriftlichen) Inbezugnahme bedarf es nicht. Tarifverträge 
gelten also für die Mitglieder beider Tarifvertragsparteien unmittelbar und zwingend 
(§ 4 TVG). Ein Tarifvertrag kann des Weiteren nach § 5 TVG für allgemeinverbindlich 
erklärt werden. Dann gilt der Tarifvertrag unmittelbar und zwingend für all diejenigen, 
die in der Branche und im örtlichen Geltungsbereich tätig sind. Auch hier bedarf es 
einer (schriftlichen) Inbezugnahme nicht.

Ein Tarifvertrag wird von der Tarifkommission bzw. einer von ihr gewählten Ver-
handlungskommission verhandelt. 

Die Tarifkommission ist arbeitnehmerseitig grundsätzlich mit hauptamtlichen Ge-
werkschaftsfunktionären sowie Mitgliedern aus den Betrieben besetzt. 

Kommen die Tarifvertragsparteien zu keinem Ergebnis, können sie – freiwillig – ei-
nen unabhängigen Schlichter hinzuziehen. Der Schlichtungsspruch ist dennoch nicht 
verbindlich. 

Eine weitere Möglichkeit der Arbeitnehmer, ihre Interessen zu untermauern, ist der 
Streik. Allerdings besteht während der Laufzeit eines Tarifvertrages Friedenspflicht. 
Dieses bedeutet, dass ein Streik ausgeschlossen ist. 

Um nach Ablauf der Friedenspflicht zu einem Streik aufrufen zu können, benötigt 
die Gewerkschaft in der Regel eine Zustimmung von mindestens 75 % der Gewerk-
schaftsmitglieder (aus der Branche) im Rahmen einer Urabstimmung.

Das Streikrecht ist verfassungsrechtlich geschützt. Der Streik ist die einzige Mög-
lichkeit der abhängig Beschäftigten, Druck auf den Arbeitgeber auszuüben. Tarifver-
handlungen ohne das Recht zum Streik sind wie kollektives Betteln (BAG 10.6.1980 
– Az. 1 AZR 822/79). 

Tarifverträge schützen die abhängig Beschäftigten und ermöglichen diesen, im 
Rahmen gewerkschaftlicher Tätigkeit an den Arbeitsbedingungen gestaltend mitzu-
wirken.

Auch den Arbeitgebern erbringen sie Nutzen, indem durch Branchentarifverträge 
einheitliche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden. 

C) Bezüge zur Arbeit in der Mitarbeitervertretung 
Das Bundesverfassungsgericht hat zuletzt mit seiner Entscheidung vom 22.10.2014 
(Beschluss) Az: 2 BvR 661/12 das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen bejaht. 

Tarifverträge im Bereich der Diakonie und Kirche waren aufgrund der Sonder-
stellung der Kirche – 3. Weg – nach Art. 140 GG iVm Art 137 WRV grundsätzlich 
ausgeschlossen. 

Auf Grundlage dieses verfassungsrechtlich geschützten Selbstbestimmungsrechts 
haben die Kirchen und ihre Diakonischen Werke für sich in Anspruch genommen, 
Arbeitsrechtsregelungen in Arbeitsrechtlichen Kommissionen anstatt in Tarifkommis-
sionen zu verhandeln. Arbeitsrechtliche Kommissionen und deren Verhandlungser-
gebnisse (in der Regel Arbeitsvertragsrichtlinien) fallen nicht unter den Anwendungs-
bereich des TVG.
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Die AVR werden also in Arbeitsrechtlichen Kommissionen verhandelt, deren 
rechtliche Grundlagen in Kirchengesetzen verankert sind, wonach z. B. eine verbind-
liche Schlichtung existiert.

Zudem können die AVR ausschließlich durch eine einzelvertragliche Bezugnahme 
zum Inhalt des Arbeitsvertrages gemacht werden.

Nachdem in diakonischen/kirchlichen Einrichtungen, insbesondere arbeitgeber-
seitig, in der Vergangenheit der Grundsatz, es gelte ein generelles Streikverbot, ver-
breitet wurde, erfuhr jedenfalls diese restriktive Auffassung mit der Entscheidung des 
BAG vom 20.11.2012, 1 AZR 179/11 ihre Grenzen. Die Leitsätze dieser Entscheidung 
lauten nämlich:

›Verfügt eine Religionsgesellschaft über ein am Leitbild der Dienstgemeinschaft 
ausgerichtetes Arbeitsrechtsregelungsverfahren, bei dem die Dienstnehmerseite und 
die Dienstgeberseite in einer paritätisch besetzten Kommission die Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten gemeinsam aushandeln und einen Konflikt durch den neu-
tralen Vorsitzenden einer Schlichtungskommission lösen (sog. Dritter Weg), dürfen 
Gewerkschaften nicht zu einem Streik aufrufen. Das gilt jedoch nur, soweit Gewerk-
schaften in dieses Verfahren organisatorisch eingebunden sind und das Verhandlungs-
ergebnis für die Dienstgeberseite als Mindestarbeitsbedingung verbindlich ist.‹

In jüngerer Zeit ist inzwischen immer wieder die Rede von sog. kirchengemäßen 
Tarifverträgen (so z. B. der TV DN in Niedersachen), die aber den Kernbereich des 
Art 9 GG weiterhin einschränken. So regelt § 3 Abs. 2 ARRG-D, dass der Diakonische 
Dienstgeberverband Niedersachsen e.V. (DDN) Tarifverträge nur mit denjenigen Ge-
werkschaften abschließen darf, die mit der Konföderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen eine vertragliche Vereinbarung zur Vermeidung von Arbeitskämpfen 
abgeschlossen haben.
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Tarifvertragsgesetz (TVG)

›Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 
(BGBl. I S. 1323), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2015  

(BGBl. I S. 1130) geändert worden ist‹

§ 1 Inhalt und Form des Tarifvertrags
(1) Der Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien und enthält 
Rechtsnormen, die den Inhalt, den Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverhältnis-
sen sowie betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen können.

(2) Tarifverträge bedürfen der Schriftform.

§ 2 Tarifvertragsparteien
(1) Tarifvertragsparteien sind Gewerkschaften, einzelne Arbeitgeber sowie Vereini-
gungen von Arbeitgebern.

(2) Zusammenschlüsse von Gewerkschaften und von Vereinigungen von Arbeitgebern 
(Spitzenorganisationen) können im Namen der ihnen angeschlossenen Verbände Ta-
rifverträge abschließen, wenn sie eine entsprechende Vollmacht haben.

(3) Spitzenorganisationen können selbst Parteien eines Tarifvertrags sein, wenn der 
Abschluss von Tarifverträgen zu ihren satzungsgemäßen Aufgaben gehört.

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 haften sowohl die Spitzenorganisationen wie die 
ihnen angeschlossenen Verbände für die Erfüllung der gegenseitigen Verpflichtungen 
der Tarifvertragsparteien.

§ 3 Tarifgebundenheit
(1) Tarifgebunden sind die Mitglieder der Tarifvertragsparteien und der Arbeitgeber, 
der selbst Partei des Tarifvertrags ist.

(2) Rechtsnormen des Tarifvertrags über betriebliche und betriebsverfassungsrecht-
liche Fragen gelten für alle Betriebe, deren Arbeitgeber tarifgebunden ist.

(3) Die Tarifgebundenheit bleibt bestehen, bis der Tarifvertrag endet.

§ 4 Wirkung der Rechtsnormen
(1) 1Die Rechtsnormen des Tarifvertrags, die den Inhalt, den Abschluss oder die Been-
digung von Arbeitsverhältnissen ordnen, gelten unmittelbar und zwingend zwischen 
den beiderseits Tarifgebundenen, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags fal-
len. 2Diese Vorschrift gilt entsprechend für Rechtsnormen des Tarifvertrags über be-
triebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen.

(2) Sind im Tarifvertrag gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien vorge-
sehen und geregelt (Lohnausgleichskassen, Urlaubskassen usw.), so gelten diese Re-
gelungen auch unmittelbar und zwingend für die Satzung dieser Einrichtung und das 
Verhältnis der Einrichtung zu den tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
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(3) Abweichende Abmachungen sind nur zulässig, soweit sie durch den Tarifvertrag 
gestattet sind oder eine Änderung der Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers ent-
halten.

(4) 1Ein Verzicht auf entstandene tarifliche Rechte ist nur in einem von den Tarifver-
tragsparteien gebilligten Vergleich zulässig. 2Die Verwirkung von tariflichen Rechten 
ist ausgeschlossen. 3Ausschlussfristen für die Geltendmachung tariflicher Rechte kön-
nen nur im Tarifvertrag vereinbart werden.

(5) Nach Ablauf des Tarifvertrags gelten seine Rechtsnormen weiter, bis sie durch eine 
andere Abmachung ersetzt werden.

§ 4a Tarifkollision
(1) Zur Sicherung der Schutzfunktion, Verteilungsfunktion, Befriedungsfunktion so-
wie Ordnungsfunktion von Rechtsnormen des Tarifvertrags werden Tarifkollisionen 
im Betrieb vermieden.

(2) 1Der Arbeitgeber kann nach § 3 an mehrere Tarifverträge unterschiedlicher Ge-
werkschaften gebunden sein. 2Soweit sich die Geltungsbereiche nicht inhaltsgleicher 
Tarifverträge verschiedener Gewerkschaften überschneiden (kollidierende Tarifverträ-
ge), sind im Betrieb nur die Rechtsnormen des Tarifvertrags derjenigen Gewerkschaft 
anwendbar, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des zuletzt abgeschlossenen kollidie-
renden Tarifvertrags im Betrieb die meisten in einem Arbeitsverhältnis stehenden Mit-
glieder hat. 3Kollidieren die Tarifverträge erst zu einem späteren Zeitpunkt, ist dieser 
für die Mehrheitsfeststellung maßgeblich. 4Als Betriebe gelten auch ein Betrieb nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes und ein durch Tarifvertrag nach 
§ 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 des Betriebsverfassungsgesetzes errichteter Betrieb, es sei 
denn, dies steht den Zielen des Absatzes 1 offensichtlich entgegen. 5Dies ist insbesonde-
re der Fall, wenn die Betriebe von Tarifvertragsparteien unterschiedlichen Wirtschafts-
zweigen oder deren Wertschöpfungsketten zugeordnet worden sind.

(3) Für Rechtsnormen eines Tarifvertrags über eine betriebsverfassungsrechtliche Fra-
ge nach § 3 Absatz 1 und § 117 Absatz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt Absatz 2 
Satz 2 nur, wenn diese betriebsverfassungsrechtliche Frage bereits durch Tarifvertrag 
einer anderen Gewerkschaft geregelt ist.

(4) 1Eine Gewerkschaft kann vom Arbeitgeber oder von der Vereinigung der Arbeitge-
ber die Nachzeichnung der Rechtsnormen eines mit ihrem Tarifvertrag kollidierenden 
Tarifvertrags verlangen. 2Der Anspruch auf Nachzeichnung beinhaltet den Abschluss 
eines die Rechtsnormen des kollidierenden Tarifvertrags enthaltenden Tarifvertrags, 
soweit sich die Geltungsbereiche und Rechtsnormen der Tarifverträge überschneiden. 
3Die Rechtsnormen eines nach Satz 1 nachgezeichneten Tarifvertrags gelten unmittel-
bar und zwingend, soweit der Tarifvertrag der nachzeichnenden Gewerkschaft nach 
Absatz 2 Satz 2 nicht zur Anwendung kommt.

(5) 1Nimmt ein Arbeitgeber oder eine Vereinigung von Arbeitgebern mit einer Ge-
werkschaft Verhandlungen über den Abschluss eines Tarifvertrags auf, ist der Arbeitge-
ber oder die Vereinigung von Arbeitgebern verpflichtet, dies rechtzeitig und in geeig-
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neter Weise bekanntzugeben. 2Eine andere Gewerkschaft, zu deren satzungsgemäßen 
Aufgaben der Abschluss eines Tarifvertrags nach Satz 1 gehört, ist berechtigt, dem Ar-
beitgeber oder der Vereinigung von Arbeitgebern ihre Vorstellungen und Forderungen 
mündlich vorzutragen.

§ 5 Allgemeinverbindlichkeit
(1) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann einen Tarifvertrag im Ein-
vernehmen mit einem aus je drei Vertretern der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer bestehenden Ausschuss (Tarifausschuss) auf gemeinsamen An-
trag der Tarifvertragsparteien für allgemeinverbindlich erklären, wenn die Allgemein-
verbindlicherklärung im öffentlichen Interesse geboten erscheint. 2Die Allgemeinver-
bindlicherklärung erscheint in der Regel im öffentlichen Interesse geboten, wenn 
1. 	 der Tarifvertrag in seinem Geltungsbereich für die Gestaltung der Arbeitsbedin-

gungen überwiegende Bedeutung erlangt hat oder
2. 	 die Absicherung der Wirksamkeit der tarifvertraglichen Normsetzung gegen die 

Folgen wirtschaftlicher Fehlentwicklung eine Allgemeinverbindlicherklärung 
verlangt.

(1a) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann einen Tarifvertrag über 
eine gemeinsame Einrichtung zur Sicherung ihrer Funktionsfähigkeit im Einverneh-
men mit dem Tarifausschuss auf gemeinsamen Antrag der Tarifvertragsparteien für 
allgemeinverbindlich erklären, wenn der Tarifvertrag die Einziehung von Beiträgen 
und die Gewährung von Leistungen durch eine gemeinsame Einrichtung mit fol-
genden Gegenständen regelt:
1. 	 den Erholungsurlaub, ein Urlaubsgeld oder ein zusätzliches Urlaubsgeld,
2. 	 eine betriebliche Altersversorgung im Sinne des Betriebsrentengesetzes,
3. 	 die Vergütung der Auszubildenden oder die Ausbildung in überbetrieblichen 

Bildungsstätten,
4. 	 eine zusätzliche betriebliche oder überbetriebliche Vermögensbildung der  

Arbeitnehmer,
5. 	 Lohnausgleich bei Arbeitszeitausfall, Arbeitszeitverkürzung oder  

Arbeitszeitverlängerung.
2Der Tarifvertrag kann alle mit dem Beitragseinzug und der Leistungsgewährung in 
Zusammenhang stehenden Rechte und Pflichten einschließlich der dem Verfahren zu-
grunde liegenden Ansprüche der Arbeitnehmer und Pflichten der Arbeitgeber regeln. 
3§ 7 Absatz 2 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes findet entsprechende Anwendung.

(2) Vor der Entscheidung über den Antrag ist Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die 
von der Allgemeinverbindlicherklärung betroffen werden würden, den am Ausgang 
des Verfahrens interessierten Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber so-
wie den obersten Arbeitsbehörden der Länder, auf deren Bereich sich der Tarifvertrag 
erstreckt, Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme sowie zur Äußerung in einer 
mündlichen und öffentlichen Verhandlung zu geben.

(3) Erhebt die oberste Arbeitsbehörde eines beteiligten Landes Einspruch gegen die 
beantragte Allgemeinverbindlicherklärung, so kann das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales dem Antrag nur mit Zustimmung der Bundesregierung stattgeben.
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(4) 1Mit der Allgemeinverbindlicherklärung erfassen die Rechtsnormen des Tarifver-
trags in seinem Geltungsbereich auch die bisher nicht tarifgebundenen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. 2Ein nach Absatz 1a für allgemeinverbindlich erklärter Tarifvertrag 
ist vom Arbeitgeber auch dann einzuhalten, wenn er nach § 3 an einen anderen Tarif-
vertrag gebunden ist.

(5) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die Allgemeinverbindlicher-
klärung eines Tarifvertrags im Einvernehmen mit dem in Absatz  1 genannten Aus-
schuss aufheben, wenn die Aufhebung im öffentlichen Interesse geboten erscheint. 2Die 
Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 3Im Übrigen endet die Allgemeinverbindlichkeit 
eines Tarifvertrags mit dessen Ablauf.

(6) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann der obersten Arbeitsbehörde 
eines Landes für einzelne Fälle das Recht zur Allgemeinverbindlicherklärung sowie zur 
Aufhebung der Allgemeinverbindlichkeit übertragen.

(7) 1Die Allgemeinverbindlicherklärung und die Aufhebung der Allgemeinverbindlich-
keit bedürfen der öffentlichen Bekanntmachung. 2Die Bekanntmachung umfasst auch 
die von der Allgemeinverbindlicherklärung erfassten Rechtsnormen des Tarifvertrages.

§ 6 Tarifregister
Bei dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Tarifregister geführt, in 
das der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung der Tarifverträge sowie der Be-
ginn und die Beendigung der Allgemeinverbindlichkeit eingetragen werden.

§ 7 Übersendungs- und Mitteilungspflicht
(1) 1Die Tarifvertragsparteien sind verpflichtet, dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales innerhalb eines Monats nach Abschluss kostenfrei die Urschrift oder eine 
beglaubigte Abschrift sowie zwei weitere Abschriften eines jeden Tarifvertrags und sei-
ner Änderungen zu übersenden; sie haben ihm das Außerkrafttreten eines jeden Tarif-
vertrags innerhalb eines Monats mitzuteilen. 2Sie sind ferner verpflichtet, den obersten 
Arbeitsbehörden der Länder, auf deren Bereich sich der Tarifvertrag erstreckt, inner-
halb eines Monats nach Abschluss kostenfrei je drei Abschriften des Tarifvertrags und 
seiner Änderungen zu übersenden und auch das Außerkrafttreten des Tarifvertrags in-
nerhalb eines Monats mitzuteilen. 3Erfüllt eine Tarifvertragspartei die Verpflichtungen, 
so werden die übrigen Tarifvertragsparteien davon befreit.

(2) 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Absatz  1 einer 
Übersendungs- oder Mitteilungspflicht nicht, unrichtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig genügt. 2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist die Behörde, der gegenüber die Pflicht nach Absatz 1 zu erfüllen ist.

§ 8 Bekanntgabe des Tarifvertrags
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die im Betrieb anwendbaren Tarifverträge sowie 
rechtskräftige Beschlüsse nach § 99 des Arbeitsgerichtsgesetzes über den nach § 4a Ab-
satz 2 Satz 2 anwendbaren Tarifvertrag im Betrieb bekanntzumachen.
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§ 9 Feststellung der Rechtswirksamkeit
Rechtskräftige Entscheidungen der Gerichte für Arbeitssachen, die in Rechtsstreitig-
keiten zwischen Tarifvertragsparteien aus dem Tarifvertrag oder über das Bestehen 
oder Nichtbestehen des Tarifvertrags ergangen sind, sind in Rechtsstreitigkeiten zwi-
schen tarifgebundenen Parteien sowie zwischen diesen und Dritten für die Gerichte 
und Schiedsgerichte bindend.

§ 10 Tarifvertrag und Tarifordnungen
(1) Mit dem Inkrafttreten eines Tarifvertrags treten Tarifordnungen, die für den Gel-
tungsbereich des Tarifvertrags oder Teile desselben erlassen worden sind, außer Kraft, 
mit Ausnahme solcher Bestimmungen, die durch den Tarifvertrag nicht geregelt wor-
den sind.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann Tarifordnungen aufheben; 
die Aufhebung bedarf der öffentlichen Bekanntmachung.

§ 11 Durchführungsbestmmungen
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann unter Mitwirkung der Spitzen-
organisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer die zur Durchführung des Ge-
setzes erforderlichen Verordnungen erlassen, insbesondere über 
1. 	 die Errichtung und die Führung des Tarifregisters und des Tarifarchivs;
2. 	 das Verfahren bei der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen und der 

Aufhebung von Tarifordnungen und Anordnungen, die öffentlichen Bekanntma-
chungen bei der Antragstellung, der Erklärung und Beendigung der Allgemein-
verbindlichkeit und der Aufhebung von Tarifordnungen und Anordnungen sowie 
die hierdurch entstehenden Kosten;

3. 	 den in § 5 genannten Ausschuss.

§ 12 Spitzenorganisationen
1Spitzenorganisationen im Sinne dieses Gesetzes sind – unbeschadet der Regelung in 
§ 2 – diejenigen Zusammenschlüsse von Gewerkschaften oder von Arbeitgeberverei-
nigungen, die für die Vertretung der Arbeitnehmer- oder der Arbeitgeberinteressen 
im Arbeitsleben des Bundesgebiets wesentliche Bedeutung haben. 2Ihnen stehen gleich 
Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen, die keinem solchen Zusammenschluss 
angehören, wenn sie die Voraussetzungen des letzten Halbsatzes in Satz 1 erfüllen.

§ 12a Arbeitnehmerähnliche Personen
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten entsprechend 
1. 	 für Personen, die wirtschaftlich abhängig und vergleichbar einem Arbeitnehmer 

sozial schutzbedürftig sind (arbeitnehmerähnliche Personen), wenn sie auf Grund 
von Dienst- oder Werkverträgen für andere Personen tätig sind, die geschuldeten 
Leistungen persönlich und im wesentlichen ohne Mitarbeit von Arbeitnehmern 
erbringen und
a) 	 überwiegend für eine Person tätig sind oder
b) 	 ihnen von einer Person im Durchschnitt mehr als die Hälfte des Entgelts 

zusteht, das ihnen für ihre Erwerbstätigkeit insgesamt zusteht; ist dies nicht 
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voraussehbar, so sind für die Berechnung, soweit im Tarifvertrag nichts an-
deres vereinbart ist, jeweils die letzten sechs Monate, bei kürzerer Dauer der 
Tätigkeit dieser Zeitraum, maßgebend,

2. für die in Nummer 1 genannten Personen, für die die arbeitnehmerähnlichen Per-
sonen tätig sind, sowie für die zwischen ihnen und den arbeitnehmerähnlichen Per-
sonen durch Dienst- oder Werkverträge begründeten Rechtsverhältnisse.

(2) Mehrere Personen, für die arbeitnehmerähnliche Personen tätig sind, gelten als eine 
Person, wenn diese mehreren Personen nach der Art eines Konzerns (§ 18 des Akti-
engesetzes) zusammengefasst sind oder zu einer zwischen ihnen bestehenden Orga-
nisationsgemeinschaft oder nicht nur vorübergehenden Arbeitsgemeinschaft gehören.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf Personen, die künstlerische, schriftstellerische oder 
journalistische Leistungen erbringen, sowie auf Personen, die an der Erbringung, ins-
besondere der technischen Gestaltung solcher Leistungen unmittelbar mitwirken, 
auch dann Anwendung, wenn ihnen abweichend von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b erster 
Halbsatz von einer Person im Durchschnitt mindestens ein Drittel des Entgelts zusteht, 
das ihnen für ihre Erwerbstätigkeit insgesamt zusteht.

(4) Die Vorschrift findet keine Anwendung auf Handelsvertreter im Sinne des § 84 des 
Handelsgesetzbuchs.

§ 13 Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.

(2) Tarifverträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen sind, unter-
liegen diesem Gesetz.

(3) § 4a ist nicht auf Tarifverträge anzuwenden, die am 10. Juli 2015 gelten.
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Einleitung Mitarbeitervertretungsgesetz der 
Evangelischen Kirche Deutschlands (MVG-EKD)

Die evangelische Kirche macht von ihrem Recht Gebrauch, statt des Betriebsverfas-
sungsgesetzes oder des Personalvertretungsgesetzes eine eigene kirchliche Betriebsver-
fassung anzuwenden.

A) Ein Blick in die Geschichte
In dem ersten staatlichen Gesetz zur Schaffung einer Betriebsverfassung mit Beteili-
gungsrechten für die betriebliche Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, dem Betriebsrätegesetz von 1920, wurde nicht zwischen weltlichen und 
kirchlichen Betrieben unterschieden. Es galt also explizit auch für kirchliche Einrich-
tungen. In der Weimarer Republik gab es jedoch nur wenige kirchliche Arbeitnehmer. 
Erst mit der sog. Entfaltung des Sozialstaates nach 1945 nahm die Zahl kirchlicher 
Arbeitnehmer rasant zu und stieg bis auf ca. 1,2 Mio. an. 

Mit dem 1953 in Kraft getretenen Betriebsverfassungsgesetz wurden erstmals 
kirchliche Einrichtungen aus dem Anwendungsbereich des BetrVG herausgenommen. 
Nach § 118 Abs. 2 BetrVG findet das Gesetz keine Anwendung auf Religionsgesell-
schaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren 
Rechtsform. Mit dieser Freistellung von staatlicher Betriebsverfassung soll dem Recht 
der Kirchen gem. Art. 140 GG, ihre inneren Angelegenheiten selbst zu ordnen und zu 
verwalten, Rechnung getragen werden. 

Sowohl die evangelische Kirche also auch die katholische haben Regelungen ge-
schaffen, die funktional an die Stelle des BetrVG treten. Allerdings haben beide Kirchen 
keine gleichwertigen Regelungen geschaffen (vgl. hierzu: Kirchliche Mitbestimmung 
im Vergleich, Bernhard Baumann-Czichon u. Mira Gathmann, Hrsg. ver.di – Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft, 2014). 

Die katholische Kirche hat mit der Rahmen-Mitarbeitervertretungsordnung einen 
für alle Diözesen geltenden Rahmen geschaffen, in dem sich die für die jeweilige Di-
özese geltende Mitarbeitervertretungsordnung bewegt. Hier ist eine sehr weitreichende 
Vereinheitlichung gelungen. Anders sieht es auf der evangelischen Seite aus. Zunächst 
gab es für jede Landeskirche eigene Gesetze, die sich in der Ausgestaltung weit un-
terschieden. Parallel dazu gab es für die diakonischen Einrichtungen eine bundesweit 
einheitliche Mitarbeitervertretungsordnung. Im Jahre 1992 ist die Evangelische Kirche 
in Deutschland (EKD) mit dem Mitarbeitervertretungsgesetz angetreten, eine bundes-
weit einheitliche Grundlage für die betriebliche Interessenvertretung in Kirche und Di-
akonie zu schaffen. Dieser Versuch hat zunächst zu noch mehr Zersplitterung geführt, 
denn für die diakonischen Einrichtungen führte der Wegfall der Mitarbeitervertre-
tungsordnung zur Anwendung des jeweiligen gliedkirchlichen Rechts. Mit Inkrafttre-
ten des 2. Mitarbeitervertretungsgesetzes im Jahre 2013 konnte ein wesentlicher Schritt 
zur Vereinheitlichung gemacht werden. Die meisten Landeskirchen haben das 2. MVG 
durch Anwendungs- oder Übernahmegesetze mit mehr oder minder großen Modifi-
kationen übernommen.
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B) Bereichsausnahme
Von der Geltung des BetrVG ausgenommen sind zunächst die Religionsgesellschaften 
selbst, also die sog. ›verfasste Kirche‹. Dazu zählen die Kirchengemeinden, Kirchen-
kreise, Probsteien, die Landeskirchen, die Bistümer und der Verband der Diözesen 
usw. Von der Geltung des BetrVG ausgenommen sind auch soziale und karitative Ein-
richtungen, wenn sie der Kirche in bestimmter Weise zugeordnet sind. Die Zuordnung 
setzt voraus, dass die Kirche auf diese Einrichtungen einen hinreichend ordnenden 
Einfluss hat, um auf Dauer die Übereinstimmung der religiösen Betätigung der Ein-
richtung mit den kirchlichen Vorstellungen zu gewährleisten (BVerfG, 22.10.2014 – 2 
BvR 661/12). Dieser Einfluss kann satzungsrechtlich abgesichert sein, er kann durch 
personelle Verflechtung oder durch Mitgliedschaft im (landeskirchlichen) Diako-
nischen Werk bewirkt werden. Erforderlich ist aber immer, dass die Kirche in der Lage 
ist, einen etwaigen Dissens in religiösen Angelegenheit zu unterbinden: die Kirche 
muss sich durchsetzen können.

Streitigkeiten darüber, ob eine Einrichtung sozial oder karitativ tätig und/oder der 
Kirche zugeordnet ist, sind von den (staatlichen) Arbeitsgerichten im Beschlussverfah-
ren zu entscheiden. Denn es geht um die Frage, ob staatliches Recht Anwendung findet.

C) Aktuelle Rechtsentwicklung
Nicht nur die staatlichen Arbeitsgerichte haben sich mit der Zuordnung von rechtlich 
selbstständigen Einrichtungen wie Vereine, GmbHs, Stiftungen und Aktiengesellschaf-
ten zur Kirche zu befassen. Die wenigstens rechtlich selbstständigen Einrichtungen von 
Diakonie und Caritas sind von der Amtskirche gegründet worden. Die meisten dieser 
Einrichtungen gehen auf Initiativen christlich-bürgerschaftlicher Menschen zurück. 
Vor allem um Johann-Hinrich Wichern entstanden in der Mitte des 19. Jh. zahlreiche 
noch heute tätige Einrichtungen. Die vermutlich letzte große aus privater Initiative ent-
standene Einrichtung ist das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (cjd), das 1947 
von Dannemann gegründet wurde. Für die Zuordnung solcher Einrichtungen genügt 
nicht deren christliches Selbstverständnis. Vielmehr muss die Religionsgesellschaft 
(Kirche) die Kriterien bestimmen, die eine Zuordnung rechtlich selbstständiger Ein-
richtungen zur Kirche rechtfertigt. Die evangelische Kirche hat solche Kriterien mit der 
sog. Zuordnungsrichtlinie, die katholische Kirche mit ihrer Grundordnung geschaffen. 

Die Zuordnung zur Kirche ist für die Einrichtungen mit Pflichten verbunden, so 
der Verpflichtung zur Anwendung der kirchlichen Betriebsverfassung (MAVO bzw. 
MVG) und kirchlicher Arbeitsrechtsregelungen. Gerade die Verpflichtung zur Anwen-
dung kirchlicher Arbeitsrechtsregelungen wie Arbeitsvertragsrichtlinien, Dienstver-
tragsordnung, BAT-KF (Bundesangestelltentarifvertrag in kirchlicher Fassung) u. a.  
ist häufig ein Streitthema, weil diakonische Einrichtungen meinen, die sich daraus 
ergebenden Personalkosten nicht tragen zu können. Manche suchen deshalb einen 
Weg, der die Zuordnung zur Kirche erlaubt, die Einrichtungen aber von den damit 
verbundenen Pflichten freistellt. Sie kopieren dabei ein weltliches Modell, wonach sich 
Unternehmen einem Arbeitgeberverband anschließen ohne sich der Tarifbindung 
zu unterwerfen (oT-Mitgliedschaft), indem sie dem Diakonischen Werk lediglich als 
Gastmitglied angehören. Nach einer Entscheidung des Kirchengerichtshofs genügt 
die Gastmitgliedschaft allein nicht. Damit hat der KGH.EKD den Einrichtungen die 
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mitarbeitervertretungsrechtliche Zuordnung zur Kirche abgesprochen, die über eine 
Gastmitgliedschaft an der verfassungsrechtlichen Sonderstellung aus Art. 140 GG teil-
haben wollen, ohne jedoch an das kirchliche Arbeitsrecht und die sich daraus erge-
benden Personalkosten gebunden zu sein. In seiner Entscheidung vom 30. Januar 2017 
(I-0124/37-2015) hat der KGH.EKD festgestellt, dass eine Einrichtung, die lediglich 
Gastmitglied im Diakonischen Werk ist, nicht berechtigt ist, anstelle des BetrVG das 
kirchliche Mitarbeitervertretungsgesetz anzuwenden. 

In einer weiteren Entscheidung vom 24. September 2018 (II-0124/34-2018) ist der 
Kirchengerichtshof noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat nicht nur festgestellt, 
dass eine kirchliche bzw. diakonische Einrichtung verpflichtet ist, kirchliches Arbeits-
recht anzuwenden, welches entweder unter paritätischer Beteiligung der Arbeitneh-
mer aufgestellt wurde (›Dritter Weg‹) oder Tarifverträge anzuwenden. Er hat darüber 
hinaus auch festgestellt, dass eine Einrichtung das Mitarbeitervertretungsgesetz selbst 
dann nicht anwenden darf, wenn das gliedkirchliche Recht keine solche Anforderung 
stellt. Die Anwendung des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD und der glied-
kirchlichen Ableitungen setzt daher stets die Anwendung des maßgeblichen kirch-
lichen Arbeitsrechts voraus.

D) Bedeutung für die Mitarbeitervertretung
Die Anwendung des Mitarbeitervertretungsgesetzes ist die Voraussetzung dafür, dass 
Mitarbeitervertretungen gebildet werden. Wenn die Anwendungsvoraussetzungen al-
lerdings nicht oder nicht mehr vorliegen, kann in einer Einrichtung trotz deren christ-
lich-kirchlicher Ausrichtung nach Maßgabe des Betriebsverfassungsgesetzes ein Be-
triebsrat gebildet werden. 

Vorbemerkung: Das MVG-EKD hat durch Beschluss der Synode vom 14.11.2018 zum 
1.1.2019 teils erhebliche Änderungen erfahren, die zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses landeskirchlich noch nicht übernommen sind. Dadurch kann es vorkom-
men, dass landeskirchliche Bezugnahmen (z. B. in § 10) nicht (mehr) zu der aktuellen 
Fassung passen.
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Mitarbeitervertretungsgesetz der  
Evangelischen Kirche Deutschlands

Komplettfassung

Vom 12. November 2013, zuletzt geändert durch das Erste Kirchengesetz zur  
Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD vom 14. November 2018.

§ 1 Grundsatz
(1) Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Dienststellen der Körperschaf-
ten, Anstalten, Stiftungen und Werke sowie der rechtlich selbstständigen Einrich-
tungen der Diakonie innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland und der 
Gliedkirchen sind nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes Mitarbeitervertretungen 
zu bilden.

(2) Einrichtungen der Diakonie nach Absatz 1 sind das Evangelische Werk für Dia-
konie und Entwicklung e. V. sowie die gliedkirchlichen Diakonischen Werke und die 
ihnen angeschlossenen selbstständigen Werke, Einrichtungen und Geschäftsstellen.

(2a) Für Einrichtungen der Diakonie, die rechtlich nicht selbstständige Einrichtungs-
teile in mehreren Gliedkirchen unterhalten, gilt dieses Kirchengesetz in der für die 
Evangelische Kirche in Deutschland geltenden Fassung, soweit das gliedkirchliche 
Recht dem nicht entgegensteht.

(3) Andere kirchliche und freikirchliche Einrichtungen, Werke und Dienste im Bereich 
der evangelischen Kirchen können dieses Kirchengesetz aufgrund von Beschlüssen ih-
rer zuständigen Gremien anwenden.

§ 2 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
(1) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind alle in öf-
fentlich-rechtlichen Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen 
oder zu ihrer Ausbildung Beschäftigten einer Dienststelle, soweit die Beschäftigung 
oder Ausbildung nicht überwiegend ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, beruflichen 
oder sozialen Rehabilitation oder ihrer Erziehung dient.

(2) Das gliedkirchliche Recht kann für Personen, die im pfarramtlichen Dienst, in der 
Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen, andere Regelungen vorsehen; gleiches gilt 
für die Lehrenden an kirchlichen Hochschulen und Fachhochschulen.

(3) 1Personen, die aufgrund von Gestellungsverträgen beschäftigt sind, gelten als Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Kirchengesetzes; ihre rechtlichen Be-
ziehungen zu der entsendenden Stelle bleiben unberührt. 2Angehörige von kirchlichen 
oder diakonischen Dienst- und Lebensgemeinschaften, die aufgrund von Gestellungs-
verträgen in Dienststellen (§ 3) arbeiten, sind Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dieser 
Dienststellen, soweit sich aus den Ordnungen der Dienst- und Lebensgemeinschaften 
nichts anderes ergibt.
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§ 3 Dienststellen
(1) Dienststellen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind die Körperschaften, Anstalten, 
Stiftungen und Werke sowie die rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie 
innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Gliedkirchen.

(2) 1Als Dienststellen im Sinne von Absatz 1 gelten Dienststellenteile, die durch Auf-
gabenbereich und Organisation eigenständig oder räumlich weit entfernt vom Sitz 
des Rechtsträgers sind und bei denen die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 vorliegen, 
wenn die Mehrheit ihrer wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dies in 
geheimer Abstimmung beschließt und darüber Einvernehmen mit der Dienststellen-
leitung herbeigeführt wird. 2Ist die Eigenständigkeit solcher Dienststellenteile dahinge-
hend eingeschränkt, dass bestimmte Entscheidungen, die nach diesem Kirchengesetz 
der Mitberatung oder Mitbestimmung unterliegen, bei einem anderen Dienststellenteil 
verbleiben, ist in diesen Fällen dessen Dienststellenleitung Partner der Mitarbeiterver-
tretung. In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit mehr als 2.000 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen können Teildienststellen abweichend vom Verfah-
ren nach Satz 1 durch Dienstvereinbarung gebildet werden. 3Besteht eine Gesamtmit-
arbeitervertretung, ist diese Dienstvereinbarungspartner der Dienststellenleitung.

(3) 1Entscheidungen nach Absatz  2 über die Geltung von Dienststellenteilen sowie 
Einrichtungen der Diakonie als Dienststellen können für die Zukunft mit Beginn der 
nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung widerrufen werden. 2Für das Verfahren 
gilt Absatz 2 entsprechend. 3Bei Widerruf durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
entsprechend Absatz 2 Satz 1 ist ein Einvernehmen mit der Dienststellenleitung nicht 
notwendig.

(4) Die Dienststellenleitung kann ihr Einvernehmen nach Absatz 2 Satz 1 für die Zu-
kunft mit Beginn der nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung widerrufen.

§ 4 Dienststellenleitungen
(1) Dienststellenleitungen sind die nach Verfassung, Gesetz oder Satzung leitenden Or-
gane oder Personen der Dienststellen.

(2) 1Zur Dienststellenleitung gehören auch die mit der Geschäftsführung beauftrag-
ten Personen und ihre ständigen Vertreter oder Vertreterinnen. 2Daneben gehören die 
Personen zur Dienststellenleitung, die allein oder gemeinsam mit anderen Personen 
ständig und nicht nur in Einzelfällen zu Entscheidungen in Angelegenheiten befugt 
sind, die nach diesem Kirchengesetz der Mitberatung oder Mitbestimmung unterlie-
gen. 3Die Personen, die zur Dienststellenleitung gehören, sind der Mitarbeitervertre-
tung zu benennen.

§ 5 Mitarbeitervertretungen
(1) 1In Dienststellen, in denen die Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen in der Regel mindestens fünf beträgt, von denen mindestens drei wählbar 
sind, sind Mitarbeitervertretungen zu bilden. 2Das gliedkirchliche Recht kann bestim-
men, dass für einzelne Gruppen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gesonderte 
Mitarbeitervertretungen zu bilden sind.
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(2) 1Unabhängig von den Voraussetzungen des Absatzes  1 kann im Rahmen einer 
Wahlgemeinschaft eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung für mehrere benachbar-
te Dienststellen gebildet werden, wenn im Einvernehmen zwischen allen beteiligten 
Dienststellenleitungen und den jeweiligen Mehrheiten der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen dies auf Antrag eines der Beteiligten schriftlich festgelegt worden ist. 2Die 
Bildung einer Gemeinsamen Mitarbeitervertretung ist auch über den Bereich einer 
Gliedkirche hinaus möglich. 3In einer Dienstvereinbarung ist festzulegen, welches Mit-
arbeitervertretungsrecht zur Anwendung kommen soll.

(3) Die Gliedkirchen können bestimmen, dass für Dienststellen von Kirchenkreisen, 
Dekanaten, Dekanatsbezirken, Kirchenbezirken oder in anderen Bedarfsfällen Ge-
meinsame Mitarbeitervertretungen gebildet werden; hierbei kann von den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Satz 1 abgewichen werden. 

(4) Liegen bei einer dieser Dienststellen die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor, 
so soll die Dienststellenleitung rechtzeitig vor Beginn des Wahlverfahrens bei einer der 
benachbarten Dienststellen den Antrag nach Absatz 2 stellen.

(5) 1Die Gemeinsame Mitarbeitervertretung ist zuständig für alle von der Festlegung 
betroffenen Dienststellen. 2Partner der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung sind die 
beteiligten Dienststellenleitungen.

(6) 1Entscheidungen nach Absatz 2 über die Bildung einer Gemeinsamen Mitarbeiter-
vertretung können für die Zukunft mit Beginn der nächsten Amtszeit der Mitarbeiter-
vertretung widerrufen werden. 2Der schriftliche Widerruf durch einen der Beteiligten 
muss spätestens bis zur Einleitung des Wahlverfahrens erfolgen.

§ 6 Gesamtmitarbeitervertretungen
(1) Bestehen bei einer kirchlichen Körperschaft, Anstalt, Stiftung oder einem Werk oder 
bei einer Einrichtung der Diakonie mehrere Mitarbeitervertretungen, ist auf Antrag der 
Mehrheit dieser Mitarbeitervertretungen eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bilden; 
bei zwei Mitarbeitervertretungen genügt der Antrag einer Mitarbeitervertretung.

(2) 1Die Gesamtmitarbeitervertretung ist zuständig für die Aufgaben der Mitarbei-
tervertretung, soweit sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus mehreren oder allen 
Dienststellen nach Absatz 1 betreffen. 2Darüber hinaus übernimmt die Gesamtmitar-
beitervertretung bis zu sechs Monate die Aufgaben der Mitarbeitervertretung, wenn in 
einer Dienststelle im Sinne des § 3 Absatz 2 eine Mitarbeitervertretung nicht vorhan-
den ist.

(3) 1Die Gesamtmitarbeitervertretung wird aus den Mitarbeitervertretungen nach Ab-
satz 1 gebildet, die je ein Mitglied in die Gesamtmitarbeitervertretung entsenden. 2Die 
Zahl der Mitglieder der Gesamtmitarbeitervertretung kann abweichend von Satz  1 
durch Dienstvereinbarung geregelt werden. 3In der Dienstvereinbarung können auch 
Regelungen über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Gesamtmitarbeiterver-
tretung getroffen werden.

(4) 1Zur ersten Sitzung der Gesamtmitarbeitervertretung lädt die Mitarbeitervertretung 
der Dienststelle mit der größten Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeite-
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rinnen ein. 2Der Vorsitzende oder die Vorsitzende dieser Mitarbeitervertretung leitet die 
Sitzung, bis die Gesamtmitarbeitervertretung über den Vorsitz entschieden hat.

(5) 1Die nach den §§ 49 bis 53 Gewählten haben das Recht, an den Sitzungen der Gesamt-
mitarbeitervertretung teilzunehmen wie an den Sitzungen der Mitarbeitervertretung. 
2Bestehen in einer Dienststelle mehrere Interessenvertretungen gleicher Mitarbeitergrup-
pen, wählen sie aus ihrer Mitte eine Person für die Teilnahme und regeln die Vertretung.

(6) Für die Gesamtmitarbeitervertretung gelten im Übrigen die Bestimmungen für die 
Mitarbeitervertretung mit Ausnahme des § 20 Absatz 2 bis 4 sinngemäß.

§ 6a Gesamtmitarbeitervertretung im Dienststellenverbund
(1) 1Ein Dienststellenverbund liegt vor, wenn die einheitliche und beherrschende Lei-
tung einer Mehrzahl rechtlich selbstständiger diakonischer Einrichtungen bei einer 
dieser Einrichtungen liegt. 2Eine einheitliche und beherrschende Leitung ist insbeson-
dere dann gegeben, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Funktionen nach § 4 
für mehrere Einrichtungen des Dienststellenverbundes bestimmt und Entscheidungen 
über die Rahmenbedingungen der Geschäftspolitik und der Finanzausstattung für den 
Dienststellenverbund getroffen werden. 3Auf Grundlage einer Dienstvereinbarung 
kann eine Gesamtmitarbeitervertretung im Dienststellenverbund auch in anderen Be-
darfsfällen eingerichtet werden; Absatz 3 und 4 gelten entsprechend.

(2) Auf Antrag der Mehrheit der Mitarbeitervertretungen eines Dienststellenverbundes 
ist eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bilden; bei zwei Mitarbeitervertretungen ge-
nügt der Antrag einer Mitarbeitervertretung.

(3) Die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienststellenverbundes ist zuständig für die 
Aufgaben der Mitarbeitervertretung, soweit sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus 
mehreren oder allen Dienststellen des Dienststellenverbundes betreffen.

(4) Für die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienststellenverbundes gelten im Üb-
rigen die Vorschriften des § 6 Absätze 3 bis 6 sinngemäß.

§ 7 Neubildung von Mitarbeitervertretungen
(1) 1Sofern keine Mitarbeitervertretung besteht, hat die Dienststellenleitung, im Falle 
des § 6 die Gesamtmitarbeitervertretung, unverzüglich eine Mitarbeiterversammlung 
zur Bildung eines Wahlvorstandes einzuberufen. 2Kommt die Bildung einer Mitarbei-
tervertretung nicht zu Stande, so ist auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten 
und spätestens nach Ablauf einer Frist von jeweils längstens einem Jahr erneut eine 
Mitarbeiterversammlung einzuberufen, um einen Wahlvorstand zu bilden.

(2) Wird die Neubildung einer Mitarbeitervertretung dadurch erforderlich, dass 
Dienststellen gespalten oder zusammengelegt worden sind, so bleiben bestehende Mit-
arbeitervertretungen für die jeweiligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zuständig, 
bis die neue Mitarbeitervertretung gebildet worden ist, längstens jedoch bis zum Ab-
lauf von sechs Monaten nach Wirksamwerden der Umbildung.

(3) Geht eine Dienststelle durch Stilllegung, Spaltung oder Zusammenlegung unter, so 
bleibt die Mitarbeitervertretung solange im Amt, wie dies zur Wahrnehmung der mit 
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der Organisationsänderung im Zusammenhang stehenden Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsrechte erforderlich ist.

§ 8 Zusammensetzung
(1) 1Die Mitarbeitervertretung besteht bei Dienststellen mit in der Regel
5–15 Wahlberechtigten aus einer Person,
16–50 Wahlberechtigten aus drei Mitgliedern,
51–150 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern,
151–300 Wahlberechtigten aus sieben Mitgliedern,
301–600 Wahlberechtigten aus neun Mitgliedern,
601–1.000 Wahlberechtigten aus elf Mitgliedern,
1.001–1.500 Wahlberechtigten aus dreizehn Mitgliedern,
1.501–2.000 Wahlberechtigten aus fünfzehn Mitgliedern.
2Bei Dienststellen mit mehr als 2.000 Wahlberechtigten erhöht sich die Zahl der Mit-
glieder für je angefangene 1.000 Wahlberechtigte um zwei weitere Mitglieder.

(2) Veränderungen in der Zahl der Wahlberechtigten während der Amtszeit haben kei-
nen Einfluss auf die Zahl der Mitglieder der Mitarbeitervertretung.

(3) Bei der Bildung von Gemeinsamen Mitarbeitervertretungen (§ 5 Absatz 2) ist die 
Gesamtzahl der Wahlberechtigten dieser Dienststellen maßgebend.

§ 9 Wahlberechtigung
(1) Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 2, die am Wahl-
tag das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Wer zu einer anderen Dienststelle abgeordnet ist, wird dort nach Ablauf von drei 
Monaten wahlberechtigt; zum gleichen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht in der bishe-
rigen Dienststelle für die Dauer der Abordnung.

(3) 1Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die am Wahltag auf-
grund einer Altersteilzeitvereinbarung freigestellt oder seit mehr als drei Monaten und 
für wenigstens weitere drei Monate beurlaubt sind. 2Nicht wahlberechtigt sind daneben 
Mitglieder der Dienststellenleitung und die Personen nach § 4 Absatz 2, es sei denn, 
dass sie nach Gesetz oder Satzung als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in die leitenden 
oder aufsichtsführenden Organe gewählt oder entsandt worden sind.

§ 10 Wählbarkeit
(1) 1Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 9, die am Wahltag der Dienststelle seit min-
destens sechs Monaten angehören. 2Die Gliedkirchen können bestimmen, dass nur Glieder 
einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen in Deutschland angeschlossen ist, wählbar sind. 3Besteht die Dienststelle bei Erlass des 
Wahlausschreibens noch nicht länger als sechs Monate, so sind auch diejenigen wählbar, 
die zu diesem Zeitpunkt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Dienststelle sind.

(2) Nicht wählbar sind Wahlberechtigte, die
a)	 infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, 

nicht besitzen,
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b)	 am Wahltag noch für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten beurlaubt sind,
c)	 zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden,
d)	 als Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in das Leitungsorgan der 

Dienststelle gewählt worden sind,
e)	 als Ehegatten, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen, Verwandter oder Ver-

schwägerter ersten Grades in häuslicher Gemeinschaft mit einem Mitglied der 
Dienststellenleitung oder einer Person nach § 4 Absatz 2 leben.

§ 11 Wahlverfahren
(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung werden in gleicher, freier, geheimer und 
unmittelbarer Wahl gemeinsam und nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Per-
sönlichkeitswahl) gewählt. 2Die Wahlberechtigten haben das Recht, Wahlvorschläge 
zu machen. 3Für Dienststellen mit in der Regel nicht mehr als 100 Wahlberechtigten 
soll ein vereinfachtes Wahlverfahren (Wahl in der Versammlung der wahlberechtigten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) vorgesehen werden. 4Die Gliedkirchen können das 
vereinfachte Wahlverfahren auch für andere Bedarfsfälle in ihren Anwendungsbestim-
mungen vorsehen.

(2) Weitere Einzelheiten der Wahl und des Verfahrens regelt der Rat der EKD durch 
Rechtsverordnung (Wahlordnung).

§ 12 Wahlvorschläge
Bei den Wahlvorschlägen soll angestrebt werden, Frauen und Männer sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen in der Dienststelle vertretenen Berufs-
gruppen und Arbeitsbereiche entsprechend ihren Anteilen in der Dienststelle ange-
messen zu berücksichtigen.

§ 13 Wahlschutz, Wahlkosten
(1) 1Niemand darf die Wahl der Mitarbeitervertretung behindern oder in unlauterer 
Weise beeinflussen. 2Insbesondere dürfen Wahlberechtigte in der Ausübung des ak-
tiven oder des passiven Wahlrechts nicht beschränkt werden.

(2) Die Versetzung, Zuweisung oder Abordnung eines Mitgliedes des Wahlvorstandes 
oder eines Wahlbewerbers oder einer Wahlbewerberin ist ohne seine oder ihre Zu-
stimmung bis zur Dauer von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
unzulässig.

(3) 1Die Kündigung eines Mitgliedes des Wahlvorstandes ist vom Zeitpunkt seiner Be-
stellung an, die Kündigung eines Wahlbewerbers oder einer Wahlbewerberin vom Zeit-
punkt der Aufstellung des Wahlvorschlages an nur zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, 
die den Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen. 2Satz 1 gilt für eine 
Dauer von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses entsprechend. 3Die 
außerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung. 4§ 38 
Absatz 3 und 4 gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass die Dienststellenleitung die 
Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen kann. 5Der besondere Kündigungsschutz nach 
Satz 1 gilt nicht für Mitglieder eines Wahlvorstandes, die durch kirchengerichtlichen 
Beschluss abberufen worden sind.
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(4) Die Dienststelle trägt die Kosten der Wahl; bei der Wahl einer Gemeinsamen Mit-
arbeitervertretung werden die Kosten der Wahl auf die einzelnen Dienststellen im 
Verhältnis der Zahlen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen umgelegt, sofern keine 
andere Verteilung der Kosten vorgesehen wird.

(5) Mitglieder des Wahlvorstands haben für die Teilnahme an Schulungsveranstal-
tungen, die ihnen für ihre Tätigkeit erforderliche Kenntnisse vermitteln, Anspruch auf 
Arbeitsbefreiung von bis zu zwei Arbeitstagen ohne Minderung der Bezüge.

§ 14 Anfechtung der Wahl
(1) Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses an gerechnet, von mindestens drei Wahlberechtigten oder der Dienststellen-
leitung bei dem Kirchengericht schriftlich angefochten werden, wenn geltend gemacht 
wird, dass gegen wesentliche Bestimmungen über die Wahlberechtigung, die Wähl-
barkeit oder das Wahlverfahren verstoßen und der Verstoß nicht behoben worden ist.

(2) Wird kirchengerichtlich festgestellt, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis be-
einflusst oder geändert werden konnte, so ist das Wahlergebnis für ungültig zu erklären 
und die Wiederholung der Wahl anzuordnen.

§ 15 Amtszeit
(1) Die Amtszeit der Mitarbeitervertretung beträgt vier Jahre.

(2) 1Die regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahlen im Geltungsbereich dieses Kir-
chengesetzes finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Januar bis 30. April statt. 2Die 
Amtszeit der bisherigen Mitarbeitervertretung endet am 30. April. 3Die Amtszeit der 
neugewählten Mitarbeitervertretung beginnt am 1. Mai.

(3) 1Findet außerhalb der allgemeinen Wahlzeit eine Mitarbeitervertretungswahl statt, so 
ist unabhängig von der Amtszeit der Mitarbeitervertretung in der nächsten allgemeinen 
Wahlzeit erneut zu wählen. 2Ist eine Mitarbeitervertretung am 30. April des Jahres der 
regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahl noch nicht ein Jahr im Amt, so ist nicht neu zu 
wählen; die Amtszeit verlängert sich um die nächste regelmäßige Amtszeit.

(4) 1Die bisherige Mitarbeitervertretung führt die Geschäfte bis zu deren Übernahme 
durch die neu gewählte Mitarbeitervertretung weiter, längstens jedoch sechs Monate 
über den Ablauf ihrer Amtszeit hinaus. 2Alsdann ist nach § 7 zu verfahren.

§ 16 Neu- und Nachwahl der Mitarbeitervertretung vor Ablauf der Amtszeit
(1) Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit unverzüglich neu zu wäh-
len, wenn
a)	 (weggefallen)
b)	 die Mitarbeitervertretung mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder ihren 

Rücktritt beschlossen hat,
c)	 die Mitarbeitervertretung nach § 17 aufgelöst worden ist.

(2) 1In den Fällen des Absatzes 1 ist unverzüglich das Verfahren für die Neuwahl ein-
zuleiten. 2Bis zum Abschluss der Neuwahl nimmt der Wahlvorstand die Aufgaben der 
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Mitarbeitervertretung wahr, sofern nicht die Gesamtmitarbeitervertretung nach §  6 
Absatz 2 Satz 2 zuständig ist. 3Dies gilt längstens für einen Zeitraum von sechs Mo-
naten, soweit nicht die Wahl im vereinfachten Verfahren durchgeführt wird oder die 
Mitarbeitervertretung am Sitz des Rechtsträgers nach § 6 Absatz 2 Satz 3 zuständig ist.

(3) 1Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit durch Nachwahl auf die 
nach § 8 Absatz 1 erforderliche Zahl der Mitglieder unverzüglich zu ergänzen, wenn 
die Zahl ihrer Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder um mehr als ein 
Viertel der in §  8 Absatz  1 vorgeschriebenen Zahl gesunken ist. 2Für die Nachwahl 
gelten die Vorschriften über das Wahlverfahren entsprechend. 3Hat die Amtszeit der 
Mitarbeitervertretung im Fall von Satz 1 bereits mehr als drei Jahre betragen, so findet 
anstelle einer Nachwahl eine Neuwahl statt.

§ 17 Ausschluss eines Mitgliedes oder Auflösung der Mitarbeitervertretung
Auf schriftlichen Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten, der Mitarbeitervertre-
tung oder der Dienststellenleitung kann kirchengerichtlich der Ausschluss eines Mit-
gliedes der Mitarbeitervertretung oder die Auflösung der Mitarbeitervertretung wegen 
groben Missbrauchs von Befugnissen oder wegen grober Verletzung von Pflichten, die 
sich aus diesem Kirchengesetz ergeben, beschlossen werden.

§ 18 Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft, Ersatzmitgliedschaft
(1) 1Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung erlischt durch
a)	 Ablauf der Amtszeit,
b)	 Niederlegung des Amtes,
c)	 Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses,
d)	 Ausscheiden aus der Dienststelle,
e)	 Verlust der Wählbarkeit,
f)	 Beschluss nach § 17.
2Abweichend von Buchstabe d erlischt die Mitgliedschaft nicht, wenn übergangslos ein 
neues Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu einem anderen Dienstherrn oder Arbeitgeber 
begründet wird, der zum Zuständigkeitsbereich derselben Mitarbeitervertretung gehört.

(2) Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung ruht,
a)	 solange einem Mitglied die Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben untersagt ist,
b) 	 wenn ein Mitglied voraussichtlich länger als drei Monate an der Wahrnehmung 

seiner dienstlichen Aufgaben oder seines Amtes als Mitglied der Mitarbeiter- 
vertretung gehindert ist,

c) 	 wenn ein Mitglied für länger als drei Monate beurlaubt oder aufgrund einer  
Arbeitsrechtsregelung oder von gesetzlichen Vorschriften freigestellt wird.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 und für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft nach 
Absatz 2 rückt die Person als Ersatzmitglied in die Mitarbeitervertretung nach, die bei 
der vorhergehenden Wahl die nächstniedrigere Stimmenzahl erreicht hat.

(4) Das Ersatzmitglied nach Absatz 3 tritt auch dann in die Mitarbeitervertretung ein, 
wenn ein Mitglied verhindert ist, an einer Sitzung teilzunehmen, sofern dies zur Si-
cherstellung der Beschlussfähigkeit der Mitarbeitervertretung erforderlich ist.
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(5) 1Bei Beendigung der Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung haben die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen alle in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen, die sie in 
ihrer Eigenschaft als Mitglied der Mitarbeitervertretung erhalten haben, der Mitarbei-
tervertretung auszuhändigen. 2Besteht die Mitarbeitervertretung nach § 8 Absatz 1 aus 
einer Person, sind die Unterlagen der neuen Mitarbeitervertretung auszuhändigen.

§ 19 Ehrenamt, Behinderungs- und Begünstigungsverbot, Arbeitsbefreiung
(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung üben ihr Amt unentgeltlich als Ehren-
amt aus. 2Sie dürfen weder in der Ausübung ihrer Aufgaben oder Befugnisse behindert 
noch wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre 
berufliche Entwicklung.

(2) 1Die für die Tätigkeit notwendige Zeit ist den Mitgliedern der Mitarbeiterver-
tretung ohne Minderung ihrer Bezüge innerhalb der allgemeinen Arbeitszeit zu ge-
währen, soweit die Aufgaben nicht in der Zeit der Freistellung nach §  20 erledigt 
werden können. 2Ist einem Mitglied der Mitarbeitervertretung die volle Ausübung 
seines Amtes in der Regel innerhalb seiner Arbeitszeit nicht möglich, so ist es auf 
Antrag von den ihm obliegenden Aufgaben in angemessenem Umfang zu entlasten. 
3Dabei sind die besonderen Gegebenheiten des Dienstes und der Dienststelle zu be-
rücksichtigen. 4Soweit erforderlich soll die Dienststellenleitung für eine Ersatzkraft 
sorgen. 5Können die Aufgaben der Mitarbeitervertretung aus dienstlichen Gründen 
nicht innerhalb der Arbeitszeit wahrgenommen werden, so ist hierfür auf Antrag 
Freizeitausgleich zu gewähren.

(3) 1Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist für die Teilnahme an Tagungen 
und Lehrgängen, die ihnen für die Tätigkeit in der Mitarbeitervertretung erforderliche 
Kenntnisse vermitteln, die dafür notwendige Arbeitsbefreiung ohne Minderung der 
Bezüge oder des Erholungsurlaubs bis zur Dauer von insgesamt vier Wochen wäh-
rend einer Amtszeit zu gewähren. 2Berücksichtigt wird die tatsächliche zeitliche Inan-
spruchnahme, höchstens aber die bis zur täglichen Arbeitszeit einer vollzeitbeschäf-
tigten Mitarbeiterin oder eines vollzeitbeschäftigten Mitarbeiters. 3Über die Aufteilung 
des Anspruchs auf Arbeitsbefreiung zur Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen auf 
die einzelnen Mitglieder kann eine Dienstvereinbarung abgeschlossen werden. 4Die 
Dienststellenleitung kann die Arbeitsbefreiung versagen, wenn dienstliche Notwendig-
keiten nicht ausreichend berücksichtigt worden sind.

§ 20 Freistellung von der Arbeit
(1) Über die Freistellung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretung von der Arbeit soll 
eine Dienstvereinbarung zwischen der Mitarbeitervertretung und der Dienststellenlei-
tung für die Dauer der Amtszeit der Mitarbeitervertretung getroffen werden.

(2) 1Kommt eine Dienstvereinbarung nach Absatz 1 nicht zu Stande, sind zur Wahr-
nehmung der Aufgaben der Mitarbeitervertretung auf deren Antrag von ihrer übrigen 
dienstlichen Tätigkeit in Dienststellen mit in der Regel
151–300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein Mitglied der Mitarbeitervertretung,
301–600 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zwei Mitglieder der Mitarbeitervertretung,
601–1000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vier Mitglieder der Mitarbeitervertretung,
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mehr als insgesamt 1.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen je angefangene 500 ein 
weiteres Mitglied der Mitarbeitervertretung jeweils mit der Hälfte der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit Vollbeschäftigter freizustellen. 2Maßgeblich ist die Zahl der 
wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 9. 3Satz 1 gilt nicht für die 
Wahrnehmung von Aufgaben als Mitglied der Gesamtmitarbeitervertretung (§ 6) so-
wie des Gesamtausschusses (§ 54).

(3) An Stelle von je zwei nach Absatz 2 Freizustellenden ist auf Antrag der Mitarbeiter-
vertretung ein Mitglied ganz freizustellen.

(4) 1Die freizustellenden Mitglieder werden nach Erörterung mit der Dienststellenlei-
tung unter Berücksichtigung der dienstlichen Notwendigkeit von der Mitarbeiterver-
tretung bestimmt. 2Die Aufgaben der Mitarbeitervertretung sind vorrangig in der Zeit 
der Freistellung zu erledigen.

§ 21 Abordnungs- und Versetzungsverbot, Kündigungsschutz
(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen ohne ihre Zustimmung nur ab-
geordnet oder versetzt werden, wenn dies aus wichtigen dienstlichen Gründen unver-
meidbar ist und die Mitarbeitervertretung zustimmt. 2Besteht die Mitarbeitervertre-
tung nach § 8 Absatz 1 aus einer Person, hat die Dienststellenleitung die Zustimmung 
des Ersatzmitgliedes nach § 18 Absatz 3 einzuholen.

(2) 1Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung darf nur gekündigt werden, wenn Tat-
sachen vorliegen, die den Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen. 
2Die außerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung 
oder der Zustimmung des Ersatzmitgliedes, falls die Mitarbeitervertretung nur aus ei-
ner Person besteht. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für einen Zeitraum von einem Jahr nach 
Beendigung der Amtszeit entsprechend, es sei denn, dass die Amtszeit durch Beschluss 
nach § 17 beendet wurde. 4§ 38 Absatz 3 und 4 gelten mit der Maßgabe entsprechend, 
dass die Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen kann.

(3) 1Wird die Dienststelle ganz oder zu einem wesentlichen Teil aufgelöst, ist eine 
Kündigung frühestens zum Zeitpunkt der Auflösung zulässig, es sei denn, dass we-
gen zwingender betrieblicher Gründe zu einem früheren Zeitpunkt gekündigt werden 
muss. 2Die Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung oder, falls 
die Mitarbeitervertretung nur aus einer Person besteht, der Zustimmung des Ersatz-
mitgliedes; Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Für das Verfahren gilt § 38 entsprechend.

§ 22 Schweigepflicht und Datenschutz
(1) 1Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Kirchengesetz wahrnehmen 
oder wahrgenommen haben, sind verpflichtet, über die ihnen dabei bekannt gewor-
denen Angelegenheiten und Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. 2Diese Schweige-
pflicht besteht nicht für Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind oder 
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die Schweigepflicht besteht 
auch nach dem Ausscheiden aus der Mitarbeitervertretung oder aus dem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis. 4In Personalangelegenheiten gilt dies gegenüber den Betroffenen, bis 
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das formale Beteiligungsverfahren in den Fällen der Mitberatung oder Mitbestimmung 
begonnen hat, insbesondere bis der Mitarbeitervertretung ein Antrag auf Zustimmung 
zu einer Maßnahme vorliegt. 5Die Schweigepflicht erstreckt sich auch auf die Verhand-
lungsführung und das Verhalten der an der Sitzung Teilnehmenden.

(2) 1Die Schweigepflicht besteht nicht gegenüber den anderen Mitgliedern der Mitar-
beitervertretung. 2Sie entfällt auf Beschluss der Mitarbeitervertretung auch gegenüber 
der Dienststellenleitung und gegenüber der Stelle, die die Aufsicht über die Dienststelle 
führt.

(3) Die Mitarbeitervertretung hat für die Einhaltung des Datenschutzes in den Angele-
genheiten ihrer Geschäftsführung zu sorgen.

§ 23 Vorsitz
(1) 1Die Mitarbeitervertretung entscheidet in geheimer Wahl über den Vorsitz. 2Der 
oder die Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte und vertritt die Mitarbeitervertre-
tung im Rahmen der von ihr gefassten Beschlüsse. 3Zu Beginn der Amtszeit legt die 
Mitarbeitervertretung die Reihenfolge der Vertretung im Vorsitz fest. 4Die Reihenfolge 
ist der Dienststellenleitung schriftlich mitzuteilen.

(2) Soweit die Mitarbeitervertretung nur aus einer Person besteht, übernimmt die 
Stellvertretung der Wahlbewerber oder die Wahlbewerberin mit der nächstniedrigeren 
Stimmenzahl, mit der alle Angelegenheiten der Mitarbeitervertretung beraten werden 
können.

§ 23a Ausschüsse
(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann die Bildung von Ausschüssen beschließen, denen 
jeweils mindestens drei Mitglieder der Mitarbeitervertretung angehören müssen, und 
den Ausschüssen Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen; dies gilt nicht 
für den Abschluss und die Kündigung von Dienstvereinbarungen. 2Die Übertragung 
und der Widerruf der Übertragung von Aufgaben zur selbstständigen Erledigung er-
fordern eine Dreiviertelmehrheit der Mitglieder der Mitarbeitervertretung. 3Die Über-
tragung und der Widerruf sind der Dienststellenleitung schriftlich anzuzeigen.

(2) 1In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als 150 Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen kann die Mitarbeitervertretung die Bildung eines 
Ausschusses für Wirtschaftsfragen beschließen. 2Der Ausschuss für Wirtschaftsfra-
gen hat die Aufgabe, die Mitarbeitervertretung über wirtschaftliche Angelegenheiten 
zu unterrichten. 3Die Dienststellenleitung hat den Ausschuss für Wirtschaftsfragen 
rechtzeitig und umfassend über die wirtschaftlichen Angelegenheiten der Einrichtung 
unter Aushändigung der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch 
nicht die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Einrichtung gefährdet werden, so-
wie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen. 
4Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten gehören insbesondere die Angelegenheiten 
nach § 34 Absatz 2. 5Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf dieser Grundlage mit 
dem Ausschuss für Wirtschaftsfragen mindestens einmal im Jahr, auf ein mit Grün-
den versehenes Verlangen der Mitarbeitervertretung einmal im Kalendervierteljahr, 
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über die wirtschaftliche Lage der Einrichtung zu beraten. ⁶Sie kann eine Person nach 
§ 4 Absatz 2 mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragen. ⁷Der Ausschuss für 
Wirtschaftsfragen kann im erforderlichen Umfang Sachverständige aus der Dienststel-
le hinzuziehen. ⁸Für die am Ausschuss für Wirtschaftsfragen beteiligten Personen gilt 
§ 22 entsprechend.

§ 24 Sitzungen
(1) Spätestens eine Woche nach Beginn der Amtszeit nach § 15 Absatz 2 hat der Wahl-
vorstand, im Fall der vereinfachten Wahl die Versammlungsleitung, die Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung zur Vornahme der nach §  23 Absatz  1 vorgesehenen Wahlen 
einzuberufen und die Sitzung zu leiten, bis die Mitarbeitervertretung über ihren Vor-
sitz entschieden hat.

(2) 1Der oder die Vorsitzende beraumt die weiteren Sitzungen der Mitarbeitervertre-
tung an, setzt die Tagesordnung fest und leitet die Verhandlungen. 2Die Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung sind rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden. 
3Dies gilt auch für die Interessenvertretungen besonderer Mitarbeitergruppen (§§ 49 
bis 53), soweit sie ein Recht auf Teilnahme an der Sitzung haben. 4Kann ein Mitglied 
der Mitarbeitervertretung an der Sitzung nicht teilnehmen, so hat es dies unter Angabe 
der Gründe unverzüglich mitzuteilen.

(3) 1Der oder die Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen und einen Gegenstand 
auf die Tagesordnung zu setzen, wenn dies ein Viertel der Mitglieder der Mitarbei-
tervertretung oder die Dienststellenleitung beantragt. 2Dies gilt auch bei Angele-
genheiten, die Schwerbehinderte oder jugendliche Beschäftigte betreffen, wenn die 
Vertrauensperson der Schwerbehinderten oder die Vertretung der Jugendlichen und 
Auszubildenden dies beantragen und die Behandlung des Gegenstandes keinen Auf-
schub duldet.

(4) 1Die Sitzungen der Mitarbeitervertretung finden in der Regel während der Ar-
beitszeit statt. 2Die Mitarbeitervertretung hat bei der Einberufung von Sitzungen die 
dienstlichen Notwendigkeiten zu berücksichtigen. 3Die Dienststellenleitung soll von 
Zeitpunkt und Ort der Sitzungen vorher verständigt werden. 4Die Sitzungen sind nicht 
öffentlich.

§ 25 Teilnahme an der Sitzung der Mitarbeitervertretung
(1) 1Mitglieder der Dienststellenleitung sind berechtigt, an den Sitzungen teilzuneh-
men, die auf ihr Verlangen anberaumt sind. 2Die Dienststellenleitung ist berechtigt, zu 
diesen Sitzungen Sachkundige hinzuzuziehen. 3Die Dienststellenleitung ist verpflich-
tet, auf Verlangen der Mitarbeitervertretung an Sitzungen teilzunehmen oder sich ver-
treten zu lassen.

(2) Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen Punkten der Tagesordnung sachkun-
dige Personen einladen.

(3) 1Für Personen, die nach den Absätzen 1 und 2 an einer Sitzung der Mitarbeiterver-
tretung teilnehmen, gilt die Schweigepflicht nach § 22. 2Sie sind ausdrücklich darauf 
hinzuweisen.
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§ 26 Beschlussfassung
(1) 1Die Mitarbeitervertretung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend 
ist. 2Die Beschlussfähigkeit muss für jeden Beschluss der Mitarbeitervertretung gegeben sein.

(2) 1Die Mitarbeitervertretung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der bei der Ab-
stimmung anwesenden Mitglieder. 2Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
3Die Mitarbeitervertretung kann in ihrer Geschäftsordnung bestimmen, dass Beschlüs-
se im Umlaufverfahren oder durch fernmündliche Absprachen gefasst werden können, 
sofern dabei Einstimmigkeit erzielt wird. 4Beschlüsse nach Satz 3 sind spätestens in der 
Niederschrift der nächsten Sitzung im Wortlaut festzuhalten.

(3) An der Beratung und der Beschlussfassung dürfen Mitglieder der Mitarbeiterver-
tretung nicht teilnehmen, wenn der Beschluss
a)	 ihnen selbst oder ihren nächsten Angehörigen (Eltern, Ehegatten, eingetragenen 

Lebenspartnern oder Lebenspartnerinnen, Kindern und Geschwistern),
b)	 einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder  

juristischen Person einen Vor- oder Nachteil bringen kann.

(4) Die Mitarbeitervertretung beschließt in Abwesenheit der Personen, die nach § 25 
Absatz 1 und 2 an der Sitzung teilgenommen haben.

§ 27 Sitzungsniederschrift
(1) 1Über jede Sitzung der Mitarbeitervertretung und ihrer Ausschüsse nach § 23a Ab-
satz 1 Satz 1 ist eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens die Namen der An- 
oder Abwesenden, die Tagesordnung, die gefassten Beschlüsse, die Wahlergebnisse 
und die jeweiligen Stimmenverhältnisse enthalten muss. 2Die Niederschrift ist von dem 
oder der Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung oder des Ausschusses und einem wei-
teren Mitglied der Mitarbeitervertretung zu unterzeichnen.

(2) Hat die Dienststellenleitung an einer Sitzung der Mitarbeitervertretung teilgenom-
men, so ist ihr ein Auszug aus der Niederschrift über die Verhandlungspunkte zuzulei-
ten, die im Beisein der Dienststellenleitung verhandelt worden sind.

§ 28 Sprechstunden, Aufsuchen am Arbeitsplatz
(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann Sprechstunden während der Arbeitszeit einrich-
ten. 2Ort und Zeit bestimmt sie im Einvernehmen mit der Dienststellenleitung.

(2) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung haben das Recht, Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der Dienststelle an den Arbeitsplätzen aufzusuchen, sofern dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(3) Versäumnis von Arbeitszeit, die für den Besuch von Sprechstunden oder durch 
sonstige Inanspruchnahme der Mitarbeitervertretung erforderlich ist, hat keine Min-
derung der Bezüge zur Folge.

§ 29 Geschäftsordnung
Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Mitarbeitervertretung in einer Geschäfts-
ordnung regeln.
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§ 30 Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung
(1) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung der Mit-
arbeitervertretung hat die Dienststelle in erforderlichem Umfang Räume, sachliche 
Mittel, dienststellenübliche technische Ausstattung und Büropersonal zur Verfügung 
zu stellen.

(2) 1Die durch die Tätigkeit der Mitarbeitervertretung entstehenden erforderlichen  
Kosten trägt die Dienststelle, bei der die Mitarbeitervertretung gebildet ist. 2Kosten, 
die durch die Beiziehung sachkundiger Personen nach § 25 Absatz 2 und § 31 Absatz 3 
entstehen, werden von der Dienststelle übernommen, wenn die Dienststellenleitung 
der Kostenübernahme vorher zugestimmt hat.

(3) 1Bei Gemeinsamen Mitarbeitervertretungen werden die Kosten von den beteiligten 
Dienststellen entsprechend dem Verhältnis der Zahl ihrer Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen getragen. 2Die Gliedkirchen können andere Regelungen vorsehen.

(4) 1Reisen der Mitglieder der Mitarbeitervertretung, die für ihre Tätigkeit notwendig 
sind, gelten als Dienstreisen. 2Die Genehmigung dieser Reisen und die Erstattung der 
Reisekosten erfolgen nach den für die Dienststelle geltenden Bestimmungen.

(5) Die Mitarbeitervertretung darf für ihre Zwecke keine Beiträge erheben oder Zu-
wendungen annehmen.

§ 31 Mitarbeiterversammlung
(1) 1Die Mitarbeiterversammlung besteht aus allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
der Dienststelle, soweit sie nicht zur Dienststellenleitung gehören. 2Sie wird von dem 
oder der Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung einberufen und geleitet; sie ist nicht 
öffentlich. 3Die Einladung hat unter Angabe der Tagesordnung mindestens eine Woche 
vor dem Termin zu erfolgen. 4Zeit und Ort der Mitarbeiterversammlung sind mit der 
Dienststellenleitung abzusprechen.

(2) 1Die Mitarbeitervertretung hat mindestens einmal in jedem Jahr ihrer Amtszeit eine 
ordentliche Mitarbeiterversammlung einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu 
erstatten. 2Die Mitarbeitervertretung kann bis zu zwei weitere ordentliche Mitarbeiterver-
sammlungen in dem jeweiligen Jahr der Amtszeit einberufen. 3Weiterhin ist der oder die 
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung berechtigt und auf Antrag eines Viertels der Wahl-
berechtigten verpflichtet, eine außerordentliche Mitarbeiterversammlung einzuberufen 
und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.

(3) Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten sachkundige 
Personen zur Beratung hinzuziehen.

(4) 1Die ordentlichen Mitarbeiterversammlungen finden in der Arbeitszeit statt, so-
fern nicht dienstliche Gründe eine andere Regelung erfordern. 2Die Zeit der Teilnah-
me an den ordentlichen Mitarbeiterversammlungen und die zusätzlichen Wegezeiten 
gelten als Arbeitszeit, auch wenn die jeweilige Mitarbeiterversammlung außerhalb der 
Arbeitszeit stattfindet. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für außerordentliche Mitarbeiterver-
sammlungen entsprechend, wenn dies im Einvernehmen zwischen Mitarbeitervertre-
tung und Dienststellenleitung beschlossen worden ist.
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(5) 1Die Dienststellenleitung ist zu der jeweiligen Mitarbeiterversammlung unter 
Mitteilung der Tagesordnung einzuladen; die Einladung kann auf einzelne Tagesord-
nungspunkte beschränkt werden. 2Sie erhält auf Antrag das Wort. 3Sie soll mindestens 
einmal im Jahr in einer Mitarbeiterversammlung über die Entwicklung der Dienststelle 
informieren.

(6) 1Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine gemeinsame Versammlung aller 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen abzu-
halten. 2Für Teilversammlungen gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend. 3Die Mitar-
beitervertretung kann darüber hinaus Teilversammlungen durchführen, wenn dies zur 
Erörterung der besonderen Belange der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Ar-
beitsbereichs oder bestimmter Personengruppen erforderlich ist.

(7) Für die Übernahme der Kosten, die durch die jeweilige Mitarbeiterversammlung 
entstehen, gilt § 30 entsprechend.

§ 32 Aufgaben
(1) 1Die Mitarbeiterversammlung nimmt den Tätigkeitsbericht der Mitarbeitervertre-
tung entgegen und erörtert Angelegenheiten, die zum Aufgabenbereich der Mitarbei-
tervertretung gehören. 2Sie kann Anträge an die Mitarbeitervertretung stellen und zu 
Beschlüssen der Mitarbeitervertretung Stellung nehmen. 3Die Mitarbeitervertretung 
ist an die Stellungnahme der Mitarbeiterversammlung nicht gebunden.

(2) Die Mitarbeiterversammlung wählt den Wahlvorstand.

§ 33 Grundsätze für die Zusammenarbeit
(1) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung sind verpflichtet, sich gegenseitig bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, und arbeiten vertrauensvoll und partner-
schaftlich zusammen. 2Sie informieren sich gegenseitig über Angelegenheiten, die die 
Dienstgemeinschaft betreffen. 3Sie achten darauf, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen nach Recht und Billigkeit behandelt werden, die Vereinigungsfreiheit nicht be-
einträchtigt wird und jede Betätigung in der Dienststelle unterbleibt, die der Aufgabe der 
Dienststelle, der Dienstgemeinschaft oder dem Arbeitsfrieden abträglich ist.

(2) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung müssen mindestens einmal im 
Halbjahr zur Besprechung allgemeiner Fragen des Dienstbetriebes und der Dienstge-
meinschaft und zum Austausch von Vorschlägen und Anregungen zusammenkom-
men. 2In der Besprechung sollen auch Fragen der Gleichstellung und der Gemeinschaft 
in der Dienststelle erörtert werden. 3Sofern eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung 
nach §  5 Absatz  2 besteht, findet die Besprechung nach Satz  1 mit allen beteiligten 
Dienststellenleitungen einmal im Jahr statt.

(3) 1In strittigen Fragen ist eine Einigung durch Aussprache anzustreben. 2Erst wenn 
die Bemühungen um eine Einigung in der Dienststelle gescheitert sind, dürfen andere 
Stellen im Rahmen der dafür geltenden Bestimmungen angerufen werden. 3Das Schei-
tern der Einigung muss von der Mitarbeitervertretung oder der Dienststellenleitung 
schriftlich erklärt werden. 4Die Vorschriften über das Verfahren bei der Mitberatung 
und der Mitbestimmung bleiben unberührt.
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§ 34 Informationsrechte der Mitarbeitervertretung
(1) 1Die Mitarbeitervertretung ist zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und 
umfassend zu unterrichten. 2Die Dienststellenleitung soll die Mitarbeitervertretung be-
reits während der Vorbereitung von Entscheidungen informieren und die Mitarbeiter-
vertretung, insbesondere bei organisatorischen oder sozialen Maßnahmen, frühzeitig 
an den Planungen beteiligen. 3In diesem Rahmen kann die Mitarbeitervertretung ins-
besondere an den Beratungen von Ausschüssen und Kommissionen beteiligt werden.

(2) 1Die Dienststellenleitung hat die Mitarbeitervertretung einmal im Jahr über die Per-
sonalplanung, insbesondere über den gegenwärtigen und zukünftigen Personalbedarf, 
zu unterrichten. 2In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr 
als 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen besteht darüber hinaus mindestens einmal 
im Jahr, auf ein mit Gründen versehenes Verlangen der Mitarbeitervertretung einmal 
im Kalendervierteljahr, eine Informationspflicht über
a)	 die wirtschaftliche Lage der Dienststelle,
b)	 geplante Investitionen,
c)	 Rationalisierungsvorhaben,
d)	 die Einschränkung oder Stilllegung von wesentlichen Teilen der Dienststelle,
e)	 wesentliche Änderungen der Organisation oder des Zwecks der Dienststelle,
f)	 die Übernahme der Dienststelle oder Einrichtung durch Dritte, wenn hiermit  

der Erwerb der Kontrolle verbunden ist,
g)	 die Aufstellung und Änderung des Stellenplanentwurfs.
3Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist diese zu informieren.

(3) 1Der Mitarbeitervertretung sind die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforder-
lichen Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 2Bei Einstellungen werden 
der Mitarbeitervertretung auf Verlangen sämtliche Bewerbungen vorgelegt; Mitar-
beitervertretung und Dienststellenleitung können hierüber eine Dienstvereinbarung 
abschließen. 3Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, die Mitarbeitervertretung auch 
über die Beschäftigung der Personen in der Dienststelle zu informieren, die nicht in 
einem Arbeitsverhältnis zur Dienststelle stehen.

(4) 1Personalakten dürfen nur nach schriftlicher Zustimmung der betroffenen Person 
und nur durch ein von ihr zu bestimmendes Mitglied der Mitarbeitervertretung einge-
sehen werden. 2Dienstliche Beurteilungen sind auf Verlangen der Beurteilten vor der 
Aufnahme in die Personalakte der Mitarbeitervertretung zur Kenntnis zu bringen.

§ 35 Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung
(1) 1Die Mitarbeitervertretung hat die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Be-
lange der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fördern. 2Sie hat in ihrer Mitverantwor-
tung für die Aufgaben der Dienststelle das Verständnis für den Auftrag der Kirche zu 
stärken und für eine gute Zusammenarbeit einzutreten.

(2) Unbeschadet des Rechts des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, persönliche An-
liegen der Dienststellenleitung selbst vorzutragen, soll sich die Mitarbeitervertretung 
der Probleme annehmen und die Interessen auf Veranlassung des Mitarbeiters oder der 
Mitarbeiterin, sofern sie diese für berechtigt hält, bei der Dienststellenleitung vertreten.
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(3) Die Mitarbeitervertretung soll insbesondere
a)	 Maßnahmen anregen, die der Arbeit in der Dienststelle und ihren Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen dienen,
b)	 dafür eintreten, dass die arbeits-, sozial- und dienstrechtlichen Bestimmungen, 

Dienstvereinbarungen und Anordnungen eingehalten werden,
c)	 Beschwerden, Anfragen und Anregungen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

entgegennehmen und, soweit diese berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen 
mit der Dienststellenleitung auf deren Erledigung hinwirken,

d)	 die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter Menschen, 
einschließlich des Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen nach § 166 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch, und sonstiger besonders schutzbedürftiger 
Personen in der Dienststelle fördern und für eine ihren Kenntnissen und Fähig-
keiten entsprechende Beschäftigung eintreten,

e)	 für die Gleichstellung und die Gemeinschaft in der Dienststelle eintreten und 
Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele anregen sowie an ihrer Umsetzung  
mitwirken,

f)	 die Integration ausländischer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fördern,
g)	 Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und des betrieblichen  

Umweltschutzes fördern.

(4) Werden Beschwerden nach Absatz 3 Buchstabe c in einer Sitzung der Mitarbeiter-
vertretung erörtert, hat der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin das Recht, 
vor einer Entscheidung von der Mitarbeitervertretung gehört zu werden.

(5) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können bei Personalgesprächen ein Mitglied der 
Mitarbeitervertretung hinzuziehen.

§ 36 Dienstvereinbarungen
(1) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung können Dienstvereinbarungen ab-
schließen. 2Dienstvereinbarungen dürfen Regelungen weder erweitern, einschränken 
noch ausschließen, die auf Rechtsvorschriften, insbesondere Beschlüssen der Arbeits-
rechtlichen Kommission, Tarifverträgen und Entscheidungen des Schlichtungsaus-
schusses nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz oder allgemeinverbindlichen Richtli-
nien der Kirche beruhen. 3Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch 
die in Satz 2 genannten Regelungen vereinbart worden sind oder üblicherweise verein-
bart werden, können nicht Gegenstand einer Dienstvereinbarung sein, es sei denn, die 
Regelung nach Satz 2 lässt eine Dienstvereinbarung ausdrücklich zu.

(2) Dienstvereinbarungen sind schriftlich niederzulegen, von beiden Partnern zu un-
terzeichnen und in geeigneter Weise bekannt zu geben.

(3) Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und können im Einzelfall nicht abbe-
dungen werden.

(4) 1Wenn in der Dienstvereinbarung Rechte für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
begründet werden, ist darin in der Regel festzulegen, inwieweit diese Rechte bei Au-
ßerkrafttreten der Dienstvereinbarung fortgelten sollen. 2Eine darüber hinausgehende 
Nachwirkung ist ausgeschlossen.
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(5) Dienstvereinbarungen können, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit einer Frist 
von drei Monaten zum Ende eines Monats gekündigt werden.

§ 36a Einigungsstelle1

(1) 1Auf Antrag der Mitarbeitervertretung oder der Dienststellenleitung ist für die 
Dienststelle eine Einigungsstelle zur Beilegung von Regelungsstreitigkeiten zwischen 
der Mitarbeitervertretung und der Dienststellenleitung in organisatorischen und sozi-
alen Angelegenheiten nach § 40 zu bilden. 2Durch Dienstvereinbarung kann eine stän-
dige Einigungsstelle gebildet werden. 3Besteht in der Dienststelle eine Gesamtmitarbei-
tervertretung, kann dieser die Zuständigkeit für die Bildung von Einigungsstellen von 
den Mitarbeitervertretungen übertragen werden. 4Für gemeinsame Mitarbeitervertre-
tungen nach § 5 Absatz 3 bedarf die Bildung von Einigungsstellen einer Dienstverein-
barung. 5Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen der Mitarbei-
tervertretung und der Dienststellenleitung. 6Die Zuständigkeit des Kirchengerichts für 
Rechtsstreitigkeiten nach § 60 bleibt unberührt. 

(2) Nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts können gemeinsame Einigungsstellen 
für mehrere Dienststellen gebildet werden. 

(3) 1Die Einigungsstelle besteht aus je zwei beisitzenden Mitgliedern, die von der Mitarbeiter-
vertretung und der Dienststellenleitung bestellt werden, sowie einem oder einer Vorsitzenden, 
der oder die das Amt unparteiisch ausübt. 2Der oder die Vorsitzende wird gemeinsam von der 
Mitarbeitervertretung und der Dienststellenleitung bestellt. 3Kommt eine einvernehmliche 
Bestellung nicht zu Stande, entscheidet auf Antrag das Kirchengericht über die Bestellung. 

(4) 1Die Einigungsstelle wird nach Anrufung durch einen der Beteiligten unverzüglich 
tätig. 2Sie entscheidet durch Spruch nach nicht öffentlicher, mündlicher Verhandlung 
mit Stimmenmehrheit. 3Bei der Beschlussfassung hat sich der oder die Vorsitzende 
zunächst der Stimme zu enthalten; kommt eine Stimmenmehrheit nicht zu Stande, 
nimmt der oder die Vorsitzende nach weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfas-
sung teil. 4Bei der Beschlussfassung hat die Einigungsstelle die Belange der Dienststelle 
und ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Rahmen billigen Ermessens angemes-
sen zu berücksichtigen. 5Die Überschreitung der Grenzen billigen Ermessens kann in-
nerhalb einer Frist von einem Monat von der Mitarbeitervertretung oder der Dienst-
stellenleitung vor dem Kirchengericht geltend gemacht werden. 

(5) 1Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland regelt die Entschädigungen für 
die Mitglieder von Einigungsstellen durch Rechtsverordnung. 2Den Gliedkirchen bleibt 
eine anderweitige Regelung unter Berücksichtigung ihrer Besonderheiten vorbehalten. 

(6) Die Gliedkirchen können in ihren Anwendungsbestimmungen ergänzende Rege-
lungen treffen.

§ 37 Verfahren der Beteiligung der Mitarbeitervertretung
(1) Die Mitarbeitervertretung wird insbesondere in den Verfahren der Mitbestimmung 
(§ 38), der eingeschränkten Mitbestimmung (§ 41) und der Mitberatung (§ 45) beteiligt.

1	 § 36a tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft.
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(2) Die Mitarbeitervertretung hat ihre Beteiligungsrechte im Rahmen der Zuständig-
keit der Dienststelle und der geltenden Bestimmungen wahrzunehmen.

§ 38 Mitbestimmung
(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung unterliegt, 
darf sie erst vollzogen werden, wenn die Zustimmung der Mitarbeitervertretung vor-
liegt oder kirchengerichtlich ersetzt worden ist oder die Einigungsstelle gemäß § 36a 
entschieden hat.

(2) 1Die Dienststellenleitung unterrichtet die Mitarbeitervertretung von der beabsich- 
tigten Maßnahme und beantragt deren Zustimmung. 2Auf Verlangen der Mitarbeiter-
vertretung ist die beabsichtigte Maßnahme mit ihr zu erörtern.

(3) 1Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn die Mitarbeitervertretung nicht innerhalb 
von zwei Wochen schriftlich die Zustimmung verweigert oder eine mündliche Erörte-
rung beantragt. 2Die Dienststellenleitung kann die Frist in dringenden Fällen bis auf 
drei Arbeitstage abkürzen. 3Die Frist beginnt mit dem Zugang der Mitteilung an den 
Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung. 4Die Dienststellenlei-
tung kann im Einzelfall die Frist auf Antrag der Mitarbeitervertretung verlängern. 5Die 
Mitarbeitervertretung hat eine Verweigerung der Zustimmung gegenüber der Dienst-
stellenleitung schriftlich zu begründen. ⁶Im Fall der Erörterung gilt die Zustimmung 
als erteilt, wenn die Mitarbeitervertretung die Zustimmung nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Abschluss der Erörterung schriftlich verweigert. ⁷Die Erörterung 
ist abgeschlossen, wenn dies durch die Mitarbeitervertretung oder die Dienststellenlei-
tung schriftlich mitgeteilt wird.

(4) 1Kommt in den Fällen der Mitbestimmung keine Einigung zu Stande, kann die 
Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der schriftlichen Wei-
gerung das Kirchengericht anrufen. 2Die Anrufung des Kirchengerichts ist für Rege-
lungsstreitigkeiten bei Angelegenheiten nach §  40 ausgeschlossen, wenn eine Eini-
gungsstelle gemäß § 36a besteht. 3In diesen Fällen entscheidet die Einigungsstelle auf 
Antrag eines der Beteiligten. 4In Regelungsstreitigkeiten nach § 36a Absatz 1 können 
Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach fest-
gestellter Nichteinigung die Einigungsstelle anrufen.

(5) 1Die Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen, die keinen Aufschub dulden, bis 
zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. 2Vorläufige Regelungen 
dürfen die Durchführung einer anderen endgültigen Entscheidung nicht hindern. 3Die 
Dienststellenleitung hat der Mitarbeitervertretung eine beabsichtigte vorläufige Maß-
nahme mitzuteilen, zu begründen und unverzüglich das Verfahren der Absätze 1 und 
2 einzuleiten oder fortzusetzen.

§ 39 Fälle der Mitbestimmung bei allgemeinen personellen Angelegenheiten
Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen ein Mitbestimmungsrecht:
a)	 Inhalt und Verwendung von Personalfragebogen und sonstigen Fragebogen zur 

Erhebung personenbezogener Daten, soweit nicht eine gesetzliche Regelung  
besteht,
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b)	 Aufstellung von Beurteilungsgrundsätzen für die Dienststelle,
c)	 Aufstellung von Grundsätzen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung  

sowie die Teilnehmerauswahl,
d)	 Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Fort- und Weiterbildungsver-

anstaltungen,
e)	 Einführung sowie Grundsätze der Durchführung von Mitarbeiter-Jahresgesprächen.

§ 40 Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen und sozialen Angelegenheiten
Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Fällen ein Mitbestimmungsrecht:
a)	 Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und Betriebsärzten und -ärztinnen 

sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit,
b)	 Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und gesundheitlichen Gefahren,
c)	 Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht 

auf ihre Rechtsform,
d)	 Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen, Verteilung der  

Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage sowie Festlegung der Grundsätze  
für die Aufstellung von Dienstplänen,

e)	 Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubsplan,
f)	 Aufstellung von Sozialplänen (insbesondere bei Auflösung, Einschränkung, Verle-

gung und Zusammenlegung von Dienststellen oder erheblichen Teilen von ihnen) 
einschließlich Plänen für Umschulung zum Ausgleich oder zur Milderung von 
wirtschaftlichen Nachteilen und für die Folgen von Rationalisierungsmaßnahmen, 
wobei Sozialpläne Regelungen weder einschränken noch ausschließen dürfen, die 
auf Rechtsvorschriften oder allgemein verbindlichen Richtlinien beruhen,

g)	 Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung,
h)	 Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden,
i)	 Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur Erleichterung des  

Arbeitsablaufs,
j)	 Einführung und Anwendung von Maßnahmen oder technischen Einrichtungen, 

die dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiter und  
Mitarbeiterinnen zu überwachen,

k)	 Regelung der Ordnung in der Dienststelle (Haus- und Betriebsordnungen)  
und des Verhaltens der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Dienst,

l)	 Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Mitarbeiterschaft,
m)	Grundsätze für die Gewährung von Unterstützungen oder sonstigen  

Zuwendungen, auf die kein Rechtsanspruch besteht,
n)	 Zuweisung von Mietwohnungen oder Pachtland an Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen, wenn die Dienststelle darüber verfügt, sowie allgemeine Festsetzung  
der Nutzungsbedingungen und die Kündigung des Nutzungsverhältnisses,

o)	 Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen.

§ 41 Eingeschränkte Mitbestimmung
(1) Die Mitarbeitervertretung darf in den Fällen der eingeschränkten Mitbestimmung 
(§§ 42 und 43) mit Ausnahme des Falles gemäß § 42 Buchstabe b (ordentliche Kündi-
gung nach Ablauf der Probezeit) ihre Zustimmung nur verweigern, wenn
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a)	 die Maßnahme gegen eine Rechtsvorschrift, eine Vertragsbestimmung,  
eine Dienstvereinbarung, eine Verwaltungsanordnung, eine andere bindende  
Bestimmung oder eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung verstößt,

b)	 die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der oder die durch die 
Maßnahme betroffene oder andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen benachteiligt 
werden, ohne dass dies aus dienstlichen oder persönlichen Gründen gerechtfertigt ist,

c)	 die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass eine Einstellung zur  
Störung des Friedens in der Dienststelle führt.

(2) Im Falle des § 42 Buchstabe b (ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit) 
darf die Mitarbeitervertretung ihre Zustimmung nur verweigern, wenn die Kündigung 
gegen eine Rechtsvorschrift, eine arbeitsrechtliche Regelung, eine andere bindende Be-
stimmung oder eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung verstößt.

(3) Für das Verfahren bei der eingeschränkten Mitbestimmung gilt § 38 entsprechend.

§ 42 Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in Personalangelegenheiten  
der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Personalangelegenheiten der privat-
rechtlich angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein eingeschränktes Mitbe-
stimmungsrecht:
a)	 Einstellung,
b)	 ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit,
c)	 Eingruppierung,
d)	 Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tätigkeit von mehr als  

drei Monaten Dauer,
e)	 dauernde Übertragung einer Tätigkeit, die einen Anspruch auf Zahlung einer 

Zulage auslöst, sowie Widerruf einer solchen Übertragung,
f)	 Umsetzung innerhalb einer Dienststelle unter gleichzeitigem Ortswechsel,
g)	 Versetzung oder Abordnung zu einer anderen Dienststelle von mehr als drei Mo-

naten Dauer, wobei in diesen Fällen die Mitarbeitervertretung der aufnehmenden 
Dienststelle unbeschadet des Mitberatungsrechts nach § 46 Buchstabe d  
mitbestimmt,

h)	 Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus,
i)	 Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,
j)	 Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versagung und Widerruf der  

Genehmigung einer Nebentätigkeit,
k)	 Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beurlaubung.

§ 43 Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in Personalangelegenheiten der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen
Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Personalangelegenheiten der Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen ein einge-
schränktes Mitbestimmungsrecht:
a)	 Einstellung,
b)	 (aufgehoben)
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c)	 Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in ein solches anderer Art,
d)	 Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beurlaubung  

in besonderen Fällen,
e)	 Verlängerung der Probezeit,
f)	 Beförderung,
g)	 Übertragung eines anderen Amtes, das mit einer Zulage ausgestattet ist,
h)	 Übertragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt ohne Änderung 

der Amtsbezeichnung oder Übertragung eines anderen Amtes mit gleichem End-
grundgehalt mit Änderung der Amtsbezeichnung,

i)	 Zulassung zum Aufstiegsverfahren, Verleihung eines anderen Amtes mit anderer 
Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe,

j)	 dauernde Übertragung eines höher oder niedriger bewerteten Dienstpostens,
k)	 Umsetzung innerhalb der Dienststelle bei gleichzeitigem Ortswechsel,
l)	 Versetzung, Zuweisung oder Abordnung von mehr als drei Monaten Dauer zu 

einer anderen Dienststelle oder einem anderen Dienstherrn im Geltungsbereich 
dieses Kirchengesetzes, wobei in diesen Fällen die Mitarbeitervertretung der auf-
nehmenden Dienststelle unbeschadet des Mitberatungsrechts nach § 46 Buchsta-
be d mitbestimmt,

m)	Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens der  
Altersgrenze,

n)	 Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,
o)	 Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versagung und Widerruf der Genehmi-

gung einer Nebentätigkeit,
p)	 Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe oder auf Widerruf, 

wenn die Entlassung nicht beantragt worden ist,
q)	 vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gegen den Willen des Kirchenbeamten 

oder der Kirchenbeamtin,
r)	 Versetzung in den Wartestand oder einstweiligen Ruhestand gegen den Willen  

des Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin.

§ 44 Ausnahmen von der Beteiligung in Personalangelegenheiten
1Eine Beteiligung in Personalangelegenheiten der Personen nach § 4 findet nicht statt 
mit Ausnahme der von der Mitarbeitervertretung nach Gesetz oder Satzung in leitende 
Organe entsandten Mitglieder. 2Daneben findet keine Beteiligung in den Personalan-
gelegenheiten der Personen statt, die im pfarramtlichen Dienst und in der Ausbildung 
oder Vorbereitung dazu stehen; gleiches gilt für die Personalangelegenheiten der Leh-
renden an kirchlichen Hochschulen oder Fachhochschulen. 3Die Gliedkirchen können 
Näheres bestimmen.

§ 45 Mitberatung
(1) 1In den Fällen der Mitberatung ist der Mitarbeitervertretung eine beabsichtigte 
Maßnahme rechtzeitig vor der Durchführung bekannt zu geben und auf Verlangen 
mit ihr zu erörtern. 2Die Mitarbeitervertretung kann die Erörterung nur innerhalb von 
zwei Wochen nach Bekanntgabe der beabsichtigten Maßnahme verlangen. 3In den Fäl-
len des § 46 Buchstabe b kann die Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage 
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verkürzen. 4Äußert sich die Mitarbeitervertretung nicht innerhalb von zwei Wochen 
oder innerhalb der verkürzten Frist nach Satz 3 oder hält sie bei der Erörterung ihre 
Einwendungen oder Vorschläge nicht aufrecht, so gilt die Maßnahme als gebilligt. 5Die 
Fristen beginnen mit Zugang der Mitteilung an den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
der Mitarbeitervertretung. ⁶Im Einzelfall können die Fristen auf Antrag der Mitarbei-
tervertretung von der Dienststellenleitung verlängert werden. ⁷Im Falle einer Nicht-
einigung hat die Dienststellenleitung oder die Mitarbeitervertretung die Erörterung 
für beendet zu erklären. ⁸Die Dienststellenleitung hat eine abweichende Entscheidung 
gegenüber der Mitarbeitervertretung schriftlich zu begründen.

(2) 1Eine der Mitberatung unterliegende Maßnahme ist unwirksam, wenn die Mit-
arbeitervertretung nicht nach Absatz  1 beteiligt worden ist. 2Die Mitarbeitervertre-
tung kann innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis, spätestens sechs Monate nach 
Durchführung der Maßnahme das Kirchengericht anrufen, wenn sie nicht nach Ab-
satz 1 beteiligt worden ist.

§ 46 Fälle der Mitberatung
Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen ein Mitberatungsrecht:
a)	 Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zusammenlegung von Dienststellen 

oder erheblichen Teilen von ihnen,
b)	 außerordentliche Kündigung,
c)	 ordentliche Kündigung innerhalb der Probezeit,
d)	 Versetzung und Abordnung von mehr als drei Monaten Dauer, wobei das Mitbera-

tungsrecht hier für die Mitarbeitervertretung der abgebenden Dienststelle besteht,
e)	 Aufstellung von Grundsätzen für die Bemessung des Personalbedarfs,
f)	 Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen auf Verlangen der in Anspruch 

genommenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
g)	 dauerhafte Vergabe von Arbeitsbereichen an Dritte, die bisher von Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen der Dienststelle wahrgenommen werden.

§ 47 Initiativrecht der Mitarbeitervertretung
(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann der Dienststellenleitung in den Fällen der §§ 39, 40, 
42, 43 und 46 Maßnahmen schriftlich vorschlagen. 2Die Dienststellenleitung hat inner-
halb eines Monats Stellung zu nehmen. 3Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen.

(2) 1Kommt in den Fällen des Absatzes 1, in denen die Mitarbeitervertretung ein Mit-
bestimmungsrecht oder ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht hat, auch nach Er-
örterung eine Einigung nicht zu Stande, so kann die Mitarbeitervertretung innerhalb 
von zwei Wochen nach Abschluss der Erörterung oder nach der Ablehnung das Kir-
chengericht anrufen. 2Die Mitarbeitervertretung kann das Kirchengericht ferner in-
nerhalb von zwei Wochen anrufen, wenn die Dienststellenleitung nicht innerhalb der 
Monatsfrist des Absatzes 1 schriftlich Stellung genommen hat.

(3) 1Die Anrufung des Kirchengerichts ist für Regelungsstreitigkeiten in Angelegen-
heiten nach §  40 ausgeschlossen, wenn eine Einigungsstelle nach §  36a besteht. 2In 
diesen Fällen unterbreitet die Einigungsstelle den Beteiligten einen Vermittlungsvor-
schlag.
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§ 48 Beschwerderecht der Mitarbeitervertretung
(1) Verstößt die Dienststellenleitung gegen sich aus diesem Kirchengesetz ergebende 
oder sonstige gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bestehende Pflichten, 
hat die Mitarbeitervertretung das Recht, bei den zuständigen Leitungs- und Aufsichts-
organen Beschwerde einzulegen.

(2) Bei berechtigten Beschwerden hat das Leitungs- oder Aufsichtsorgan im Rahmen 
seiner Möglichkeiten Abhilfe zu schaffen oder auf Abhilfe hinzuwirken.

§ 49 Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden
(1) 1Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter 18 Jahren, die Auszubildenden sowie 
die weiteren zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten wählen ihre Vertretung, die von 
der Mitarbeitervertretung in Angelegenheiten der Jugendlichen und Auszubildenden 
zur Beratung hinzuzuziehen ist. 2Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach Satz 1, die 
am Wahltag 
a)	 das 16. Lebensjahr vollendet haben und 
b)	 der Dienststelle seit mindestens drei Monaten angehören. 
3Die Gliedkirchen können bestimmen, dass nur Glieder einer christlichen Kirche oder 
Gemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland ange-
schlossen ist, wählbar sind. 
4Gewählt werden 
	 eine Person bei Dienststellen mit in der Regel 5–15 Wahlberechtigten; 
	 drei Personen bei Dienststellen mit in der Regel 16–50 Wahlberechtigten; 
	 fünf Personen bei Dienststellen mit in der Regel mehr als insgesamt  

50 Wahlberechtigten.

(2) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.

(3) 1Beantragt ein Mitglied der Vertretung spätestens einen Monat vor Beendigung sei-
nes Ausbildungsverhältnisses für den Fall des erfolgreichen Abschlusses seiner Ausbil-
dung schriftlich die Weiterbeschäftigung, so bedarf die Ablehnung des Antrages durch 
die Dienststellenleitung der Zustimmung der Mitarbeitervertretung, wenn die Dienst-
stelle gleichzeitig weitere Auszubildende weiterbeschäftigt. 2Die Zustimmung kann nur 
verweigert werden, wenn der durch Tatsachen begründete Verdacht besteht, dass die 
Ablehnung der Weiterbeschäftigung wegen der Tätigkeit als Mitglied der Vertretung 
erfolgt. 3Verweigert die Mitarbeitervertretung die Zustimmung, so kann die Dienststel-
lenleitung innerhalb von zwei Wochen das Kirchengericht anrufen.

(4) Für Mitglieder der Vertretung nach Absatz 1 gelten, soweit in den Absätzen 1 bis 3 
nichts anderes bestimmt ist, die §§ 11, 13, 14, 15 Absatz 2 bis 4 und §§ 16 bis 19 sowie 
§§ 21 und 22 entsprechend.

(5) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:
1.	 Maßnahmen zu beantragen, die den Jugendlichen und Auszubildenden dienen, 

insbesondere in Fragen der Berufsausbildung und der Gleichstellung von weib-
lichen und männlichen Jugendlichen und Auszubildenden,

2.	 darauf zu achten, dass die zugunsten der Jugendlichen und Auszubildenden  
geltenden Bestimmungen durchgeführt werden,
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3.	 Anregungen und Beschwerden von Jugendlichen und Auszubildenden entge-
genzunehmen und, soweit sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit der 
Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken.

(6) 1Dienststellenleitung und Jugend- und Auszubildendenvertretung sollen mindestens 
einmal im Halbjahr zu gemeinsamen Besprechungen zusammentreten. 2Die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung hat das Recht, an den Sitzungen der Mitarbeitervertretung 
mit einem Mitglied mit beratender Stimme teilzunehmen. 3Sie hat Stimmrecht bei Be-
schlüssen, die überwiegend die Belange Jugendlicher und Auszubildender berühren.

(7) Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung, ist eine gemeinsame Vertretung 
der Jugendlichen und Auszubildenden zu wählen.

§ 50 Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
(1) 1In Dienststellen, in denen mindestens fünf schwerbehinderte Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden eine Vertrauensper-
son und mindestens ein Stellvertreter oder mindestens eine Stellvertreterin gewählt. 
2Für das Wahlverfahren finden die §§ 11, 13 und 14 entsprechende Anwendung.

(2) Für die Amtszeit der Vertrauensperson und der sie stellvertretenden Personen gel-
ten die §§ 15 bis 18 entsprechend.

(3) Wahlberechtigt sind alle in der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen.

(4) Für die Wählbarkeit gilt § 10 entsprechend.

(5) Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung, ist eine gemeinsame Vertrauens-
person der Schwerbehinderten zu wählen.

§ 51 Aufgaben der Vertrauensperson der schwerbehinderten  
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
(1) Aufgaben und Befugnisse der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen bestimmen sich nach den §§ 177 bis 179 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch.

(2) In Dienststellen mit in der Regel mindestens 100 schwerbehinderten Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen kann die Vertrauensperson nach Unterrichtung der Dienststel-
lenleitung die mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Person zu be-
stimmten Aufgaben heranziehen.

(3) 1Die Vertrauensperson ist von der Dienststellenleitung in allen Angelegenheiten, 
die einzelne Schwerbehinderte oder die Schwerbehinderten als Gruppe berühren, 
rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung zu hören; 
die getroffene Entscheidung ist der Vertrauensperson unverzüglich mitzuteilen. 2Die 
Kündigung schwerbehinderter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die der Dienstgeber 
ohne eine Beteiligung der Vertrauensperson ausspricht, ist unwirksam.

(4) 1Schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben das Recht, bei Ein-
sicht in die über sie geführte Personalakte die Vertrauensperson der schwerbehinder-
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ten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinzuzuziehen. 2Die Vertrauensperson bewahrt 
über den Inhalt der Daten Stillschweigen, soweit sie der schwerbehinderte Mensch 
nicht von dieser Verpflichtung entbunden hat.

(5) 1Die Vertrauensperson hat das Recht, an allen Sitzungen der Mitarbeitervertretung 
beratend teilzunehmen. 2Erachtet sie einen Beschluss der Mitarbeitervertretung als 
erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, so ist auf ihren Antrag der Beschluss auf die Dauer von einer 
Woche vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an auszusetzen. 3Nach Ablauf der Frist 
ist über die Angelegenheit neu zu beschließen. 4Wird der erste Beschluss bestätigt, so 
kann der Antrag auf Aussetzung nicht wiederholt werden. 5Die Aussetzung hat keine 
Verlängerung einer Frist zur Folge.

(6) 1Die Vertrauensperson hat das Recht, mindestens einmal im Jahr eine Versamm-
lung der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Dienststelle 
durchzuführen. 2Die für die Mitarbeiterversammlung geltenden Vorschriften der §§ 31 
und 32 gelten dabei entsprechend.

§ 52 Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauensperson  
der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
(1) 1Für die Rechtsstellung der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen gelten die §§ 19 bis 22, 28 und 30 entsprechend. 2Ergänzend gilt 
§ 179 Absatz 6 bis 9 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

(2) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Mitarbeitervertretung für deren Sit-
zungen, Sprechstunden und laufende Geschäftsführung zur Verfügung gestellt werden, 
stehen für die gleichen Zwecke auch der Vertrauensperson offen, soweit ihr hierfür 
nicht eigene Räume und Geschäftsbedarf zur Verfügung gestellt werden.

§ 52a Gesamtschwerbehindertenvertretung
(1) Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung nach § 6, bilden die Vertrauenspersonen 
eine Gesamtschwerbehindertenvertretung.

(2) Ist nur in einer der Dienststellen eine Vertrauensperson gewählt, nimmt sie die 
Rechte und Pflichten der Gesamtschwerbehindertenvertretung wahr.

(3) 1Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der schwerbe-
hinderten Beschäftigten in Angelegenheiten, die Schwerbehinderte aus mehr als einer 
Dienststelle betreffen. 2Sie vertritt auch die Interessen der schwerbehinderten Beschäf-
tigten, die in einer Dienststelle tätig sind, für die eine Vertrauensperson entweder nicht 
gewählt werden kann oder nicht gewählt worden ist.

§ 53 Mitwirkung in Werkstätten für behinderte Menschen  
und in Angelegenheiten weiterer Personengruppen
1Die Mitwirkungsrechte behinderter Menschen in Werkstätten regelt der Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung. 2Er kann auch für weitere 
Gruppen von Beschäftigten, die nicht Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen nach § 2 sind, 
Mitwirkungsrechte durch Rechtsverordnung regeln.
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§ 54 Bildung von Gesamtausschüssen
(1) 1Im Bereich der Gliedkirchen, des jeweiligen Diakonischen Werks oder für beide 
Bereiche gemeinsam ist ein Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretung im kirchlichen 
und diakonischen Bereich zu bilden. 2Einzelheiten über Aufgaben, Bildung und Zu-
sammensetzung des Gesamtausschusses regeln die Gliedkirchen.

(2) 1Für die Gesamtausschüsse gelten im Übrigen die Bestimmungen dieses Kirchen-
gesetzes mit Ausnahme des § 20 sinngemäß. 2Die Gliedkirchen können nähere Bestim-
mungen über die Freistellung der Mitglieder des Gesamtausschusses treffen.

§ 55 Aufgaben des Gesamtausschusses
Dem Gesamtausschuss sollen insbesondere folgende Aufgaben zugewiesen werden:
a)	 Beratung, Unterstützung und Information der Mitarbeitervertretungen bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten,
b)	 Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs zwischen den Mitarbeitervertre-

tungen sowie Förderung der Fortbildung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretungen,
c)	 Erörterung arbeits-, dienst- und mitarbeitervertretungsrechtlicher Fragen von 

grundsätzlicher Bedeutung, sofern hierfür nicht andere Stellen zuständig sind,
d)	 Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten kirchengesetzlichen  

Regelungen im Arbeitsrecht sowie
e) 	 Mitwirkung bei der Besetzung der Kirchengerichte nach § 57.

§ 55a Ständige Konferenz, Bundeskonferenz,  
Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland
(1) Die gliedkirchlichen Gesamtausschüsse und die Gesamtmitarbeitervertretung der 
Einrichtungen, Amts- und Dienststellen der Evangelischen Kirche in Deutschland bil-
den die Ständige Konferenz.

(2) Die Gesamtausschüsse im diakonischen Bereich bilden die Bundeskonferenz.

(3) Zusammen bilden die Vorstände der Ständigen Konferenz und der Bundeskon-
ferenz der Diakonie den Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
Dieser tritt in der Regel einmal im Jahr zu einer Sitzung zusammen.

(4) Die Gesamtausschüsse nach § 54 Absatz 1 entsenden aus ihrer Mitte jeweils zwei 
Mitglieder in die Ständige Konferenz oder in die Bundeskonferenz.

§ 55b Aufgaben der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz
Die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz haben insbesondere folgende Aufgaben:
a)	 Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten kirchengesetzlichen Regelungen 

im Arbeitsrecht der Evangelischen Kirche in Deutschland,
b)	 Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches zwischen den  

Gesamtausschüssen und Förderung ihrer Fortbildungsarbeit sowie
c)	 Beratung und Unterstützung der entsendenden Gremien.

§ 55c Geschäftsführung
(1) Die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz wählen jeweils aus ihrer Mitte 
ein vorsitzendes und vier weitere Mitglieder des Vorstandes.
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(2) 1Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. 2Die Amtszeit beträgt vier Jahre.

(3) 1Für die dem Vorstand übertragenen Aufgaben werden ein Mitglied zu 100 vom 
Hundert oder zwei Mitglieder zu jeweils 50 vom Hundert der regelmäßigen Arbeitszeit 
Vollbeschäftigter unter Fortzahlung der Bezüge freigestellt. 2Durch Vereinbarung kann 
eine abweichende Regelung über die Verteilung der Freistellung vereinbart werden.

(4) Für die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz wird eine gemeinsame Ge-
schäftsstelle beim Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland eingerichtet.

(5) Die erforderlichen Kosten der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz tra-
gen die Evangelische Kirche in Deutschland sowie das Evangelische Werk für Diakonie 
und Entwicklung e.V. je zur Hälfte.

§ 55d Weitere Regelungen
(1) Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Ständige Konferenz oder die Bundes-
konferenz in einer Geschäftsordnung regeln.

(2) Erforderliche Reisen der Mitglieder des Vorstandes der Ständigen Konferenz und 
der Bundeskonferenz gelten als Dienstreisen.

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes sinngemäß.

§ 56 Kirchengerichtlicher Rechtsschutz
1Zu kirchengerichtlichen Entscheidungen sind die Kirchengerichte in erster Instanz 
und in zweiter Instanz der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land berufen. 2Die Bezeichnung der Kirchengerichte erster Instanz können die Glied-
kirchen abweichend regeln.

§ 57 Bildung von Kirchengerichten
(1) 1Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse errichten Kirchen-
gerichte für den Bereich des gliedkirchlichen Zusammenschlusses, der Gliedkirche 
und ihres Diakonischen Werkes oder für mehrere Gliedkirchen und Diakonischen 
Werke gemeinsam. 2Die Kirchengerichte bestehen aus einer oder mehreren Kammern. 
3Das Recht der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann abwei-
chend von Satz 1 die Zuständigkeit des Kirchengerichts der Evangelischen Kirche in 
Deutschland begründen.

(2) Durch Vereinbarungen mit Institutionen außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Kirchengesetzes kann bestimmt werden, dass ein Kirchengericht für diese Instituti-
onen zuständig ist, sofern die Institutionen die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes 
oder Bestimmungen wesentlich gleichen Inhalts für ihren Bereich anwenden.

§ 57a Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts  
der Evangelischen Kirche in Deutschland
Das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland ist zuständig
a)	 für den Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Amts-  

und Dienststellen und Einrichtungen;
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b)	 für das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. und seine  
Dienststellen und die ihm unmittelbar angeschlossenen rechtlich selbstständigen 
Einrichtungen;

c)	 für die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland, die gemäß § 57 so-
wie gemäß § 5 Absatz 2 Nummer 2 und § 6 Absatz 1 des Kirchengerichtsgesetzes 
eine Zuständigkeit begründen;

d)	 für die kirchlichen und freikirchlichen Einrichtungen, Werke und Dienste im 
Bereich der evangelischen Kirchen, für die gemäß § 6 Absatz 2 des Kirchenge-
richtsgesetzes die Zuständigkeit begründet wird, sowie

e)	 für Mitgliedseinrichtungen der gliedkirchlichen Diakonischen Werke, die das 
Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD aufgrund einer Befreiung von der Anwen-
dung des gliedkirchlichen Mitarbeitervertretungsrechts oder aufgrund von § 1 
Absatz 2a anwenden.

§ 58 Bildung und Zusammensetzung der Kammern
1Eine Kammer besteht aus drei Mitgliedern. 2Die Gliedkirchen können andere Be-
setzungen vorsehen. 3Vorsitzende und beisitzende Mitglieder müssen zu kirchlichen 
Ämtern in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland wählbar sein. 
4Sofern das Kirchengericht auch für Freikirchen zuständig ist, können auch deren Mit-
glieder berufen werden. 5Für jedes Mitglied wird mindestens ein stellvertretendes Mit-
glied berufen.

(2) 1Vorsitzende sowie deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen müssen die Befähi-
gung zum Richteramt haben. 2Sie dürfen nicht in öffentlich-rechtlichen Dienst- oder 
privatrechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen zu einer kirchlichen Körperschaft 
oder einer Einrichtung der Diakonie innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land stehen.

(3) Für die Berufung von Vorsitzenden und deren Stellvertretern oder Stellvertrete-
rinnen soll ein einvernehmlicher Vorschlag der Dienstgeber- und Dienstnehmerseite 
vorgelegt werden.

(4) Für jede Kammer werden als beisitzende Mitglieder mindestens je ein Vertreter oder 
eine Vertreterin der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ein Vertreter oder eine Ver-
treterin der Dienstgeber berufen; das Gleiche gilt für die stellvertretenden Mitglieder.

(5) Das Nähere regeln
1.	 der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung,
2.	 die Gliedkirchen für ihren Bereich.

§ 59 Rechtsstellung der Mitglieder des Kirchengerichts
1Die Mitglieder des Kirchengerichts sind unabhängig und nur an das Gesetz und ihr 
Gewissen gebunden. 2Sie haben das Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stär-
ken und auf eine gute Zusammenarbeit hinzuwirken. 3Sie unterliegen der richterlichen 
Schweigepflicht.

(2) Mitglied des Kirchengerichts kann nicht sein, wer einem kirchenleitenden Org-
an der EKD oder einer Gliedkirche sowie den leitenden Organen des Evangelischen 
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Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. oder der gliedkirchlichen Diakonischen 
Werke angehört.

(3) 1Die Amtszeit der Mitglieder des Kirchengerichts beträgt sechs Jahre. 2Solange eine 
neue Besetzung nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder im Amt.

(4) Die §§ 19, 21 und 22 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und 5 sowie Absatz 2 gelten entsprechend.

§ 59a Berufung der Richter und Richterinnen des Kirchengerichtshofes  
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(1) 1Für die Berufung der Vorsitzenden Richter und Vorsitzenden Richterinnen soll 
ein einvernehmlicher Vorschlag der Dienstgeber- und Dienstnehmerseite vorgelegt 
werden. 2Kommt ein einvernehmlicher Vorschlag nicht spätestens binnen einer Frist 
von sechs Monaten nach dem Ablauf der regelmäßigen Amtszeit zu Stande, kann eine 
Berufung auch ohne Vorliegen eines solchen Vorschlags erfolgen.

(2) Die übrigen Richter und Richterinnen werden je als Vertreter oder Vertreterin der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in 
Deutschland sowie als Vertreter oder Vertreterin der Dienstgeber vom Kirchenamt be-
nannt.

(3) Das Nähere regelt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verord-
nung.

§ 60 Zuständigkeit der Kirchengerichte
(1) Die Kirchengerichte entscheiden auf Antrag unbeschadet der Rechte des Mitarbei-
ters oder der Mitarbeiterin über alle Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung dieses 
Kirchengesetzes zwischen den jeweils Beteiligten ergeben.

(2) In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen der Frage der Geltung von 
Dienststellenteilen und Einrichtungen der Diakonie als Dienststellen angerufen wer-
den (§ 3), entscheiden sie über die Ersetzung des Einvernehmens.

(3) In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen des Abschlusses von Dienstver-
einbarungen angerufen werden (§ 36), wird von ihnen nur ein Vermittlungsvorschlag 
unterbreitet.

(4) 1In den Fällen der Mitberatung (§ 46) stellen die Kirchengerichte nur fest, ob die 
Beteiligung der Mitarbeitervertretung erfolgt ist. 2Ist die Beteiligung unterblieben, hat 
dies die Unwirksamkeit der Maßnahme zur Folge.

(5) 1In den Fällen, die einem eingeschränkten Mitbestimmungsrecht unterliegen (§§ 42 
und 43), haben die Kirchengerichte lediglich zu prüfen und festzustellen, ob für die 
Mitarbeitervertretung ein Grund zur Verweigerung der Zustimmung nach § 41 vor-
liegt. 2Wird festgestellt, dass für die Mitarbeitervertretung kein Grund zur Verweige-
rung der Zustimmung nach § 41 vorliegt, gilt die Zustimmung der Mitarbeitervertre-
tung als ersetzt.

(6) 1In den Fällen der Mitbestimmung entscheiden die Kirchengerichte über die Er-
setzung der Zustimmung der Mitarbeitervertretung. 2Die Entscheidung muss sich im 
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Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften und im Rahmen der Anträge von Mitarbei-
tervertretung und Dienststellenleitung halten.

(7) 1In den Fällen der Nichteinigung über Initiativen der Mitarbeitervertretung (§ 47 
Absatz 2) stellen die Kirchengerichte fest, ob die Weigerung der Dienststellenleitung, 
die von der Mitarbeitervertretung beantragte Maßnahme zu vollziehen, rechtwidrig ist. 
2Die Dienststellenleitung hat erneut unter Berücksichtigung des Beschlusses über den 
Antrag der Mitarbeitervertretung zu entscheiden.

(8) 1Der kirchengerichtliche Beschluss ist verbindlich. 2Die Gliedkirchen können be-
stimmen, dass ein Aufsichtsorgan einen rechtskräftigen Beschluss auch durch Ersatz-
vornahme durchsetzen kann, sofern die Dienststellenleitung die Umsetzung verwei-
gert.

§ 60a Schlichtung bei dienst- und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten
(1) Die Schlichtungsstelle ist weiter zuständig für dienst- und arbeitsrechtliche Strei-
tigkeiten zwischen dem Anstellungsträger und dem Mitarbeiter gemäß § 13 des kirch-
lichen Gesetzes über das Dienstverhältnis der kirchlichen Mitarbeiter im Bereich der 
Landeskirche und des Diakonischen Werkes der Evangelischen Landeskirche in Baden 
(Rahmenordnung) vom 1. Mai 1984 (GVBl. S. 91) sowie nach § 44 der Arbeitsvertrags-
richtlinien des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland.

(2) 1Bei Verfahren nach Absatz 1 findet lediglich die Verhandlung vor dem Vorsitzen-
den der Kammer statt. 2Jede Partei trägt die eigenen Kosten. 3Im Übrigen findet § 61 
Abs. 9 sinngemäß Anwendung.

§ 61 Durchführung des kirchengerichtlichen Verfahrens in erster Instanz
(1) Sofern keine besondere Frist für die Anrufung der Kirchengerichte festgelegt ist, 
beträgt die Frist zwei Monate nach Abschluss der Erörterung.

(2) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer hat zunächst durch Verhandlungen mit 
den Beteiligten auf eine gütliche Einigung hinzuwirken (Einigungsgespräch). 2Gelingt 
diese nicht, so ist die Kammer einzuberufen. 3Im Einvernehmen der Beteiligten kann 
der oder die Vorsitzende der Kammer allein entscheiden.

(3) Das Einigungsgespräch findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

(4) 1Die Beteiligten können zu ihrem Beistand jeweils eine Person hinzuziehen, die 
Mitglied einer Kirche sein muss, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen an-
gehört. 2Für die Übernahme der Kosten findet § 30 Anwendung. 3Im Streitfall entschei-
det der oder die Vorsitzende der Kammer.

(5) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer kann den Beteiligten aufgeben, ihr Vor-
bringen schriftlich vorzubereiten und Beweise anzutreten. 2Die Kammer entscheidet 
aufgrund einer von dem oder der Vorsitzenden anberaumten mündlichen Verhand-
lung, bei der alle Mitglieder der Kammer anwesend sein müssen. 3Die Kammer tagt 
öffentlich, sofern nicht nach Feststellung durch die Kammer besondere Gründe den 
Ausschluss der Öffentlichkeit erfordern. 4Der Mitarbeitervertretung und der Dienst-
stellenleitung ist in der Verhandlung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 5Die Kam-
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mer soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hinwirken. ⁶Im Einver-
nehmen mit den Beteiligten kann von einer mündlichen Verhandlung abgesehen und 
ein Beschluss im schriftlichen Verfahren gefasst werden.

(6) 1Die Kammer entscheidet durch Beschluss, der mit Stimmenmehrheit gefasst wird. 
2Stimmenthaltung ist unzulässig. 3Den Anträgen der Beteiligten kann auch teilweise 
entsprochen werden.

(7) 1Der Beschluss ist zu begründen und den Beteiligten zuzustellen. 2Er wird mit sei-
ner Zustellung wirksam.

(8) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer kann einen offensichtlich unbegründeten 
Antrag ohne mündliche Verhandlung zurückweisen. 2Gleiches gilt, wenn das Kir-
chengericht für die Entscheidung über einen Antrag offenbar unzuständig ist oder 
eine Antragsfrist versäumt ist. 3Die Zurückweisung ist in einem Bescheid zu begrün-
den. 4Der Bescheid ist zuzustellen. 5Der Antragsteller oder die Antragstellerin kann 
innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides mündliche Verhandlung 
beantragen.

(9) 1Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht erhoben. 2Für die Übernahme der 
außergerichtlichen Kosten, die zur Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung notwen-
dig waren, findet § 30 Anwendung. 

(10) Kann in Eilfällen die Kammer nicht rechtzeitig zusammentreten, trifft der oder die 
Vorsitzende auf Antrag einstweilige Verfügungen.

§ 62 Verfahrensordnung
1Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die 
Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Beschlussverfahren in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 2Die Vorschriften über Zwangsmaß-
nahmen sind nicht anwendbar.

§ 63 Rechtsmittel
(1) 1Gegen die verfahrensbeendenden Beschlüsse der Kirchengerichte findet die Be-
schwerde an den Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland statt. 
2§  87 Arbeitsgerichtsgesetz findet entsprechende Anwendung. 3Für die Anfechtung 
der nicht verfahrensbeendenden Beschlüsse findet § 78 Arbeitsgerichtsgesetz entspre-
chende Anwendung.

(2) 1Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den Kirchengerichtshof der Evange-
lischen Kirche in Deutschland. 2Sie ist anzunehmen, wenn ernstliche Zweifel an der 
Richtigkeit des Beschlusses bestehen, die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat, 
der Beschluss von einer Entscheidung des Kirchengerichtshofes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, einer Entscheidung eines obersten Landesgerichts oder eines 
Bundesgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder ein Verfahrensman-
gel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem der Beschluss beruhen kann. 3Für die 
Darlegung der Annahmegründe finden die für die Beschwerdebegründung geltenden 
Vorschriften Anwendung.
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(3) 1Die Entscheidung nach Absatz 2 trifft der Kirchengerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland ohne mündliche Verhandlung. 2Die Ablehnung der Annahme 
ist zu begründen.

(4) Die Kirchengerichte in erster Instanz legen dem Kirchengerichtshof der Evange-
lischen Kirche in Deutschland die vollständigen Verfahrensakten vor.

(5) Einstweilige Verfügungen kann der Vorsitzende Richter oder die Vorsitzende Rich-
terin in dringenden Fällen allein treffen.

(6) Die Entscheidungen des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland sind endgültig.

(7) Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die 
Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über die Beschwerde im Beschlussverfahren 
in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung.

§ 63a Einhaltung auferlegter Verpflichtungen, Ordnungsgeld
(1) Ist ein Beteiligter zu einer Leistung oder Unterlassung verpflichtet, kann das Kir-
chengericht angerufen werden, wenn die auferlegten Verpflichtungen nicht innerhalb 
eines Monats nach Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses erfüllt sind. 

(2) Stellt das Kirchengericht auf Antrag eines Beteiligten fest, dass die Verpflichtungen 
nach Absatz 1 nicht erfüllt sind, kann es ein Ordnungsgeld von bis zu 5.000 Euro ver-
hängen. 

§ 64 Übernahmebestimmungen
(1) Die Gliedkirchen können in den Übernahmebestimmungen regeln, dass Maßnah-
men abweichend von diesem Kirchengesetz weiterhin der Mitbestimmung unterliegen, 
soweit Regelungen der Gliedkirchen dies bisher vorsehen.

(2) Darüber hinaus kann bestimmt werden, dass Maßnahmen, die bisher einem Be-
teiligungsrecht unterlagen, das in seiner Wirkung nicht über die eingeschränkte Mit-
bestimmung hinausgeht, der eingeschränkten Mitbestimmung unterworfen werden.
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Synopse  
MVG-Anwender

MVG-EKD 

Vom 12. November 2013, zuletzt geändert durch das Erste Kirchengesetz zur  
Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD vom 14. November 2018.

§ 1 Grundsatz
(1) Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Dienststellen der Körperschaf-
ten, Anstalten, Stiftungen und Werke sowie der rechtlich selbstständigen Einrich-
tungen der Diakonie innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland und der 
Gliedkirchen sind nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes Mitarbeitervertretungen 
zu bilden.

(2) Einrichtungen der Diakonie nach Absatz 1 sind das Evangelische Werk für Dia-
konie und Entwicklung e. V. sowie die gliedkirchlichen Diakonischen Werke und die 
ihnen angeschlossenen selbstständigen Werke, Einrichtungen und Geschäftsstellen.

(2a) Für Einrichtungen der Diakonie, die rechtlich nicht selbstständige Einrichtungs-
teile in mehreren Gliedkirchen unterhalten, gilt dieses Kirchengesetz in der für die 
Evangelische Kirche in Deutschland geltenden Fassung, soweit das gliedkirchliche 
Recht dem nicht entgegensteht.

(3) Andere kirchliche und freikirchliche Einrichtungen, Werke und Dienste im Bereich 
der evangelischen Kirchen können dieses Kirchengesetz aufgrund von Beschlüssen ih-
rer zuständigen Gremien anwenden.

§ 2 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
(1) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind alle in öf-
fentlich-rechtlichen Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen 
oder zu ihrer Ausbildung Beschäftigten einer Dienststelle, soweit die Beschäftigung 
oder Ausbildung nicht überwiegend ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, beruflichen 
oder sozialen Rehabilitation oder ihrer Erziehung dient.

(2) Das gliedkirchliche Recht kann für Personen, die im pfarramtlichen Dienst, in der 
Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen, andere Regelungen vorsehen; gleiches gilt 
für die Lehrenden an kirchlichen Hochschulen und Fachhochschulen.

(3) 1Personen, die aufgrund von Gestellungsverträgen beschäftigt sind, gelten als Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Kirchengesetzes; ihre rechtlichen Be-
ziehungen zu der entsendenden Stelle bleiben unberührt. 2Angehörige von kirchlichen 
oder diakonischen Dienst- und Lebensgemeinschaften, die aufgrund von Gestellungs-
verträgen in Dienststellen (§ 3) arbeiten, sind Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dieser 
Dienststellen, soweit sich aus den Ordnungen der Dienst- und Lebensgemeinschaften 
nichts anderes ergibt.



147

2.1
MVG-EKD Synopse – 2.1

Ev. Landeskirche Anhalts 
§ 1 (zu § 2 MVG-EKD)
1Personen, die im pfarramtlichen Dienst, in der Ausbildung oder in der Vorberei-
tung dazu stehen, sind keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne des Mitar-
beitervertretungsgesetzes. 2Für sie gelten die Regelungen des Kirchengesetzes über 
die Pfarrvertretung in der Evangelischen Landeskirche Anhalts vom 01.12.1998 
(ABl. 1999, S. 39).

Ev. Landeskirche in Baden
(…)

(2) 1Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Pfarrerinnen und Pfarrer, Pfarrdia-
koninnen und Pfarrdiakone, Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst, Vikarinnen 
und Vikare im Sonderdienst (Projektvikariat), Lehrvikarinnen und Lehrvikare, so-
weit sie nicht beim Evangelischen Oberkirchenrat beschäftigt sind. 2Dieses Gesetz 
findet ebenfalls keine Anwendung auf die Lehrenden an der Hochschule für Kir-
chenmusik in Heidelberg sowie an der Fachhochschule für Sozialwesen, Religions-
pädagogik und Gemeindediakonie in Freiburg.

(…)

Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
§ 2 (zu § 2 MVG-EKD – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
1Das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD gilt nicht für Personen, die im pfarr- 
amtlichen Dienst, in der Ausbildung oder in der Vorbereitung dazu stehen mit 
Ausnahme der Inhaberinnen und Inhaber von Schulpfarrstellen. 2Zu diesen Per-
sonen gehören auch Pfarrer und Pfarrerinnen im Entsendungsdienst, Vikarin-
nen und Vikare, Predigerinnen und Prediger sowie Gemeindepädagoginnen und 
-pädagogen mit dienstlichem Auftrag zur öffentlichen Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung. 3Das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD gilt darü-
ber hinaus nicht für die Professorinnen und die Professoren sowie die sonstigen 
Hochschullehrerinnen und -lehrer kirchlicher Hochschulen oder Fachhochschu-
len in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz.

Bremische Ev. Kirche
§ 1 Ausführungsgesetz (zu § 2 Absatz 2)
Das Mitarbeitervertretungsgesetz gilt nicht für Pfarrer und Pfarrerinnen sowie  
Vikare und Vikarinnen.

Ev.-reformierte Kirche
§ 2 (zu § 2 Abs. 2)
Das Mitarbeitervertretungsgesetz gilt nicht für Pfarrer und Pfarrerinnen, Kandi-
daten und Kandidatinnen des Pfarramtes (Pastores coll.) und Kandidaten und Kan-
didatinnen der Theologie.
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Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck
§ 1 (zu § 2 Absatz 2 MVG-EKD)
§ 2 Absatz 2 wird ersetzt durch:
›1Pfarrer, Personen in der Ausbildung oder Vorbereitung für den pfarramt-
lichen Dienst, Pfarrverwalter sowie Mitglieder des Landeskirchenamtes sind 
nicht Mitarbeitende im Sinne dieses Kirchengesetzes. 2Dies gilt auch für die 
Lehrenden an kirchlichen Hoch- und Fachhochschulen im Rahmen ihrer Lehr-
tätigkeit.‹

Lippische Landeskirche
§ 2 (zu § 2 Abs. 2)
Das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD gilt nicht für Personen, die im pfarr-
amtlichen Dienst, in der Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen; ihre Vertre-
tung ist im Pfarrvertretungsgesetz geregelt.

Ev. Kirche in Mitteldeutschland
§ 2 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  
(zu § 2 Absatz 2 Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD)
Personen, die im pfarramtlichen Dienst, in der Ausbildung oder in der Vorberei-
tung dazu stehen, sowie die Lehrenden an kirchlichen Hochschulen und Fachhoch-
schulen gelten nicht als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieses Kirchen-
gesetzes.

Ev.-luth. Kirche in Norddeutschland (Nordkirche)
§ 2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (zu § 2 Absatz 2 MVG-EKD)
1Das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD findet keine Anwendung auf Personen, 
die in einem Pfarrdienstverhältnis oder im Vorbereitungsdienst dazu stehen. 2Neh-
men Pastorinnen und Pastoren einen Dienst wahr, der dem einer Kirchenbeamtin 
bzw. eines Kirchenbeamten entspricht, findet auf sie das Mitarbeitervertretungsge-
setz der EKD Anwendung; § 44 Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD bleibt un-
berührt.

Ev. Kirche der Pfalz
Zu § 2 Absatz 2 MVG-EKD: § 2 MVG-Pfalz Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Das Mitarbeitervertretungsgesetz gilt nicht für Pfarrer und Pfarrerinnen, Kandi-
daten und Kandidatinnen für den Pfarrdienst und andere Geistliche und nicht für 
die Lehrenden an kirchlichen Fachhochschulen und Erziehungswissenschaftlichen 
Instituten.

Ev. Kirche im Rheinland
§ 1 (zu § 2 Absatz 2) 
Als Mitarbeitende im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht solche Personen, die im 
pfarramtlichen Dienst, in der Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen oder als 
Lehrende an Hochschulen und Fachhochschulen in kirchlicher Trägerschaft tätig 
sind. 
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Ev.-luth. Landeskirche Sachsens 
§ 2 (zu § 2 Abs. 2 MVG-EKD)
Personen, die im pfarramtlichen Dienst, in der Ausbildung oder Vorbereitung dazu 
stehen, sind keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieses Kirchenge-
setzes, gleiches gilt für die Lehrenden an kirchlichen Hochschulen.

Ev. Kirche von Westfalen
§ 1 AGMVG (zu § 2 Absatz 2)
Mitarbeiter im Sinne dieses Gesetzes sind nicht
a)	 Pfarrer und Pfarrerinnen auf Lebenszeit oder im Probedienst (Entsendungs-

dienst), Vikare und Vikarinnen sowie Prediger und Predigerinnen,
b)	 die Lehrenden an Hochschulen und Fachhochschulen in kirchlicher Trägerschaft.

Ev. Landeskirche in Württemberg
§ 2 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
(1) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Gesetzes sind alle in öffent-
lich-rechtlichen Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen 
oder zu ihrer Ausbildung Beschäftigten einer Dienststelle, soweit die Beschäftigung 
oder Ausbildung nicht überwiegend ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, beruf-
lichen oder sozialen Rehabilitation oder ihrer Erziehung dient.

(2) 1Personen, die aufgrund von Gestellungsverträgen beschäftigt sind, gelten als 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Gesetzes; ihre rechtlichen Bezie-
hungen zu der entsendenden Stelle bleiben unberührt. 2Angehörige von kirchlichen 
oder diakonischen Dienst- und Lebensgemeinschaften, die aufgrund von Gestel-
lungsverträgen in Dienststellen (§ 3) arbeiten, sind Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen 
dieser Dienststellen, soweit sich aus den Ordnungen der Dienst- und Lebensgemein-
schaften nichts anderes ergibt. 3Ebenso gelten bei kirchlichen oder diakonischen 
Rechtsträgern angestellte Personen als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne 
dieses Gesetzes, die zur Dienststelle (§ 3) eines anderen Arbeitgebers abgeordnet, zu-
gewiesen oder aufgrund von Aufgabenverlagerung im Wege der Personalgestellung 
bei einer Dienststelle (§ 3) eines anderen Arbeitgebers eingesetzt werden.

Zu § 2 Abs. 2:
1.	 1Diakonissen, Diakonieschwestern bzw. -pfleger, Verbandsschwestern bzw. 

-pfleger und Diakone bzw. Diakoninnen sowie Angehörige von kirchlichen 
oder diakonischen Lebensgemeinschaften werden in den Dienststellen, in de-
nen sie auf Grund eines Gestellungsvertrages oder auf anderer Rechtsgrund-
lage beschäftigt werden, sowie in ihren eigenen Einrichtungen wie Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen nach den Vorschriften des MVG.Württemberg behan-
delt. 2Sie können sich jedoch auf die Ordnung ihres Mutter-, Heimat- oder 
Bruderhauses berufen, an die sie im Innenverhältnis gebunden sind. 3Für 
statusrechtliche Angelegenheiten (z. B. Einstellung, Eingruppierung) ist die 
Mitarbeitervertretung der anstellenden Dienststelle, für mitbestimmungs- 
oder mitberatungspflichtige Angelegenheiten, über die die Einsatzdienststelle 
entscheidet, ist die Mitarbeitervertretung der Einsatzdienststelle zuständig.
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§ 3 Dienststellen
(1) Dienststellen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind die Körperschaften, Anstalten, 
Stiftungen und Werke sowie die rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie 
innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Gliedkirchen.

(2) 1Als Dienststellen im Sinne von Absatz 1 gelten Dienststellenteile, die durch Auf-
gabenbereich und Organisation eigenständig oder räumlich weit entfernt vom Sitz 
des Rechtsträgers sind und bei denen die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 vorliegen, 
wenn die Mehrheit ihrer wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dies in 
geheimer Abstimmung beschließt und darüber Einvernehmen mit der Dienststellen-
leitung herbeigeführt wird. 2Ist die Eigenständigkeit solcher Dienststellenteile dahinge-
hend eingeschränkt, dass bestimmte Entscheidungen, die nach diesem Kirchengesetz 
der Mitberatung oder Mitbestimmung unterliegen, bei einem anderen Dienststellenteil 
verbleiben, ist in diesen Fällen dessen Dienststellenleitung Partner der Mitarbeiterver-
tretung. In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit mehr als 2.000 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen können Teildienststellen abweichend vom Verfah-
ren nach Satz 1 durch Dienstvereinbarung gebildet werden. 3Besteht eine Gesamtmit-
arbeitervertretung, ist diese Dienstvereinbarungspartner der Dienststellenleitung.

(3) 1Entscheidungen nach Absatz 2 über die Geltung von Dienststellenteilen sowie Ein-
richtungen der Diakonie als Dienststellen können für die Zukunft mit Beginn der nächsten 
Amtszeit der Mitarbeitervertretung widerrufen werden. 2Für das Verfahren gilt Absatz 2 
entsprechend. 3Bei Widerruf durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend 
Absatz 2 Satz 1 ist ein Einvernehmen mit der Dienststellenleitung nicht notwendig.

(4) Die Dienststellenleitung kann ihr Einvernehmen nach Absatz 2 Satz 1 für die Zu-
kunft mit Beginn der nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung widerrufen.

Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
§ 3 (zu § 3 Abs. 1 und 2 MVG-EKD – Dienststellen)
(1) 1Die Dienststellen der landeskirchlichen Ämter, Einrichtungen und Werke, die 
nicht zu den Dienststellen nach Absatz 2, 3 oder 4 Satz 1 gehören, bilden eine Ge-
meinsame Mitarbeitervertretung. 2Die erforderlichen Kosten der Gemeinsamen 
Mitarbeitervertretung nach Satz 1 trägt die Landeskirche für alle beteiligten Dienst-
stellen. 3Soweit Mitglieder der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung nach Satz 1 für 
die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in dieser Gemeinsamen Mitarbeitervertretung 
freigestellt werden müssen, hat die Landeskirche der Dienststelle, in der das freizu-
stellende Mitglied beschäftigt ist, die dieser entstehenden erforderlichen Kosten für 
eine Vertretungs- oder sonstige Aushilfskraft zu ersetzen.

(2) Der Kirchliche Rechnungshof gilt als eigenständige Dienststelle und bildet eine 
eigene Mitarbeitervertretung.

(3) Für die von der Landeskirche für die Erteilung von Religionsunterricht an 
öffentlichen Schulen angestellten oder aufgrund einer Abordnung beschäftigten 
kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die den Arbeitsstellen für Evan-
gelischen Religionsunterricht zugewiesenen Verwaltungskräfte gelten die zustän-
dige Arbeitsstelle für Evangelischen Religionsunterricht sowie die Dienststelle 
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›Evangelische Berufsschularbeit‹ unbeschadet der beim Konsistorium oder bei der 
Kirchenleitung liegenden Entscheidungsbefugnisse als eigene Dienststelle.

(4) 1Die Evangelischen Schulen in der Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung 
gelten als eigene Dienststellen. 2Die Geschäftsstelle der Evangelischen Schulstiftung 
gilt als landeskirchliche Einrichtung im Sinne des Absatz 1.

Ev.-luth. Kirche in Norddeutschland (Nordkirche)
§ 3 Gemeinsame Mitarbeitervertretung der Landeskirche  
(zu § 3 Absatz 2 und § 5 Absatz 3 MVG-EKD)
(1) Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeskirche wird eine Gemein-
same Mitarbeitervertretung am Sitz des Landeskirchenamtes gebildet.

(2) Abweichend von Absatz 1 werden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
folgenden Dienststellenteile eigene Mitarbeitervertretungen gebildet:
1.	 Rechnungsprüfungsamt;
2.	 Hauptbereich ›Aus- und Fortbildung‹ (Hauptbereich 1);
3.	 Hauptbereich ›Seelsorge, Beratung und ethischer Diskurs‹ (Hauptbereich 2);
4.	 Hauptbereich ›Gottesdienst und Gemeinde‹ (Hauptbereich 3);
5.	 Hauptbereich ›Frauen, Männer, Jugend‹ (Hauptbereich 5);
6.	 Amt für Öffentlichkeitsdienst; 
7.	 Einrichtungen des Diakonie-Hilfswerks Hamburg; 
8.	 Einrichtungen des Diakonie-Hilfswerks Schleswig-Holstein.

(3) 1Die Dienststellen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 6 können sich der Gemein-
samen Mitarbeitervertretung nach Absatz 1 anschließen, wenn die Mehrheit der dort 
wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dies beschließt und darüber Ein-
vernehmen mit der jeweiligen Dienststellenleitung herbeigeführt wird. 2Sie können 
im Rahmen einer Wahlgemeinschaft untereinander eine gemeinsame Mitarbeiter-
vertretung bilden, wenn dies im Einvernehmen zwischen allen beteiligten Dienststel-
lenleitungen und den jeweiligen Mehrheiten der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf Antrag eines der Beteiligten schriftlich festgelegt wird. 3Für die 
Dienststellen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und 8 bleibt das Recht zur Bildung 
gemeinsamer Mitarbeitervertretungen mit anderen Dienststellen unberührt.

(4) 1Die Entscheidungen nach Absatz  3 können für die Zukunft mit Beginn der 
nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung im entsprechenden Verfahren wider-
rufen werden. 2Der schriftliche Widerruf durch einen der Beteiligten muss spätes- 
tens bis zur Einleitung des Wahlverfahrens erfolgen.

Ev. Kirche im Rheinland
§ 2 (zu § 3 Absatz 1) 
Werden durch Vereinbarung oder Satzung nach dem Kirchengesetz über die Zu-
sammenarbeit von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen in gemeinsamen An-
gelegenheiten und die Errichtung von Verbänden (Verbandsgesetz) Einrichtungen 
zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben gebildet, gelten diese als Dienst-
stellen im Sinne von § 3 Absatz 1 MVG-EKD.
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Ev. Landeskirche in Württemberg
§ 3 Dienststellen
(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind:
a)	 die Dienststellen und Einrichtungen, deren Rechtsträger Kirchengemeinden, 

Kirchenbezirke, die Landeskirche oder ein Zusammenschluss aus diesen Kör-
perschaften sind,

b)	 die Werke, Anstalten und Einrichtungen selbstständiger diakonischer oder 
sonstiger kirchlicher Rechtsträger im Bereich der Landeskirche (§ 1 Abs. 2).

(2) 1Als Dienststellen im Sinne von Absatz 1 gelten Dienststellenteile, die durch Auf-
gabenbereich und Organisation eigenständig oder räumlich weit entfernt vom Sitz 
des Rechtsträgers sind und bei denen die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 vorliegen, 
wenn die Mehrheit ihrer wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dies 
in geheimer Abstimmung beschließt und darüber Einvernehmen mit der Dienst-
stellenleitung herbeigeführt wird. 2Ist die Eigenständigkeit solcher Dienststellen-
teile dahingehend eingeschränkt, dass bestimmte Entscheidungen, die nach die-
sem Gesetz der Mitberatung oder Mitbestimmung unterliegen, bei einem anderen 
Dienststellenteil verbleiben, ist in diesen Fällen dessen Dienststellenleitung Partner 
der Mitarbeitervertretung. 3In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diako-
nie mit mehr als 2.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen können Teildienststellen 
abweichend vom Verfahren nach Satz 1 durch Dienstvereinbarung gebildet wer-
den. 4Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist diese Dienstvereinbarungs-
partner der Dienststellenleitung.

Zu § 3 Abs. 2 S. 2:
2.	 Die Dienststellenleitung der Hauptdienststelle teilt der Mitarbeitervertretung 

des als Dienststelle geltenden Dienststellenteils mit, bei welchen Entschei-
dungen eine andere Dienststellenleitung Partner der Mitarbeitervertretung ist 
und wer in den einzelnen Dienststellenteilen der Dienststelle welche Entschei-
dungsbefugnis besitzt.

(3) 1Entscheidungen nach Absatz 2 über die Geltung von Dienststellenteilen sowie 
Einrichtungen der Diakonie als Dienststellen können für die Zukunft mit Beginn 
der nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung widerrufen werden. 2Für das Ver-
fahren gilt Absatz 2 entsprechend.

§ 4 Dienststellenleitungen
(1) Dienststellenleitungen sind die nach Verfassung, Gesetz oder Satzung leitenden Or-
gane oder Personen der Dienststellen.

(2) 1Zur Dienststellenleitung gehören auch die mit der Geschäftsführung beauftrag-
ten Personen und ihre ständigen Vertreter oder Vertreterinnen. 2Daneben gehören die 
Personen zur Dienststellenleitung, die allein oder gemeinsam mit anderen Personen 
ständig und nicht nur in Einzelfällen zu Entscheidungen in Angelegenheiten befugt 
sind, die nach diesem Kirchengesetz der Mitberatung oder Mitbestimmung unterlie-
gen. 3Die Personen, die zur Dienststellenleitung gehören, sind der Mitarbeitervertre-
tung zu benennen.
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Ev. Landeskirche in Württemberg
§ 4 Dienststellenleitungen
(1) Dienststellenleitungen im Sinne dieses Gesetzes sind:
a)	 in den Kirchengemeinden der Kirchengemeinderat,
b)	 in den Kirchenbezirken der Kirchenbezirksausschuss,
c)	 im Evang. Oberkirchenrat das Kollegium des Oberkirchenrats,
d)	 in den übrigen Fällen die nach Verfassung, Gesetz oder Satzung leitenden 

Organe oder Personen der Dienststellen.

(2) 1Zur Dienststellenleitung gehören auch die mit der Geschäftsführung beauftrag-
ten Personen und ihre ständigen Vertreter oder Vertreterinnen. 2Daneben gehören 
die Personen zur Dienststellenleitung, die allein oder gemeinsam mit anderen Per-
sonen ständig und nicht nur in Einzelfällen zu Entscheidungen in Angelegenheiten 
befugt sind, die nach diesem Gesetz der Mitberatung oder Mitbestimmung unter-
liegen. 3Die Personen, die zur Dienststellenleitung gehören, sind der Mitarbeiter-
vertretung oder dem Wahlvorstand zu benennen.

Zu § 4 Abs. 2:
3. 1Zur Dienststellenleitung gehören die gesamten Mitglieder eines Kirchenge-

meinderats oder eines Gesamtkirchengemeinderats, einschließlich Kirchen-
pfleger oder Kirchenpflegerinnen, auch wenn nach der Ortssatzung nur ein 
Teilgremium für die Sozial-, Personal- oder Organisationsangelegenheiten 
zuständig ist. 2Kein Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin kann gleichzeitig 
Mitglied in einer Vertretung der Gemeinde und in der für diese Gemeinde 
zuständigen Mitarbeitervertretung sein.

§ 5 Mitarbeitervertretungen
(1) 1In Dienststellen, in denen die Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen in der Regel mindestens fünf beträgt, von denen mindestens drei wählbar 
sind, sind Mitarbeitervertretungen zu bilden. 2Das gliedkirchliche Recht kann bestim-
men, dass für einzelne Gruppen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gesonderte 
Mitarbeitervertretungen zu bilden sind.

(2) 1Unabhängig von den Voraussetzungen des Absatzes  1 kann im Rahmen einer 
Wahlgemeinschaft eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung für mehrere benachbar-
te Dienststellen gebildet werden, wenn im Einvernehmen zwischen allen beteiligten 
Dienststellenleitungen und den jeweiligen Mehrheiten der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen dies auf Antrag eines der Beteiligten schriftlich festgelegt worden ist. 2Die 
Bildung einer Gemeinsamen Mitarbeitervertretung ist auch über den Bereich einer 
Gliedkirche hinaus möglich. 3In einer Dienstvereinbarung ist festzulegen, welches Mit-
arbeitervertretungsrecht zur Anwendung kommen soll.

(3) Die Gliedkirchen können bestimmen, dass für Dienststellen von Kirchenkreisen, 
Dekanaten, Dekanatsbezirken, Kirchenbezirken oder in anderen Bedarfsfällen Ge-
meinsame Mitarbeitervertretungen gebildet werden; hierbei kann von den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Satz 1 abgewichen werden. 
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(4) Liegen bei einer dieser Dienststellen die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor, 
so soll die Dienststellenleitung rechtzeitig vor Beginn des Wahlverfahrens bei einer der 
benachbarten Dienststellen den Antrag nach Absatz 2 stellen.

(5) 1Die Gemeinsame Mitarbeitervertretung ist zuständig für alle von der Festlegung 
betroffenen Dienststellen. 2Partner der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung sind die 
beteiligten Dienststellenleitungen.

(6) 1Entscheidungen nach Absatz 2 über die Bildung einer Gemeinsamen Mitarbeiter-
vertretung können für die Zukunft mit Beginn der nächsten Amtszeit der Mitarbeiter-
vertretung widerrufen werden. 2Der schriftliche Widerruf durch einen der Beteiligten 
muss spätestens bis zur Einleitung des Wahlverfahrens erfolgen.

Ev. Landeskirche Anhalts
§ 2 (zu § 5 MVG)
(1) 1Für die von den Kirchengemeinden beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie die von der Landeskirche beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Verkündigungsdienst (Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchenmu-
sikalischen und gemeindepädagogischen Dienst, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) werden gemeinsame Mitarbeiterver-
tretungen je für die Kirchenkreise Bernburg und Ballenstedt, den Kirchenkreis 
Köthen, den Kirchenkreis Dessau und den Kirchenkreis Zerbst gebildet. 2Die 
Dienststellen dieser Körperschaften bilden insoweit jeweils eine Wahlgemeinschaft 
im Sinne des Mitarbeitervertretungsgesetzes.

(2) 1Die von der Landeskirche beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
den Schulen in landeskirchlicher Trägerschaft werden durch eine eigene Mitarbei-
tervertretung vertreten. 2Die Schulen bilden eine Wahlgemeinschaft im Sinne des 
Mitarbeitervertretungsgesetzes.

(3) 1Die von der Landeskirche beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Landeskirchenamt und in den unselbstständigen Werken und Einrichtungen 
der Landeskirche werden durch die Mitarbeitervertretung des Landeskirchenamts 
vertreten. 2Das Landeskirchenamt und die unselbstständigen Werke und Ein-
richtungen gelten als eine Dienststelle und eine Wahlgemeinschaft im Sinne des 
Mitarbeitervertretungsgesetzes. 3Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lan-
despfarramtes für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen im Verkündigungsdienst nach Absatz 1 Satz 1. 4Einzelne Stellen 
des Landespfarramtes für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen können nach 
der Anlage dem Landeskirchenamt zugeordnet werden.

(4) Kirchengemeinden mit mehr als 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können 
auf begründeten Antrag des Gemeindekirchenrates beim Landeskirchenrat und 
mit dessen Zustimmung eine Mitarbeitervertretung bilden.

(5) Fällt die Zahl der Wahlberechtigten in einer der genannten Wahlgemeinschaf-
ten unter die Zahl der Wahlberechtigten, die nach § 8 MVG für die Bildung einer 
Mitarbeitervertretung mit mindestens drei Mitgliedern nötig ist, wird die Wahlge-
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meinschaft nach Ablauf der Amtszeit der Mitarbeitervertretung der Wahlgemein-
schaft des jeweiligen Kirchenkreises zugeordnet oder – sofern die Wahlgemein-
schaft eines Kirchenkreises betroffen ist – der Wahlgemeinschaft des benachbarten 
Kirchenkreises, im Fall von zwei benachbarten Kirchenkreisen der kleineren Wahl-
gemeinschaft.

Ev. Landeskirche in Baden
(3) 1Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in kirchlichen gemeindlichen Dienststellen, 
die nach Absatz 1 Satz 1 keine Mitarbeitervertretung bilden können und bei denen 
keine Gemeinsame Mitarbeitervertretung nach Absatz 2 besteht, werden von der je-
weiligen Mitarbeitervertretung des Kirchenbezirks vertreten. 2Für diese bezirkliche 
Mitarbeitervertretung gelten sinngemäß die Vorschriften zur Gemeinsamen Mitar-
beitervertretung im Sinne von Absatz 2 mit Ausnahme von § 13 Abs. 4 und § 30 
Abs.  3. 3Landeskirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Bereich einer 
Kirchengemeinde oder eines Kirchenbezirkes eingesetzt sind, bilden für den Bereich 
der Landeskirche eine Mitarbeitervertretung. 4Für die übrigen landeskirchlichen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wird am Sitz des Evangelischen Oberkirchenrates 
eine Mitarbeitervertretung gebildet, soweit nicht für landeskirchliche Dienststellen 
im Sinne von § 3 Abs. 2 MVG eigene Mitarbeitervertretungen gebildet werden.

Ev.-luth. Kirche in Bayern
§ 1 Gemeinsame Mitarbeitervertretungen kraft Gesetzes (zu § 5 MVG-EKD)
(1) In Gesamtkirchengemeinden wird für alle Kirchengemeinden nur eine Ge-
meinsame Mitarbeitervertretung gebildet.

(2) 1In den Gesamtkirchengemeinden München und Nürnberg (§ 46 Abs. 3 Deka-
natsbezirksordnung) kann abweichend von Absatz 1 für jeden Prodekanatsbezirk 
oder gemeinsam für mehrere Prodekanatsbezirke eine Gemeinsame Mitarbeiter-
vertretung gebildet werden. 2§ 3 Abs. 2 Satz 1 MVG-EKD gilt entsprechend. 3Lö-
sen sich einzelne Prodekanatsbezirke aus der Wahlgemeinschaft, bilden die ver-
bleibenden Prodekanatsbezirke eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung. 4Aus der 
Wahlgemeinschaft ausgeschiedene Prodekanatsbezirke können eine Gemeinsame 
Mitarbeitervertretung bilden.

(3) Alle Dienststellen im Sinne von § 3 Abs. 1 MVG-EKD, bei denen aufgrund von 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 MVG-EKD keine eigene Mitarbeitervertretung besteht, weil dort 
keine wählbar ist, und die nicht mit benachbarten Dienststellen zu einer Gemein-
samen Mitarbeitervertretung zusammengeschlossen sind, bilden zusammen mit 
dem Dekanatsbezirk eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung.

Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
§ 4 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 und 5, § 30 Abs. 3 MVG-EKD –  
Gemeinsame Mitarbeitervertretung)
(1) 1Für den Kirchenkreis und seine Kirchengemeinden und deren Kirchengemein-
deverbände wird eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung gebildet. 2Die Gemein-
same Mitarbeitervertretung kann auch gebildet werden unter Einschluss
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1. 	 des Kirchlichen Verwaltungsamtes, das seinen Dienstsitz im Kirchenkreis hat,
2.	 eines Kirchengemeindeverbandes von Kirchengemeinden verschiedener Kir-

chenkreise, der seinen Sitz im Kirchenkreis hat.
3Voraussetzung ist, dass die Mehrheit der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der jeweiligen Dienststelle dies in geheimer Abstimmung beschließt 
und darüber Einvernehmen mit der Dienststellenleitung hergestellt wird. 

(2) 1Die Gemeinsame Mitarbeitervertretung nach Absatz  1 ist zuständig für alle 
Dienststellen, für die sie eingerichtet ist. 2Die Zuständigkeiten und Befugnisse der 
beteiligten Dienststellen bleiben, soweit es sich um Angelegenheiten der einzelnen 
Dienststellen handelt, unberührt. 3Im Übrigen nimmt der Kreiskirchenrat die Auf-
gaben der Dienststellenleitung wahr.

(3) Abweichend von § 30 Abs. 3 des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD kann 
die Kreissynode beschließen, dass der Kirchenkreis für die laufende oder folgende 
Amtsperiode die erforderlichen Kosten – einschließlich der Kosten einer Vertre-
tungs- oder sonstigen Aushilfskraft – der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung 
nach Absatz 1 für alle beteiligten Dienststellen trägt.

(4) 1Bei Kirchengemeinden mit mehr als fünfzehn wahlberechtigten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern kann für die zu wählende Amtsperiode eine eigene Mit-
arbeitervertretung eingerichtet werden, wenn die Mehrheit der wahlberechtigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dies in geheimer Abstimmung beschließt und 
darüber Einvernehmen mit der Dienststellenleitung herbeigeführt wird. 2§ 5 Ab-
satz 6 Satz 2 des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD gilt entsprechend.

Bremische Ev. Kirche
§ 2 Ausführungsgesetz (zu § 5 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3)
(1) 1In der Bremischen Evangelischen Kirche können für einzelne Gruppen von 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gesonderte Mitarbeitervertretungen gebildet 
werden. 2Das Nähere regelt der Kirchenausschuss unter Beteiligung des Gesamt-
ausschusses durch Verordnung.

(2) 1In Einrichtungen der Diakonie, die gemäß § 6 Absatz 1 MVG-EKD miteinan-
der verbunden sind, kann die Bildung einer Gemeinsamen Mitarbeitervertretung 
durch Dienstvereinbarung vereinbart werden. 2In der Dienstvereinbarung sind die 
Bildung und die Zusammensetzung zu regeln. 3Die Dienstvereinbarung kann nur 
mit Wirkung für die nächste Amtszeit gekündigt werden.

Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck
§ 3 (zu § 5 Absatz 3 MVG-EKD)
§ 5 Absatz 3 wird ersetzt durch:
›1Für alle kirchlichen Dienststellen im Bereich eines Kirchenkreises wird eine 
Gemeinsame Mitarbeitervertretung gebildet. 2Einrichtungen, die Aufgaben im 
Bereich mehrerer Kirchenkreise wahrnehmen, sind der Gemeinsamen Mitarbei-
tervertretung des Kirchenkreises zugeordnet, in dem der Rechtsträger seinen Sitz 
hat. 3In Dienststellen mit mehr als 20 Mitarbeitenden kann im Einvernehmen von 
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Dienststellenleitung und der Mehrheit der Mitarbeitenden auf Antrag eines der 
Beteiligten mit Zustimmung des Landeskirchenamtes eine eigene Mitarbeiterver-
tretung für die Dauer einer Amtszeit gebildet werden. 4Ferner kann im Rahmen 
einer Wahlgemeinschaft mit Zustimmung des Landeskirchenamtes eine Gemein-
same Mitarbeitervertretung für mehrere benachbarte Dienststellen oder mehre-
re benachbarte Kirchenkreise mit insgesamt mehr als 20 Mitarbeitenden für die 
Dauer einer Amtszeit gebildet werden, wenn im Einvernehmen der beteiligten 
Dienststellenleitungen und den jeweiligen Mehrheiten der Mitarbeitenden dies 
auf Antrag eines der Beteiligten schriftlich festgelegt worden ist. 5Das Landeskir-
chenamt kann seine nach den Sätzen 3 und 4 erforderliche Zustimmung verwei-
gern, wenn die Arbeitsfähigkeit einer Mitarbeitervertretung der übrigen Mitarbei-
tenden nicht gewährleistet ist. ⁶Für diakonische Einrichtungen kann unabhängig 
von den Voraussetzungen des Absatz 1 im Rahmen einer Wahlgemeinschaft eine 
Gemeinsame Mitarbeitervertretung für mehrere benachbarte Dienststellen gebil-
det werden, wenn im Einvernehmen zwischen allen beteiligten Dienststellenlei-
tungen und den jeweiligen Mehrheiten der Mitarbeitenden dies auf Antrag eines 
der Beteiligten schriftlich festgelegt worden ist. ⁷Für landeskirchliche Dienststel-
len werden Gemeinsame Mitarbeitervertretungen nach Maßgabe einer Verord-
nung des Landeskirchenamtes gebildet. ⁸Eine Verordnung kann auch bestimmen, 
dass Mitarbeitende einer landeskirchlichen Einrichtung an den Wahlen zu einer 
Mitarbeitervertretung nach diesem Absatz  teilnehmen und von dieser vertreten 
werden.‹

Ev. Kirche in Mitteldeutschland
§ 3 Gemeinsame Mitarbeitervertretungen  
(zu § 5 Absatz 3 Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD)
(1) 1In der Landeskirche werden Gemeinsame Mitarbeitervertretungen für den 
Kirchenkreis und seine Kirchengemeinden sowie deren öffentlich-rechtliche Ver-
bände gebildet. 2Die Dienststellen dieser Körperschaften bilden eine Wahlgemein-
schaft im Sinne des Mitarbeitervertretungsgesetzes.

(2) 1Absatz 1 gilt nicht für die Dienststellen der Kreiskirchenämter. 2Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eines Kreiskirchenamtes können sich der Gemeinsamen 
Mitarbeitervertretung des Kirchenkreises, in dem das Kreiskirchenamt seinen Sitz 
hat, anschließen, wenn die Mehrheit der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dies beschließt und darüber Einvernehmen mit der Dienststellenlei-
tung des Kreiskirchenamtes hergestellt wird.

(3) 1Kirchengemeinden oder Teile von Kirchengemeinden oder Kirchenkreise im 
Sinne des § 3 Absatz 2 Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD, die die Vorausset-
zungen des § 5 Absatz 1 Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD erfüllen, können 
eigene Mitarbeitervertretungen bilden. 2Der Antrag ist bei der zuständigen Dienst-
stellenleitung einzureichen. 3Er bedarf der Zustimmung von mehr als der Hälfte 
der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 4Das Ergebnis der Ent-
scheidung ist der zuständigen Superintendentin beziehungsweise dem zuständigen 
Superintendenten und dem Landeskirchenamt anzuzeigen.
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(4) 1Im Fall des Widerrufs der Entscheidung über die Bildung einer gemeinsamen 
Mitarbeitervertretung nach § 5 Absatz 6 Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD fin-
den die Vorschriften über die Neubildung von Mitarbeitervertretungen nach § 7 
Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD entsprechende Anwendung. 2Die bisherige 
gemeinsame Mitarbeitervertretung führt die Geschäfte nach § 15 Absatz 4 Mitar-
beitervertretungsgesetz der EKD weiter.

(5) Der Widerruf soll bis spätestens 31. Dezember des Jahres erfolgen, das dem 
Ablauf der Amtszeit der gemeinsamen Mitarbeitervertretung vorgeht.

Ev.-luth. Kirche in Norddeutschland (Nordkirche)
Siehe § 3, und: § 4 Gemeinsame Mitarbeitervertretungen  
in den Kirchenkreisen (zu § 5 Absatz 3 MVG-EKD)
(1) 1Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dienststellen nach § 3 Mitarbei-
tervertretungsgesetz der EKD innerhalb des Bereiches eines Kirchenkreises wird 
eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung gebildet. 2Abweichend von Satz  1 kann 
der Kirchenkreis vorsehen, dass in jeder Propstei jeweils eine Gemeinsame Mitar-
beitervertretung gebildet wird.

(2) 1Sofern mindestens 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Dienststelle 
vorhanden sind, kann für diese eine eigene Mitarbeitervertretung gebildet werden, 
wenn die Mehrheit der dort wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dies in geheimer Abstimmung beschließt und darüber Einvernehmen mit der je-
weiligen Dienststellenleitung herbeigeführt wird. 2Die Entscheidung kann für die 
Zukunft mit Beginn der nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung widerrufen 
werden. 3Der schriftliche Widerruf durch einen der Beteiligten muss spätestens bis 
zur Einleitung des Wahlverfahrens erfolgen.

(3) 1Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Kirchenkreisverbandes sollen im 
Rahmen einer Wahlgemeinschaft eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung mit 
einer Mitarbeitervertretung in einem verbandsangehörigen Kirchenkreis bilden. 
2Die Entscheidung trifft die Dienststellenleitung im Einvernehmen mit der Mehr-
heit der dort wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

§ 5 Aufgaben der Dienststellenleitung bei Gemeinsamen  
Mitarbeitervertretungen (zu § 5 Absatz 3 und 5 MVG-EKD)
1Die Gemeinsame Mitarbeitervertretung nach § 3 Absatz 1 oder § 4 Absatz 1 ist 
zuständig für alle Dienststellen, für die sie eingerichtet ist. 2Soweit es sich um An-
gelegenheiten der einzelnen Dienststellen handelt, sind Partner der Gemeinsamen 
Mitarbeitervertretung die beteiligten Dienststellenleitungen. 3In Angelegenheiten, 
die allgemein die Organisation der Arbeit der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung 
betreffen, ist Partner der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung die Dienststellenlei-
tung des Landeskirchenamtes oder des jeweiligen Kirchenkreises. 

Dienstvereinbarungen der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung
1Dienststellen können einer Dienstvereinbarung, die von einer Gemeinsamen Mitarbei-
tervertretung nach § 3 Absatz 1 oder § 4 Absatz 1 (des Kirchengesetzes zur Ergänzung des 
Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD der Nordkirche, Anm. der Red.) abgeschlossen 
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wurde, beitreten, wenn die Dienstvereinbarung dies vorsieht und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Dienststelle von der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung vertreten 
werden. 2Der Beitritt wird schriftlich gegenüber der Gemeinsamen Mitarbeitervertre-
tung erklärt. 3Der Beitritt kann, soweit nichts anderes vereinbart ist, entsprechend mit 
einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Monates widerrufen werden.

Ev. Kirche der Pfalz
Zu § 5 Abs. 2 MVG-EKD: § 3 MVG-Pfalz Sonderregelung für Dienststellenteile
Für Dienststellenteile, die durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig 
oder räumlich weit entfernt vom Sitz des Rechtsträgers sind, gilt § 5 Absatz 2 MVG-
EKD entsprechend.

Zu § 5 Abs. 3 MVG-EKD: § 3a MVG-Pfalz Sonderregelung  
für Kirchengemeinden und Kirchenbezirke
Innerhalb eines Kirchenbezirks wird für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Kirchengemeinden, der Gesamtkirchengemeinde und des Kirchenbezirks nur eine 
Gemeinsame Mitarbeitervertretung gebildet.

Ev.-luth. Landeskirche Sachsens
§ 3 (zu § 5 Abs. 3 MVG-EKD)
(1) 1Für Dienststellen von Kirchgemeindeverbänden und Kirchenbezirken werden 
jeweils Gemeinsame Mitarbeitervertretungen gebildet. 2Dies gilt nicht, sofern auf-
grund des speziellen und organisatorisch abgrenzbaren Aufgabenbereiches einer grö-
ßeren Dienststelle die Bildung einer eigenen Mitarbeitervertretung sachgerechter ist.
(2) In Schwesterkirchverhältnissen ist für deren Dienststellen eine Gemeinsame 
Mitarbeitervertretung zu bilden.
(3) Bei Streitigkeiten über die Bildung von Mitarbeitervertretungen kann die 
Schlichtungsstelle angerufen werden.

Ev. Kirche von Westfalen
§ 2 AGMVG (zu § 5 Absatz 1)
1Werden auf Grund der Struktur kirchlicher Dienste Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen eines Kirchenkreises oder Verbandes mit Diensten in Kirchengemeinden 
oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Landeskirche mit Diensten in Kirchen-
kreisen, Verbänden oder Kirchengemeinden beauftragt, können diese Mitarbeiter-
gruppen unter der Voraussetzung von § 5 Absatz 1 Satz 1 MVG-EKD eine gesonderte 
Mitarbeitervertretung bilden; das Verfahren wird in der Wahlordnung geregelt. 2Die-
se Mitarbeitervertretung nimmt die Aufgaben der Mitarbeitervertretung gegenüber 
der Dienststellenleitung des Arbeitgebers sowie gegenüber der Dienststellenleitung 
der Dienststellen, in der die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tätig sind, wahr.

§ 3 AGMVG (zu § 5 Absatz 3)
1Unbeschadet der Bildung von Mitarbeitervertretungen im Übrigen können mehrere 
oder alle Mitarbeitervertretungen der Kirchengemeinden eines Kirchenkreises oder 
eines Verbandes zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben im Sinne der §§ 35 und 
36 MVG-EKD gegenüber dem Kirchenkreis oder Verband eine Gemeinsame Mitar-
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beitervertretung bilden, soweit nicht für diese Körperschaften eine Gemeinsame Mitar-
beitervertretung nach § 5 Absatz 2 MVG-EKD gebildet ist; Entsprechendes gilt für die 
rechtlich selbstständigen Werke und Einrichtungen eines anderen Rechtsträgers. 2Für 
das Zusammentreten zur ersten Sitzung gilt § 6 Absatz 4 MVG-EKD entsprechend.

Ev. Landeskirche in Württemberg
§ 5 Mitarbeitervertretungen
(1) 1In Dienststellen, in denen die Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen in der Regel mindestens fünf beträgt, von denen mindestens drei 
wählbar sind, sind Mitarbeitervertretungen zu bilden. 2Die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen eines Anstellungsträgers gemäß § 1 Absatz 1 gelten in der Regel jeweils 
als in einer Dienststelle beschäftigt.

(2) Unabhängig von den Voraussetzungen des Absatzes 1 können gemeinsame Mit-
arbeitervertretungen gemäß § 5 a gebildet werden.

§ 5 a Gemeinsame Mitarbeitervertretungen
(1) 1Innerhalb eines Kirchenbezirks wird für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Kirchengemeinden und des Kirchenbezirks eine gemeinsame Mitarbeiterver-
tretung gebildet (Kirchenbezirksmitarbeitervertretung). 2Für benachbarte Dienst-
stellen innerhalb eines Kirchenbezirks, deren Träger der Kirchenbezirk oder eine 
Kirchengemeinde ist, kann abweichend von Satz  1 im Einvernehmen zwischen 
allen beteiligten Dienststellenleitungen und den jeweiligen Mehrheiten der Mitar-
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beiter und Mitarbeiterinnen der benachbarten Dienststellen auf Antrag eines der 
Beteiligten durch schriftliche Festlegung eine gemeinsame Mitarbeitervertretung 
gebildet werden (Distriktsmitarbeitervertretung). 3Ebenso kann in Dienststellen 
mit mindestens fünfzehn wahlberechtigten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, 
deren Träger der Kirchenbezirk oder eine Kirchengemeinde ist, abweichend von 
Satz 1 eine Mitarbeitervertretung nach § 5 Absatz 1 gebildet werden, wenn dies im 
Einvernehmen zwischen der Dienststellenleitung und der Mehrheit der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen dieser Dienststelle auf Antrag eines der Beteiligten schrift-
lich festgelegt wird (Einzelmitarbeitervertretung im Kirchenbezirk).

(2) Unabhängig von den Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 kann im Rahmen einer 
Wahlgemeinschaft eine gemeinsame Mitarbeitervertretung für mehrere benachbar-
te Dienststellen gebildet werden, wenn im Einvernehmen zwischen allen beteiligten 
Dienststellenleitungen und den jeweiligen Mehrheiten der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen dies auf Antrag eines der Beteiligten schriftlich festgelegt worden ist.

(3) 1Kirchliche Verbände, kirchliche Stiftungen und kirchliche Einrichtungen nach § 1 
Absatz 2 können, soweit nicht eine Mitarbeitervertretung nach § 5 oder eine gemein-
same Mitarbeitervertretung nach Absatz 2 gebildet wird, eine Wahlgemeinschaft mit 
einer Kirchenbezirksmitarbeitervertretung, einer Distriktsmitarbeitervertretung oder 
einer Einzelmitarbeitervertretung im Kirchenbezirk bilden, wenn dies im Einverneh-
men zwischen allen beteiligten Dienststellenleitungen und den jeweiligen Mehrheiten 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf Antrag eines der Beteiligten schriftlich fest-
gelegt wird. 2Für die Bildung einer Wahlgemeinschaft mit einer Kirchenbezirksmitar-
beitervertretung gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass das Einvernehmen zwischen dem 
Kirchenbezirk, der Kirchenbezirksmitarbeitervertretung, der Dienststellenleitung und 
der Mehrheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des kirchlichen Verbandes, der 
kirchlichen Stiftung oder der kirchlichen Einrichtung nach § 1 Absatz 2 genügt.

(4) 1Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 3 können für die Zukunft mit Beginn 
der nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung von einer der beteiligten Dienststel-
lenleitungen, der Mitarbeitervertretung oder der Mehrheit der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen einer der beteiligten Dienststellen widerrufen werden. 2Der schriftliche 
Widerruf muss spätestens bis zur Einleitung des Wahlverfahrens erfolgen.

Zu § 5 a Abs. 4:
4.	 Die Einleitung des Wahlverfahrens wird vom Oberkirchenrat bekannt gegeben.

(5) 1Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen landeskirchlicher Dienststellen mit we-
niger als fünfzehn wahlberechtigten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen werden 
für die Bildung gemeinsamer Mitarbeitervertretungen mit anderen Dienststel-
len der Landeskirche, eines Kirchenbezirks, einer Kirchengemeinde, eines kirch-
lichen Verbandes oder einer kirchlichen Stiftung zusammengefasst, denen sie aus 
sachlichen oder räumlichen Gründen am nächsten stehen. 2Dies gilt ebenfalls für 
einzelne landeskirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Bereich eines 
Kirchenbezirks, einer Kirchengemeinde, eines kirchlichen Verbandes, einer kirch-
lichen Stiftung oder an staatlichen Schulen eingesetzt sind.
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(6) Die Zuordnungen nach Absatz 5 trifft der Oberkirchenrat jeweils vor der Ein-
leitung des Wahlverfahrens nach Anhörung der Beteiligten und der Landeskirch-
lichen Mitarbeitervertretung.

(7) Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aller Verwaltungsstellen der Landes-
kirche wird eine gemeinsame Mitarbeitervertretung am Sitz des Oberkirchenrats 
gebildet.

(8) Die nach den vorstehenden Absätzen gebildeten gemeinsamen Mitarbeiter-
vertretungen sind zuständig für alle von der Festlegung betroffenen Dienststellen. 
Partner der gemeinsamen Mitarbeitervertretungen sind die beteiligten Dienststel-
lenleitungen.

§ 6 Gesamtmitarbeitervertretungen
(1) Bestehen bei einer kirchlichen Körperschaft, Anstalt, Stiftung oder einem Werk oder 
bei einer Einrichtung der Diakonie mehrere Mitarbeitervertretungen, ist auf Antrag der 
Mehrheit dieser Mitarbeitervertretungen eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bilden; 
bei zwei Mitarbeitervertretungen genügt der Antrag einer Mitarbeitervertretung.

(2) 1Die Gesamtmitarbeitervertretung ist zuständig für die Aufgaben der Mitarbeiter-
vertretung, soweit sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus mehreren oder allen Dienst-
stellen nach Absatz  1 betreffen. 2Darüber hinaus übernimmt die Gesamtmitarbeiter-
vertretung bis zu sechs Monate die Aufgaben der Mitarbeitervertretung, wenn in einer 
Dienststelle im Sinne des § 3 Absatz 2 eine Mitarbeitervertretung nicht vorhanden ist.

(3) 1Die Gesamtmitarbeitervertretung wird aus den Mitarbeitervertretungen nach Ab-
satz 1 gebildet, die je ein Mitglied in die Gesamtmitarbeitervertretung entsenden. 2Die 
Zahl der Mitglieder der Gesamtmitarbeitervertretung kann abweichend von Satz  1 
durch Dienstvereinbarung geregelt werden. 3In der Dienstvereinbarung können auch 
Regelungen über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Gesamtmitarbeiterver-
tretung getroffen werden.

(4) 1Zur ersten Sitzung der Gesamtmitarbeitervertretung lädt die Mitarbeitervertretung 
der Dienststelle mit der größten Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen ein. 2Der Vorsitzende oder die Vorsitzende dieser Mitarbeitervertretung leitet die 
Sitzung, bis die Gesamtmitarbeitervertretung über den Vorsitz entschieden hat.

(5) 1Die nach den §§ 49 bis 53 Gewählten haben das Recht, an den Sitzungen der Gesamt-
mitarbeitervertretung teilzunehmen wie an den Sitzungen der Mitarbeitervertretung. 
2Bestehen in einer Dienststelle mehrere Interessenvertretungen gleicher Mitarbeitergrup-
pen, wählen sie aus ihrer Mitte eine Person für die Teilnahme und regeln die Vertretung.

(6) Für die Gesamtmitarbeitervertretung gelten im Übrigen die Bestimmungen für die 
Mitarbeitervertretung mit Ausnahme des § 20 Absatz 2 bis 4 sinngemäß.

Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
§ 5 (zu § 6 in Verbindung mit § 5 Abs. 3 MVG-EKD – Sprengelversammlung)
(1) 1In jedem Sprengel wird eine Sprengelversammlung gebildet. 2Die Sprengelversamm-
lung wählt die Mitglieder der Hauptmitarbeitervertretung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1.
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(2) 1Die Sprengelversammlung setzt sich aus den Vertreterinnen und den Vertre-
tern der im Sprengel bestehenden Gemeinsamen Mitarbeitervertretungen zusam-
men. 2Der Sprengelversammlung gehören außerdem die Vertreterinnen oder die 
Vertreter der Mitarbeitervertretungen der Kirchlichen Verwaltungsämter an, die 
ihren Sitz im Sprengel haben und nicht durch eine Gemeinsame Mitarbeiterver-
tretung vertreten sind. 3Jede Mitarbeitervertretung entsendet ein Mitglied in die 
Sprengelversammlung. 4Mitarbeitervertretungen gemäß § 4 Abs. 4 entsenden je ein 
Mitglied mit beratender Stimme.

(3) 1Die Sprengelversammlung wird nach jeder regelmäßigen Wahl der Mitar-
beitervertretungen neu gebildet. 2Die Mitarbeitervertretungen wählen auf ihrer 
konstituierenden Sitzung gleichzeitig mit den Wahlen gemäß § 23 Abs. 1 des Mit-
arbeitervertretungsgesetzes der EKD ihre Vertreterin oder ihren Vertreter für die 
Sprengelversammlung. 3Die Gewählten sind der oder dem Vorsitzenden der Haupt-
mitarbeitervertretung mitzuteilen. 4Die Sprengelversammlung wird von der oder 
dem Vorsitzenden der Hauptmitarbeitervertretung oder einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter einberufen und geleitet. 5Dabei soll die oder der Vorsitzende der 
Hauptmitarbeitervertretung oder die Stellvertreterin oder der Stellvertreter nicht 
dem Sprengel angehören, für den die Sprengelversammlung einberufen wird. ⁶Die 
Sprengelversammlung eines Sprengels ist innerhalb einer Amtsperiode der Haupt-
mitarbeitervertretung erneut einzuberufen für den Fall, dass die Neuwahl eines Mit-
gliedes der Hauptmitarbeitervertretung aus diesem Sprengel notwendig wird.

§ 6 (zu § 6 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 MVG-EKD – Gesamt-
mitarbeitervertretungen für den Evangelischen Religionsunterricht einschließ-
lich der Evangelischen Berufsschularbeit und für die Evangelischen Schulen)
(1) Zur Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Mitarbeitervertretungen 
bei den landeskirchlichen Arbeitsstellen für Evangelischen Religionsunterricht 
einschließlich der Dienststelle ›Evangelische Berufsschularbeit‹ gegenüber den 
Organen der Landeskirche in Angelegenheiten, die sämtliche oder mehrere Ar-
beitsstellen betreffen, wird eine Gesamtmitarbeitervertretung gemäß § 6 Abs. 3 des 
Mitarbeitervertetungsgesetzes der EKD gebildet.

(2) Zur Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Mitarbeitervertretungen 
bei den Evangelischen Schulen der Evangelischen Schulstiftung gegenüber dem 
Vorstand der Evangelischen Schulstiftung, die sämtliche oder mehrere Schulen be-
treffen, wird eine Gesamtmitarbeitervertretung gemäß § 6 Abs. 3 des Mitarbeiter-
vertretungsgesetzes der EKD gebildet.

(3) 1Zuständige Dienststelle für die Gesamtmitarbeitervertretung der landes-
kirchlichen Arbeitsstellen für Evangelischen Religionsunterricht einschließlich 
der Dienststelle ›Evangelische Berufsschularbeit‹ ist das Konsistorium, zuständige 
Dienststellenleitung ist die Präsidentin oder der Präsident des Konsistoriums oder 
die von der Präsidentin beziehungsweise dem Präsidenten bestimmte Abteilungs-
leiterin oder der von ihr beziehungsweise ihm bestimmte Abteilungsleiter. 2Die 
Kirchenleitung kann die Präsidentin oder den Präsidenten des Konsistoriums oder 
die von der Präsidentin beziehungsweise dem Präsidenten bestimmte Abteilungs-



2. Kirchenrecht evangelisch

164

2

leiterin oder den von ihr beziehungsweise ihm bestimmten Abteilungsleiter mit 
der Wahrnehmung der Aufgaben der Dienststellenleitung beauftragen. 3Zuständige 
Dienststelle für die Gesamtmitarbeitervertretung der Evangelischen Schulstiftung 
ist die Geschäftsstelle der Evangelischen Schulstiftung, zuständige Dienststellenlei-
tung ist die oder der Vorsitzende des Vorstands.

(4) Für die Amtszeit der Gesamtmitarbeitervertretungen und die Rechtsstellung 
ihrer Mitglieder gelten § 15 Abs. 1 und 2, §§ 17, 18 Abs. 1 Buchstabe a, b, e und 
f sowie §§ 19 und 22 des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD entsprechend.

(5) 1Für die Geschäftsführung gelten § 23 Abs. 1, §§ 25 bis 27, 29 und 30 des Mit-
arbeitervertretungsgesetzes der EKD entsprechend. 2Die durch die Tätigkeit der 
Gesamtmitarbeitervertretung für den Evangelischen Religionsunterricht entste-
henden erforderlichen Kosten trägt die Landeskirche. 3Die durch die Tätigkeit der 
Gesamtmitarbeitervertretung für die Evangelischen Schulen entstehenden erfor-
derlichen Kosten trägt die Evangelische Schulstiftung.

Ev. Landeskirche in Württemberg
Zu § 6:
5.	 Die Gesamtmitarbeitervertretung ist gegenüber den einzelnen  

Mitarbeitervertretungen nicht weisungsberechtigt.

§ 6a Gesamtmitarbeitervertretung im Dienststellenverbund
(1) 1Ein Dienststellenverbund liegt vor, wenn die einheitliche und beherrschende Lei-
tung einer Mehrzahl rechtlich selbstständiger diakonischer Einrichtungen bei einer 
dieser Einrichtungen liegt. 2Eine einheitliche und beherrschende Leitung ist insbeson-
dere dann gegeben, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Funktionen nach § 4 
für mehrere Einrichtungen des Dienststellenverbundes bestimmt und Entscheidungen 
über die Rahmenbedingungen der Geschäftspolitik und der Finanzausstattung für den 
Dienststellenverbund getroffen werden. 3Auf Grundlage einer Dienstvereinbarung 
kann eine Gesamtmitarbeitervertretung im Dienststellenverbund auch in anderen Be-
darfsfällen eingerichtet werden; Absatz 3 und 4 gelten entsprechend.

(2) Auf Antrag der Mehrheit der Mitarbeitervertretungen eines Dienststellenverbundes 
ist eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bilden; bei zwei Mitarbeitervertretungen ge-
nügt der Antrag einer Mitarbeitervertretung.

(3) Die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienststellenverbundes ist zuständig für die 
Aufgaben der Mitarbeitervertretung, soweit sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus 
mehreren oder allen Dienststellen des Dienststellenverbundes betreffen.

(4) Für die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienststellenverbundes gelten im Üb-
rigen die Vorschriften des § 6 Absätze 3 bis 6 sinngemäß.

§ 7 Neubildung von Mitarbeitervertretungen
(1) 1Sofern keine Mitarbeitervertretung besteht, hat die Dienststellenleitung, im Falle 
des § 6 die Gesamtmitarbeitervertretung, unverzüglich eine Mitarbeiterversammlung 
zur Bildung eines Wahlvorstandes einzuberufen. 2Kommt die Bildung einer Mitarbei-
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tervertretung nicht zu Stande, so ist auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten 
und spätestens nach Ablauf einer Frist von jeweils längstens einem Jahr erneut eine 
Mitarbeiterversammlung einzuberufen, um einen Wahlvorstand zu bilden.

(2) Wird die Neubildung einer Mitarbeitervertretung dadurch erforderlich, dass 
Dienststellen gespalten oder zusammengelegt worden sind, so bleiben bestehende Mit-
arbeitervertretungen für die jeweiligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zuständig, 
bis die neue Mitarbeitervertretung gebildet worden ist, längstens jedoch bis zum Ab-
lauf von sechs Monaten nach Wirksamwerden der Umbildung.

(3) Geht eine Dienststelle durch Stilllegung, Spaltung oder Zusammenlegung unter, so 
bleibt die Mitarbeitervertretung solange im Amt, wie dies zur Wahrnehmung der mit 
der Organisationsänderung im Zusammenhang stehenden Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsrechte erforderlich ist.

Ev. Landeskirche in Württemberg
Zu § 7 Abs. 2:
6.	 1Bei Spaltung von Dienststellen, deren Träger der Kirchenbezirk oder eine 

Kirchengemeinde ist, wird die Kirchenbezirksmitarbeitervertretung zustän-
dig. 2Bei Zusammenlegung von Dienststellen, deren Träger der Kirchenbezirk 
oder eine Kirchengemeinde ist, wird die Kirchenbezirksmitarbeitervertretung 
zuständig, sofern nicht für alle von der Zusammenlegung betroffenen Dienst-
stellen eine Distriktsmitarbeitervertretung zuständig ist; in diesem Fall bleibt 
es bei der Zuständigkeit der Distriktsmitarbeitervertretung.

§ 8 Zusammensetzung
(1) 1Die Mitarbeitervertretung besteht bei Dienststellen mit in der Regel
5–15 Wahlberechtigten aus einer Person,
16–50 Wahlberechtigten aus drei Mitgliedern,
51–150 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern,
151–300 Wahlberechtigten aus sieben Mitgliedern,
301–600 Wahlberechtigten aus neun Mitgliedern,
601–1.000 Wahlberechtigten aus elf Mitgliedern,
1.001–1.500 Wahlberechtigten aus dreizehn Mitgliedern,
1.501–2.000 Wahlberechtigten aus fünfzehn Mitgliedern.
2Bei Dienststellen mit mehr als 2.000 Wahlberechtigten erhöht sich die Zahl der Mit-
glieder für je angefangene 1.000 Wahlberechtigte um zwei weitere Mitglieder.

(2) Veränderungen in der Zahl der Wahlberechtigten während der Amtszeit haben kei-
nen Einfluss auf die Zahl der Mitglieder der Mitarbeitervertretung.

(3) Bei der Bildung von Gemeinsamen Mitarbeitervertretungen (§ 5 Absatz 2) ist die 
Gesamtzahl der Wahlberechtigten dieser Dienststellen maßgebend.

§ 9 Wahlberechtigung
(1) Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 2, die am Wahl-
tag das 18. Lebensjahr vollendet haben.
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(2) Wer zu einer anderen Dienststelle abgeordnet ist, wird dort nach Ablauf von drei 
Monaten wahlberechtigt; zum gleichen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht in der bishe-
rigen Dienststelle für die Dauer der Abordnung.

(3) 1Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die am Wahltag auf-
grund einer Altersteilzeitvereinbarung freigestellt oder seit mehr als drei Monaten und 
für wenigstens weitere drei Monate beurlaubt sind. 2Nicht wahlberechtigt sind daneben 
Mitglieder der Dienststellenleitung und die Personen nach § 4 Absatz 2, es sei denn, 
dass sie nach Gesetz oder Satzung als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in die leitenden 
oder aufsichtsführenden Organe gewählt oder entsandt worden sind.

Diakonie Hessen 
§ 2 Wahlberechtigung
Wahlberechtigt im Sinne von § 9 MVG-EKD sind auch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die sich in Eltern- oder Pflegezeit befinden.

§ 10 Wählbarkeit1

(1) 1Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 9, die am Wahltag der Dienststelle seit min-
destens sechs Monaten angehören. 2Die Gliedkirchen können bestimmen, dass nur Glieder 
einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen in Deutschland angeschlossen ist, wählbar sind. 3Besteht die Dienststelle bei Erlass des 
Wahlausschreibens noch nicht länger als sechs Monate, so sind auch diejenigen wählbar, 
die zu diesem Zeitpunkt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Dienststelle sind.

(2) Nicht wählbar sind Wahlberechtigte, die
a)	 infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, 

nicht besitzen,
b)	 am Wahltag noch für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten beurlaubt sind,
c)	 zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden,
d)	 als Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in das Leitungsorgan der 

Dienststelle gewählt worden sind,
e)	 als Ehegatten, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen, Verwandter oder Ver-

schwägerter ersten Grades in häuslicher Gemeinschaft mit einem Mitglied der 
Dienststellenleitung oder einer Person nach § 4 Absatz 2 leben.

DWBO 
§ 1 (zu §§ 10, 11 und 23 MVG-EKD)
(1) 1Mitglieder einer Mitarbeitervertretung müssen grundsätzlich Mitglied einer 
Kirche sein, die Mitglied im Ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg oder einer 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in einer anderen Gliedkirche oder einem 
anderen Bundesland ist. 2Wenn die Verhältnisse eines Trägers oder einer Einrich-
tung es erfordern, kann hiervon auf Antrag des Trägers im Einzelfall abgewichen 
werden. 3In diesem Fall ist bei der Wahl zur Mitarbeitervertretung (§  11 MVG-
EKD) sicherzustellen, dass die Mitarbeitervertretung zu mehr als der Hälfte aus 

1	 Vgl. die bisherige Fassung des § 10 Abs. 1 auf Seite 253.
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Mitgliedern besteht, die die Voraussetzung von Satz 1 erfüllen. 4Die Einzelheiten des 
Verfahrens und der Wahl regelt das zuständige Organ des Diakonischen Werkes.

(2) Der oder die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung (§  23 MVG-EKD) muss 
Mitglied einer Kirche nach Absatz 1 sein.

Ev.-reformierte Kirche 
§ 3 (zu § 10 Abs. 1 Buchstabe b)
Die in § 10 Absatz 1 Buchstabe b genannte Voraussetzung zur Wählbarkeit entfällt.

Diakonie Hessen 
§ 3 Wählbarkeit
(1) 1Die in §  10 Absatz  1 Buchstabe b MVG-EKD genannte Voraussetzung der 
Wählbarkeit entfällt, sofern die Kirche am Sitz des jeweiligen Rechtsträgers keine 
entsprechende Regelung vorsieht. 2Dies gilt nicht für die Wahl in den Gesamtaus-
schuss.

(2) Die Abweichung von § 10 Absatz 1 Buchstabe b MVG-EKD wird rechtzeitig vor 
der nächsten Wahlperiode der Mitarbeitervertretungen überprüft.

Lippische Landeskirche 
§ 3 (zu § 10 Abs. 1 Buchstabe b)
Die in § 10 Abs. 1 Buchstabe b genannte Voraussetzung zur Wählbarkeit entfällt.

Ev. Kirche in Mitteldeutschland 
§ 4 Wählbarkeit (zu § 10 Absatz 1 Buchstabe b)  
Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD)
(1) Das Erfordernis für die Wählbarkeit in die Mitarbeitervertretung gemäß § 10 Ab-
satz 1 Buchstabe b Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD gilt für den Bereich der 
Landeskirche mit ihren Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und kirchlichen Verbän-
den und nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen für das Diakonische Werk.

(2) 1In Einrichtungen, Werken, Verbänden und sonstigen Diensten des Diako-
nischen Werkes kann die Mitarbeitervertretung oder die Dienststellenleitung beim 
Landeskirchenamt beantragen, dass jeweils für die Dauer einer Amtszeit die An-
wendbarkeit des § 10 Absatz 1 Buchstabe b Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD 
ausgesetzt wird. 2Im Antrag ist darzulegen, warum von dem Erfordernis nach Ab-
satz  1 abgewichen werden soll. 3Hierbei ist das Verhältnis zwischen der Anzahl 
der wahlberechtigten Mitarbeiter und der Anzahl jener Mitarbeiter darzulegen, die 
einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist, angehören. 4Der Antrag soll spä-
testens acht Wochen vor dem voraussichtlichen Wahltermin gestellt werden. 5Dem 
Antrag ist eine zuvor eingeholte schriftliche Stellungnahme der anderen antrags-
berechtigten Partei beizufügen. ⁶Diese hat die Stellungnahme nach Aufforderung 
binnen zwei Wochen abzugeben, ansonsten entfällt vorgenanntes Erfordernis nach 
Satz 4. ⁷Die antragstellende Partei leitet sodann ihren Antrag und die Stellungnah-
me über das Diakonische Werk an das Landeskirchenamt weiter.
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(3) 1Wenn das Diakonische Werk und die jeweils andere antragsberechtigte Partei 
dem nach Absatz 2 gestellten Antrag zustimmen, ist dem Antrag zu entsprechen, 
andernfalls entscheidet das Landeskirchenamt über den Antrag nach billigem Er-
messen nach Lage der Akte. 2Hierbei ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der 
wahlberechtigten Mitarbeiter und der Anzahl der Mitarbeiter, die einer christlichen 
Kirche oder Gemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland angeschlossen ist, angehören, bei der Entscheidung angemessen zu 
berücksichtigten. 3Das Landeskirchenamt kann in seiner Entscheidung zur Auflage 
machen, dass zumindest ein Mitglied oder die oder der Vorsitzende der Mitarbei-
tervertretung Glied einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft sein muss, die der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist.

(4) 1Anlässlich der Übernahme neuer Einrichtungen im Diakonischen Werk oder 
der Übernahme neuer Arbeitsbereiche durch Einrichtungen, Werke, Verbände 
oder sonstiger Dienste des Diakonischen Werkes kann der übernehmende Träger 
beim Landeskirchenamt einen Antrag auf Aussetzung des § 10 Absatz 1 Buchsta-
be  b Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD stellen. 2Die Absätze 2 und 3 gelten 
entsprechend.

Ev.-luth. Kirche in Norddeutschland (Nordkirche)
§ 6 Wählbarkeit (zu § 10 Absatz 1 MVG-EKD)
(1) Wahlberechtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach § 9 Mitarbeitervertre-
tungsgesetz der EKD sind bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen wählbar, 
auch wenn sie nicht Glieder einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft sind, die 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist.

(2) Die bzw. der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung nach § 23 Mitarbeiterver-
tretungsgesetz der EKD soll Mitglied einer Kirche oder Gemeinschaft nach Ab-
satz 1 sein.

Ev. Kirche im Rheinland 
§ 3 AG.MVG-EKD (zu § 10 Absatz 1 Buchstabe b) 
§ 10 Abs. 1 Buchst. b MVG-EKD findet keine Anwendung.

Ev.-luth. Landeskirche Sachsens 
§ 4 (zu § 10 Abs. 1 Buchst. b MVG-EKD)
Für Einrichtungen, die nach dem 03.10.1990 von Mitgliedern des Diakonischen 
Werkes der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens e. V. in ihre Träger-
schaft übernommen worden sind, werden die in § 10 Abs. 1 Buchst. b des Mitar-
beitervertretungsgesetzes genannten Vorschriften über die Voraussetzung für die 
Wählbarkeit für den Zeitraum von zwei Wahlperioden (vgl. § 15 MVG-EKD) nicht 
angewandt.

Ev. Kirche von Westfalen 
§ 4 AGMVG (zu § 10 Absatz 1 Buchstabe b)
§ 10 Absatz 1 Buchstabe b erster Halbsatz MVG-EKD wird nicht angewendet.
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(2) Nicht wählbar sind Wahlberechtigte, die
a)	 infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen  

zu erlangen, nicht besitzen,
b)	 am Wahltag noch für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten beurlaubt sind,
c)	 zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden,
d)	 als Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in das kirchen- 

gemeindliche Leitungsorgan gewählt worden sind.

Ev. Landeskirche in Württemberg 
Zu § 10 Abs. 1:
7.	 Glieder einer christlichen Kirche im Sinne von § 10 Abs. 1 MVG.Württem-

berg sind Angehörige einer Kirche oder Religionsgemeinschaft, deren Taufe 
ökumenisch als christliche Taufe anerkannt wird.

8.	 Der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK)  
gehören zurzeit an:

a)	 Arbeitsgemeinschaft Anglikanisch-Episkopaler Gemeinden in Deutschland
b)	 Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland
c)	 Armenisch-Apostolische Orthodoxe Kirche in Deutschland
d)	 Äthiopisch-Orthodoxe Kirche in Deutschland
e)	 Bund Evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (Baptisten)
f)	 Die Heilsarmee in Deutschland
g)	 Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen
h)	 Evangelisch-methodistische Kirche
i)	 Evangelische Brüderunität Herrnhuter Brüdergemeine
j)	 Evangelische Kirche in Deutschland (mit ihren Gliedkirchen)
k)	 Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland
l)	 Koptisch-Orthodoxe Kirche in Deutschland
m)	Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden
n)	 Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland
o)	 Römisch-katholische Kirche
p)	 Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK)
q)	 Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien in Deutschland

Als Gastkirchen:
aa)	Apostolische Gemeinschaft
bb)	Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland
cc)	Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden in Deutschland
dd)	Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
ee)	Freikirchlicher Bund der Gemeinde Gottes

Die aktuelle Liste der Mitglieder und Gastmitglieder der ACK kann unter  
www.oekumeneack.de eingesehen werden.

§ 11 Wahlverfahren
(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung werden in gleicher, freier, geheimer und 
unmittelbarer Wahl gemeinsam und nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Per-
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sönlichkeitswahl) gewählt. 2Die Wahlberechtigten haben das Recht, Wahlvorschläge 
zu machen. 3Für Dienststellen mit in der Regel nicht mehr als 100 Wahlberechtigten 
soll ein vereinfachtes Wahlverfahren (Wahl in der Versammlung der wahlberechtigten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) vorgesehen werden. 4Die Gliedkirchen können das 
vereinfachte Wahlverfahren auch für andere Bedarfsfälle in ihren Anwendungsbestim-
mungen vorsehen.

(2) Weitere Einzelheiten der Wahl und des Verfahrens regelt der Rat der EKD durch 
Rechtsverordnung (Wahlordnung).

Ev. Landeskirche in Baden 
(2) Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl werden durch eine vom Evan-
gelischen Oberkirchenrat unter Beteiligung der Arbeitsrechtlichen Kommission zu 
erlassende Wahlordnung geregelt.

Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
§ 7 (zu § 11 Abs. 2 MVG-EKD – Wahlverfahren)
(1) Auch in Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 Wahlberechtigten wird die 
Mitarbeitervertretung in einem vereinfachten Wahlverfahren entsprechend §  12 
der Wahlordnung gewählt.

(2) Kommt die Bildung einer Mitarbeitervertretung nach Absatz 1 nicht zustan-
de oder beschließt die Mitarbeiterversammlung in Dienststellen mit mehr als 100 
Wahlberechtigten, dass das vereinfachte Wahlverfahren nicht stattfinden soll, wählt 
die Mitarbeiterversammlung einen Wahlvorstand entsprechend § 2 der Wahlord-
nung, der die Wahl in nicht vereinfachter Weise vorbereitet und durchführt.

DWBO
Siehe § 10

Bremische Ev. Kirche 
§ 4 Ausführungsgesetz (zu § 11 Absatz 1 Satz 4)
In den Gemeinden und gesamtkirchlichen Einrichtungen der Bremischen Evange-
lischen Kirche kann für Dienststellen mit in der Regel nicht mehr als 150 Wahlbe-
rechtigten das vereinfachte Wahlverfahren durchgeführt werden.

Ev. Kirche in Mitteldeutschland 
§ 5 Wahlverfahren (zu § 11 Absatz 1 Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD); 
Mitteilung des Wahlergebnisses
(1) Das Wahlverfahren für die Bildung der Mitarbeitervertretungen richtet sich 
nach der Wahlordnung zum Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 8. Juni 2004 (ABl. EKD S. 347) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

(2) Die oder der Vorsitzende des Wahlvorstandes teilt das Ergebnis der Wahl der 
oder des Vorsitzenden (§ 23 Absatz 1 Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD) un-


